
II.2. Giza unter Cheops

22.. GGIIZZAA UUNNTTEERR CCHHEEOOPPSS

Mit dem zweiten Herrscher der 4. Dynastie beginnt
die eigentliche Geschichte der Giza-Nekropole. Che-
ops suchte einen neuen Standort zur Errichtung sei-
nes Grabmonuments, das zu seiner Zeit die am nörd-
lichsten gelegene Pyramidenanlage war. Die Gründe,
die zur Platzwahl für die Errichtung des königlichen
Grabmonuments geführt haben, sind wie auch bei
den anderen Pyramidenanlagen des Alten Reiches
nicht eindeutig festzustellen.337 Die Existenz ausrei-
chenden lokal anstehenden Gesteins für die geplanten
Bauprojekte wird ein wichtiger Faktor gewesen
sein,338 der jedoch nicht ausreicht, um die Platzwahl
befriedigend zu begründen.339 Die Pyramide wurde
am nördlichen Ende eines Ausläufers der Mokkatam-
Formation und unter Ausnutzung des topographisch
besten Standplatzes errichtet.340 Das unmittelbar
umliegende Gelände diente als Materiallieferant und
Bauplatz.341 Die überwiegende Menge an Gesteinsma-
terial kam aus dem Westen des Plateaus sowie aus
dem Gebiet im Süden, wo im heute sichtbaren sog.
Cheops-Chephrensteinbruch große Mengen lokalen

Kalksteins gebrochen wurden. Kleinere Material-
mengen werden wohl auch in dem Feld unmittelbar
östlich der Pyramide gebrochen worden sein.

Gemeinsam mit dem gewaltigen Bauprojekt zur
Errichtung der Pyramide wurden im Westen und
Osten des Königsgrabes Grabanlagen errichtet.342

Unmittelbar östlich der Pyramide entstand der sog.
Ostfriedhof (G 7000) mit drei Königinnenpyramiden
(G I a–c), vier Reihen gewaltiger Doppelmastabas und
einer gigantischen Anlage (G 7510) im Osten (Abb. 1
und 3). Westlich des königlichen Grabmals und in
einem gewissen Abstand zu diesem errichtete man
Mastabagruppen, die unter dem Begriff Westfriedhof
bzw. Westfeld zusammengefaßt werden. Diese beste-
hen aus den sog. Kernfriedhöfen G 1200, G 2100 und
G 4000343 (Abb. 1). Im Gelände unmittelbar südlich
der Pyramide lassen sich keine Gräber nachweisen,
die mit Sicherheit der Regierung des Cheops zugewie-
sen werden können.344 Dieses Gelände diente zu jener
Zeit den Transportrampen und Versorgungswegen
für den Pyramidenbau. Zum königlichen Bezirk
gehörten auch die außerhalb der königlichen Umfas-
sungsmauer gelegenen Bootsgruben345 (Abb. 3 und 56).
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337 Es ist eine bis heute nicht befriedigend gelöste Frage,
warum ein König den Bestattungsplatz seines Vorgängers
nicht weiter benutzte, obwohl – abgesehen von den bereits
vorhandenen administrativen und logistischen Einrichtun-
gen und Institutionen vor Ort – genügend Baugrund zur
Errichtung einer weiteren Anlage vorhanden gewesen wäre.
Eine Überprüfung der jeweiligen Standorte der Pyramiden
zeigt, daß es das Bestreben fast jedes Königs war, einen
neuen Ort zur Errichtung seiner Grabanlage zu finden,
siehe dazu R. STADELMANN, Die großen Pyramiden, 106f.;
A.M. ROTH, JARCE 30, 1993, 49. Die Wahl des Standortes
der Pyramiden kann nicht mit dynastischen Auseinander-
setzungen im Königshaus erklärt werden. Das oft geäußer-
te Argument, daß Djedefre aufgrund von Familienstreitig-
keiten Giza verließ und einen neuen Platz für seinen Pyra-
midenbau wählte, ist anhand des archäologischen Materi-
als in Giza nicht zu stützen, R. STADELMANN, op.cit., 174f.;
DERS., Pyramiden, 126f.; M. VALLOGGIA, BSFE 130, 1994,
11; siehe auch hier S. 63f., 231ff.

338 D. ARNOLD, MDAIK 37, 1981, 17.
339 Zur Wahl des Standortes aufgrund möglicher Sichtverbin-

dungen zu wichtigen Bezugspunkten beiderseits des Nils
siehe G. GOYON, RdE 22, 1970, 85ff.; I.E.S. EDWARDS, Pyra-
mids, 245; M. LEHNER, AfO 32, 1985, 142ff.; H. GOEDICKE,
BACE 6, 1995, 31ff.; D. JEFFREYS in: Stationen, Fs R. Sta-
delmann, 63ff.

340 M. LEHNER, MDAIK 41, 1985, 118 (B1), figs. 3A,B; R. STA-
DELMANN, Pyramiden, 105f.

341 G.A. REISNER, Giza I, 11f.; V. MARAGIOGLIO - C. RINALDI,
L’Architettura IV, 72ff.; M. LEHNER, AfO 32, 1985, 148ff.;

DERS., MDAIK 41, 1985, 121; DERS., Pyramids, 106, 204f.;
R. KLEMM - D.D. KLEMM, Steine und Steinbrüche, 59.

342 Etwa 400 m südöstlich des Königsgrabes liegt der Sphinx,
der aufgrund seiner Position allgemein als Werk des Cheph-
ren gilt. Nach neuesten Überlegungen soll dieses Monu-
ment aber schon unter Cheops aus dem lokal anstehenden
Felsen des Steinbruchs gehauen worden sein, R. STADEL-
MANN, Pyramiden, 125f. Eine Zuweisung an Cheops vertrat
bereits H. BRUGSCH, Egypt under the Pharaohs, London
1891, 37. Anders Z. HAWASS, der die Entstehung unter
Chephren verteidigt, in: Book of Proceedings. The First
International Symposium on the Great Sphinx. Kairo
1992, 167ff., vor allem 190 Anm. 8; DERS. in: Atti II, 1993,
177ff.; DERS., The Great Sphinx at Giza (in Vorbereitung);
Z. HAWASS - M. LEHNER, Archaeology 47, No. 5, 1994, 30ff.;
M. LEHNER, Pyramids, 127; ablehnend auch H. GOEDICKE,
BACE 6, 1995, 45, 50 Anm. 55.

343 Zur Numerierung der verschiedenen Nekropolenteile siehe
G.A. REISNER, Giza I, 13f., 66ff.

344 Die Nekropole G I S ist frühestens unter Chephren bzw.
Mykerinos entstanden, siehe S. 254ff. 

345 Die östliche Bootsgrube an der Südseite wurde 1954 geöff-
net: M.Z. NOUR - Z. ISKANDER - M.S. OSMAN - A.Y. MOU-
STAFA, The Cheops Boats. Part I, Kairo 1960; A.M.
ABUBAKR - A.Y. MUSTAFA in: Fs Ricke, 1ff.; PM III2, 15
(Boat Pit No. 2). Die Grube wurde nach Ausweis der auf
den Deckenblöcken gefundenen Graffiti unter Djedefre
verschlossen. Zu den Untersuchungen am zweiten Boot im
Westen siehe den Bericht im National Geographic, vol. 173,
No. 4, April 1988, 513ff.
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Bevor die Entstehung und Entwicklung der
Nekropolen sowie die Formen und Belegungen der
Grabanlagen im einzelnen besprochen werden, ist es
notwendig, auf diese Epoche in bautechnischer und
künstlerischer Hinsicht sowie auf die daraus abgelei-
teten geistigen Hintergründe unter Cheops hinzuwei-

sen, die verschiedenen Forschern – namentlich aber
besonders H. JUNKER – als Grundlage für weitrei-
chende Deutungen dienten.346 Von dieser Betrachtung
hängen einige wichtige Schlußfolgerungen ab, die
nicht nur zu dem heute allgemein akzeptierten Bild
über die frühe 4. Dynastie geführt, sondern auch die

II. Die Kernfriedhöfe78

346 Siehe z. B. J. SPIEGEL, Das Werden der altägyptischen Hochkultur. Ägyptische Geistesgeschichte im 3. Jahrtausend vor Chr., Heidel-
berg 1953; vgl. dazu H. BRUNNER, OLZ 53, 1958, 293ff.
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Abb. 1 Plan der Nekropole von Giza
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II.2.1 Der sog. „monumentale Stil“ („Giza-Stil“)

Rekonstruktion des Baugeschehens und der Grabent-
wicklung in Giza maßgeblich bestimmt haben.

22..11 DDeerr ssoogg.. „„mmoonnuummeennttaallee SSttiill““ ((„„GGiizzaa--SSttiill““))

Während REISNER vorwiegend aufgrund typologi-
scher Ordnungen der architektonischen Befunde
seine chronologischen und – darauf aufbauend –
seine historischen Rekonstruktionen und Aussagen
gewann, war JUNKER bestrebt, vor allem die geistigen
Hintergründe, die zu den feststellbaren Befunden in
Giza geführt haben, zu erfassen und zu erklären.347

Die Ergebnisse beider Forscher haben nicht nur feste
Grundlagen für das Verständnis der 4. Dynastie und
des Alten Reiches geschaffen, sondern auch die Sicht-
weisen vorgegeben, mit denen die jüngere Forschung
diese Epoche allgemein betrachtet.

Die Vorstellungen über die Zustände zur Zeit des
Cheops hat vor allem JUNKER durch seine Deutungen
der archäologisch-architektonischen Befunde maß-
geblich bestimmt. Die Schöpfungen dieser Epoche in
Architektur und Kunst werden seit seinen Darlegun-
gen allgemein unter dem Begriff „Giza-Stil“ subsu-
miert. Diese Benennung wird bisweilen mit dem
Attribut „streng“348 versehen, was auf einem ästheti-
schen Vergleich mit den architektonischen und
künstlerischen Formen der 3. Dynastie beruht und
den jüngeren Kunststil von dem der vorhergehenden
Dynastie abgrenzen soll.349

Die Resultate seiner Grabungen ließen JUNKER

zur Ansicht gelangen, daß die Nekropole einem kon-
trollierten Bauplan seitens der königlichen Baube-
hörde unterworfen war.350 Die regelmäßig angelegten
Gräberreihen mit den im rechten Winkel ausgerichte-

ten Straßenzügen, die einheitliche Bauweise der Mas-
tabas und deren übereinstimmende Gestaltung und
Ausführung in der Architektur, Eigentümlichkeiten
in der Plastik und Reliefkunst sowie Besonderheiten
im Bestattungswesen zeigten, daß offensichtlich eine
zentral gesteuerte Vereinheitlichung maßgebend war,
die befolgt werden sollte.

Im zweiten Jahr seiner Giza-Grabungen (1913)
legte JUNKER einen Gräberkomplex frei,351 dessen
Anlagen sich nicht in das damals bekannten Ent-
wicklungsschema der privaten Grabarchitektur ein-
ordnen ließen. Die Besonderheiten in der Bauweise
der Gräber waren so auffällig, daß JUNKER eine
bewußte Abkehr von den überlieferten Formen und
Traditionen annahm.352 Bei der Suche nach den
Hintergründen und Ursachen dieses Wandels ließ
sich JUNKER vornehmlich von Vorstellungen „der
größten Vereinfachung“ leiten und führte dies auf eine
gewollte Unterordnung der Privatgräber unter das
Königsgrab zurück. So wie die Errichtung der
Königsgräber der 4. Dynastie alle vernünftigen
Maße zu übersteigen schien und dem Königtum
unübersehbare monumentale Dimensionen verlieh,353

so mußten sich die Grabanlagen der Untergebenen im
Gesamtgefüge der Nekropole ein- bzw. unterordnen.
Die Gräber sollten durch ihre einfachen Formen und
klaren Proportionen den Gesamteindruck des geord-
neten „Jenseitsstaates“ unterstreichen. Dieser neue
Formwille, der in der Architektur der Gräber Aus-
druck fand, war eine vom Herrscher gewollte und von
seinen Architekten zu exekutierende Maßnahme, „um
der Idee unbedingter, ewiger Macht und Größe [des
Königtums] Ausdruck zu verleihen“.354
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347 Davon legen seine scharfsinnigen Beobachtungen und
umfassenden Darlegungen in den zwölf Giza-Bänden, die
über eine reine archäologische Dokumentation weit hin-
ausgehen, ein eindrucksvolles Zeugnis ab. Ein Substrat sei-
ner Erkenntnisse ist in dem kleinen Bändchen H. JUNKER,
Pyramidenzeit. Das Wesen der altägyptischen Religion,
Zürich/Köln 1949, zusammengefaßt. Eine Bewertung von
JUNKERs Arbeitsweise wurde von A.O. BOLSHAKOV, Her-
mann Junker and his „Giza“: Problems of the Method (in rus-
sischer Sprache), VDI 174, 1985, No. 3, 170ff., vorgenom-
men (die Arbeit war mir leider in keiner Übersetzung
zugänglich, wie mir jedoch der Autor freundlicherweise
versicherte, sind die in ihr behandelten Punkte in seinem
Werk Man and His Double in Egyptian Ideology of the Old
Kingdom, ÄUAT 37, 1997, 41f., 37ff., wiederzufinden.

348 H. JUNKER, Gîza II, 97; DERS., Gîza XII, 33.
349 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 1ff.; DERS., Gîza I, 70ff, 74f.; XII,

31, 33; vgl. auch H. BRUNNER, OLZ 53, 1958, Sp. 293ff.;
siehe neuerdings auch R. STADELMANN in: Kunst, 155ff.

350 H. JUNKER, Gîza XII, 31: „Bei dem Entwurf einer Nekropo-

le für Cheops und seinen Hof überließ man die Gestalt der
Gräber nicht einfach der Überlieferung, sie wurde vielmehr
von dem Architekten besonders festgelegt, gewiß mit Billigung,
möglicherweise gar mit Beihilfe des Herrschers.“ 

351 Die Mastabas in der Nekropole G 4000, H. JUNKER, Vorbe-
richt 1913, 3ff.; DERS., Gîza I, 1929, passim.

352 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 4ff.; DERS., Gîza I, 74f.; XII, 32.
353 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 4; DERS., Gîza XII, 33.
354 H. JUNKER, Gîza I, 74; DERS., ZÄS 63, 1928, 6: „So herrscht

in der ganzen Nekropole ein einheitlicher Formenwille, von
der Pyramide und ihren Tempeln angefangen bis zu den Ein-
zelheiten der Grabanlagen; es ist der Wille eines neuen Stils,
der auf alle Wirkungen der prächtigen Sakkâra-Kunst ver-
zichtet, sie opfert, um der Idee ewiger Macht und Größe reinen
und starken Ausdruck zu verleihen.“; 8: „Die Pyramide selbst
erhebt sich in gerader ununterbrochener Linie zur Spitze, und
alles, was an Nebenbauten derselben Zeit erhalten ist, scheint
von derselben Idee der Monumentalität getragen und bewußt
auf Gliederung und Wechsel zu verzichten, um den Eindruck
bedingungsloser Macht und Größe hervorzurufen.“
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So wie die neue Dynastie an die Macht kam, trat
auch der neue Stil plötzlich in Erscheinung.355 Er ist
nicht aus der Entwicklung der Gräber der vorherge-
henden Zeit zu erklären, sondern als etwas neu
Geschaffenes, als ein bewußter Bruch zu betrachten,356

der sich – obwohl er sich aus dem Vorhergehenden
ableitete – „rücksichtlos und jede Tradition verachtend
... durchsetzt“.357 Eine Bestätigung für diesen künstlich
herbeigeführten „Bruch“ am Anfang der 4. Dynastie
glaubte JUNKER im ebenso plötzlichen Verschwinden
des Giza-Stils zu erkennen, als Giza nicht mehr Bestat-
tungsplatz der Könige war. Die Gründe, die zu dieser
Aufgabe führten, sah er vor allem in der Tatsache, daß
der neue Stil unvermittelt eingeführt wurde und sich
auf keine Tradition berufen konnte. „Damit fehlte ihm
eine Grundbedingung für eine lange Dauer, besonders in
Ägypten, das immer so zäh an dem Überkommenen fest-
hielt ...“.358 Der neue Stil konnte nicht überleben, da er
vor allem einigen wesentlichen Grundanforderungen
des Totenkultes zuwiderlief (Fehlen von Scheintüren
und Statuen siehe dazu S. 81ff.).359

Für die Erfassung der Entwicklung der Grabar-
chitektur der frühen 4. Dynastie ist es daher not-
wendig, die Befunde zu betrachten, von denen JUN-
KER ausgegangen war und die ihn zu diesen Vorstel-
lungen führten. Unbestritten ist, daß die Regelmä-
ßigkeit der Gräberreihen der ältesten Mastabas in
Giza, die einheitliche Bauweise der Anlagen sowie
auffallend regelmäßig wiederkehrende Eigentümlich-
keiten in der Ausstattung auf eine zentrale Institu-
tion hinweisen, die die Errichtung und Vergabe der
Gräber beaufsichtigte. Aus dieser Tatsache kann
jedoch noch nicht unbedingt die Folgerung abgeleitet
werden, daß ein neuer Formwille oder Stil maßgeb-
lich gewesen sei. Regelmäßig angelegte Gräberreihen

lassen sich bereits ab der 1. Dynastie nachweisen360

und scheinen ein allgemeiner Zug im Bestattungswe-
sen des frühen Alten Reiches zu sein.

Wie sah nun der neu entstandene Mastabatyp aus
und wodurch unterschied er sich von den vorherge-
henden Anlagen der 3. Dynastie, daß JUNKER darin
den Ausdruck eines neuen Stilwillens sah? Denn wie
der Ausgräber selbst betonte, ist die Gestaltung der
Mastabas „nur von dem Gebot des Stils aus“ zu erklä-
ren,361 die er als Neuschöpfung auffaßte.362

Der Oberbau der Gräber ist ein gewaltiges, recht-
eckiges Massiv ohne Kammern im Inneren. „In sei-
nem einfachen Aufbau und seinen großen Maßen ver-
körpert er rein den neuen Stil,363 da es bei den älteren
Gräbern in Saqqara, Meidum und Dahschur bereits
Tradition war, Kulträume im Mastabamassiv anzule-
gen. Die Wirkung der Architektur wurde durch die
regelmäßige Anordnung der Tumuli erhöht, die zu
einem imposanten Gesamteindruck der Friedhofsan-
lage führte. Der Oberbau bestand in der Regel aus
kleinen oder großen lokalen Kalksteinblöcken und
sollte eine Verkleidung aus feinem Kalkstein erhal-
ten, wie die erhaltenen Reste bei einigen Anlagen
deutlich erkennen lassen.364 In der südlichen Hälfte
des Oberbaus wurde an das Massiv ein Kultbau aus
Schlammziegeln angebaut, der in der Regel mehrere
Räume enthielt und dessen Außenseite weiß verputzt
war, um mit dem Gestein der Tumuli zu harmonieren.
Die Besonderheit dieser Kultbauten lag in ihrer
Gestaltung, die im Gegensatz zu älteren Anlagen
keine Statuenräume (Serdabs), frei aufgestellten Sta-
tuen und auch keine Scheintüren enthielten. Die
Opferstelle wurde mit einer einfachen Kalksteinplat-
te gekennzeichnet, die den Verstorbenen mit Name
und Titel vor dem Opfertisch sitzend zeigte.365

II. Die Kernfriedhöfe80

355 Bereits H. JUNKER, Gîza I, 76, sah die Anfänge des neuen
Stils unter Snofru entstanden.

356 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 4ff., 8f.; DERS., Gîza I, 78.
357 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 7: „... unvermittelt [kann] ein

neues Kunstwollen, ein anderer Formensinn in den Werde-
gang eingreifen und in Bahnen einlenken, die abseits jeder
geradlinigen Weiterführung liegen.“

358 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 6. Seiner Ansicht nach knüpften
die Gräber am Ende der 4. und am Anfang der 5. Dynastie
in Form und Gestaltung daher wieder an die Tradition der
Mastabas der 3. Dynastie an, op.cit., 6f., 12f. Eine völlig
unhaltbare und extreme Weiterführung dieses Gedankens
hat K. PFLÜGER, JEA 23, 1937, 7ff., vorgelegt (allerdings
ohne JUNKERs Arbeiten auch nur mit einem Wort zu erwäh-
nen), nach dem die Kunst der 3. und 5. Dynastie Unter-
ägypten entstamme, während die von „brutaler Hand“ aus-
geführte Kunst der 4. Dynastie Oberägypten zuzuweisen
wäre. „After the fall of the Fourth Dynasty, art ... becomes

again elegant, imaginative, bright, and facile, instead of
remaining deavy and stiff.“, op.cit., 7. Diese absurde Inter-
pretation hat zurecht keine weitere Beachtung gefunden. 

359 H. JUNKER, Gîza I, 79, „... die Neugestaltung der Gräber
greift tief auch in den Totenkult ein ... Ihre Überwindung ist
wohl nur so zu erklären, daß die Anlagen auf das Geheiß des
Königs errichtet und von ihm an seine Getreuen verschenkt
wurden, die nicht wagen durften, wesentliche Veränderungen
vorzunehmen.“

360 Dies ist ein Umstand, auf den auch H. JUNKER, Gîza I, 65ff.;
XII, 6, 12ff., hingewiesen hat, um die vom König gewollte
Einheitlichkeit in der Nekropolenplanung zu betonen.

361 H. JUNKER, Gîza XII, 33.
362 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 8; DERS., Gîza I, 79.
363 H. JUNKER, Gîza I, 14ff., 76, Abb. 3, 3a, Abb. 6.
364 Siehe hier S. 177ff.
365 H. JUNKER, Gîza I, 23ff.; XII, 68ff.; siehe weiters G.A.

REISNER, Giza I, 305f.
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II.2.1 Der sog. „monumentale Stil“ („Giza-Stil“)

Die unterirdische Anlage bestand aus einem
Schacht, dessen Mündung in der nördlichen Hälfte
der Tumulusoberfläche lag und durchschnittlich ca.
11 m tief zu einem nach Süden verlaufenden, hori-
zontalen Korridor führte. Dieser stellte die Verbin-
dung zur Sargkammer her.366 In der Regel war diese
bis auf die Decke mit feinem Kalkstein verkleidet
und roten Granit imitierend bemalt.367 In der Süd-
ostecke befand sich eine rechteckige Vertiefung zur
Aufnahme der Kanopenbestattung.368 An der West-
wand des Raumes stand der Kalksteinsarkophag in
einfacher Rechteckform und ohne Dekorationen bzw.
Inschriften.369

Diese Form der Mastaba und ihre Ausstattung
definierte JUNKER als „Normaltyp“370 der ältesten
Belegungsphase, dessen Gestalt sich der Königspyra-
mide und dem Gesamtkonzept der Nekropole unter-
zuordnen hatte. Alle Änderungen in der Architektur
und Ausstattung der Gräber deutete JUNKER konse-
quenterweise als Abweichungen, die aus bestimmten
Gründen bereits unter Cheops, häufiger jedoch in der
fortgeschrittenen 4. Dynastie und dann zunehmend
in der 5. Dynastie auftraten.371 Diese feststellbaren
Änderungen waren für JUNKER das „Durchbrechen
gewaltsam niedergehaltener Typen“372 oder Umgehun-
gen des Stils, wenn einige Grabbesitzer sich dennoch
Scheintüren an der Außenfassade anbringen oder
Statuen (in Serdabs) aufstellen ließen (siehe Hemiu-
nu, G 4000; Iunu, G 4150; G 2000, anonym).373

Auf den ersten Blick scheint JUNKERs „Normal-
typ“ der frühen 4. Dynastie, wie er oben zusammen-
fassend skizziert wurde, keine besonderen Abwei-
chungen gegenüber den Mastabas der vorhergehen-
den Zeit erkennen zu lassen, da es schon Mastabas

ohne Kammern im Grabmassiv gab. Die Besonder-
heit der frühen Mastabas in Giza lag für JUNKER in
zwei Befunden begründet, die er als unmittelbares
Ergebnis des Stils erklärte: das Fehlen von a) Schein-
türen und b) Statuen im Kultbau der Mastaba.

ad a: Im Hauptkultraum war die Scheintür durch
eine einfache Opferplatte ersetzt, vor der die Kult-
handlungen für den Verstorbenen stattfanden.374 JUN-
KER erklärte das plötzliche Fehlen der Scheintüren, die
von alters her einen festen Bestandteil der Grabanla-
gen bildeten, aus Stilgründen.375 Der Tumulus des Pri-
vatgrabes hatte so wie die Pyramide des Königs von
jeder Gliederung frei zu sein: „... man gab die Schein-
türnische auf und setzte in die Front eine Platte, die
außen ungefähr mit der Fläche der Blöcke abschloß und
jedenfalls keine Unterbrechung der Linie hervorrief.376

ad b: Aufgrund des archäologisch-architektoni-
schen Befundes im Friedhof G 4000 war der Ausgrä-
ber der Überzeugung, daß in den ältesten Anlagen
keine Statuen aufgestellt waren und keine eigenen
Räume oder Serdabs für diese existierten.377 Er
schloß sogar kategorisch aus, daß diese in den einfa-
chen Ziegelkammern der Oberbauten vorhanden
waren,378 denn seiner Überzeugung nach wurde die
Funktion der Statuen durch die im unterirdischen
Grabteil aufgestellten Ersatzköpfe übernommen, die
in überwiegender Zahl in diesem Nekropolenab-
schnitt (G 4000) gefunden wurden.379 Daraus leitete
JUNKER weiters den generellen Schluß ab, daß das
gemeinsame Vorkommen von Statue und Ersatzkopf
in einer Anlage ausgeschlossen sei.380

Einen weiteren Grund für das Fehlen von Statuen
im Kultbau sah der Ausgräber im Fehlen der Schein-
tür selbst,381 da die Ersatzköpfe durch ihren – von
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366 H. JUNKER, Gîza I, 38ff., Abb. 4, Tab. S. 45.
367 H. JUNKER, Gîza I, 47ff.
368 H. JUNKER, Gîza I, 49ff.
369 H. JUNKER, Gîza I, 54ff.
370 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 9ff.; DERS., Gîza I, 14, 35, 75ff.;

XII, 31ff.
371 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 11ff.; DERS., Gîza I, 35ff.; XII,

34ff.
372 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 13.
373 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 11; DERS., Gîza I, 35f., 79; III,

22. An der Wende von der 4. zur 5. Dynastie wurde es nach
JUNKER wieder allgemein üblich, Mastabas mit Scheintü-
ren, Kulträumen mit Statuen und Serdabs zu errichten, um
die alte Ordnung im Bestattungswesen wieder herzustellen,
H. JUNKER, Gîza I, 35: „Es handelt sich hier um Wiederein-
führung von Baugliedern, die durch den Stil der IV. Dynastie
ausgeschieden worden, aber für den traditionellen Totendienst
von Bedeutung waren.“

374 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 10f.; DERS., Gîza I, 35, 61.

375 H. JUNKER, Gîza I, 79: „... es mußte dem Stil der Anlage
zuliebe die Scheintür aufgegeben werden.“

376 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 10; DERS., Gîza I, 28.
377 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 10f.; DERS., Gîza I, 22, 59, 79; II,

19f. Als einen Grund für das Fehlen von Statuen nannte er
die beabsichtigte ideelle Distanz zur königlichen Kultanla-
ge, wo zahlreiche Statuen aufgestellt waren. 

378 H. JUNKER, Vorbericht 1914, 34; DERS., Gîza I, 22.
379 H. JUNKER, Gîza I, 57ff.; G.A. REISNER, Giza I, 64f., W.ST.

SMITH, History, 25ff.; R. TEFNIN, Art et Magie au Temps des
Pyramides. L’énigme des tetes dites ”de remplacement”, Mon.
Aeg. V, 1991, 42ff., 149f.; neuerdings D. BISPING, Die soge-
nannten ,Ersatz- bzw. Porträtköpfe‘ des ägyptischen Alten
Reiches: Gegenstand, Terminologie, Stand der Forschung,
Ausblick. Unveröff. Magisterarbeit an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Berlin 2001.

380 H. JUNKER, Gîza I, 22, 51, 59.
381 H. JUNKER, Gîza I, 79.
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ihm rekonstruierten382 – Aufstellungsort im unterirdi-
schen Grabausgang (= horizontalen Korridor) die
Verbindung mit der Außenwelt (Kommunikation des
Toten mit den Lebenden) gewährleisteten.

Kurz zusammengefaßt waren die frühen Graban-
lagen also massive Bauten „primitiver Form“,383 die
weder Innenräume, Scheintüren noch Statuen besa-
ßen. Erstere wurden ersetzt durch die Opferplatte,
die in der südlichen Hälfte der Ostseite des Grabmas-
sivs eingesetzt war, letztere durch den Kalksteinkopf,
der in der unterirdischen Anlage aufgestellt war.

Obwohl JUNKER erkannte, daß ursprünglich alle
Tumuli verkleidet werden sollten,384 ist er aufgrund
des Baubefundes in der Nekropole von der Vorstel-
lung ausgegangen, daß in dem Streben nach Verein-
fachung unverkleidete massive Kernbauten als
„urtümliche Tumuli“ den Privatleuten als Grabanla-

gen dienen sollten.385 Folglich erklärte er auch die
angefügten Kultanlagen aus Ziegeln als Zutat, da sie
durch das andersartige Baumaterial und durch die
individuelle Gestaltung der Kapellen nicht zu den
genormten massiven Steintumuli paßten.386 In seinen
weiteren Darlegungen ist der Ausgräber dann grund-
sätzlich von unverkleideten Grabanlagen ausgegan-
gen, wie seine Rekonstruktionen zeigen (Abb. 2).387

Die von JUNKER angenommenen einschneiden-
den Maßnahmen in der Konzeption der Gräber und
den daraus resultierenden Bruch im Totenkult hat
es in dieser Weise jedoch nicht gegeben.388 Der vom
Ausgräber (re-)konstruierte „Normaltyp“ eines
Grabes unter Cheops war in dieser Form nie beab-
sichtigt. JUNKERs ursprünglicher Vorstellung nach
wären die Mastabas der frühen 4. Dynastie als
glattverkleideter massiver Bau mit einer bunt

II. Die Kernfriedhöfe82

Abb. 2 Rekonstruktion eines großsteinigen Grabtumulus mit Vorbau aus Ziegeln

382 Zu den Begründungen, die die Aufstellung dieser Plastiken
hinter der Verschlußplatte des Schachtes erklären, siehe H.
JUNKER, Gîza I, 50f., 57ff., Abb. 4, Tf. X.

383 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 8, 13.
384 H. JUNKER, Gîza I, 16f.; II, 2.
385 Eine ähnliche Ansicht vertrat auch G.A. REISNER, Giza I,

177f., der ebenfalls von der Vorstellung ausging, daß im
ursprünglichen Bauplan die Gräber zwar verkleidet werden
sollten, die kleinsteinigen Mastabas der Typen IIa, -b und
IIIa jedoch „by force of circumstances“ (op.cit., 178) in
unverkleidetem Zustand als Bestattungsanlagen genutzt
wurden. Die später angefügte Verkleidung an etlichen die-
ser Tumuli deutete er folglich als Änderung des Baukon-
zepts; vgl. auch op.cit., 295. Dieser etwas komplizierte
Erklärungsversuch ist jedoch unzutreffend, da von allem
Anfang an die verkleideten Mastabas den geplanten Bau-
absichten entsprachen.

386 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 63, 10; DERS., Gîza I, 17; XII, 32.
387 H. JUNKER, Gîza I, Abb. 3, 3a. Vgl. dazu auch die Bemer-

kung von K. HOLEY in: H. JUNKER, Gîza I, 95: „... daß der
Anblick einer derart stufenförmigen abgetreppten und mit
feinem Gips- oder Kalkmörtel verputzten Mastaba kein unbe-

friedigender gewesen sein kann.“ Einige Mastabas (G 4460,
G 4450 und vielleicht auch G 4560) scheinen statt der
Steinverkleidung einen einfachen Außenverputz erhalten
zu haben.

388 Daß JUNKERs „Stil“ die einschneidenden Maßnahmen in
der Grabarchitektur und im Bestattungswesen nicht wirk-
lich erklärte, sah bereits A. SHOUKRY, Privatgrabstatue,
31ff., vor allem 38. Um aber dem von JUNKER dokumen-
tierten Baubefund in den Nekropolen gerecht zu werden,
konstruierte SHOUKRY unter Berufung auf die späteren
und überwiegend negativen Überlieferungen bezüglich des
Erbauers der Großen Pyramide ein königliches Verbot,
dem die Privatleute hinsichtlich ihres Totenkultes unter-
worfen waren. Gegen diese unhaltbare und heute kaum
noch vertretene Theorie siehe D. WILDUNG, Rolle, 159ff, vor
allem Anm. 8. Bezüglich des architektonischen Befundes
der Gräber in Giza siehe die kritische Stellungnahme G.
HAENYs in: Fs Ricke, BeiträgeBf. 12, 1971, 153ff., im beson-
deren 157ff., der ebenfalls auf die Schwachstellen der JUN-
KERschen Argumentationen aufmerksam machte und zu
Recht betonte, daß die frühen Gräber in Giza keinen Bruch
in der Bautradition der vorhergehenden Zeit darstellen.
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II.2.1 Der sog. „monumentale Stil“ („Giza-Stil“)

bemalten Opferplatte in der Verkleidung der Ostsei-
te fertiggestellt worden.389 Da jedoch die meisten
Tumuli unverkleidet blieben, wurde bereits einem
wichtigen Aspekt des von JUNKER postulierten
„Stils“ nicht entsprochen. Gravierender ist jedoch
die Tatsache, daß die Anlagen, die eine Verkleidung
erhielten, der Regel entsprechend mit einer (oder
zwei) Scheintür(en) ausgestattet wurden. Auf diese
Tatsache hat G. HAENY mit Nachdruck hingewiesen
und bezüglich der Architektur der Mastaba G 2110
darauf aufmerksam gemacht, daß der von JUNKER

definierte „Normaltyp“ anhand der in G 4000 ent-
deckten Anlagen nicht zu belegen sei.390 Bei allen
Grabbauten bestand die Absicht, diese mit einer
Verkleidung zu versehen und mit Scheintüren an der
Ostfassade auszustatten. 

Betrachtet man die erhaltenen Gräber und deren
Eigenheiten genauer – was dank JUNKERs sorgfälti-
ger Dokumentation keine Schwierigkeiten bereitet –
so ist festzustellen, daß die meisten Anlagen unvoll-
endet geblieben sind und die Kernmassive keine Ver-
kleidung erhielten. Der Befund ist tatsächlich merk-
würdig, doch die wenigen Gräber, die eine Verklei-
dung besaßen,391 zeigen, daß grundsätzlich die
Absicht bestand, alle Tumuli verkleiden zu lassen –
dies weniger, um in ihrem äußeren Erscheinungsbild
mit der glattverkleideten Königspyramide zu harmo-
nieren, sondern vielmehr um an der Verkleidung die
notwendige Kultstelle (Scheintür) anzubringen, die
für den Totenkult unabdingbar war. Natürlich ist
auch JUNKER diese Diskrepanz zwischen beabsichtig-
ter Bauplanung und ausgeführtem Bauzustand aufge-
fallen, die er folgendermaßen erklärte:392 Die Masta-
batumuli wurden auf Befehl des Königs einheitlich
errichtet und bereits vor der endgültigen Fertigstel-
lung an seine Untergebenen verteilt. Da aber
zunächst die Vollendung des Königsgrabes und der
dazugehörigen Kultbauten sowie der Gräber der
königlichen Familienmitglieder im Vordergrund
stand, blieb es jedem Grabbesitzer selbst überlassen

zu entscheiden, ob er sein Grab von königlicher Seite
fertigstellen oder ob er es aus eigenen Mitteln vollen-
den lassen sollte. Die Kosten der Verkleidung aus fei-
nem und qualitätsvollem Kalkstein erlaubten es
jedoch den wenigsten, ihr Grab zu vollenden oder
überhaupt die Verkleidungsarbeiten an ihren Grä-
bern zu beginnen.393 Aus diesem Grund war es auch
nur den wenigsten möglich, eine Kultkapelle aus
Kalkstein an der Ostseite der Mastaba errichten zu
lassen. Die meisten begnügten sich mit Schlammzie-
gelkapellen als Kultstellen, die außen weiß verputzt
waren, um wenigstens eine optische Übereinstim-
mung mit dem Tumulus aus Kalkstein zu erzielen.

Dieser Befund steht deutlich im Widerspruch zu
JUNKERs postulierter Einheitlichkeit der Gräber.
Einerseits sollte auf Konformität der Tumuli und
deren Anordnung im Nekropolenplan Bedacht
genommen werden, bei der Gestaltung des Äußeren
der Mastabas, wie der Verkleidung und der Form der
Kultkapellen, kamen dagegen individuelle Bestre-
bungen des Grabbesitzers bzw. Notwendigkeiten in
der Baukonzeption zum Tragen. Es ist schwer vor-
stellbar, daß eine vom König geforderte Einheitlich-
keit gerade im äußeren Erscheinungsbild der Grab-
anlagen nicht eingehalten wurde. Wäre es nicht sinn-
voller anzunehmen, daß, um ein konformes äußeres
Erscheinungsbild in der Nekropole zu erzielen, die
einheitliche Vollendung der Anlagen das Bestreben
der Baubehörden gewesen sein mußte? In diesem
Punkt wird die Erklärung des Ausgräbers dem archä-
ologischen Befund nicht gerecht und steht ihm bei
genauerer Prüfung sogar entgegen.394

Dem Befund entsprechend ist davon auszugehen,
daß JUNKERs „Normaltyp“ der Mastaba eine unvoll-
endete Grabanlage in funktionsfähigem Zustand ist
und die von ihm als Abweichung vom Normaltyp
bezeichneten Anlagen der nachfolgenden Zeit den
eigentlich beabsichtigten Endzustand der Gräber
darstellen. Aus nicht eindeutig faßbaren Gründen
(die sicher nichts mit dem „Stil“ zu tun haben) unter-

83

389 Denn nur so ist seine Annahme verständlich, daß man die
Scheintürnische aufgab und stattdessen in die Front eine
Platte einsetzte, die außen ungefähr mit der Fläche der
Blöcke abschloß und „keine Unterbrechung der Linie her-
vorrief“, H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 10, siehe auch DERS.,
Gîza I, 28.

390 G. HAENY in: Fs Ricke, BeiträgeBf. 12, 1971, 157ff. Die Ver-
kleidung von G 2110 war bereits fertiggestellt, als später
die Kultkapelle aus Stein angesetzt wurde, zu dieser Anla-
ge siehe S. 178.

391 Siehe Kap. II.2.4.2.
392 H. JUNKER, Gîza I, 17, 19, 79.

393 So interpretierte JUNKER die großsteinigen Mastabas, die
eine äußere Schale mit kleineren Blöcken erhielten, als
„Interimslösungen“ (siehe G 4140, G 4350), die später mit
einer richtigen Verkleidung versehen werden sollten,
Gîza I, 17; XII, 35. 

394 Auch die Ansicht, daß sich Chephren und Mykerinos noch
streng an den von Cheops vorgeschriebenen Bauplan gehal-
ten hätten und in gleicher Weise Tumuli errichten ließen,
ist nicht überzeugend, da doch spätestens unter Mykerinos
offenbar werden mußte, daß der größte Teil der Tumuli sei-
ner Vorgänger unvollendet und manche sogar unbelegt
dastanden (siehe dazu S. 233ff.).
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blieb die Vollendung der meisten Gräber. Ihr festge-
stellter unvollendeter Zustand kann folglich nicht als
Argument für einen Stilbruch herangezogen werden,
der die Gräber der Privatleute auf ein Minimum an
Ausstattung und Form reduzierte.

Eine Überprüfung des archäologischen Befundes
zeigt auch, daß die Gräber der frühen 4. Dynastie
sich sehr wohl in die Entwicklungsreihe der Grabar-
chitektur des frühen Alten Reiches stellen lassen und
es keinen Bruch in der Gräbertradition gegeben hat.
Im Gegenteil – die ältesten Mastabas lassen sich, von
kleineren Abweichungen abgesehen, sehr wohl in die
Grabentwicklung einordnen. Dies bestätigen auch
die Grabungsergebnisse des Deutschen Archäologi-
schen Institutes in Kairo an den Mastabas in Dah-
schur-Mitte.395 Außerdem lassen die Grabungen deut-
lich erkennen, daß die Änderungen in der funerären
Architektur nicht plötzlich unter Cheops auftraten,
sondern bereits unter Snofru greifbar werden.396 So
lassen sich klare Entwicklungslinien in der Form der
Oberbauten, der unterirdischen Anlagen, in den
Dekorationen und Inschriften sowie in der Gestal-
tung der Kultstellen von den Gräbern in Meidum
über Dahschur bis zu den frühen Gräbern in Giza
ziehen.397 Der Baubefund in Giza und die Ergebnisse
der Arbeiten in Dahschur-Mitte zeigen nicht nur,
daß die Annahme von Mastabas ohne Scheintüren in
der frühen 4. Dynastie in dieser Weise nicht aufrecht
erhalten werden kann, sondern daß auch die daraus
abgeleitete Vorstellung, eine Verordnung seitens des

Königs oder gar ein königliches Verbot habe den pri-
vaten Totenkult gewaltsam eingeschränkt,398 nicht
existierte399 und von falschen Interpretationen aus-
geht.

22..22 DDeerr OOssttffrriieeddhhooff –– DDiiee NNeekkrrooppoollee GG 77000000

Die Nekropole G 7000 liegt östlich der Cheopspyra-
mide und umfaßt auf einer Fläche von etwa 350 ×
300 m Ausdehnung Grabanlagen unterschiedlicher
Größe und Form, die südlich des königlichen Auf-
wegs und östlich des königlichen Pyramide liegen
(Frontispiz A und Abb. 3). Im Westen wird die
Nekropole von der Reihe der Königinnenpyramiden
G I a–c begrenzt, die Teil der Nekropole G 7000
sind.400 Dominiert wird die Nekropole von diesen drei
Nebenpyramiden, acht großen Mastabas und einer
gigantischen Anlage, G 7510, im Osten. Um diese
Bauten gruppieren sich weitere Mastabas sowie zahl-
reiche kleinere Anlagen, die zum Teil an die älteren
Gräber angebaut sind und nicht in die hier behan-
delte Zeit fallen. Im Osten bricht das Gelände steil
und unregelmäßig ab. In dieser Plateau-flanke sind
unzählige Felsgräber und kleinere Mastabas aus Zie-
geln und Bruchstein angelegt.401

Die südlich der großen Doppelmastabas gelegene
Fläche ist unzusammenhängend und nur in Ausschnit-
ten erforscht, doch sind in den Schutt- und Sandmas-
sen deutlich zahlreiche, darunter auch auffallend
große Gräber, die sich bis knapp an den Felsabbruch
nördlich des Sphinx hinziehen, zu erkennen.402

II. Die Kernfriedhöfe84

395 R. STADELMANN et alii, MDAIK 49, 1993, 259ff.; N. ALEXA-
NIAN in: Kunst, 1ff.; DIES., Dahschur II, passim. Anders
sieht dies neuerdings M. FITZENREITER, Statue und Kult,
76ff., 559, der sehr wohl einen Bruch in der Grabentwik-
klung erkennen möchte und von einem bewußten „Ver-
zicht” auf die Türnische/Scheintür in jener Zeit spricht.
Der archäologische Befund zeigt jedoch recht überzeu-
gend, daß weder die Deutung eines Entwicklungsbruches
innerhalb der Grabentwicklung noch ein Verzicht die Vor-
gänge in der Gizanekropole befriedigend erklären.

396 R. STADELMANN in: Kunst, 155ff. Wenn auch nicht in dieser
Deutlichkeit, so hat bereits JUNKER erkannt, daß die
Änderungen im Grabwesen bereits unter Snofru einsetzten,
siehe H. JUNKER, Gîza I, 76; II, 3.

397 Siehe R. STADELMANN et alii, MDAIK 49, 1993, 259ff.; N.
ALEXANIAN in: Kunst, 1ff.

398 A. SHOUKRY, Privatgrabstatue, 31ff.; H. OSTER, Der Bedeu-
tungswandel des ägyptischen Privatgrabes bis zum Ende des
Alten Reiches. Diss. Münster 1963, 74f.; 79; W. HELCK, Poli-
tische Gegensätze im alten Ägypten. HÄB 23, 1986, 20; in
modifizierter Form R. STADELMANN, Pyramiden, 125;
DERS. in: Kunst, 163f.

399 D. WILDUNG, Rolle, 159ff.
400 P. JÁNOSI, Königinnenpyramiden, 11.

401 Das Gelände ist unsystematisch erforscht, und die Mehr-
zahl der Gräber ist unveröffentlicht, PM III2, 179ff.; LD I,
Text, 86ff; A. FAKHRY, Sept tombeaux à l’est de la Grande
Pyramide de Guizeh, Kairo 1935; vgl. G.A. REISNER, Giza I,
15ff., Map of Cemetery 7000. Zu dem Felsgrab des Kaher-
ptah, G 7721, siehe T. KENDALL in: Studies, Fs D. Dunham,
104ff. Dort befindet sich auch das Felsgrab eines zA nswt n

Xt.f Kadjeded, G.A. REISNER, op.cit., 243 (als Grab „Servi-
ce No. 1“ bezeichnet, was jedoch ein Irrtum ist). Der Besit-
zer wurde von REISNER als Sohn des Mykerinos identifi-
ziert, vgl. auch die Bemerkung von W.ST. SMITH, History,
189, Anm. 1. Die Zuweisung scheint aber nur auf dem Titel
zu beruhen, der diesbezüglich nicht aussagekräftig ist,
siehe B. SCHMITZ, „Königssohn“, 345; PM III2, 211, Datie-
rung: vermutlich 5. Dynastie.

402 Zu den wenigen veröffentlichten Anlagen, die anfänglich
zur italienischen Konzession gehörten, siehe PM III2,
191ff., plan XVIII; A. BADAWY, The Tombs of Iteti, Sekhem-
aankh-Ptah and Kaemnofret at Giza. University of Califor-
nia Publications: Occasional Papers Number 9, Archaeolo-
gy. Berkeley 1976; die Felgräber in der Südflanke des
Abbruchs sind von S. HASSAN, Gîza IX, 1936–1938, freige-
legt und publiziert worden.
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Die Erfassung der Entstehung dieser Nekropole
ist von grundlegender Bedeutung für die Gesamtent-
wicklung der Grabarchitektur unter Cheops und sei-
nen Nachfolgern, da alle zeitlichen Ansätze überwie-
gend auf den Befunden in G 7000 aufbauen. Die
chronologische Ordnung der Gräber hat REISNER

erarbeitet und dient bis heute als Basis für alle
Untersuchungen zur Grabentwicklung und Geschich-
te der Giza-Nekropole. 

Auf seiner chronologischen Ordnung der Gräber in
G 7000 aufbauend beurteilte REISNER im vergleichen-
den Verfahren alle übrigen Architekturbefunde in
Giza. Maßgeblich für den Ausgräber war die Tatsache,
daß G 7000 als Prinzenfriedhof Priorität im Bauge-
schehen besessen haben muß. Formen und bestimmte
architektonische Elemente im Grabbau dieser Nekro-
pole traten seiner Ansicht nach also früher als im
Westfeld auf403. Diese Ordnung diente ihm dann zur
Bestimmung zeitlicher Entwicklungen in den anderen
Friedhofsteilen.404 So war z.B. die zeitliche Bestim-
mung des Auftretens eines bestimmten Kapellentyps,
des en échelon-Prinzips oder die Entstehung der Dop-
pel- oder Zwillingsmastaba (twin-mastaba) ausschlag-
gebend für zeitliche Einordnungen ähnlicher Baube-
funde in anderen Nekropolenteilen.

Eine derartige vergleichende Betrachtung birgt
trotz ihres chronologischen Werts die Gefahr in sich,
Entwicklungen und Erscheinungen linear zu betrach-
ten, und wird zudem von der Vorstellung geleitet, daß
bestimmte Formen immer zuerst von der königlichen
Familie oder der Oberschicht eingeführt und erst in
einem gewissen zeitlichen Abstand von den anderen
Schichten der ägyptischen Gesellschaft übernommen
wurden.405 Wenn auch in den meisten Fällen eine sol-
che Erklärung durchaus zutrifft, so ist doch jeder ein-
zelne Fall zu prüfen. Allzu leicht erliegt man der Ver-
suchung, vor dem Hintergrund eines solchen Ent-
wicklungsmodells bestimmte Phänomene in der Grab-
entwicklung als bestätigt oder gegeben anzusehen, die
dann als Ausgangspunkt für historische Schlußfolge-
rungen verwendet werden.

Es ist daher notwendig, REISNERs Datierungen
der architektonischen Erscheinungsformen – genau-
er: seine Begründungen, die zu diesen Datierungen
geführt haben – zu kontrollieren und auf ihre Verläß-
lichkeit zu überprüfen. 

2.2.1 Die Bauphasen in G 7000 nach Reisner

In seiner Darlegung der Nekropolenentwicklung406

machte REISNER darauf aufmerksam, daß dieser
Nekropolensektor nicht in einem Bauvorgang ange-
legt wurde. Im Bauplan sind zwei große Änderungen
zu unterscheiden, die unter Cheops stattgefunden
haben.407 Als erstes Baukonzept vermutete er die
Errichtung einer Nebenpyramide (G I-x), die einige
Meter weiter östlich vom Standort der heutigen
Nebenpyramide G I-a entstehen sollte (Abb. 4). Reste
dieser Pyramide glaubte REISNER in der T-förmigen
Vertiefung G I-x im Felsboden zu erkennen, die sich
ca. 7,5 m östlich von G I-a befindet. Seiner Ansicht
nach war diese Vertiefung der Beginn eines geplanten
Korridors zur unterirdischen Anlage der Pyramide408.
Dieses Pyramidenprojekt wurde jedoch nicht ausge-
führt, da durch das Ausschachten der notwendig
gewordenen Grabanlage G 7000x für die Mutter des
Königs, Hetepheres I., ca. 12,7 m weiter nördlich
des geplanten Pyramidenbaus nicht genügend Platz
vorhanden war. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine
der östlich gelegenen Mastabas errichtet. Diese wur-
den erst begonnen, als der Standort für die erste
Königinnenpyramide G I-a endgültig bestimmt bzw.
diese bereits im Entstehen war.409

Die zweite große bauliche Veränderung betraf die
Mastabas. Ursprünglich wurden zwölf Mastabamas-
sive mit den Abmessungen von ca. 36,15 × 16,08 m
(69 × 30 E; Mv. 1:2,3) im Rohzustand410 – also noch
ohne Verkleidung und Kultkapelle – in drei Reihen zu
je vier Massiven östlich der Königinnenpyramiden
angelegt (Abb. 5). Diese 12 Mastabas waren als „Ein-
schachtmastabas“ (one-shaft mastabas) konzipiert
und noch an keine bestimmten Personen vergeben.411

Zu einem späteren Zeitpunkt in der Regierung des
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403 Einen gravierenden Widerspruch zu dieser Theorie vertrat
er mit der Ansicht, daß G 7000 erst relativ spät in der
Regierung des Cheops angelegt worden sei, siehe dazu hier
S. 96ff.

404 Siehe z.B. G.A. REISNER, Giza I, 15ff., 72f., 80f., 203, 296.
405 Siehe dazu auch die Bemerkungen von P. DER MANUELIAN

in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 134.
406 Giza I, 16, 70ff., 81.
407 G.A. REISNER, Giza I, 16, 70ff., 296, fig. 18. REISNER

brachte diese Änderungen in G 7000 in Verbindung mit den

zwei scheinbaren Änderungen des Baukonzepts in der
Königspyramide, op.cit., 80f.; gegen die Theorie der Bau-
phasen in der Königspyramide siehe R. STADELMANN,
Pyramiden, 110f.

408 G.A. REISNER, Giza I, 70, Abb. 18.
409 G.A. REISNER, Giza I, 71.
410 G.A. REISNER, Giza I, 59, 72.
411 G.A. REISNER, Giza I, 72. Zum Auftreten der Einschacht-

und Zweischachtmastabas in Giza siehe Kap. II.2.5.
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Cheops wurden die 12 Massive zu zwei Reihen großer
Doppelmastabas umgestaltet. Hierbei verband man
die Tumuli der nördlichen beiden Reihen miteinander
und schuf Doppelmastabas (twin-mastabas) von
durchschnittlich etwa 83,55 × 19,93 m (158 × 38 E;
Mv. 1:4) Größe. Die dritte Reihe im Süden wurde
durch Ansetzen eines massiven Kernbaus an die
ursprüngliche Mastaba nach Süden verlängert. Diese
Anlagen besaßen im Endzustand etwas geringere
Abmessungen als die der nördlichen Reihe: 68,47 ×
18,9 m (130 × 36 E; Mv. 1:3,6).412

Als Ausgangspunkt aller zeitlichen Fixierungen
der verschiedenen Bauetappen im Ostfriedhof (und
infolge auch der in den anderen Nekropolen) diente
REISNER ein Graffito auf der Südwand des Eingangs-
korridors in den königlichen Pyramidentempel. Das

Graffito vermerkte eine Datum, das von A. ROWE als
13.(?) Regierungsjahr gelesen wurde. REISNER folger-
te daraus, daß spätestens zu diesem Zeitpunkt die
Errichtung der Pyramide im Gange war und daß der
gesamte Pyramidenkomplex innerhalb der 23 Jahre
währenden Regierung des Königs zur Vollendung
gekommen sein muß.413 In diesen von ihm festgeleg-
ten zeitlichen Rahmen (13. bis 23. Regierungsjahr)
ordnete der Ausgräber alle Bauvorgänge und -befun-
de in den Nekropolen.

Nachdem der Bauplan für den königlichen Pyra-
midentempel festgelegt und die Position der ersten
Nebenpyramide (G I-a) endgültig bestimmt waren,
wurde mit den anderen Bauvorhaben in der Nekro-
pole begonnen. So nahm REISNER an, daß neben den
Arbeiten am königlichen Pyramidenkomplex auch

II.2.2 Der Ostfriedhof – Die Nekropole G 7000 87

412 G.A. REISNER, Giza I, 72, 80f., 296; siehe Tab. E. 413 G.A. REISNER, Giza I, 71f.; W.ST. SMITH, AJA 46, 1942, 523.
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G I-b
G I-a
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G 7000x

G I-x

G 7110

G 7210

Pyramidentempel

Abb. 4 Die Position der ersten vermuteten Nebenpyramide G I-x in G 7000
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die Bauvorgänge an den Nebenpyramiden und den
zwölf Mastabas etwa gleichzeitig ab der Mitte der
Regierung des Königs voranschritten. Den Beginn
der Errichtung der ersten beiden Königinnenpyra-
miden (G I a-b) datierte REISNER um das 15. und
den Baubeginn der Mastabas zwischen das 15. und
das 17. Regierungsjahr des Königs. Als Bauzeit für
die Kernbauten der Nebenpyramiden rechnete er
mit 1 bis 2 Jahren und mit 6 bis 12 Monaten für die
Massive der Mastabas.414 Den Umbau der beiden
nördlichen Reihen der zwölf Mastabas setzte er in die
Zeit zwischen das 17. und 20. Regierungsjahr. Für die
Vergrößerung der südlichen Reihe vermutete er das
Ende der Regierung des Königs. In dieser Gräberreihe
blieben bis auf G 7130/40 alle übrigen Anlagen
unvollendet. Als Bestätigung dieser zeitlichen Rekon-
struktion verwies REISNER auf ein Graffito auf einem
Verkleidungsblock der Mastaba G 7130/40, das ein
„12. Mal“ nannte, was der Ausgräber als das letzte
Regierungsjahr des Cheops deutete.415 Alle übrigen
Mastabas der Nekropole wurden nach den acht großen
Doppelmastabas errichtet und wurden dementspre-
chend später datiert.416

2.2.2 Bemerkungen zu Reisners Bauphasen in G 7000

In REISNERs grundlegender Rekonstruktion der
Bauvorgänge im Ostfriedhof sind einige Punkte her-
auszuheben, die für die Bestimmung der zeitlichen
Ordnung der Gräber entscheidend sind. Darüber hin-
aus lassen sich weitere Beobachtungen anschließen,
die REISNERs Ansichten in gewissen Details modifi-
zieren und eine etwas veränderte Darstellung der
Nekropolenentwicklung nahelegen. 

Die erste Frage betrifft die verschiedenen Bau-
etappen in G 7000. Hat es diese tatsächlich in der
von REISNER beschriebenen Form gegeben oder wur-
den architektonische Befunde falsch interpretiert?

Die Frage ist im Hinblick auf das Konzept von G
7000 als Prinzenfriedhof und dessen Bedeutung für
die Belegungsgeschichte sowie in weiterer Folge für
die Geschichte der 4. Dynastie entscheidend. Die
erste Anlage, die nach REISNER in G 7000 entstehen
sollte, war die Nebenpyramide G I-x (Abb. 4). Solan-
ge man die T-förmige Vertiefung als Beginn einer
Ausschachtung eines Pyramidenkorridors akzep-
tiert,417 ist dieser Deutung nichts entgegenzusetzen.
Doch bereits der nächste Punkt in REISNERs Rekon-
struktionsmodell erscheint bedenklich. Die Pyramide
G I-x mußte aufgegeben werden, da im Norden das
Schachtgrab für Hetepheres I. (G 7000x) entstehen
sollte. Spätestens seit der Überprüfung des archäolo-
gischen und architektonischen Befundes von
G 7000x durch LEHNER418 ist REISNERs Erklärung
der Umbettung der Königsmutter von Dahschur
nach Giza nicht weiter aufrechtzuerhalten. Ohne
hier im Detail auf die Schachtanlage G 7000x und
ihre Funktion eingehen zu wollen, ist ein Punkt
besonders herauszustreichen, auf den auch LEHNER

hingewiesen hat:419 Warum wurde das Schachtgrab
der Königsmutter ausgerechnet an dieser Stelle im
Ostfriedhof angelegt?420 Die Platzwahl von G 7000x
ist im Hinblick auf die Stellung der Besitzerin nicht
nur merkwürdig, sondern auch aus baubetrieblichen
und logistischen Gründen äußerst ungünstig. Die
Felsanlage liegt annähernd in der gedachten Verlän-
gerung der Ostwest-Achse des Pyramidentempels
und in unmittelbarer Nähe der Stelle, wo der Aufweg
in den Pyramidentempel mündet (Abb. 3). Bereits
die Position läßt zweifeln, ob unter Cheops tatsäch-
lich die Absicht bestand, eine Grabanlage an dieser
Stelle errichten zu lassen, da der vorauszusetzende
Oberbau mit Kultkammer keinen Platz gehabt
hätte.421 Die diesbezüglich oft zitierte Geheimhal-
tungstheorie REISNERs, um das Fehlen des Oberbaus
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414 G.A. REISNER, Giza I, 72.
415 G.A. REISNER, Giza I, 73.
416 Diese sind in zeitlicher Reihung: die große Anlage G 7510,

G 7650, G 7530/40, G 7540, G 7350 (Anfang Chephren);
G 7530/40 (Baugraffiti mit „13. Mal“); G 7350 und G 7450;
G 7050. Alle übrigen größeren Anlagen, die sich um diese
Anlagen gruppieren (G 7060 und G 7050 südlich von G I-c,
G 7810 und G 7820 nördlich von G 7510 sowie G 7550,
G 7660, G 7750, G 7760, G 7670, G 7560 und G 7460) sind
entsprechend jünger anzusetzen, G.A. REISNER, Giza I, 81.

417 Siehe dagegen P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 15ff.
418 M. LEHNER, Hetep-heres, 1985, passim. Zu G 7000x siehe

G.A. REISNER, BMFA 25, 1927, Suppl., 2ff.; DERS. BMFA
26, 1928, 76ff.; G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, pas-
sim; V.G. CALLENDER, BACE 1, 1990, 25ff.; zur umfang-

reichen Literatur bezüglich der Grabausstattung siehe
PM III2, 179ff.

419 M. LEHNER, Hetep-heres, 4f.
420 Aufgrund ihrer Stellung als Königsmutter konnte sie nicht

im Westfriedhof bestattet werden, wo keine unmittelbaren
Königsverwandten ihre Grabanlagen besaßen. Hemiunu
(G 4000) war vermutlich ein Neffe des Cheops (siehe
S. 125). Lediglich die ungewöhnliche Größe der Mastaba
G 2000 deutet darauf hin, daß der anonyme Besitzer ein
naher Verwandter des Königshauses gewesen sein könnte
(siehe S. 123).

421 Dieses Problem erkannte bereits M. LEHNER, Hetep-heres,
4f., der davon ausging, daß der königliche Pyramidentem-
pel ursprünglich kleiner konzipiert war.
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zu erklären, ist unhaltbar und stößt im Befund von
G 7000x auf Widerspruch.422

Das Problem ist insofern schwerwiegend, da –
nach den noch darzulegenden Erkenntnissen – davon
ausgegangen werden muß, daß im Friedhof G 7000
kein von Anfang an feststehendes Baukonzept für die
Grabanlagen der Nachkommen des Königs existierte,
sondern – worauf auch LEHNER seine Rekonstruktio-
nen gründete – je nach Bedarf der Bauplan abge-
wandelt und geändert wurde bzw. werden mußte.
Damit gerät allerdings das Bild eines vom König ein-
malig gelenkten Bauvorhabens und die daraus abge-
leitete Vorstellung eines zentralen Königtums, das in
die Bestattungsitten jener Zeit willkürlich eingriff,
ins Wanken.423 Es ist nicht einzusehen, warum die
Errichtung einer (plötzlich notwendigen?) Grabanla-
ge für die Mutter des Herrschers so weitreichende
Auswirkungen auf das Baukonzept eines wichtigen
Nekropolenteils haben sollte. Befremdlich erscheint
dies auch hinsichtlich der Tatsache, das G 7000x
schließlich unvollendet und in unvollständigem
Zustand zurückgelassen wurde.

Ungeklärt bleibt weiters, warum eine bereits im
Entstehen befindliche Nebenpyramide (G I-x) zugun-
sten der „notwendig“ gewordenen Anlage G 7000x424

aufgegeben werden mußte. Die sich unmittelbar dar-
aus ergebende Frage ist, warum man nicht G I-x für

Hetepheres I. vollendete. LEHNER hat diese Frage
dahingehend zu beantworten versucht, daß er G 7000x
als unvollendeten Teil eines größeren Bauvorganges im
Ostfriedhof auffaßte. G 7000x und die südlich gelege-
ne unvollendete Ausschachtung G I-x gehörten zu
einem Bauprojekt, das als erste Königinnenpyramide
in G 7000 erbaut werden sollte. Aus bestimmten Grün-
den, die hier nicht näher diskutiert werden brau-
chen,425 wurde die Pyramide G I-x/7000x jedoch auf-
gegeben und stattdessen G I-a als erste Königinnenpy-
ramide errichtet. In dieser wurde schließlich Hetep-
heres I. z.T. mit neuer Grabausstattung beigesetzt.426

Man mag LEHNERs Vorschlag bezüglich der endgülti-
gen Bestattung der Königsmutter akzeptieren427 oder
auch nicht428; die Tatsache der häufigen Planungsän-
derungen in G 7000 und die schwer erklärbare Position
der Schachtmündung von G 7000x unmittelbar beim
Pyramidentempel bleiben bestehen.

LEHNERs Vorschlag der endgültigen Bestattung
der Königsmutter in G I-a hat jedoch für die Bele-
gungsgeschichte der Nekropole G 7000 eine entschei-
dende Auswirkung. Die oft zitierten familiären Ver-
bindungen zwischen den in den Königinnenpyrami-
den bestatten Frauen und den Besitzern der großen
Doppelmastabas im Osten als Anhaltspunkt zur
Bestimmung der Abstammung von Cheops (2. REIS-
NERsches Axiom) wird dadurch unbrauchbar429 und

II. Die Kernfriedhöfe90

422 Der schwerwiegendste Einwand richtet sich gegen die Deu-
tung, G 7000x sollte als geheimes Grab keinen Oberbau
erhalten. Die Position von G 7000x unmittelbar neben dem
in den Tempel einmündenden Aufweg läßt diese Annahme
jedoch nicht vernünftig erscheinen. Für ein geheimes Grab
hätte es sicher einen geeigneteren Platz als die Großbaustel-
le an der Ostseite der Königspyramide gegeben, siehe M.
LEHNER, Hetep-heres, 4f. Die Annahme ist aber auch in einem
anderen Punkt fragwürdig. Ein Grab ohne Oberbau wider-
spricht den Jenseitsvorstellungen jener Zeit, da sie den Ver-
storbenen des notwendigen Totenkults und seines versorgten
Weiterlebens im Jenseits beraubt. Neben der Sargkammer
mit der Grabausstattung und Leiche bildet der Oberbau mit
der dazugehörigen Kultstelle den wichtigsten Teil einer
Grabanlage, siehe dazu G.A. REISNER, Development, 237:
„Every substructure implies a superstructure ...“ Das Fehlen
dieser wichtigen Einrichtung würde bedeuten, daß Cheops
seiner Mutter einen Totenkult am Grab nicht ermöglichte.
Gerade für eine Königin, noch dazu für die Mutter des regie-
renden Herrschers, sollte man jedoch eine ihrem Status ent-
sprechende Grab- und Kultanlage voraussetzen dürfen.
REISNER scheint die Anfechtbarkeit seiner Erklärung wohl
gemerkt zu haben und versuchte sie durch die Existenz einer
Felsnische mit Opfergaben in der Westwand des Schachtes
zu stützen. Diese Opfergaben, von Cheops dargebracht, soll-
te zur ewigen Versorgung der Königin dienen, vgl. auch die
Bemerkung bei G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 3, wo

angenommen wird, daß ihr eigentlicher Totenkult am
geplünderten Grab in Dahschur weitergeführt wurde.

423 Vor allem H. JUNKER, Gîza I, 76ff., wollte aus der strengen
Einheitlichkeit der Grabanlagen eine absolute Konzentra-
tion auf das zentrale Königtum erkennen, die keine Abwei-
chungen im Totenkult zuließ. Bezüglich der Belegungsge-
schichte des Westfriedhofes hat diese Vorstellung bereits
W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 62ff., in Zweifel gezogen. Auch
die Bauvorgänge in G 7000 bestätigen dieses Bild des
„Ungeplanten“. 

424 Die Frage, warum die Grabausstattung der Hetepheres I.
nicht in Dahschur, sondern in Giza liegt, ist mit dem vor-
liegenden Befunden nicht zu klären. Im Alten Reich sind
Königsmütter in der Regel bei den Pyramiden ihrer Ehe-
männer beigesetzt. Unter Cheops bestand offensichtlich
die Notwendigkeit, die Grabausstattung der Königsmutter
in der Nähe des Cheopsbezirkes bestattet zu wissen.

425 P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 13ff.
426 M. LEHNER, Hetep-heres, 41ff.
427 R. STADELMANN, Pyramiden, 124f.; Z. HAWASS in: Studies,

Fs W.K. Simpson, 394.
428 Mit berechtigten Einwänden I.E.S. EDWARDS, JEA 75,

1989, 262ff.; P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 5, 19, 75f.
429 Außer man konstruiert eine – anhand zeitgenössischer

Belege durch nichts zu rechtfertigende – neue Familienge-
schichte, daß Kawab und Hetepheres II. von Hetepheres
I. abstammen, beide also Geschwister des Cheops waren.
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kann ohne zusätzliche Belege nicht als Argument für
die Rekonstruktion der Belegungsgeschichte von
G 7000 genutzt werden.

Im Zusammenhang mit der Belegungsgeschichte
des Ostfriedhofes bleibt G 7000x eine offene Frage.
Die merkwürdige architektonische Konzeption der
Anlage (ohne Oberbau und Kultstelle), die Position
der Schachtmündung unmittelbar neben dem könig-
lichen Pyramidentempel sowie der noch rätselhaftere
Befund der (unvollständigen) Grabausstattung legen
den Schluß nahe, daß G 7000x keine Grabanlage im
regulären Sinn gewesen sein konnte. Es ist nicht
unwahrscheinlich, daß die Schachtanlage selbst der
Rest eines älteren Grabes (aus der 3. Dynastie) ist,
das bereits vor dem Bauprojekt der Cheopspyramide
an dieser Stelle existierte und unter Cheops beseitigt
wurde.430 Dies würde das Fehlen des Oberbaus erklä-
re, nicht aber die Art der Unterbringung der Grab-
ausstattung der Königin.

Aus bisher nicht erklärbaren Ursachen wurde die
alte Schachtanlage unter Cheops zur Aufnahme eines
Teils der Grabausstattung seiner Mutter genutzt. Um
eine reguläre (auch nicht geplante!) Bestattung der
Königsmutter kann es sich aber aus folgenden Grün-
den nicht handeln:

– die Position unmittelbar vor dem Eingang in den
königlichen Pyramidentempel läßt die Errichtung
eines entsprechenden Oberbaus nicht zu.

– der Sarkophag enthielt keine Mumie und war
außerdem falsch in der Sargkammer aufgestellt –
nämlich an der Ost- statt an der Westwand.

– die Nische in der Westwand, wo der versiegelte
Kanopenkasten aufgestellt war, kann trotz der Ver-
mauerung der Nische, nicht als originaler Stand-
platz angesehen werden. Der Regel der damaligen
Zeit folgend hätte er am Süd- oder Südostende des
Sarkophags aufgestellt werden müssen.431

Im Zusammenhang mit der Darstellung des zeit-
lichen Ablaufs des Baugeschehens in G 7000 kann

vorerst nur festgehalten werden, daß G 7000x wahr-
scheinlich bereits existierte, als die anderen Bauten in
diesem Friedhofsteil errichtet wurden.432 Inwieweit
die Felsanlage für Änderungen im Baukonzept und in
der Planung des Friedhofes G 7000 ausschlaggebend
war, ist mit den vorliegenden Befunden nicht eindeu-
tig zu entscheiden. Beim Versuch einer Rekonstruk-
tion des ältesten zur Ausführung gelangten Baukon-
zepts in G 7000 kann – unter Ausklammerung der
Schachtanlage G 7000x – folgende Entwicklung
nachgezeichnet werden (Abb. 5):

2.2.3 Die Bauentwicklung in G 7000

Aufgrund der Befunde und verschiedener Beobach-
tungen lassen sich in G 7000 drei Bauperioden
(„Urplan“, Bauplan I und II) unterscheiden, die
wesentliche Merkmale der Zusammengehörigkeit und
Ausrichtung der Gräber zueinander erkennen lassen.
Alle drei Bauetappen sind der Regierung des Cheops
zuzuordnen, wobei die zeitliche Ordnung der Planän-
derungen innerhalb dieser Regierung nur ansatzweise
bestimmt werden kann.

Die Rekonstruktionen der jüngeren zwei Bauvor-
haben (Bauplan I und II) liefern Anhaltspunkte und
Beobachtungen, die auf ein älteres Baukonzept,
einen „Urplan“, schließen lassen. Um unnötige
Wiederholungen oder Erklärungen zu vermeiden,
werden im folgenden die Phasen I und II zuerst dar-
gelegt und anschließend der „Urplan“ an der Ostsei-
te der Königspyramide rekonstruiert.

a) Der ältere Bauplan (I) von G 7000

Für die Entstehung des Ostfriedhofes kann mit
Sicherheit davon ausgegangen werden, daß die könig-
liche Anlage mit allen Nebeneinrichtungen zumin-
dest konzipiert oder bereits im Entstehen war. Im
Bau oder in Planung befindlich waren der königliche
Pyramidenkomplex mit dem Aufweg und dem Pyra-
midentempel, die Bootsgruben, die Nebenpyramiden
G I-a und -b, wahrscheinlich auch die kürzlich freige-
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430 Siehe hier S. 76.
431 Da nach M. LEHNER, Hetep-heres, 41, die Königsmutter

letztendlich in G I-a bestattet wurde, versuchte er diesen
eigenartigen Befund aufgrund der Nähe dieser Pyramide
zu G 7000x zu erklären, die eine Verlegung der vollständi-
gen Ausrüstung nicht notwendig machte. Es genügte, die
Mumie mit einer neuen Grabausrüstung in der neuen Pyra-
mide zu bestatten und die ältere Ausrüstung in der alten
Anlage zu belassen. Die Nähe der beiden Anlagen zueinan-
der hätte ausgereicht, um die beiden Grabausstattungen
für die Königin wirksam sein zu lassen. Die Erklärung ist

im Hinblick auf die Bedeutung und Notwendigkeit einer
intakten Grabausrüstung in dieser Zeit jedoch wenig über-
zeugend. Zudem widerspricht LEHNER, Hetep-heres, 84f.,
seiner Erklärung durch den Vorschlag, daß Hetepheres I.
schließlich in G I-b bestattet wurde, weil G I-a die Funk-
tion der Kultpyramide des Königs übernahm. Dies hätte
jedoch bedeutet, daß die Bestattung vom ursprünglichen
Standort mit der alten Grabausstattung weiter wegverlegt
worden wäre. 

432 Diese Feststellung diente auch M. LEHNER als Ausgangs-
punkt für seine Darstellung des Baugeschehens in G 7000.
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legte Kultpyramide (G I-d)433 des Königs sowie die 12
Mastabatumuli (Abb. 3 und 5a). Bemerkenswert ist
die exakte Ausrichtung der einzelnen Bauwerke
zueinander, wobei ein Bezug auf den Königsbezirk
als „Ausgangspunkt“ nicht zu übersehen ist. Diese
Ausrichtung der Bauwerke liefert Anhaltspunkte zur
Feststellung des ursprünglichen Bauplanes von
G 7000 (siehe „Urplan“). So ist eine klare Nordgren-
ze der Nekropole G 7000 zu erkennen, bei der die
nördliche Pyramidenkante von G I-a und die ent-
sprechende Kante der großen Mastaba G 7510 (Anch-
chaef) eine Linie bilden,434 südlich deren Verlaufes die
Mastabas des Kernfriedhofes angelegt wurden. Alle
Grabanlagen, die zwischen dieser Linie und dem nach
Nordosten verlaufenden Aufweg liegen, sind später
entstanden.435 Diese exakte Ost-West-Abgrenzung
von G 7000 im Norden läßt die Vermutung zu, daß
der Verlauf des königlichen Aufwegs ursprünglich
axial auf die Pyramide ausgerichtet geplant war und
vermutlich erst weiter im Osten Richtung Nordosten
zum Taltempel im Fruchtland abknicken sollte436

(Abb. 5).
Auch die Südseite der Nekropole zeigt exakte Aus-

richtungen, auch wenn diese nicht von einer einzigen
Grenzlinie gebildet werden. Wiederum ist gut zu
erkennen, daß die Südkante von G I-b und die der
großen Mastaba G 7510 auf einer gedachten Linie lie-
gen, die in der Verlängerung nach Westen mit der
Südkante der Cheopspyramide zusammenfällt.437 Auf
dieser Linie – wenn auch nicht ganz exakt – scheint
die Nordkante der neu entdeckten Kultpyramide

G I-d zu liegen. Diese Ausrichtung beruht sicher auf
keinem Zufall, und es kann vermutet werden, daß die
Anordnung Königspyramide, Kultpyramide, Köni-
ginnenpyramiden G I-a, -b und Mastaba G 7510 in
einem direkten Bezug zueinander stehen.

Dieses Grundschema, nach dem die ältesten Bau-
werke ausgerichtet sind, läßt nicht nur nach weiteren
Orientierungshilfen in diesem Friedhof suchen,438 son-
dern kann als Hinweis gewertet werden, daß die große
Mastaba G 7510 nicht wie oft behauptet, erst unter
Chephren entstand ist439 (dann wäre nämlich die Aus-
richtung schwer zu erklären), sondern zum ersten faß-
baren Bauplan (I) von G 7000 zu zählen ist.440 Abgese-
hen von der Tatsache, daß G 7510 in Verbindung mit
den großen Gräbern G 2000 und G 4000 im Westfried-
hof zu betrachten ist, wobei im Vergleich mit G 2000
die fast identischen Maße auffallen,441 sei an dieser auf
ein weiteres Faktum verwiesen, das zugunsten einer
Frühdatierung der Anchchaef-Mastaba spricht.442

REISNERs Datierung von G 7510 war von der Vorstel-
lung geleitet, daß die Bauabfolge in G 7000 ähnlich wie
im Westfriedhof kontinuierlich von West nach Ost
erfolgte. Diese Annahme ist jedoch keineswegs gesi-
chert und kann anhand einer weiteren Beobachtung
widerlegt werden. Der Abstand zwischen der Westfas-
sade von G 7510 und der Ostfassade von G 7410/20 ist
extrem schmal und beträgt an der engsten Stelle
knapp einen Meter. Diese Feststellung wäre an sich
nicht unbedingt ein Grund, G 7510 früher anzusetzen,
da der Abstand – wenn auch ungewöhnlich eng – doch
noch genug Platz zum Durchgehen bot. Vergleicht
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433 Dieses kleine Bauwerk wurde erst 1992 entdeckt, siehe Z.
HAWASS in: Studies, Fs W.K. Simpson, 379ff. Die Errich-
tung dieser Pyramide wird vom Ausgräber an das Ende der
Regierung des Cheops datiert. Das Bauwerk ist nicht im
eigentlichen Pyramidenbezirk eingeschlossen, sondern
steht zwischen den Königinnenpyramiden und der Umfas-
sungsmauer des königlichen Bezirks (Abb. 3).

434 Wie M. LEHNER, Hetep-heres, fig. 9, gezeigt hat, liegt diese
Linie in der Verlängerung nach Westen genau in der Achse
der Königskammer der Pyramide.

435 So die beiden großen Anlagen G 7810 und G 7820, die nach
G.A. REISNER, Giza I, 16 und 74, zur zweiten Erweiter-
ungsphase der Nekropole G 7000 gehören.

436 Dies ist eine Überlegung, die auch M. LEHNER, Hetep-heres,
71f., nicht für ausgeschlossen hält. Zum Verlauf des Cheops-
aufweges siehe DERS., MDAIK 41, 1985, 118ff., figs. 3B und 4.

437 Der bedauerliche Mangel an exakten Plänen dieses Gebie-
tes läßt eine genauere Überprüfung leider nicht zu. Falsch
ist der Plan bei G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, fig. 1,
wo die Ostkante der Cheopspyramide zu kurz geraten ist,
reproduziert bei W.ST. SMITH, Art and Architecture, 51 fig.
93 und R. STADELMANN, SAK 11, 1984, 168, Abb. 1.

438 Bezugssysteme dieser Art sind sicher häufiger in den ver-
schiedenen Pyramidenbezirken vorhanden. Aufgrund feh-
lender Vermessungen und ungenauer Pläne sind diese
jedoch noch unerkannt. So sind die zahlreichen Nebenpy-
ramiden Sesostris’ I. in Lischt nach den vier Basislinien der
Königspyramide ausgerichtet und in regelmäßigen
Abständen angelegt worden, wie D. ARNOLD, Pyramid
Complex, 101, gezeigt hat.

439 So bereits G.A. REISNER, Giza I, 28 und 148, der in dieser
Anlage den Beginn der ersten Verbauungsphase in G 7000
erkennen wollte. 

440 Weitere Argumente, die darauf hindeuten, daß die Entste-
hung der großen Anlage G 7510 in die Zeit des Cheops zu
datieren ist, sind auf den S. 108ff. dargelegt.

441 Zur Datierung der großen Anlage G 2000 siehe S. 146ff.
442 Eine frühe Entstehungszeit der Anlage hat bereits R. STA-

DELMANN, SAK 11, 1984, 167ff. und Anm. 19, erwogen,
diese aber offenbar später wieder revidiert. N. STRUDWICK,
Administration, 42 und 77f., plädierte ebenfalls für eine
Frühdatierung des Anchchaef und setzte ihn generations-
gleich mit Cheops (zur Datierungsfrage siehe S. 109ff.). 
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II.2.2 Der Ostfriedhof – Die Nekropole G 7000

man jedoch die übrigen Abstände zwischen den Mas-
tabas der nördlichen Reihe, so fällt eine unübersehba-
re Abnahme der Abstände zwischen den verkleideten
Mastabafronten von West nach Ost auf. Während der
Raum zwischen G 7110/20 und G 7210/20 und zwi-
schen G 7210/20 und G 7310/20 noch 4,5 m im N und
4,0 m im S beträgt, ist er zwischen G 7310/20 und G
7410/20 nur noch 2,75 m bzw. 2,25 m und zwischen G
7410/20 und der Westfassade von G 7510 nur noch
1,0 m im S und 2,25 m im N groß.443 Diese kontinuier-
liche Verringerung des Abstandes ist darauf zurückzu-
führen, daß durch die Umgestaltung der älteren Mas-
tabatumuli in große Doppelmastabas mehr Platz im
Osten notwendig wurde, um die im Massiv integrierten
Kultkapellen unterzubringen. Der geringe Abstand
zwischen der Westfassade von G 7510 und der Ostfas-
sade von G 7410/20 zeigt, daß erstere Anlage bereits
existiert haben muß, als man daranging, der Doppel-
mastaba im Westen ihre endgültige Form zu geben.

Eine ähnliche Feststellung läßt sich auch anhand
der Tumuligrößen der Bauwerke machen. Eine
Zusammenstellung der Maße zeigt, daß bei den Brei-
ten eine deutliche Abnahme (von max. 17,25 auf min.
15,0 m) festzustellen ist, während die Längen der
Tumuli konstant zwischen 35,5 und 36,0 m (etwa
69 E) liegen.444 Beim Anlegen der Erweiterungen und
der Verkleidungen der Doppelmastabas trachtete
man jedoch wieder danach, einheitliche Maße zu
gewinnen und vergrößerte die Bauten, was vor allem
dort notwendig wurde, wo die Tumuli durch das zum
Teil stark abfallende Gelände an der Südseite eine
breitere Aufmauerung zum Verlegen der Verkleidung
benötigten.445

Die Bauabfolge der Gräber zeigt also, daß G 7510
bereits existiert haben muß, als man daranging, den
Mastabas der Nord- und Mittelreihe ihre endgültige
Form zu geben. Als die acht nördlichen Mastabakerne
in vier große Doppelanlagen umgestaltet wurden,

kam es infolge der Ummantelungen der Kernbauten
zu der notwendigen Verringerung der Zwischenräume.

Aus diesem festgefügten Schema der oben
beschriebenen Ausrichtungen scheinen die vier
Tumuli der Südreihe (G 7130–7430) herauszufallen,
da sie mit dem größeren Teil ihres Kernbaus nach
Süden ragen. Diese Gräber passen offensichtlich
nicht in dieses Bild der strikten Ausrichtung. Bei
näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, daß auch bei
der Südreihe eine Bezugnahme auf eine „Grenze“
vorliegt. Diese war bis vor kurzem nicht so klar
ersichtlich und ist erst durch die jüngsten archäologi-
schen Unternehmungen der ägyptischen Antikenver-
waltung unter der Leitung von ZAHI HAWASS offenbar
geworden. So ist zu erkennen, daß die Südkante der
1992 entdeckten Kultpyramide G I-d446 in einer Linie
mit den Südkanten der Mastabakerne der Südreihe
liegt und auch hier ein „Abschluß“ des Gräberfeldes
vorliegt. Demnach scheinen die 12 Mastabatumuli
entstanden zu sein, als die königliche Nebenpyramide
bereits im Bau oder zumindest in Planung befindlich
war447 (siehe auch unter „Urplan“). Wie strikt man
sich an solche Grenzlinien hielt, zeigt der südliche
Abschluß von G 7000 auch nach der Umgestaltung
der 12 alten Mastabakerne in acht große Doppel-
mastabas (siehe „Bauplan II“). 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden,
daß das rekonstruierbare ältere Baukonzept (I) im
Osten der Cheopspyramide folgende Bauwerke
umfaßte (Abb. 5a):

– den Königsbezirk (mit Pyramide, Pyramidentem-
pel, Aufweg, Umfassungsmauer),448

– die Kultpyramide G I-d,

– die Königinnenpyramiden G I-a und G I-b,

– die Mastaba des Anchchaef, G 7510,

– die 12 Mastabatumuli 7110–7140, 7210–7240 und
7310–7340.
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443 G.A. REISNER, Giza I, 62f. REISNER fiel auch auf, daß G
7510 von der Ausrichtung der Doppelmastabas abweicht
und eine andere Orientierung besitzt. Er führte diese
Abweichung auf die spätere Erbauung der Anlage zurück,
Giza I, 63f. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß sich diese
Orientierung nach den Königinnenpyramiden bzw. der
Königspyramide im Westen richtete, als noch keine Dop-
pelmastabas erbaut waren, siehe hier S. 95f., 109ff.

444 Siehe Tab. E.
445 Auf bauliche (Gegen-)Maßnahmen aufgrund der Platzver-

hältnisse dürfte auch eine Beschreibung REISNERs in sei-
nem unveröff. Ms, Giza II, 2, App. B, 7, hindeuten: „The two
cores, G 7410 and G 7420 were incomplete. The E wall of both
were traced from the SE to the NE corner. When the facing of
the twin mastaba, G 7410+7420 was constructed, either the

two cores were still incomplete or the W walls with the greater
part of the N and S walls were destroyed and replaced by
facing of small stepped courses.“

446 Siehe Anm. 433.
447 Eine abweichende Datierung schlägt Z. HAWASS in: Studies,

Fs W.K. Simpson, 394f., vor.
448 Wann die großen königlichen Bootsgruben angelegt wur-

den, ist insofern schwer festzustellen, als dafür keinerlei
zeitliche Anhaltspunkte vorliegen. Sie könnten bereits in
der älteren Bauplanung vorgesehen gewesen sein, doch
dürfte ihre Ausführung wegen des Baubetriebes erst relativ
spät erfolgt sein. Dies ist zumindest für die Südboote anzu-
nehmen, da das Gelände an der Südseite der Pyramide als
Basis zur Materialsanlieferung diente.
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b) Der jüngere Bauplan (II) von G 7000

Wahrscheinlich noch unter der Regierung des Che-
ops449 kam es zu erheblichen Änderungen an den Grä-
bern dieses Friedhofs, die das ursprüngliche Nekropo-
lenbild östlich der königlichen Pyramide veränderten.
Die Gräber der nördlichen beiden Reihen wurden ver-
bunden und zu großen Doppelanlagen umgebaut (Abb.
5b). In der südlichen Reihe mußte an jeden Tumulus
ein Massiv angebaut werden, um eine einheitliche
Gestaltung der Gräber zu erhalten. Dennoch besaßen
die südlichen Doppelmastabas nicht dieselbe Länge
wie die nördliche Doppelreihe, sondern waren etwas
kürzer gestaltet (Nordreihe: ca. 83,55 × 19,93 m [158 ×
38 E, 1:4];450 Südreihe: ca. 68,47 × 18,9 m [130 × 36 E,
1:3,6]).451 Diese Verkürzung der Südreihe, die bautech-
nisch durch das stark abfallende Gelände bedingt war,
weist ebenfalls eine Ausrichtung auf, die mit der Süd-
kante der dritten Nebenpyramide G I-c zusammen-
fällt. Auch G I-c weist aufgrund des ungünstigen
Geländes geringere Grundmaße als die beiden nörd-
lichen Nebenpyramiden G I-a und -b auf.452 Anhand
verschiedener Details läßt sich wahrscheinlich machen,
daß dieses Bauwerk nicht zeitgleich mit G I-a und -b
entstanden ist.453 Da die Südkante von G I-c und die
Südkanten der erweiterten Doppelmastabas G 7130/40
–7430/40 in einer Linie liegen, dürfte die Erweiterung
der südlichen Mastabareihe des Kernfriedhofes in Ein-
klang mit der Errichtung der dritten Nebenpyramide
erfolgt sein oder zumindest kurz danach.454 Die

Umwandlung der 12 Tumuli in acht große Doppelanla-
gen erfolgte also in vorgegebenen Grenzen. Während
im Norden die Grenzlinie zum königlichen Aufweg ein-
gehalten wird, bildet im Süden die Südkante der jün-
geren Pyramide G I-c offenbar die Abschlußlinie für
die Doppelmastabas der Südreihe, die, wie bereits
erwähnt, nicht dieselben Längenmaße wie die Nordrei-
he aufweist.455

Die Gründe, die zu diesen Änderungen geführt
haben, sind nicht ersichtlich. Der Ausgräber nahm
an, daß die Tumuli des älteren Nekropolenplans, die
die Maße der Mastabamassive im Westfriedhof
bereits erheblich übertrafen (vgl. die Tab. E und G),
den Ansprüchen des Herrschers und seiner Familie
nicht mehr genügten.456

Auch wenn die wahren Ursachen der Änderungen
nicht mehr befriedigend zu ergründen sein werden, so
dürfte es doch klar sein, daß von einer einheitlichen
Planung unter Cheops nicht gesprochen werden
kann. Die Änderungen und Ergänzungen in der
Architektur zeigen, daß im Laufe der Regierung
Bedürfnisse eintraten, die nicht nur auf gesteigerte
Ansprüche der Königsfamilie zurückgeführt werden
können. Die Errichtung einer dritten Nebenpyramide
(G I-c) und die Erweiterung der südlichen Mastaba-
reihe geben zu erkennen, daß nicht nur die Notwen-
digkeit bestand, für weitere Mitglieder der Königsfa-
milie Grabstätten zu errichten, sondern, daß durch
die besondere Grabform der entstehenden Zwillings-
oder Doppelmastabas (twin-mastabas)457 auch eine

II. Die Kernfriedhöfe94

449 REISNER setzte diese Änderungen in die Zeit zwischen dem
17. und 20. Jahr des Königs, wobei die Arbeiten bis zu sei-
nem Tod (23. Jahr) angedauert haben sollen, Giza I, 72; zur
Problematik der Datierung siehe unten Kap. II.2.2.4.

450 Siehe Tab. E.
451 G.A. REISNER, Giza I, 58f. Laut REISNER ist auch die Bau-

ausführung dieser Gräberreihe nachlässiger und unregel-
mäßiger als die der Nordreihe.

452 Dies ist vor allem an der Südostecke des Bauwerks deutlich
zu beobachten, siehe V. MARAGIOGLIO - C. RINALDI, L’Ar-
chitettura IV, 92.

453 Schon V. MARAGIOGLIO - C. RINALDI, L’Architettura IV, 180ff.,
Obs. 71., haben vermutet, daß die Pyramide G I-c nicht zum
ursprünglichen Bauplan der drei Nebenpyramiden gehörte
und eine zeitlich etwas später anzusetzende Erweiterung dar-
stellt; P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 13, 97f., 127.

454 Es kann allerdings nicht völlig ausgeschlossen werden, daß
G I-c erst nach den Erweiterungen in der Südreihe errich-
tet wurde.

455 Ob dieser Nekropolenbezirk von einer Umfassungsmauer
umgeben war, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, da durch
die jüngeren Gräber der Befund im Gelände verunklärt ist.
Etwa 9 m südlich der Pyramide G I-c und zu dieser parallel
verläuft eine etwa 3 m breite Mauer aus Bruchstein. Die

Mauer ist auf einer Länge von etwa 65 m dokumentiert wor-
den. Im Osten wurde sie durch die Mastaba des Chaefchu-
fu II. (G 7150) abgeschnitten, ist aber unter der jüngeren
Anlage G 7142 weiter im Osten noch verfolgbar gewesen,
W.K. SIMPSON, Kawab, 22, figs. 1 und 36. Der weitere Verlauf
der Mauer im Ostfriedhof ist hingegen nicht bekannt. Im
Westen bricht die Mauer auf der Höhe der Westfassade der
Mastaba G 7070 ab. Zur zeitlichen Einordnung der Mauer
dienen vorerst die umliegenden Grabmonumente. Die Mauer
ist erst nach der Errichtung von G I-c entstanden und war in
der zweiten Hälfte der 5. Dynastie bereits aufgegeben, denn
Chaefchufu II. läßt sie z.T. abtragen, um seine Anlage südlich
von G 7130/40 errichten zu können (terminus a quo: Niuser-
re). Als die beiden Mastabas G 7050 und G 7060 erbaut wer-
den (späte 4. Dynastie), war die Mauer noch in Funktion,
denn beide Anlagen respektieren ihren Verlauf (siehe Abb. 3).

456 G.A. REISNER, Giza I, 58f., 72.
457 Diese Grabform ist nicht zu verwechseln mit der Zwei-

schachtmastaba (two-shaft mastaba). Die twin-mastaba war
keine Neuschöpfung, sondern findet bereits ab der
3. Dynastie in den großen Ziegelmastabas in Saqqara und
später in Meidum ältere Vorläufer, G.A. REISNER, Develop-
ment, 155, 285ff.; neuerdings N. ALEXANIAN, Dahschur II,
18, Anm. 22, 43, Anm. 130.
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Abb. 6 Der vermutete „Urplan“ der Nekropole G 7000

II.2.2 Der Ostfriedhof – Die Nekropole G 7000

bestimmte Absicht der Besitzer zum Ausdruck kom-
men sollte. Die Feststellung, daß für weitere Perso-
nen Gräber notwendig wurden, erklärt nicht automa-
tisch die besondere Architekturform der acht Dop-
pelmastabas. Warum vollendete man nicht die 12
Tumuli und errichtete 4 zusätzliche Anlagen im
Süden, um die gewünschte Anzahl von Bestattungs-
plätzen zu erhalten? Trotz des abfallenden Plateau-
bodens nach Süden können Geländeschwierigkeiten
kein Hinderungsgrund gewesen sein, wie die später
entstandenen großen Mastabas G 7350, G 7450 und G
7460 im Süden zeigen (Abb. 3).

Soweit erkennbar, sollten in den Doppelanlagen

Ehepaare aus dem Königshaus bestattet werden, die
durch die spezielle Architekturform der Grabanlage
ihre Zusammengehörigkeit, aber auch eine Unter-
scheidung zu den Privatgräbern im Westfriedhof
monumental zum Ausdruck brachten.

c) Der „Urplan“ von G 7000

Aus der oben dargelegten Rekonstruktion der Nekro-
pole läßt sich ein ältester Bauplan („Urplan“) für G
7000 herausarbeiten, der aufgrund der zahlreichen
späteren Änderungen zwar nur ansatzweise zu belegen
ist, wahrscheinlich aber als Ausgangspunkt der Fried-
hofsentwicklung angesehen werden muß (Abb. 6).

95
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458 Eine vollständige Liste aller in Giza entdeckten Baugraffi-
ti mit Datumsangaben ist in der Tab. C zu finden.

459 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 128 [13], Abb. 8.
460 G.A. REISNER, Giza I, 73; W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127

[9], Abb. 7; D. DUNHAM - W.K. SIMPSON, Mersyankh III, 3,
fig. 1.

461 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 126f. [1], Abb. 7.

462 G.A. REISNER, Giza I, 73, Anm. 2.; W.ST. SMITH, JNES 11,
1952, 127 [10], Abb. 7.

463 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [8], Abb. 7; W.K. SIMP-
SON, Kawab, 9, Abb. 35c.

464 G.A. REISNER, Giza I, 73, Anm. 1; W.ST. SMITH, JNES 11,
1952, 127f. [11], Abb. 7.

Wie für die Bauphase I ist davon auszugehen, daß
die königlichen Bauten und Einrichtungen für die
Positionen der Nebenpyramiden und Privatgräber
bestimmend waren. So dürfte ursprünglich ein axia-
ler Aufweg zum Pyramidentempel existiert haben,
der zur Herausbildung der Nordgrenze von G 7000
führte. Diese Grenze wird erst nach Cheops, frühe-
stens aber in der zweiten Hälfte der 4. Dynastie
durchbrochen.

Die Lage der Bootsgruben, die als wichtiger
Bestandteil des Pyramidenkomplexes anzusehen
sind, werden die Position der ersten geplanten Neben-
pyramide(n?) bestimmt haben. Pyramide G I-x, die
im Anfangsstadium wieder aufgegeben wurde, war
noch in größerer Entfernung zum königlichen Pyra-
midenbezirk geplant gewesen. Ob unter Umständen
auch eine zweite Nebenpyramide geplant war, läßt
sich nicht mehr nachweisen und ist nur aufgrund des
späteren Bauplans (Bauphase I) zu erschließen, als
zwei Nebenpyramiden (G I-a und -b) unmittelbar
nebeneinander errichtet wurden. 

Vermutlich dürfte in diesem „Urplan“ auch die
Kultpyramide des Königs G I-d vorgesehen gewesen
sein, da sie einen (wenn auch noch nicht innerhalb

des Pyramidenbezirkes liegenden) charakteristi-
schen Bestandteil königlicher Pyramidenanlagen ab
Snofru bildete.

2.2.4 Die Datierung der Bauvorgänge in G 7000

Die Auswertung der auf einigen Blöcken festgestell-
ten Baugraffiti mit Datumsangaben aus dem Ost-
friedhof veranlaßten REISNER, seine Erkenntnisse
und relativchronologischen Bauabfolgen, die er
anhand der archäologischen und architektonischen
Befunde gewann, zu verbinden und in ein nach
Regierungsjahren fortlaufendes System zu stellen.
Dieses diente ihm als Basis für die Darlegung der
Architekturentwicklung in Giza während der
4. Dynastie. Eine genaue Überprüfung der in G 7000
gefundenen Daten ist daher unerläßlich. Folgende
Datumsangaben der 4. Dynastie stammen aus der
Nekropole G 7000 (siehe Tab. 1).458

Diese acht Datumsangaben müssen allerdings, um
einer brauchbaren Auswertung dienlich zu sein, redu-
ziert werden. So sind all jene Angaben aus der
Diskussion auszuscheiden, deren Herkunft nicht
genau festzustellen ist oder die aufgrund anderer
Kriterien nicht der Regierung des Cheops zugewiesen

DDaattuumm FFuunnddppoossiittiioonn

(1) rnpt zzmmAA--ttAAwwjj III. Smw ? Kalksteinfragment im Schutt auf der Mastaba G 7450 (anonym)459

(2a) rnpt zp 77 IV. prt Tag 10

(2b) rnpt zp 77 IV. prt Tag 20 Verkleidungsblöcke der Mastaba G 7530/40 (Meresanch III.)460

(3) rnpt zp 88 I. prt ... auf einem Block am oberen Ende des königlichen Aufwegs461

(4) [rnpt zp] 1100 (?)... Verkleidungsblock von G 7350 (anonym)462

(5) rnpt zp 1122 II. Smw ... Block von G 7130/40 (Chaefchufu I.)463

(6a) rnpt zp 1122 II. Smw Tag 10 Block der Kapellennordwand neben nördl. Scheintür von G 7650 (Achethotep)

(6b) rnpt zp 1133 IV. ... auf Verkleidungsblock der Nordseite der Mastaba G 7650 (Achethotep)464

Tabelle 1 Die Graffiti mit Datumsangaben aus G 7000 (nach Zählungen geordnet)
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werden können. Ersteres gilt sicher für das rnpt zmA-

tAwj-Datum (1) aus der Mastaba G 7450,465 das nicht
direkt in Verbindung mit dem Grab zu bringen ist.466

Ausscheiden müssen auch all jene Graffiti aus Grä-
bern, deren Entstehungszeit nicht in die Regierung
des Cheops fällt.467 Dies sind die Anlagen G 7350 (4),
G 7530/40 (2a+b) und G 7650 (6a+b).468 Damit ver-
bleiben nur zwei Graffiti in der Diskussion, die bereits
REISNER als Eckdaten seines chronologischen
Gerüsts in G 7000 betrachtete.

An erster Stelle ist jenes Datum zu nennen, das
REISNER als Ausgangspunkt all seinen weiteren
Datierungen zugrunde legte. Die Angabe rnpt zp 8,
die sich auf einem Block nahe beim Eingang des
Pyramidentempels befand,469 wurde ursprünglich als
„Jahr 13“(?) gelesen,470 was W.ST. SMITH später zu
„Jahr 15“ korrigierte.471

Das Datum kann im besten Fall also nur einen
vagen Anhaltspunkt bieten und ist keine verläßliche
Basis für eine chronologische Darlegung des Bauge-
schehens im Ostfriedhof. Nach der Korrektur der
Lesung der Jahresangabe wäre die Zeitspanne für die
Entstehung des Ostfriedhofes (nach REISNER) um
weitere ein bis zwei Jahre zu reduzieren (19. bis 23.
Regierungsjahr), was dann allerdings nur vier Jahre
Bauzeit für die Anlagen in G 7000 bedeuten würde.
Diese Zeitspanne erscheint jedoch zu kurz, gerade

wenn man die doch erheblichen architektonischen
Änderungen während der jüngeren Bauphasen (siehe
oben) berücksichtigt. Da jedoch ohnehin damit zu
rechnen ist, daß Cheops länger als 23. Jahre regiert
haben dürfte (s.S. 71), entfallen alle weiteren Argu-
mente und zeitlichen Rekonstruktionsversuche, die
REISNER bezüglich der Datierung der Mastabas im
Ostfriedhof anführte.472

Als zweiter Datierungspunkt diente REISNER das
Graffito aus der Mastaba des Chaefchufu I.
(G 7130/40) (5). Dieses nennt ein rnpt zp 12, das der
Ausgräber als das letzte Regierungsjahr des Königs
ansah.473 Daraus wurde geschlossen, daß Grab sei am
Ende der Regierung des Cheops vollendet worden.474

Auch wenn wenig Zweifel bestehen, daß der Block
mit der Datumsangabe von der Mastaba G 7130/40
stammen dürfte, so muß doch klar festgehalten wer-
den, daß er im Fußboden des Isisheiligtums der Pyra-
mide G I-c verbaut gefunden wurde.475 Abgesehen von
der Möglichkeit, daß der Block durchaus auch von
einem anderen Bau stammen könnte, ist die Identifi-
zierung des 23./24. Regierungsjahres für das Bauge-
schehen an diesem Grab von geringem Wert. Aus der
Datumsangabe läßt sich nämlich nicht ableiten, daß
die Mastaba tatsächlich unter Cheops vollendet
wurde.476 Als Sohn dieses Königs war Chaefchufu I.
generationsgleich mit Chephren, und es gibt keinen

97

465 W. HELCK in: Essays, Fs H. Goedicke, 107f., weist diese
Datumsangabe mit Vorbehalt in die Regierung des Schepses-
kaf, was allerdings aufgrund der Fundsituation („from debris
on top of G 7450“) wenig Aussagekraft besitzt und wahr-
scheinlich von der Vorstellung geleitet wurde, daß diese
Mastaba an das Ende der 4. Dynastie zu setzen sei (nach G.A.
REISNER, Giza I, 73, 84, entstand das Grab unter Chephren).

466 Die Datumsangabe ermöglicht auch bei sicherer Zuwei-
sung keine chronologische Basis, da außer den Regierun-
gen des Snofru und Cheops theoretisch jede Herrschaft der
4. Dynastie zur Identifikation in Frage käme.

467 Dabei wird die Problematik des Sachverhalts offenbar, da
die Datierung der Gräber auf sekundären Indizien beruht
bzw. in einigen Fällen von der Höhe der Jahresangabe in
den Graffiti abhängt, vgl. z.B. das Graffito von G 7650.

468 Das Problem der Zuweisungen einzelner Datumsangaben an
einen bestimmten Herrscher ist im Kap. I.1.1.7 dargelegt.

469 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 126f. [1], Abb. 7.
470 G.A. REISNER, Giza I, 71.
471 Die Datumsangabe bleibt jedoch unsicher, da die Umzeich-

nung lediglich von einem „very faint photograph“ stammt,
wie W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127, fig. 7, bemerkte.

472 Für REISNER, Giza I, 72f., bestand die Notwendigkeit, die
Nekropole G 7000 innerhalb einer kurzen Zeitspanne von
fünf bis sechs Jahren und relativ spät in der Regierung,
nämlich zwischen dem 17. und 23. Regierungsjahr des Che-
ops, einzuordnen. Hinsichtlich der Besitzer der Anlagen in

G 7000 stimmt in dieser Rekonstruktion jedoch ein Punkt
nachdenklich, da schwer einzusehen ist, warum die Söhne
des Königs erst so spät eine Grabanlage erhielten, die Nach-
kommen von „Konkubinen“ oder Nebenfrauen, so G.A.
REISNER, Giza I, 77, im Westfriedhof dagegen bereits früher
Gräber erbaut bekamen (nach REISNER bereits ab dem
5. Regierungsjahr). REISNER selbst nannte keine Begrün-
dung für diese zeitliche Diskrepanz in der Zuweisung der
Gräber und scheint sich allein an den Datumsangaben orien-
tiert zu haben, die ihn zu diesem späten zeitlichen Ansatz der
Entstehung der Nekropole G 7000 führten. Wie jedoch unter
Kap. II.2.3.4 gezeigt wurde, gibt es für die Entstehung der
ältesten Anlagen im Westfriedhof vor dem 5. Regierungs-
jahr weder verläßliche Belege noch begründete Hinweise;
REISNERs chronologische Darlegung der Entwicklung des
Westfriedhofes ist rein hypothetisch erschlossen.

473 G.A. REISNER, Giza I, 73; W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127
[8], Abb. 7.

474 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 8.
475 W.K. SIMPSON, Kawab, 9: „On the back of a casing stone

displaced from the east face in building the Isis temple and
overbuilt in the pavement of the temple ...“ W.ST. SMITH,
JNES 11, 1952, 127 [8], Abb. 7. SMITH versichert, daß der
Block „certainly part of the original construction of the east
face of the Khufu-khaf mastaba“ war.

476 So zu Recht N. STRUDWICK, Administration, 123.
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Grund auszuschließen, daß sich das Datum des Graf-
fitos zwar noch auf die Regierung des Vaters bezieht,
die Vollendung der Anlage später (Djedefre oder
wahrscheinlicher Chephren) erfolgte.477

Bislang galt das Datum von der Mastaba G
7130/40 als der letzte zeitgenössische Hinweis, der die
Regierungslänge des Cheops offenbar bestätigte. Das
Graffito mit der Angabe „12. Mal“ schien ein klarer
Beleg dafür, daß Cheops tatsächlich in seinem 23.
Regierungsjahr verstarb,478 wie es auch der Turiner
Königspapyrus dokumentierte.479

Wie in der Zusammenstellung der Datumsanga-
ben gezeigt wurde (S. 96), existiert aber auch ein
„13. Mal“ der Zählung in G 7000, das auf einem Ver-
kleidungsblock der Nordseite der Mastaba G 7650
(Achethotep) gefunden wurde.480 Allgemein wird die-
ses Datum der Regierung des Chephren zugewiesen,
da G 7650 der rekonstruierten Friedhofsbelegung
REISNERs zufolge später sein mußte (siehe S. 88) und
für Cheops laut Turiner Königspapyrus nur 23
Regierungsjahre überliefert sind. Es ist mit dem
vorliegenden Befund jedoch schwer erklärbar,
warum das Baumaterial für diese Mastaba so spät in
der Regierung des Chephren (25./26. Regierungs-
jahr) gebrochen worden sein soll. Weiters müßte
dann auch angenommen werden, daß Achethotep,
der Besitzer von G 7650, ein Sohn des Chephren
gewesen sei, was wiederum die Frage aufwirft,
warum er nicht wie alle bisher bekannten Chephren-
söhne im Steinbruch südöstlich der Pyramide seines
Vaters ein Felsgrab erhalten hatte. Angesichts die-
ser Einwände und der Tatsache, daß Cheops länger
regiert haben dürfte, ist es wohl wahrscheinlicher,
daß das Datum (rnpt zp 13) ebenfalls auf diesen

Herrscher zu beziehen ist, unter dessen Regierung
der Steinblock gebrochen wurde.

Abschließend muß also festgehalten werden, daß
die Anzahl der Graffiti aus dem Ostfriedhof zu gering
ist, um eine verläßliche Datierungsbasis (wie sie
REISNER seinem Werk zugrundegelegt hat) für die
Bauvorgänge in G 7000 bzw. der Grabentwicklung
der 4. Dynastie zu bilden. Darüber hinaus muß auch
gesagt werden, daß die Daten keine Bestätigung für
die im Turiner Königspapyrus genannte Regierungs-
länge des Cheops von 23 Jahren liefern. Der Versuch,
die Graffiti – die in der Regel keinen Königsnamen
nennen – anhand ihrer Jahreszahlen Cheops, Cheph-
ren oder Mykerinos zuzuweisen, hängt in allen Fällen
von sekundären Indizien ab.

2.2.5 Die Besitzer der Doppelmastabas in G 7000

Einer der wesentlichen Ausgangspunkte für REIS-
NERs Identifizierung der Grabbesitzer in G 7000 und
deren zeitliche Ordnung war die Annahme, daß die
Position der Mastabas im Verhältnis zur Königspyra-
mide und zu den Pyramiden der Königinnen ein
direktes familiäres Abstammungsverhältnis der
Bestatteten widerspiegelt.481 Eine Stütze für diese
Annahme (hier 2. REISNERsches Axiom genannt)
gründet sich auf die planmäßige Ausrichtung
der einzelnen Grabanlagen. REISNERs leitende Vor-
stellung war, daß eine vom Herrscher angeordnete
Regelmäßigkeit bei der Errichtung und Vergabe
der Gräber an seine Nachkommen eingehalten wer-
den sollte (siehe auch S. 86ff.). Diese Annahme
hat allgemeine und weitverbreitete Zustimmung
gefunden.482 Seither gilt es als Faktum, daß die Besit-
zer der westlichsten Doppelmastabas, Kawab
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477 Ein spätere Datierung der Fertigstellung wurde aufgrund
von Detailbeobachtungen von verschiedenen Seiten erwo-
gen, K. BAER, Rank, 112 [375]: Mitte bis Ende 4. Dynastie,
ohne allerdings explizit Gründe für die zeitliche Ansetzung
zu nennen; W. BARTA, Opferliste, 55, 157, aufgrund der
Form der Opferliste: Übergang von der 4. zur 5. Dynastie;
Y. HARPUR, Decoration, 19, 242, 269: Mitte der 4. Dynastie;
N. STRUDWICK, Administration, 123: Chephren. Eine Datie-
rung der Vollendung der Mastaba in die Zeit des Cheops
wurde dagegen neuerdings von N. CHERPION, Mastabas,
116ff., befürwortet (so auch M. BAUD, Archéo-Nil 9, 1999,
128), allerdings schließt das Datierungsmerkmal, das sie
anführt (crit. 2), die Regierung des Chephren keineswegs
aus, siehe auch op.cit., 28. Die von W. BARTA getroffene
Einordnung der Opferliste des Chaefchufu I. stellt CHER-
PION ohne überzeugende Argumente in Frage und versucht
sie mit dem sozialen Status („la condition social“, op.cit.,
118) des Verstorbenen zu erklären, was in diesem Fall
jedoch kein zwingendes Argument dafür darstellt, daß

Chaefchufus I. Grab tatsächlich unter Cheops vollendet
worden wäre.

478 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [8].
479 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 5. Der Tod des Herr-

schers setzte allen Bauaktivitäten in Giza ein Ende, was
sich auch in den Bauvorhaben niederschlug, die im 23. Jahr
zum Erliegen kamen. So wurden für den unvollendeten
Zustand der Sargkammern und dem Fehlen der Verklei-
dung bei vielen Mastabas (vgl. auch die Gräber im West-
friedhof) der Tod des Königs verantwortlich gemacht. Die
Besitzer waren gezwungen, aus eigenen Mitteln ihre Grä-
ber vollenden zu lassen, G.A. REISNER, Giza I, 28, 308.

480 G.A. REISNER, Giza I, 73 Anm. 1; W.ST. SMITH, JNES 11,
1952, 127f. [11], Abb. 7.

481 G.A. REISNER, Giza I, 77f., 80; G.A. REISNER - W.ST.
SMITH, Giza II, 6ff.; W.ST. SMITH, CAH I/2, 170ff.

482 W.ST. SMITH, CAH I/2, 23f.; N. STRUDWICK, Administra-
tion, 146; R. STADELMANN, SAK 11, 1984, 166ff., DERS.,
Pyramiden, 125.
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(G 7110/20) und Chaefchufu I. (G 7130/40), die älte-
sten und wichtigsten Nachkommen des Königs und
der in den benachbarten Königinnengräbern bestat-
teten Frauen waren. Hierbei entsteht jedoch eine
Schwierigkeit: Akzeptiert man die Abkunft des
Kawab von der Königin der Pyramide G I-a und die
des Chaefchufu I. von der Frau, die in G I-c bestattet
war,483 so bleibt für die Eigentümerin der Pyramide
G I-b keine Mastaba „übrig“, in der ihr/e Sohn/Toch-
ter bestattet war. Den drei Pyramiden stehen ledig-
lich zwei Mastaba-Reihen gegenüber (Abb. 7).484 Für
REISNER stellte sich dieses Problem nicht, da er
als Besitzerin der mittleren Pyramide G I-b die
anonyme Mutter des Djedefre identifiziert hatte, und
Djedefre als Thronfolger keine Mastaba in G 7000
beanspruchte.485 Abgesehen von der Tatsache, daß
REISNERs Rekonstruktion der Familienverbindungen
bzw. -streitigkeiten unter den Cheops-Söhnen nicht
aufrecht zu halten ist (siehe S. 231ff.), bleiben Zuwei-
sungsversuche dieser Art auf schwachem Fundament
gegründet, da u.a. die Besitzerinnen der Königinnen-
pyramiden G I a-c nicht mit Sicherheit zu bestimmen
sind.486 In dem vorangegangenen Kap. konnte gezeigt
werden, daß es nicht nur keine Beweise für diese Art
der Gräberzuweisung gibt, sondern daß auch der
archäologische bzw. architektonische Befund in
G 7000 eine derartige Erklärung nicht zuläßt; einige
Beobachtungen sprechen sogar dagegen. 

Bereits die Frage nach den Besitzern der
ursprünglichen 12 Mastabas (siehe „Urplan“ S.
95ff.) ist nicht befriedigend zu beantworten, und alle
Rekonstruktionen gehen davon aus, daß die Eigen-
tümer der späteren twin-mastabas bereits für eine
Bestattung in diesen älteren Gräbern vorgesehen
waren.487 Hierbei entsteht jedoch ein Schwierigkeit,
die aufgrund der besonderen Architekturform dieser
Gräber nicht einfach zu umgehen ist. Mit der
Errichtung der Doppelmastabas (twin-mastabas)
wurde offensichtlich die Absicht verfolgt, Ehepaare
in diesen Anlagen zu bestatten.488 Daraus könnte
man den Schluß ex silentio ziehen, daß unverheirate-
ten Mitgliedern des Königshauses folglich das Recht
verwehrt war, in diesen Anlagen beigesetzt zu wer-
den. Leider ist die Beleglage jedoch zu dürftig und
widersprüchlich, um darüber eine eindeutige Ent-

scheidung fällen zu können (Tab. 2); die wenigen
Befunde vermitteln ein verwirrendes Bild, das
jedoch deutlich zeigt, daß von „geplanten“ Bestat-
tungsvorgängen im Ostfriedhof keine Rede sein
kann. Lediglich bei zwei Mastabas ist die Bestat-
tung von Ehepaaren nachweisbar (G 7110/20:
Kawab und Hetepheres (II.) [zumindest anfänglich
so geplant] und G 7130/40: Chaefchufu I. und
Nefretkau), während sich in zwei Anlagen
(G 7230/40 und G 7330/40) keine Belegung nachwei-
sen läßt (Abb. 7). In vier Fällen liegen Einzelbestat-
tungen mit zum Teil unsicheren Identifizierungen vor
(G 7210/20, G 7310/20, G 7410/20 und G 7430/40),
wobei die Bestattung der Königin Meresanch II. in
G 7410/20 ein besonderes Problem darstellt, da sie
als Gemahlin eines Herrschers auf jeden Fall ein
Einzelgrab erhalten mußte und nicht mit ihrem
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483 Zuletzt R. STADELMANN, SAK 11, 1984, 170.
484 Auf diese Schwierigkeit hat bereits M. LEHNER, Hetep-

heres, 41f., aufmerksam gemacht, siehe weiters N. STRUD-
WICK, Administration, 147.

485 G.A. REISNER, Mycerinus, 240f.
486 P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 10ff., 72ff.

487 G.A. REISNER, Giza I, 72: „These twelve original cores, as far
as can be seen, were never assigned, but were probably inten-
ded for the same persons who were afterwards buried in the
twin-mastabas constructed later.“

488 So bereits G.A. REISNER, Giza I, 81.
489 Siehe auch S. 101ff.

Tabelle 2  Die Belegung der unterirdischen Anlagen in G 7000489 

(vgl. Abb. 7)

GGrraabb SScchhaacchhtt AA SScchhaacchhtt BB

nördliche Reihe:

G 7110 unvollendet unbelegt (Hetepheres)
G 7120 Kawab unvollendet

G 7210 fehlt anonym
G 7220 Hordjedef unvollendet

G 7310 fehlt anonym
G 7320 Bauefre? unvollendet

G 7410 fehlt Meresanch II.
G 7420 Horbaef? unvollendet

südliche Reihe:

G 7130 Nefretkau Chaefchufu I.
G 7140 fehlt fehlt

G 7230 anonym anonym
G 7240 fehlt fehlt

G 7330 anonym anonym
G 7340 fehlt fehlt

G 7430 Chaefmin anonym
G 7440 fehlt fehlt
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königlichen Gemahl in demselben Grab beigesetzt
werden konnte.

Auch eine einfache rechnerische Überlegung
widerlegt die oben genannte Vermutung, daß bereits
in den ältesten Tumuli die späteren Besitzer beige-
setzt werden sollten. Während in den ursprünglichen
12 Tumuli jeweils nur eine Bestattungsanlage vor-
handen war, besitzen die acht Doppelmastabas
jeweils zwei, was insgesamt 16 Bestattungen ermög-
lichte. Im Verlauf der Regierung des Cheops war also

nicht nur eine Vergrößerung der Mastabas angestrebt
worden, sondern es bestand offenbar auch die Not-
wendigkeit, mehr Bestattungsanlagen verfügbar zu
machen.

Im folgenden geht es darum, REISNERs Rekon-
struktionen anhand der verfügbaren Quellen auf ihre
Stichhaltigkeit zu überprüfen, da davon weitreichen-
de historische Schlußfolgerungen abhängen. Die
Zusammenstellung und Überprüfung des Materials
sollen Sicheres von Hypothetischem scheiden.

II. Die Kernfriedhöfe100
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Abb. 7 Die Besitzer der Gräber in G 7000 
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2.2.6 Die namentlich bekannten Grabbesitzer

Grab: G 7110/20

Besitzer: Kawab (KA-wab) (G 7120A) und Hetepheres
(¡tp-Hr.s) (später Königin Hetepheres II.)490

(G 7110B, unbenützt)491

Ausgehend von der bereits erwähnten Vorstel-
lung, daß die Position der Gräber in G 7000 ein
direktes verwandschaftliches Verhältnis der Besitzer
zum König und den in den Nebenpyramiden bestat-
teten Königinnen wiedergibt, wird Kawab allgemein
als Sohn des Cheops und der Meritites, der Eigentü-
merin der ersten Nebenpyramide G I-a, identifiziert
(Abb. 7).492 Diese Interpretation beruht auf einem
Relieffragment, das den Namen dieser Frau trägt
und in der Mastaba G 7110/20 gefunden wurde. Das
Fragment wurde mit anderen Relieffragmenten zu
einer Szene ergänzt, wie sie in der Mastaba des Chaef-
chufu I. (G 7130/40) erhalten ist, wo der Grabherr
mit seiner anonymen Mutter, einer Königin, darge-
stellt ist.493 Mit dem bisher vorliegenden Material läßt
sich allerdings nur festhalten, daß die Mutter des
Kawab Meritites hieß.494

Auch der Status des Kawab – er wird allgemein als
Kronprinz und designierter Thronfolger identifiziert

–, der vor seinem Vater gestorben sein soll, ist ledig-
lich eine Hypothese,495 die auf der Position seines
Grabes beruht. Es gibt weder einen Hinweis darauf,
daß er tatsächlich als Nachfolger seines Vaters auser-
sehen war,496 noch liegen Anhaltspunkte vor, wann
und in welchem Alter er starb.497

Lediglich die Position des Grabes in G 7000 liefert
das einzige Argument dafür, daß Kawab ein Sohn des
Cheops war. Er trägt zwar den Titel eines zA nswt n Xt.f

smsw, doch ist dieser weder geeignet, die Abkunft von
einem bestimmten Herrscher noch den Rang inner-
halb der Königsfamilie anzugeben, da mehrere Söhne
eines Königs diesen Titel tragen konnten.498

Auf ein Indiz, das unter Umständen die Herkunft
des Kawab und seine Laufbahn erhellen könnte, muß
an dieser Stelle aufmerksam gemacht werden. Kawab
und seine Frau Hetepheres (II.)499 waren die Eltern
der Königin Meresanch III., die in dem Felsgrab
G 7530sub bestattet war. Auf der Ostwand des ersten
Raumes des Felsgrabes ist die Grabbesitzerin mit
ihrer Mutter und daneben auch ihr Vater darge-
stellt.500 Aus den Inschriften geht eindeutig das Fami-
lienverhältnis der drei Personen hervor. Darüber hin-
aus ist zu erkennen, daß Hetepheres II. ausdrücklich
ihren Vater, Cheops, namentlich nennt. Dies ist ein für
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490 Die tatsächliche Bestattungsanlage dieser Frau ist unbe-
kannt, siehe Anm. 499.

491 PM III2, 187f.; W.K. SIMPSON, Kawab, 1ff.
492 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 6; W.ST. SMITH, CAH

I/2, 165f., 170f.; W.K. SIMPSON, Kawab, 1; eine kritische
Erörterung findet sich bei W. SEIPEL, Königinnen, 97ff.

493 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 124f., fig. 2.; DERS., Giza II, 6
und Anm. 9, wo allerdings die Schwierigkeit der Rekon-
struktion zugegeben wird; W.K. SIMPSON, Kawab, 3f., pl.
VII c–e, fig. 13.

494 Ob diese Frau die oder eine Hauptgemahlin des Cheops
und Besitzerin der Pyramide G I-a war, ist jedoch völlig
offen; W. SEIPEL, Königinnen, 100f., siehe neuerdings auch
S. ROTH, Königsmutter, 48 Anm. 256.

495 G.A. REISNER, Giza I, 28; G.A. REISNER - W.ST. SMITH,
Giza II, 5.

496 Die Titel des Alten Reiches lassen keine Rückschlüsse zu,
ob ein Königssohn als Kronprinz bestimmt war oder nicht,
B. SCHMITZ, „Königssohn“, 136, Anm. 1. Zurückhaltend
auch R. STADELMANN, SAK 11, 1984, 169; DERS. in: Hom-
mages, Fs J. Leclant I, 333, Anm. 26; DERS. in: Kunst, 163,
Anm. 71; siehe auch die Bemerkungen bei N. STRUDWICK,
Administration, 147.

497 Die Vermutung, daß er noch vor Cheops starb und deshalb
nicht auf den Thron gelangte, G.A. REISNER, Giza I, 28;
G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 5; R. STADELMANN,
SAK 11, 1984, 169, gründet sich auf REISNERs Axiom der
Grabpositionen und der Annahme, daß Kawab ältester
Königssohn gewesen ist. 

498 Die Problematik ist ausführlich diskutiert bei B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 91ff.; siehe auch R. STADELMANN, SAK 11,
1984, 169.

499 Hetepheres II. war eine Tochter des Cheops, D. DUNHAM

- W.K. SIMPSON, Mersyankh III, 10, fig. 4, pl. IV, und
damit Schwester oder zumindest Halbschwester des
Kawab, da ihre Mutter nicht sicher zu bestimmen ist. Die
Feststellung in G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 7:
„... it would appear probable that Hetep-heres II, like her
husband Ka-wab, was a child of Cheops and Merytyetes. It
was intended that this pair of favorite children were to be
buried in the first twin-mastaba (G 7110–7120) to be built in
front of the pyramid of Merytyetes.“, beruht auf den bei-
den REISNERschen Axiomen und läßt sich aufgrund der
Belege nicht nachweisen. Hetepheres (II.) heiratete spä-
ter einen König, dessen Identität nicht sicher festzustel-
len ist. Der auf G.A. REISNER - W.ST. SMITH, ibid.,
zurückgehende Vorschlag, daß dieser König Djedefre war,
beruht auf der Annahme, daß es unter den Nachkommen
des Cheops zu einer Familienfehde kam und Djedefre
durch die Ehe mit Hetepheres II. seinen Anspruch auf
den Thron stärken wollte. Es gibt bisher keinen Anhalts-
punkt für diese Ehe, und eine Verbindung (nur?) mit
Chephren wäre ebenfalls nicht auszuschließen, siehe V.G.
CALLENDER, Wives III, 58f. Zu der bis heute nicht befrie-
digend geklärten Frage, wo diese Königin bestattet war,
siehe P. JÁNOSI, ZÄS 123, 1996, 46ff.

500 D. DUNHAM - W.K. SIMPSON, Mersyankh III, Abb. 4.
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das Alte Reich selten belegter Fall501 und bisher in
keinem anderen Königinnengrab in Giza nachzuwei-
sen.502 Umso erstaunlicher ist, daß bei der Darstellung
des Kawab seine Abkunft nicht bekanntgegeben wird.
Daß Meresanch III. in ihrem Grab die Abkunft der
Mutter festhält, die des Vaters jedoch verschweigt,
kann zweifach gedeutet werden, wobei sich die Deu-
tungen gegenseitig nicht ausschließen müssen: Entwe-
der war die Abkunft des Kawab zur Zeit der Anbrin-
gung der Inschrift so selbstverständlich und daher
nicht erwähnenswert oder aber Kawab war eben kein
Sohn des Cheops (seine Abstammung wird nur auf-
grund der Position seines Grabes erschlossen).

Es ist schon auffällig genug, daß Meresanch III.
beide Elternteile in ihrem Grab darstellt,503 denn in
der Regel wird nur die Mutter genannt und bisweilen
sogar abgebildet.504 Wenn es aber für die damalige
Zeit offenkundig war, daß Kawab ein Sohn des Che-
ops war und ebenso Hetepheres II. eine seiner Töch-
ter, dann erscheint die ausdrückliche Nennung der
Abkunft der Mutter merkwürdig, da nicht einzusehen
ist, warum der Vater mütterlicherseits genannt wer-
den muß. Die Unterscheidung wird also einen Grund
gehabt haben, der nicht nur in dem Umstand zu
suchen sein wird, daß Meresanch III. die königliche
Abkunft ihrer Mutter und damit auch ihre eigene
Abstammung betonen wollte.505

Da es aufgrund der vorhandenen Titel und der

Position des Grabes schwer möglich ist, eine nicht-
königliche Abkunft des Kawab zu beweisen, bleibt als
mögliche Erklärung, daß der Prinz zwar aus königli-
chem Haus stammte, aber nicht unbedingt ein Sohn
des Cheops war.506 Es wäre ohne weiteres denkbar, in
ihm einen nahen Verwandten des Cheops (Halbbru-
der, Cousin, Neffen) zu erkennen. Das einzige Argu-
ment, das solch einer Identifizierung entgegensteht,
ist das 2. REISNERsche Axiom der Grabpositionen
(siehe S. 59), das anhand der Befunde in der Nekro-
pole G 7000 jedoch ohnehin nicht bestätigt werden
kann. Auch Anchchaef, der Besitzer der großen Anla-
ge G 7510, war kein direkter Nachkomme des Cheops,
sondern mit diesem wahrscheinlich generationsgleich
(siehe S. 108ff.). 

Weiters bedarf die Titulatur des Kawab, wie sie
im Meresanch-Grab überliefert ist, einer Erklärung.
Allgemein wird angenommen, daß er Wezir war,
obwohl dies anhand der erhaltenen Inschriftenfrag-
mente in seinem Grab nicht eindeutig nachzuweisen
ist.507 Auch im Grab seiner Tochter, das in der späten
4. Dynastie und sicher nach seinem Ableben deko-
riert wurde,508 führt Kawab den Titel eines Wezirs
nicht. Er trägt zwar den Titel r-pat, der in dieser Zeit
von allen Weziren getragen wurde,509 jedoch auch von
solchen Personen, die nachweislich dieses hohe Amt
nicht innehatten.510 Auch dieser Befund läßt zwei
Erklärungen zu, wobei letztere aus zeitlichen Grün-
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501 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 46ff. Merkwürdig ist die
Schreibweise der Filiationsangabe, die nicht nach der klas-
sischen Form gebildet ist, sondern zAt nswt bit #wfw lautet,
also den Namen des Königs nachstellt.

502 Lediglich im Grab eines Totenpriesters der Königin
Rechitre wird diese als „Tochter des Chephren“ bezeich-
net, S. HASSAN, Giza VI/3, 22, Abb. 15; das Grab und die
Inschriften stammen allerdings aus der 6. Dynastie.

503 Zu der andersartigen Orientierung der Darstellung des
Kawab im Gegensatz zu den beiden Königinnen siehe den
Deutungsversuch von N. KANAWATI, SAK 9, 1981, 213ff.

504 Die Belege für Darstellungen von Königinnen in Privat-
gräbern sind nicht so selten wie man vermuten würde.
Bekannt sind die Darstellungen der Königin Meritites im
Grab des Kawab (W.K. SIMPSON, Kawab, fig. 13; Rekon-
struktion nicht gesichert), einer anonymen Königin im
Grab des Chaefchufu I. (W.K. SIMPSON, op.cit. fig. 26), der
Königin Hetepheres II. im Grab der Meresanch III.
(D. DUNHAM - W.K. SIMPSON, Mersyankh III, figs. 4, 7,
pls. IV, VIIc), der Königin Meresanch III. im Grab des
Nebemachet (S. HASSAN, Giza, IV, 140), der Königin He-
djethekenu im Grab des Sechemkare (S. HASSAN, Giza IV,
fig. 62; W.ST. SMITH, History, fig. 154), der Königin Cha-
merernebti (II.) im Grab des Chuenre (W.ST. SMITH, Histo-
ry, fig. 153), der Königin Rechitre im Grab des Kaemne-

fret (6. Dynastie, S. HASSAN, Giza VI/3, figs. 14, 15, 19).
Bis auf Kaemnefret sind alle Königinnen jeweils die Müt-
ter der Grabbesitzer.

505 Auch Königin Chamerernebti II. nennt ihre Mutter in
ihrem Grab, ohne allerdings deren Abkunft anzugeben.

506 Schon W. FEDERN, WZKM 47, 1935, 190, Anm. 2, bezwei-
felte die Abkunft des Kawab von Cheops.

507 Das Fehlen des Wezirstitels kann auch auf den zerstörten
Zustand seines Grabes zurückgeführt werden. Ein kleines
Relieffragment könnte sich zu dem Titel wr 5 pr-+Hwti

ergänzen lassen, der in dieser Zeit nur von Weziren getra-
gen wurde, siehe W.K. SIMPSON, Kawab, 8, Abb. 15 (Frag-
ment 24-12-937); N. STRUDWICK, Administration, 146
[140]. Lediglich auf einer Statue (JdE 40431), die in Mit-
rahina gefunden wurde und deren Beschriftung aus der 19.
Dynastie stammt, trägt er den Titel eines Wezirs, vgl. dazu
die Bemerkung von M. RÖMER, „Königssöhne“, 31. 

508 Zur Datierung des Felsgrabes siehe hier S. 354ff.
509 B. SCHMITZ, „Königssohn“, Tab. 1; N. STRUDWICK, Admini-

stration, 307f.
510 B. SCHMITZ, „Königssohn“, Tab. 2. Interessanterweise trägt

Kawab im Grab des Chemtenu (#mt.nw, G 5210), der sei-
nerseits in den Dekorationen des Grabes der Königin Meres-
anch III. als Aufseher der Totenpriester fungiert, eben-
falls nur die Titel r-pat und zA nswt. Da auch G 5210 später
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den ausscheiden muß und nur der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt sei: Entweder war Kawab kein Wezir
(der einzige sichere Beleg stammt von einer Statuen-
inschrift der 19. Dynastie, siehe Anm. 507) oder aber
er lebte noch, als das Meresanch-Grab dekoriert
wurde (der von REISNER und SMITH angenommene
Tod des Kawab vor dem Regierungsende des Cheops
läßt sich ohnehin nicht nachweisen), und hatte diese
Position in seiner Ämterlaufbahn noch nicht erreicht.
Letztere Erklärung ist jedoch unhaltbar, da Hetep-
heres II. in diesem Fall keine weitere Ehe mit einem
König hätte eingehen können – es sei denn man
nimmt an, Hetepheres II. sei von ihrem ersten Mann
geschieden worden, und dieser lebte noch, als seine
Tochter das Felsgrab dekorieren ließ. Dies hieße
jedoch, eine Spekulation auf die andere zu gründen,
da das bisher vorliegende Material für keine dieser
Fragen eine sichere Antwort bietet.

Akzeptiert man den Vorschlag, daß Kawab kein
Sohn des Cheops, sondern vielleicht mit diesem nur
eng verwandt war ([Halb-]Bruder, Cousin, Neffe ?),
würde das einerseits das Fehlen einer entsprechenden
Filiationsangabe in den Inschriften des Meresanch-
Grabes, andererseits auch das Ableben vor seiner
Frau und deren Wiederverheiratung erklären, da er
wahrscheinlich älter gewesen sein dürfte. Dadurch
würde auch verständlich, warum Meresanch III. in

ihrem Grab die Abkunft ihrer Mutter hervorhebt, zu
ihrem Vater jedoch keine näheren Angaben macht.

Der architektonische und archäologische Befund
der Kultanlage der Hetepheres (II.) in G 7110 ist bis
auf wenige Fragmente vollkommen zerstört. Weder
der Grundriß noch das Bildprogramm der Kapelle
lassen sich sicher rekonstruieren.511 Die unterirdische
Anlage (G 7110B) blieb unvollendet und wurde nicht
benutzt.512 Alle Indizien deuten auf eine Aufgabe
bzw. Nichtbenutzung dieses Mastabateils.

Grab: G 7130/40

Besitzer: Chaefchufu I. (#ai.f-#wfw) (G 7130B) und
Nefretkau (Nfrt-kAw) (G 7130A)513

Wie im Fall des Kawab ist auch die Herkunft des
Chaefchufu I. und seiner Frau Nefretkau514 nicht
gesichert. Daß er ein Sohn des Cheops war, wird aus
der Position seines Grabes erschlossen, zeitgenössi-
sche Beweise dafür liegen nicht vor.515 In seiner Grab-
kapelle ist der Prinz mit seiner Mutter, die die Titel
einer Königin trägt, abgebildet.516 Allgemein wird
angenommen, daß diese Frau, deren Name unbe-
kannt ist, die Besitzerin der Nebenpyramide G I-c
und identisch mit der in der Inventory Stela517 genann-
ten „Prinzessin“ Henutsen (26. Dynastie) gewesen
ist.518 Diese Schlußfolgerung gründet sich – wie bei
der Mastaba des Kawab und der unmittelbar westlich
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als die Lebenszeit des Kawab zu datieren ist, erscheint das
Fehlen des Wezirstitels eigenartig. Muß man unter diesen
Umständen damit rechnen, daß es zur Zeit der Herstellung
der Gräber der Meresanch III. und des Chemtenu nur
einen Wezir – nämlich den gerade amtierenden – gab und
eine posthume „Verleihung“ dieses Titels für verstorbene
Personen zur Zeit der 4. Dynastie nicht möglich war?
Allerdings werden in den Inschriften dieses Grabes auch
Hetepheres II. und ihre Tochter „nur“ als zAt nswt bezeich-
net, so daß eine generelle Schlußfolgerung nur bedingt
möglich scheint.

511 G.A. REISNER, Giza I, fig. 6; W.K. SIMPSON, Kawab, 4f.,
figs. 2, 16, pls. IIb, IIIc. SIMPSON will nicht ausschließen,
daß aufgrund des Zerstörungsgrades der Anlage diese einer
beabsichtigten Verfolgung zum Opfer fiel. Er folgt damit
der REISNER-SMITH-Theorie, daß rivalisierende Familien-
mitglieder des Königshauses die Grabanlagen der gegneri-
schen Familie zerstörten. Die wenigen erhaltenen Relief-
fragmente aus der Kultkapelle liefern diesbezüglich keine
eindeutigen Beweise. Ein Fragment (24-12-1107) stellt
offenbar Kawabs Gemahlin dar. Das Fragment (24-12-
1097) enthält die Reste eines Königinnentitels, der sich
aber nicht auf Hetepheres II. beziehen kann, siehe W.ST.
SMITH, JNES 11, 1952, 124f., der diesen Titel der Mutter
des Kawab, Meritites, zuwies.

512 G.A. REISNER, Giza I, 115, 125; W.K. SIMPSON, Kawab, 5,
fig. 6.

513 PM III2, 188ff.; W.K. SIMPSON, Kawab, 9ff.
514 Außer in dieser Anlage ist Nefretkau nicht belegt. Ob sie

eine Tochter des Cheops und tatsächlich in der Schachtan-
lage G 7130A bestattet war, ist aufgrund des archäologi-
schen Befundes nicht zu entscheiden. Die unterirdische
Anlage war offen und leer, und alle Anzeichen deuten auf
einen unvollendeten Zustand, G.A. REISNER, Giza I, 115,
168, 121; W.K. SIMPSON, Kawab, 19, fig. 20.

515 Vorsichtig auch B. SCHMITZ, „Königssohn“, 51.
516 W.K. SIMPSON, Kawab, 11, pl. XVIa, fig. 26 (mit älterer Lit.).
517 Die Stele wurde 1858 von A. MARIETTE bei der Pyramide G

I-c gefunden; JdE 2091; PM III2, 18; siehe G. DARESSY,
Rec.Trav 30, 1908, 1ff.; W. HELCK, RE 23, 2201f.; G. HASSAN,
The Great Sphinx, 113, 116f., pl. LV; C.M. ZIVIE-COCHE, Giza,
8, 218ff. Der Name „Henutsen“ ist im Alten Reich öfters
belegt, und es erscheint durchaus möglich, daß bei der
Abfassung der Inventory Stela auf ein historisches Vorbild
zurückgegriffen wurde. Anhand zeitgenössischer Dokumen-
te läßt sich die Existenz einer „Prinzessin“ mit diesem
Namen jedoch weder als Gemahlin noch als Tochter des Che-
ops nachweisen. Das Fehlen eines Königinnentitels auf der
Inventory  Stela läßt nicht unbedingt den Schluß zu, daß in
G I-c tatsächlich nur eine Prinzessin bestattet war.

518 G.A. REISNER, Giza I, 248; G.A. REISNER - W.ST. SMITH,
Giza II, 7; W.ST. SMITH, CAH I/2, 171; PM III2, 16; A. FAKH-
RY, Pyramids, 112; R. STADELMANN, SAK 11 1984, 170;
DERS., Die großen Pyramiden, 167; DERS., Pyramiden, 124.
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liegenden Pyramide G I-a – nur auf die Position des
Chaefchufu-Grabes unmittelbar östlich der Königin-
nenpyramide G I-c. Es gibt keine Hinweise darauf,
daß die im Grab des Chaefchufu I. dargestellte Köni-
gin tatsächlich die in der Inventory Stela genannte
„Henutsen“ gewesen ist, noch daß diese Frau in der
Pyramide G I-c bestattet war.519

Laut der erhaltenen Inschriften war Chaefchufu I.
Wezir,520 doch ist der Titel „ältester Königssohn“, der
in dieser Zeit mit dem Wezirsamt verbunden ist, für
ihn nicht belegt. Vor einiger Zeit hat STADELMANN

den Vorschlag unterbreitet, in der Person des Chaef-
chufu I. den späteren König Chephren zu erkennen,521

der seinen Namen von #ai.f-#wfw zu #ai.f-Ra geändert
nach Djedefre den Thron bestiegen haben soll. Eine
Stellungnahme zu diesem grundlegenden Problem
der Königsnachfolge des Alten Reiches und vor allem
in der 4. Dynastie ist auf den Seiten 60ff. dargelegt.
Im Zusammenhang mit der Mastaba G 7130/40
genügt es darauf hinzuweisen, daß kein Anhalts-
punkt im zeitgenössischen Material vorliegt, in
Chaefchufu I. den nächsten erbberechtigten Prinzen
nach Djedefre erblicken zu können. Dies wird ledig-
lich aus der Position seiner Grabanlage geschlossen,
die – wie bereits dargelegt – keine Basis für derartige
Überlegungen bietet.522

Bezüglich der Fertigstellung und Belegung der
Mastaba G 7130/40 kann festgehalten werden, daß
der Mastabakern unter Cheops entstanden ist und
durch eine massive Erweiterung nach Süden umge-
staltet wurde. Wann das Grab vollendet und belegt
wurde, ist hingegen nicht sicher. Ein Graffito mit der
Nennung eines rnpt 12 II. Smw ... – also einem 23./24.
Regierungsjahr – auf einem Steinblock, der einen
Teil des Fußbodens des Isistempels bildete und von
der Grabanlage stammen soll,523 wird als Hinweis dar-

auf gewertet, daß die Mastaba im letzten Jahr des
Cheops verkleidet und vollendet wurde.524 Abgesehen
davon, daß der Block mit dem Graffito auch von
einem anderen Bau dieser Nekropole stammen könn-
te, ist die Zuweisung des Datums an Cheops möglich
(s.S. 97f.), aber nicht zwingend. Als Sohn des Cheops
war Chaefchufu I. generationsgleich mit Djedefre
bzw. Chephren. Eine spätere Fertigstellung
der Mastaba würde auch mit der Datierung
der Opferliste an das Ende der 4. Dynastie besser
übereinstimmen.525 Die Vollendung und Belegung
der Doppelmastaba frühestens unter Chephren ist
de nach wahrscheinlich. Darauf deutet auch die
Form der unterirdischen Anlage, die laut REISNERs
Schachttypologie dem Typ 4 entspricht, der unter
Chephren in den Mastabas der Kernfriedhöfe in
Gebrauch kam.526

Grab: G 7210/20

Besitzer: Hordjedef (¡r-Dd.f) (G 7220A) und anonym
(G 7210B)527

Diese Anlage liegt unmittelbar östlich der des
Kawab (Abb. 7) und gehörte einem Prinzen Hordjed-
ef und seiner Gemahlin(?). Hordjedef wird ebenfalls
als Sohn der Königin Meritites (G I-a) angesehen,
was allerdings nur auf der bereits unter Kawab
diskutierten Annahme beruht (siehe S. 101f.), daß die
in dieser Gräberreihe bestatteten Personen von der
Besitzerin von G I-a abstammen. Wessen Sohn er tat-
sächlich war, ist nicht bekannt, denn auch in der dies-
bezüglich oft zitierten Geschichte des (später abge-
faßten) Pap. Westcar tritt er als „Prinz“ (zA nswt) und
nicht explizit als Sohn des Cheops auf.528 Der Versuch,
Hordjedef aufgrund des in einer Kartusche geschrie-
benen Namens Hordjedef im Graffito des Wadi el-
Fawachîr529 als einen „Gegenkönig“530 der 4. Dynastie
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519 P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 11.
520 N. STRUDWICK, Administration, 122f. Der Wezirstitel ist in

seinem Grab allerdings nicht belegt (vgl. unter Kawab), son-
dern auf einer Statue (CG 46) erhalten, die 1888 im sog. Isis-
tempel der Pyramide G I-c gefunden wurde. Auf der Statue
ist der Name des Besitzers weggebrochen. Ein Statuenfrag-
ment, das aus dem Schacht G 7130x stammt (heute in
Boston) und den Namen Chaefchufu trägt, könnte Teil dieser
Statue gewesen sein, siehe G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza
II, 10; W.K. SIMPSON, Kawab, 20, Abb. 69, und Chaefchufu in
den letzten Lebensjahren – also nachdem er seine Grabdeko-
rationen schon vollendet hatte – als Wezir ausweisen.

521 R. STADELMANN, SAK 11, 1984, 165ff.
522 Gegen die Identifizierung des Grabbesitzers mit Chephren

hat vor kurzem A.O. BOLSHAKOV, GM 146, 1995, 11ff.,
gewichtige Argumente vorgebracht, die STADELMANNs

Gleichsetzung widerlegen. Siehe auch M. BAUD, Famille
royale II, 539f.

523 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [8], Abb. 7; W.K. SIMP-
SON, Kawab, 9, Abb. 35c.

524 G.A. REISNER, Giza I, 73.
525 W. BARTA, Opferliste, 55f.; Y. HARPUR, Decoration, 19, 269,

242: Mitte der 4. Dynastie.
526 G.A. REISNER, Giza I, 115 (9), 149.
527 PM III2, 191.
528 Zur Fragwürdigkeit des Papyrus als authentische

Geschichtsquelle der 4. Dynastie siehe zuletzt H. GOE-
DICKE, ZÄS 120, 1993, 23ff.

529 E. DRIOTON, BSFE 16, 1954, 41ff. Zu der merkwürdigen
Schreibung des Namens Hordjedef mit dem Ra-Zeichen
siehe M. RÖMER, „Königssöhne“, 37.

530 W. HELCK, Beamtentitel, 134f.; DERS., Geschichte, 56, 61. 
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anzusehen, ist aus Mangel an zeitgenössischen Doku-
menten nicht überzeugend.531

Der archäologische und architektonische Befund
des Prinzengrabes scheint tatsächlich darauf hinzu-
deuten, daß seine Grabanlage vorsätzlich zerstört
wurde, was für REISNER ein Indiz zur Formulierung
seiner Theorie der Familienfehde nach Cheops bilde-
te.532 Während REISNER für die Zerstörung der
Mastaba Djedefre verantwortlich machte, vermutete
H. ALTENMÜLLER, daß der Prinz ein Parteigänger
des Djedefre war und die Zerstörungen an seinem
Grabmal von Chephren angeordnet wurden, der auch
den Pyramidenkomplex seines Vorgängers in Abu
Roasch zerstören ließ.533 Beide Erklärungen bauen
auf der Vorstellung der Familienfehde auf, die mit
den vorliegenden Befunden jedoch nicht aufrecht zu
erhalten ist.534

Aus jüngeren Quellen geht hervor, daß Hordjedef
als Weiser galt, der auch eine Lehre verfaßt haben
soll.535 Die Verehrung seiner Person läßt sich bereits
im späten Alten Reich fassen.536 Diese Tatsache bil-
dete schon für JUNKER ein wichtiges Argument gegen
die Annahme, daß Hordjedef bereits in der 4. Dyna-
stie einer Verfolgung ausgesetzt war, so daß er die

Zerstörung der Grabanlage an das Ende des Alten
Reiches bzw. in die Erste Zwischenzeit datierte.537

Bemerkenswert und in der vorliegenden Untersu-
chung weiterführend ist die Art der Zerstörung, die
an der Mastaba G 7210/20 zu erkennen ist. Es handelt
sich um eine „saubere“ Arbeit, bei der die Inschriften
präzise ausgemeißelt wurden. Außer den Inschriften
fielen auch Darstellungen der Tilgung zum Opfer,
wobei erstaunlicherweise ebenso Dienerfiguren
betroffen waren. Auffällig ist auch die Tilgung des
Königsnamens im Totengebet.538 Diese Art der „Ver-
nichtung“ paßt nicht zu der Erklärung einer beab-
sichtigten Verfolgung des Besitzers, da man in diesem
Fall wohl eine Zerstörung der gesamten Anlage und
nicht eine präzise Tilgung der Inschriften vorgenom-
men hätte.539 Auch die Aushackung der Darstellun-
gen von Dienerfiguren spricht gegen die direkte Ver-
folgung des Grabbesitzers.

Ein weiterer Umstand, auf den H. GOEDICKE hin-
weist, ist, daß die Reliefs nicht nur säuberlich getilgt,
sondern in der ursprünglichen Ausführung unvollen-
det geblieben sind.540 Mit diesem Befund ist wohl
auch der unvollendete Granitsarkophag in Verbin-
dung zu bringen, der in der Sargkammer (G 7220A)
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531 Ablehnend CHR. M. ZIVIE, Giza, 34f.; D.B. REDFORD, King-
Lists, 25; J. VON BECKERATH, Chronologie, 159.

532 G.A. REISNER, Mycerinus, 241; G.A. REISNER - W.ST.
SMITH, Giza II, 8; W.ST. SMITH, AJA 46, 1942, 523f.

533 H. ALTENMÜLLER, CdE 45, 1970, 232f.
534 Nachdrücklich gegen die Verfolgung des Djedefre D. WIL-

DUNG, Rolle, 194f. Die oft zitierte Erklärung, daß die Djed-
efre-Pyramide bereits von Chephren oder überhaupt in
der 4. Dynastie zerstört worden sei, läßt sich am archäo-
logischen Befund der Anlage nicht nachweisen, siehe
V. MARAGIOGLIO - C. RINALDI, L’Architettura V, 6ff. Wahr-
scheinlich stammen die größten Zerstörungen aus kopti-
scher Zeit, und wie PETRIE berichtete, wurde noch im
19. Jahrhundert Material vom Pyramidenkomplex von
den Einheimischen abtransportiert. Zu den vor kurzem
wieder aufgenommenen Grabungen bei und in der Djedef-
re-Pyramide siehe M. VALLOGGIA, BSFE 130, 1994, 5ff., wo
auch auf die Unhaltbarkeit der Zerstörungstheorie wäh-
rend der 4. Dynastie hingewiesen wird, siehe dazu auch
S. 63f., 231ff.

535 G. POSENER, LÄ III, Sp. 978ff.; W. HELCK, KÄT 1984; V.
RITTER, Egypte 15, 1999, 46ff.

536 H. JUNKER, Gîza VII, 26; DERS., Studia, GS Rosellini,
136ff.; H. GOEDICKE, ASAE 55, 1958, 35ff.; V. RITTER,
Egypte, 15, 1999, 44; zusammenfassend auch C.M. ZIVIE,
Giza, 31. Die Vermutung, daß die Grabanlage des Weisen
noch am Ende des Alten Reiches oder in der Ersten
Zwischenzeit bekannt gewesen sein soll, ist jedoch nicht
sicher und beruht auf ungenauen archäologischen Beob-
achtungen. Eine 1925 in einer kleinen Ziegelanlage zwi-

schen G 7210/20 und G 7310/20 gefundene Scheintür nennt
einen gewissen Cha (#a) als „Verehrer“ des Hordjedef, siehe
ausführlich H. GOEDICKE, ASAE 55, 1958, 35ff.; Mummies
& Magic, 95f. (28). Die Scheintür kann jedoch nicht aus der
Mastaba G 7211 stammen, wie GOEDICKE, op. cit., 35,
meint, da diese aus Kalkstein errichtet war und einem
gewissen Kaemanch (KA-m-anx) gehörte, der an das Ende
der 5. bzw. den Anfang der 6. Dynastie zu setzen ist. Falls
die Scheintür tatsächlich aus diesem Teil der Nekropole
stammt, dann muß sie entweder in einer anderen Anlage
aufgestellt gewesen oder überhaupt verschleppt und/oder
wiederverwendet worden sein. Zwei Argumente sprechen
vorerst dagegen, daß Cha seine Grabanlage aus Verehrung
für den Weisen vor dessen Grab errichten ließ: 1. Die zwei-
te bekannte Erwähnung des Hordjedef in einem Privat-
grab stammt aus der Anlage eines Iuefenptah (Iw.f-n-PtH)
im Westfriedhof und läßt keine topographische Verbin-
dung zum Hordjedefgrab in G 7000 erkennen; und 2. Aus
den Inschriften der bereits oben genannten Anlage G 7211
geht nicht hervor, daß Kaemanch etwas mit dem Weisen
Hordjedef zu tun gehabt hätte oder ihn besonders verehr-
te, obwohl er sein Grab direkt an G 7210/20 angebaut hatte.

537 H. JUNKER in: Studi, Gs Rosellini, 137ff.
538 H. GOEDICKE, ASAE 55, 1958, 53.
539 Deshalb ist auch JUNKERs Erklärung in: Studi, Gs Roselli-

ni, 139; vgl. auch DERS., Gîza VII, 26, daß der Pöbel seine
Wut an dem Grab des Prinzen ausgelassen hätte, wenig
überzeugend.

540 H. GOEDICKE, ASAE 55, 1958, 53; zur unterschiedlichen
Qualität der Reliefs siehe W.ST. SMITH, History, 161.
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gefunden wurde.541 Ob in G 7210/20 jemals eine Bestat-
tung vorgenommen wurde, ist mit den vorliegenden
Beobachtungen nicht sicher zu entscheiden.542

Aus den dargelegten Fakten ist der Schluß zu zie-
hen, daß die Mastaba nicht nur unvollendet blieb, son-
dern daß die Tilgung der Inschriften und von Teilen
des Reliefs die Vermutung zulassen, daß G 7210/20
später für eine andere Bestattung geändert wurde
bzw. hergerichtet werden sollte.543

Grab: G 7230/40

Besitzer: anonym
Die Verkleidung der Anlage blieb unvollendet und

wurde mit Ziegeln fertiggestellt. Auch die Kultkapel-
le von G 7240 wurde in Ziegeln errichtet. Sowohl die
Schachtanlage G 7230A wie vermutlich auch der
Schacht G 7230B blieben unbenutzt.544

Grab: G 7310/20 

Besitzer: anonym (G 7320A, Bauefre/Chnumbaef?)545

und anonym (G 7310B)
Aufgrund der Grabposition wird G 7310/20 eben-

falls einem Sohn des Cheops und der Königin Meritit-
es zugewiesen.546 Basierend auf der Erzählung des
Pap. Westcar glaubte REISNER, diese Anlage mit
einem Bruder des Hordjedef, Bauefre, in Verbindung
bringen zu können.547 In der Felsinschrift aus dem
Mittleren Reich im Wadi el-Fawachîr, die in einer
Reihe von Kartuschen die Namen Cheops, Djedefre
und Chephren überliefert548, werden auch Hordjedef

und Bauefre genannt, die von HELCK als Gegenköni-
ge betrachtet werden549 (siehe S. 64f.). Anhand der
erhaltenen Architektur der Anlage und der archäolo-
gischen Relikte ist die Identifizierung des Grabbesit-
zers nicht eindeutig zu rekonstruieren. Ein Name ist
nicht erhalten; lediglich ein Fragment mit der
Darstellung eines Widders (bA oder Xnmw ?) könnte
als Bestandteil eines Namens BAw.f-Ra oder Xnmw-bA.f

(?) aufgefaßt werden.550 Unter den erhaltenen Titeln
befindet sich auch der eines Wezirs.551

In der Sargkammer von G 7310B stand ein Kalk-
steinsarkophag und in der von G 7320A ein Granitsar-
kophag.552 Ob die Anlagen je benutzt wurden, ist mit
den erhaltenen Befunden nicht mehr festzustellen.

Grab: G 7330/40

Besitzer: anonym553

Diese Doppelmastaba wurde offenbar nie fertigge-
stellt und wohl auch nicht benutzt. Sie ist in einem
auffällig schlechteren Erhaltungszustand als die übri-
gen Anlagen in G 7000.554 Die unterirdische Anlage
G 7330A blieb unvollendet und scheint einer Bestat-
tung aus späterer Zeit gedient zu haben. In der
Schachtanlage G 7330B ist eine ursprüngliche Bele-
gung aufgrund der Wiederbenutzung in ptolemäi-
scher Zeit nicht mehr nachzuweisen.555

Grab: G 7410/20 

Besitzer: anonym (G 7420A, Horbaef [¡r-bA.f] ?) und
Königin Meresanch II. (Mri.s-anx) (G 7410B)556
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541 G.A. REISNER, Giza I, 115; M. DONADONI-ROVERI, Sarcofa-
gi, 112 (B 10), Tf. XVI, 1.

542 G.A. REISNER, Giza II (unpubl.), App. B, 19f.
543 Für den unvollendeten Befund am Grab hat H. GOEDICKE,

ASAE 55, 1958, 53, zwei Erklärungen vorgeschlagen: Ent-
weder fiel der Besitzer in Ungnade, was die Tilgung erklä-
ren würde, oder er erhielt an einer anderen Stelle ein neues
Grab, vgl. auch H. JUNKER in: Studi, Gs Rosellini, 138;
siehe dazu auch die Überlegungen von A.O. BOLSHAKOV,
GM 146, 1995, 13f., 22, im Hinblick auf potentielle Thron-
anwärter, deren Gräber bewußt zerstört wurden.

544 G.A. REISNER, Giza I, 115, 168, 121. Die unterirdische
Anlage G 7230B wurde in saïtisch/ptolemäischer Zeit
wiederbenutzt und läßt keine Rückschlüsse auf die
ursprüngliche Nutzung im Alten Reich zu, G.A. REISNER,
Giza II (unpubl.), App. B, 40ff.

545 J. VON BECKERATH, LÄ I, Sp. 600.
546 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 7.
547 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 7; W.ST. SMITH,

CAH I/2, 172; J. VON BECKERATH, LÄ I, Sp. 600. Der Ver-
such HELCKs in: Essays, Fs H. Goedicke, 111f., König
Bicheris mit dem Besitzer der Mastaba G 7420 gleichzu-
setzen, der seinen Namen bei der Thronbesteigung in
Baefre umgewandelt haben soll und im Mittleren Reich

noch in der Wadi el-Fawachîr-Inschrift aufscheint, ist
ohne weitere Quellen wenig substantiell, da auch die Per-
son des Horbaef nicht so sicher zu fassen ist, wie dies all-
gemein in der Literatur dargestellt wird.

548 E. DRIOTON, BSFE 16, 1954, 41ff.
549 W. HELCK, Beamtentitel, 134f.; DERS., Geschichte, 56; siehe

dagegen J. VON BECKERATH, Chronologie, 159.
550 Ob das Zeichen des Widders tatsächlich Bestandteil eines

Namens war, ist allerdings nicht zu entscheiden, N. STRUD-
WICK, Administration, 169.

551 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 10; W.K. SIMPSON in:
Fs Edel, 492f.; N. STRUDWICK, Administration, 168f. [170];
M. BAUD, Famille royale II, 614ff. (259).

552 G.A. REISNER, Giza I, 115.
553 PM III2, 192.
554 „... G 7330+7340 is certainly more carelessly measured and

built than the first two or the last“, G.A. REISNER, Giza I, 58.
555 G.A. REISNER, Giza II (unpubl.), App. B. 43. Der dekorierte

Kalksteinsarkophag, M. DONADONI-ROVERI, Sarcofagi, 123
[B 33], Tf. 23 (2), 24, stammt nicht aus der Mastaba G 7340,
so PM III2, 192, da dieser Teil der Anlage keine Schächte
besitzt, sondern aus dem östlich gelegenen Schacht G 7340x,
G.A. REISNER, Giza II (unpubl.), App. B, 44. 

556 PM III2, 194.
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II.2.2 Der Ostfriedhof – Die Nekropole G 7000

Dieser Doppelanlage werden zwei Besitzer zuge-
wiesen, ein gewisser Horbaef und die Königin Meres-
anch II. Aufgrund der Tatsache, daß Meresanch II. in
den Reliefs ihrer Grabkapelle nur „leibliche König-
stochter“ genannt wird, auf ihrem Sarkophag jedoch
den Königinnentitel Hmt nswt trägt,557 wird allgemein
angenommen, daß sie in erster Ehe mit Horbaef und
in zweiter mit einem König verheiratet war. Während
der Name der Königin mit dieser Doppelmastaba
zuverlässig in Zusammenhang gebracht werden
kann, ist dies im Fall des Horbaef nicht sicher. Die
Position der Grabanlage legt nahe, daß Meresanch II.
eine Tochter des Cheops gewesen ist. Ihr königlicher
Gemahl ist hingegen nicht sicher bestimmbar. In
Frage kämen Djedefre,558 Chephren oder auch der
ephemere Bicheris.559

Ein Fragment mit dem Inschriftenrest ¡r///, das
in der Kapelle von G 7420 gefunden wurde,560 könnte
als Teil eines Namens ergänzt werden. Bereits SEIPEL

hat diese Möglichkeit mit gutem Grund angezwei-
felt,561 so daß daraus keine weitreichenden Schlüsse
gezogen werden können.

Die unterirdische Anlage von G 7420A (Horbaef)
scheint unbenutzt geblieben zu sein.562 Auch der
beschriftete Sarkophag eines Prinzen Horbaef (CG
1788),563 der dieser Anlage zugewiesen wird, wirft Pro-
bleme auf. Die Herkunft des Sarkophags ist unbe-
kannt, doch soll er angeblich aus dem Ostfriedhof
stammen.564 Aufgrund seiner Maße schlugen REISNER

und SMITH als originalen Aufstellungsort die unterir-
dische Anlage von G 7420A vor, da ihnen das oben

genannte Relieffragment (¡r///) offenbar einen ausrei-
chend sicheren Anhaltspunkt zur Zuweisung bot.565

Ein Indiz, das gegen die Zuweisung des Sarkophags
an einen Sohn des Cheops mit diesem Namen spricht,
ist der auf dem Sarkophag befindliche Titel. Auf dem
Deckel und der Sarkophagwanne ist Horbaef lediglich
als „Prinz“, zA nswt,566 tituliert. SCHMITZ hat darauf
hingewiesen, daß Personen, die diesen Titel ohne
jeden weiteren Zusatz tragen, keine gebürtigen Prin-
zen waren.567 Da die Inschrift auf dem Sarkophag
steht, ist davon auszugehen, daß dieser Horbaef tat-
sächlich nur „Rangprinz“ war und die Zuweisung
einer Mastaba in der Nekropole G 7000 zur Zeit der
4. Dynastie für ihn nicht in Frage kommen dürfte.568

Damit dürfte auch die Theorie, daß Meresanch II.
zweimal verheiratet gewesen sein soll (einmal mit
einem Privatmann namens Horbaef, das zweite Mal
mit einem König), fallen. Sie war als Königin im Ost-
friedhof beigesetzt, wobei beachtenswert ist, daß sie
in einer Doppelmastaba bestattet war, deren zweite
Bestattungsanlage (G 7420A) verständlicherweise
unbenutzt blieb.569 Der Befund in G 7410/20 ist ein
weiteres Indiz dafür, daß die Ansicht, die Gräber im
Ostfriedhof wären planmäßig errichtet und für die
unmittelbaren Nachkommen des Cheops vergeben
worden, nicht aufrecht erhalten werden kann.570

Grab: G 7430/40 (LG 61)

Besitzer: Chaefmin (#ai.f-Mnw) (G 7430A) und
anonym (G 7430B)571

Ebenso wie Kawab war Chaefmin ältester Königs-
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557 PM III2, 194; V.G. CALLENDER, Wives III, 61f.
558 G.A. REISNER, Giza II (unpubl.), Kap. 16, 167ff.;

G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 10; V.G. CALLENDER,
Wives III, 62.

559 W. HELCK, Geschichte, 61, zieht auch die „illegitimen“
Könige der Wadi el-Fawachîr-Inschrift, Hordjedef und
Bauefre, in Betracht; vgl. auch B. SCHMITZ, „Königssohn“,
125. W. SEIPEL, Königinnen, 153, Anm. 7, geht davon aus,
daß Meresanch II. einem Nachfolger des Chephren zuzu-
weisen ist, da bereits Meresanch III. als Gemahlin des
Chephren identifiziert wurde und es unwahrscheinlich ist,
daß der König zwei Frauen mit demselben Namen hatte. 

560 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 10. Aus der Kapelle
des Mannes stammen auch Fragmente mit verschiedenen
Titeln, darunter auch einer, der sich zu wr diw pr +Hwti

rekonstruieren läßt. Dieser wurde in der 4. Dynastie nur
von Weziren getragen, siehe die Zusammenstellung bei M.
RÖMER, „Königssöhne“, 40. Während G.A. REISNER - W.ST.
SMITH, Giza II, 10, diesen Titel dahingehend interpretier-
ten, daß Horbaef am Ende der Regierung des Cheops
Wezir gewesen ist, bezog W. SEIPEL, Königinnen, 140, ihn
auf einen Sohn der Meresanch II. 

561 Könniginnen, 137f.
562 G.A. REISNER, Giza I, 166f.
563 M. DONADONI-ROVERI, Sarcofagi, 112f., Tf. XXVI, 1.
564 PM III2, 194.
565 G.A. REISNER, Giza I, 168; G.A. REISNER - W.ST. SMITH,

Giza II, 10. Allerdings schränkte REISNER seine Zuweisung
insofern ein, als er zugab, daß „no definite assignement can
be reached for either of these two coffins“ (auch bezüglich des
Sarkophags des Chufuanch, dessen Herkunft ebenso unbe-
kannt ist).

566 L. BORCHARDT, Denkmäler AR II, 207.
567 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 43, 84. In seinem unpublizierten

Manuskript, Giza II, Kap. 16, 169, identifizierte REISNER

Horbaef als Sohn des Djedefre und der Meresanch II., der
unter Chephren oder in den frühen Regierungsjahren des
Mykerinos beigesetzt wurde.

568 Auf diesen Umstand hat schon W. SEIPEL, Königinnen,
138f., aufmerksam gemacht.

569 G.A. REISNER, Giza I, 115, 125, 308; G.A. REISNER - W.ST.
SMITH, Giza II, 10.

570 Zu weiteren Indizien siehe Kap. II.2.2.3.
571 PM III2, 195.
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sohn572 und Wezir.573 Als sein Vater kann mit einiger
Wahrscheinlichkeit Cheops angesehen werden,
obwohl außer der Grabposition dafür jegliche
Beweise fehlen. Daß die Besitzerin der südlichsten
Nebenpyramide, „Henutsen“, seine Mutter war, ist
allerdings nicht zu beweisen.574 Im Gegensatz zu
Chaefchufu I. (G 7130/40) scheint Chaefmin seine
Grabanlage erst vollendet zu haben, als er seine höch-
sten Titel bereits trug.575

Laut REISNER war das Grab beim Tod des Cheops
nur als roher Kernbau vorhanden. Die Verkleidung
erfolgte unter Chephren.576 Die Anlage wurde nicht
als „Zwillingsmastaba“ (twin-mastaba) fertiggestellt,
sondern als two-shaft mastaba.577 Die unterirdische
Anlage G 7430B blieb unvollendet, aber die Sarg-
kammer von G 7430A enthielt den beschrifteten Gra-
nitsarkophag des Grabbesitzers.578 Bemerkenswert
ist die Position der Bestattungsanlage des Prinzen.
Im Gegensatz zu den anderen nachweisbaren Bele-
gungen in dieser Nekropole wurde Chaefmin im
nördlichen Schacht der Mastaba (Schacht A) bestat-
tet und nicht im südlichen (Schacht B), der in der
Regel als der Hauptschacht der Doppelanlagen
anzusehen ist (Abb. 7).

Grab: G 7510

Besitzer: Anchchaef (anx-Hai.f) (G 7510A)579

Anchchaef war laut der erhaltenen Titel in seinem
Grab Wezir und „Leiter aller königlichen Bauarbei-
ten“ und bekleidete somit das höchste Amt.580 Trotz
aller Versuche, seine Herkunft zu bestimmen, bleiben
sowohl seine Abstammung wie auch die zeitliche Ein-
ordnung seiner Person umstritten. Er war der
„älteste Sohn“ eines Königs581, der im allgemeinen
mit Snofru identifiziert wird582. Anchchaefs Frau,

Hetepheres, trägt die Titel einer „ältesten Königs-
tochter“ und „Priesterin des Snofru“583 und wird all-
gemein als Tochter dieses Königs und der Hetepheres
I. angesehen.584 Diese Rekonstruktion ist jedoch kei-
neswegs gesichert,585 denn es besteht auch die Vermu-
tung, daß Anchchaef ein Sohn des Cheops gewesen
sein könnte, was nicht zuletzt mit der Position seines
Grabes in G 7000 begründet wird.

Da textliche Zeugnisse fehlen, muß die zeitliche
Bestimmung des Prinzen von seiner Grabanlage und
ihrer Position im Ostfriedhof ausgehen.586 Nach der
allgemein akzeptierten Vorstellung bezüglich der
Nekropole G 7000 als Prinzenfriedhof müßte Anch-
chaef als Sohn des Cheops zu identifizieren sein, doch
beruht diese Annahme eben nur auf der Vorstellung,
daß die Gräber in G 7000 ausschließlich den Nach-
kommen dieses Königs vorbehalten waren. Nach
REISNER gehörte G 7510 zu den ältesten Anlagen der
ersten Erweiterungsphase im Ostfriedhof587 (vgl. Abb.
3) und wurde in der Regierungszeit des Chephren
errichtet, und zwar nach der Doppelmastaba G
7410/20, deren Vollendung er in die ersten fünf Jah-
ren dieses Herrschers setzte,588 und vor der Fertig-
stellung von G 7430/40 des Chaefmin.589

Falls Anchchaef tatsächlich ein Sohn des Snofru
gewesen ist, ergäbe sich allerdings eine nicht unbe-
deutende Schwierigkeit hinsichtlich der Lebenszeit
des Prinzen. Es stellt sich nämlich die Frage, warum
Anchchaef als Bruder oder Halbbruder des Cheops
sein Grab im Friedhof der Königskinder des Cheops
anlegen ließ und nicht in Meidum oder Dahschur
eine Grabanlage erhielt oder in Aussicht hatte.590

Weiters wäre es merkwürdig, daß ein unmittelbarer
und generationsgleicher Verwandter des Cheops so
spät mit der Errichtung seiner Anlage, die eine der
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572 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 45, 66.
573 N. STRUDWICK, Administration, 122 [103].
574 S. dazu S. 103f.
575 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 100.
576 G.A. REISNER, Giza I, 28, 115.
577 G.A. REISNER, Giza I, 73.
578 JdE 48852; W.S. SMITH, JEA 19, 1933, 150ff.; M. DONADO-

NI-ROVERI, Sarcofagi, 117ff., Tav. XXXIIf. Zur Datierung
der auf dem Sarkophag aufgezeichneten Opferliste siehe
W. BARTA, Opferliste, 57f., 157 (Ende 4. Dynastie); N.
STRUDWICK, Administration, 122, datiert den Grabbesitzer
unter Djedefre bis an den Anfang der Regierungszeit des
Chephren.

579 PM III2, 196.
580 N. STRUDWICK, Administration, 77f. (34).
581 M. RÖMER, „Königssöhne“, 25f.; B. SCHMITZ, „Königssohn“,

18f., 109, 111.
582 So schon G.A. REISNER, Giza I, 81.

583 Dieser für Frauen selten belegte Titel, Priesterin eines
Königs zu sein, ist noch von Königin Bunefer bekannt, die
Priesterin des Schepseskaf war, siehe S. 411.

584 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 11; W.ST. SMITH,
CAH I/2, 24; W. HELCK, Geschichte, 60 (6); B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 96, Anm. 6.

585 M. RÖMER, „Königssöhne“, 24; N. STRUDWICK, Administra-
tion, 77f. (34). Ob der Priestertitel der Frau tatsächlich
existierte, ist nicht eindeutig, W. SEIPEL, Königinnen, 155,
Anm. 3.

586 Ein Kalksteinfragment im Schutt des Kapelleninneren
trug leider nur die Aufschrift „Jahr ... Smw, Tag 29“, W.ST.
SMITH, JNES 11, 1952, 128 [12], Abb. 8.

587 G.A. REISNER, Giza I, 28, 63, 73, 84.
588 G.A. REISNER, Giza I, 148.
589 G.A. REISNER, Giza I, 298.
590 Auf die Problematik machte bereits B. SCHMITZ, „Königs-

sohn“, 96, Anm. 6, aufmerksam.
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II.2.2 Der Ostfriedhof – Die Nekropole G 7000

größten Privatgräber der Giza-Nekropole (vgl. die
Anlage G 2000) ist, begonnen hätte. Auch REISNER

war die zeitliche Differenz zwischen der (angenom-
menen) Abkunft des Anchchaef und der (rekonstru-
ierten) Datierung der Grabanlage bewußt. Er ver-
suchte daher, das hohe Lebensalter des Grabbesit-
zers aufgrund der Nennung eines Enkels des Anch-
chaef in den Reliefs der Kultkapelle sowie mit dessen
Wezirsamt unter Chephren zu erklären.591 Theore-
tisch und rein rechnerisch steht dieser Überlegung
nichts im Wege. Unter der Voraussetzung, daß Anch-
chaef in den letzten Regierungsjahren des Snofru
(oder u.U. erst als posthum geborener Sohn) zur Welt
kam, hätte er durchaus im Alter von 31–35 Jahren
(Cheops: 23 J. + Djedefre: 8 J. nach der traditionel-
len Zählung) als Wezir unter Chephren amtieren
können. Auch unter der Annahme von verlängerten
Regierungsjahren, wie sie auf S. 66ff. diskutiert wer-
den und die als die wahrscheinlichere Zeitspanne
anzunehmen sind, ist diese Rekonstruktion nicht
ganz unmöglich, wenn auch wenig wahrscheinlich,
da Anchchaef beim Regierungsantritt des Chephren
bereits in seinem fünften oder sechsten Lebensjahr-
zehnt gestanden wäre. Er hätte dann aber vermut-
lich nicht erst unter Chephren damit begonnen, sich
eine Anlage in dieser Größe errichten zu lassen.592

Im folgenden soll gezeigt werden, daß G 7510
unter Cheops errichtet wurde und zu den ältesten
Anlagen in Giza zählt. Eine frühe Entstehung der
Mastaba hat bereits STADELMANN in Erwägung gezo-
gen,593 sie jedoch später offenbar wieder aufgegeben
und sich an den REISNERschen Überlegungen orien-
tiert.594 Es wurde bereits festgestellt, daß weder die
Annahme, daß in G 7000 nur direkte Nachkommen
des Cheops bestattet wurden, tatsächlich zu bewei-
sen ist, noch die Vorstellung aufrechterhalten wer-

den kann, daß G 7000 einheitlich geplant und errich-
tet wurde.595 Darüberhinaus kann gezeigt werden,
daß G 7510 nicht aus dem Bauplan der Nekropole
„herausfällt“, sondern sich im Gegenteil in die Kon-
zeption des Friedhofes und in die Architektur der
Cheopszeit einfügen läßt. Aufgrund einiger Beobach-
tungen, die hier kurz zusammengefaßt werden sol-
len, hat schon STRUDWICK eine ältere Datierung von
G 7510 vertreten:596 So macht er darauf aufmerk-
sam, daß die Stoffliste in der Opferliste der Hetep-
heres eine ältere Version zeigt,597 die der jüngeren
Datierung widerspricht.598 Weiters verweist er auf
die Form der Kapelle von G 7510, die bereits zwei
Scheintüren besitzt. Kapellen mit zwei Scheintüren
besitzen die Pyramide G I-b und -c, die große
Mastaba G 2000 und in „gelängter“ Form die Masta-
ba des Hemiunu (G 4000). Nach REISNERs Kapellen-
typologie treten Kapellen mit zwei Scheintüren – bis
auf die eben erwähnten Beispiele – in Mastabas erst
unter Mykerinos auf.599 Da die Kapelle des Anch-
chaef sicher nicht in die Zeit des Mykerinos zu datie-
ren ist, erscheint es fragwürdig, sie als Sonder- oder
Ausnahmefall unter Chephren erklären zu wollen,
wofür es ohnehin keine überzeugenden Anhaltspunk-
te gibt. Der Schluß liegt nahe, daß diese Form der
Kultstelle bedeutenden Personen unter Cheops vor-
behalten war (wie bei G I-b und -c [Königinnen],
G 2000 [anonym] und G 4000 [Hemiunu]).600

Bezüglich der von STRUDWICK erwähnten Stoffli-
ste der Hetepheres könnte man allerdings einwenden,
daß Hetepheres als Tochter des Snofru eine ältere
Version der Liste bevorzugte, was nicht unbedingt
auch einen Rückschluß auf eine ältere Datierung der
Anlage zuläßt. Allerdings muß man sich die grund-
sätzliche Frage stellen, warum Hetepheres überhaupt
eine Opferliste in der Kapelle ihres Mannes besaß,
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591 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 8, 11. Die Argumen-
te sind natürlich nicht zwingend, da Anchchaef bereits
unter Cheops Wezir und Großvater hätte sein können, vgl.
N. SRUDWICK, Administration, 78. 

592 Das Argument, er hätte erst beim Erreichen der höchsten
Ämter mit dem Bau seines Grabes begonnen, ist nicht
überzeugend, da auch Kawab und Chaefchufu I. erst Wezi-
re wurden, als ihre Gräber bereits fertig dekoriert waren,
siehe S. 102ff., 104. 

593 SAK 11, 1984, 167ff. und Anm. 19.
594 R. STADELMANN, Die großen Pyramiden, 105. STADELMANN

zufolge war Anchchaef ein Sohn des Cheops, da sein Grab
im Prinzenfriedhof dieses Königs liegt. Als Wezir und
Bauleiter unter Chephren hatte er dann die Möglichkeit,
sich eine Grabanlage errichten zu lassen, die sogar die

Doppelmastabas der Cheopssöhne übertraf. Dies konnte
jedoch nur nach Cheops’ Tod geschehen, als der feste
Bauplan des Ostfriedhofes nicht mehr eingehalten wurde.

595 Das Argument STADELMANNs, daß Anchchaef Wezir und
oberster Bauleiter war und er sich deshalb eine derartige
Anlage errichten lassen konnte, ist nicht stichhaltig, da
Chaefmin (G 7430/40) ebenfalls diese Titel trägt und sich
„nur“ mit einer Doppelmastaba begnügte.

596 N. STRUDWICK, Administration, 42f., 78.
597 Ebenso auch die der Meritites in G 7650.
598 N. STRUDWICK, Administration, 39, Anm. 3.
599 G.A. REISNER, Giza I, 211f., 214.
600 N. STRUDWICK, Administration, 41ff., 78. Zu diesem Kapel-

lentyp und seiner Entwicklung während der 4. Dynastie
siehe hier S. 288ff.
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wenn sie – nach den bisher dokumentierten Befunden
zu urteilen – keine eigene Bestattungsanlage in dieser
Mastaba hatte und wahrscheinlich nicht in diesem
Grab beigesetzt war; G 7510 besitzt nur eine origina-
le Schachtanlage.601

Zu den von STRUDWICK vorgebrachten Erwägun-
gen lassen sich noch weitere Beobachtungen anfügen,
die die Rückdatierung der Anchchaef-Mastaba stüt-
zen. G 7510 ist neben der gewaltigen Anlage G 2000
im Westfriedhof das größte Privatgrab in Giza. Wäh-
rend der gesamten 4. Dynastie wurden keine ver-
gleichbaren Anlagen dieser Art errichtet.602 Bereits
diese Tatsache rückt sie in zeitliche Nähe zu G 2000,
die in Form und Maß der Anchchaef-Mastaba auffäl-
lig ähnlich ist und eine Reihe von Übereinstimmun-
gen zeigt.603

Wie bereits oben erwähnt, ist es merkwürdig, daß
in G 7510 (wie auch G 2000 und G 4000)604 keine
Bestattungsanlage für die Frau, die in den Dekora-
tionen der Kapelle genannt wird, existiert.605 Man
könnte argumentieren, die Gemahlin des Anchchaef
sei mit ihm gemeinsam in der großen Sargkammer
beigesetzt worden, doch läßt sich diese Annahme
anhand des Befundes nicht erhärten,606 und ein wich-
tiger Umstand spricht sogar dagegen. Getrennte
Bestattungsanlagen für Mann und Frau sind späte-
stens ab der Regierung des Chephren im Ostfriedhof
die Regel607, und es erscheint daher merkwürdig, daß
die große Mastaba des Prinzen zur Zeit des Chephren
nur eine Bestattungsanlage für Mann und Frau erhal-
ten haben sollte.608

Auch die Position der Anchchaef-Mastaba im
Friedhofsplan von G 7000 verdient in diesem Zusam-
menhang Erwähnung. Diese steht nämlich nicht hin-
ter609 den Reihen der Doppelmastabas, sondern davor

(Abb. 3), da die Zugangsrichtung zu einem Grab in
der Regel vom Nil aus erfolgte. Wäre G 7510 erst
unter Chephren entstanden, so hätte die große
Mastaba die nördliche Reihe der Doppelmastabas
völlig verdeckt, welche zu dieser Zeit noch nicht ein-
mal alle belegt und vollendet waren.610 Die „Blockie-
rung“ der westlich gelegenen Prinzen- und Königin-
nengräber in G 7000 widerspricht jedoch einem Prin-
zip, das bei der Anordnung von Grabanlagen unter
Chephren erkennbar wird:611 Es ist die sog. en échelon-
Anordnung der Gräber, die einen direkten Zugang zu
den Kultanlagen der einzelnen Mastabas dadurch
ermöglicht, daß die Anlagen hintereinander versetzt
angelegt werden. Es wäre schwer verständlich, wenn
einerseits die unter Chephren entstandenen Graban-
lagen im östlichen Abschnitt der Nekropole G 7000
diesem Prinzip folgen, andererseits die große Anlage
des Anchchaef dieses Prinzip ignoriert und dadurch
die Mastaba G 7410/20 der Königin Meresanch II.
vollkommen „verdeckt“ (Abb. 7). 

Daß G 7510 bereits stand, als Chephren den Thron
bestieg, zeigt auch eine weitere Beobachtung zur
Position und Orientierung dieser großen Anlage.
Schon REISNER erkannte, daß G 7510 von der Aus-
richtung der Doppelmastabas im Westen abweicht612

und führte diese Abweichung auf die spätere Erbau-
ung der Anlage zurück. Betrachtet man die Ausrich-
tung von G 7510 genauer, so fällt unverkennbar auf,
daß die Nord- und die Südkante der Mastaba in einer
Linie mit den entsprechenden Kanten der beiden
ersten Königinnenpyramiden, G I-a und -b, liegen
(siehe S. 91ff., Abb. 5). Hätte der Ostfriedhof mit den
Doppelmastabas bereits existiert, so ist schwer einzu-
sehen, warum eine Ausrichtung nach den Königin-
nenpyramiden – die wohl kaum einem Zufall zuzu-

II. Die Kernfriedhöfe110

601 Zu G.A. REISNERs Deutung der unterirdischen Anlage
siehe hier Anm. 608.

602 Die Feststellung von B. SCHMITZ, „Königssohn“, 96, Anm.
6, die Grabarchitektur wäre typisch für die Chephren- oder
Mykerinoszeit, ist unzutreffend.

603 Da G.A. REISNER, Giza I, 81, 414, die anonyme Anlage G
2000 an das Ende der Regierung des Cheops datierte, war
dies für ihn ein Anhaltspunkt, auch G 7510 spät anzuset-
zen; zur Datierung von G 2000 siehe hier S. 146ff.

604 G 4000 besitzt zwar zwei Schächte, doch wurde der südliche
vermutlich erst später angelegt und blieb unvollendet.

605 Die Frau des Hemiunu und die des anonymen Besitzers
von G 2000 sind nicht bekannt.

606 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 11, schlugen vor, daß
Hetepheres noch in Dahschur beigesetzt wurde.

607 G.A. REISNER, Giza I, 298.
608 Siehe dagegen die Argumentation von G.A. REISNER, Giza I,

54, 298f., der eine doppelte Bestattungsanlage als die
ursprünglich intendierte annahm, wofür es in der Archi-
tektur allerdings keinen Hinweis gibt. Die Argumentation,
der Schacht befände sich in der Position des Hauptschach-
tes einer two-shaft mastaba ist nicht zwingend, da bereits
der Größenunterschied der Mastaba zu den two-shaft mas-
tabas einen Vergleich nicht zuläßt. Auffällig ist die nach
Westen verschobene Position der Schachtes im Verhältnis
zur Nord-Süd-Achse der Mastaba – ein Kriterium, das
auch bei G 2000 zu beobachten ist. Zu den Schachtpositio-
nen siehe hier Kap. II.2.5.

609 So W. HELCK, Geschichte, 60.
610 Dies ist im umgekehrten Sinn ein Argument R. STADEL-

MANNs, Die großen Pyramiden, 105, daß G 7510 erst nach
Cheops entstanden ist.

611 G.A. REISNER, Giza I, 75, 82(b).
612 G.A. REISNER, Giza I, 63.
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II.2.3 Das Westfeld

schreiben ist – eingehalten worden wäre. Es ist wahr-
scheinlicher, daß die ersten beiden Königinnenpyra-
miden und G 7510 aufeinander ausgerichtet sind, zu
den ältesten Anlagen im Ostfriedhof gehören und
den „Rahmen“ der weiteren Nekropolenentwicklung
im Ostfriedhof bildeten. 

Auch die Bestimmung und Einordnung des erhal-
tenen Reliefmaterials aus der Mastabakapelle steht
dem zeitlichen Ansatz der Mastaba unter Cheops
nicht entgegen. Die Qualität und die Ausführung der
Reliefs wird mit denen aus den Anlagen G 4000,
G 7650, aus der Kapelle von G I-b sowie mit den
bekannten königlichen Relieffragmenten, die in der
Pyramide Amenemhets I. in Lischt verbaut gefunden
wurden, verglichen.613 Als zeitlicher Ansatz für die
Ausführung der Reliefs in G 7510 kann also ebenfalls
die Regierung des Cheops eingegrenzt werden.614

Die oben diskutierten Punkte zur Datierung der
Errichtung von G 7510 unter Cheops und die wahr-
scheinlichere Annahme, daß Anchchaef generations-
gleich mit diesem König gewesen sein dürfte, scheinen
die bereits an anderen Stellen angesprochene Ansicht
bezüglich der Belegungsgeschichte von G 7000 zu
stützen. Diese richtet sich gegen die Behauptung,
daß die ältesten Anlagen in dieser Nekropole nur den
unmittelbaren Nachkommen des Cheops vorbehalten
waren. Daß dies keine tragfähige Arbeitshypothese
ist und im archäologischen und epigraphischen
Befund auch keine Bestätigung erfährt, ist auf den
S. 98ff. dargelegt. Es läßt sich lediglich feststellen,
daß die in den Doppelmastabas bestatteten männ-
lichen Personen wahrscheinlich Söhne des Cheops
gewesen sein dürften, wobei diese Annahme nicht
immer durch direkte Quellen zu belegen ist, sondern
auf der Position der Gräber beruht. Die Anlage
G 7510 zeigt jedoch, daß diese Art der Zuweisung

nach wie vor unsicher ist, denn Anchchaef könnte ein
(Halb-)Bruder oder anderer generationsgleicher Ver-
wandter des Königs gewesen sein.

Schwieriger ist die Identifizierung der wenigen
weiblichen Personen, die in G 7000 bestattet wurden.
Lediglich bei Hetepheres II. ist es aufgrund der
Inschriften sicher, daß sie eine Tochter des Cheops
war. Für alle anderen in diesem Friedhof bestatten
Frauen wird dies ex silentio angenommen. Da es kei-
nen Hinweis darauf gibt, daß in der Königsfamilie
unter Cheops die Geschwisterehe ersten Grades prak-
tiziert wurde (siehe die Problematik Kawab und
Hetepheres), kann nicht ausgeschlossen werden, daß
es sich bei den übrigen Frauen auch um Kinder von
Nebenfrauen des König oder anderen weiblichen Mit-
gliedern des Hofes handelt.

22..33 DDaass WWeessttffeelldd

Mit dem Terminus Westfeld bzw. Westfriedhof wird
das gesamte Areal bezeichnet, das westlich der
Cheopspyramide und nördlich der Chephrenpyramide
liegt. Es ist der größte Nekropolensektor in Giza und
umfaßt eine Fläche von ca. 500 × 380 m Ausdehnung
(Frontispiz B, Abb. 1 u. 8). Im Süden wird das Gelän-
de von einer Ost-West verlaufenden Mauer aus großen
Nummulitblöcken begrenzt, deren Datierung nicht
eindeutig feststeht.615 Die Ostgrenze wird von der
westlichen Umfassungsmauer der Cheopsanlage gebil-
det.616 Im Norden bricht das Plateau z.T. steil ab und
bildet eine natürliche Begrenzung des Friedhofes. Im
Westen steigt das Gelände (Teil der Mokkatam-For-
mation) in unregelmäßigen Stufen an und bietet
ungünstigere Bodenverhältnisse für die Errichtung
großer Grabanlagen.617 Lediglich am äußersten Nord-
westrand des Plateaus existiert ein ebener Felsvor-
sprung, auf dem zahlreiche Gräber angelegt wurden.618
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613 W.ST. SMITH, History, 160, 249, 253, 361.
614 Abschließend sei noch auf eine Bemerkung RÖMERs hinge-

wiesen, dem auffiel, daß Anchchaef einige seltene Titel mit
Hemiunu gemeinsam hat, M. RÖMER, „Königssöhne“, 24,
was ebenfalls als Indiz einer zeitlichen Nähe zu Cheops
gewertet werden kann.

615 G.A. REISNER, Giza I, pls. 7a, 8, 44a, Map of Cem. G 4000.
Allgemein wird die Errichtung dieser Mauer in die Regie-
rungszeit des Chephren datiert, da das Mauerwerk mit dem
Kernmauerwerk jener massiven Mastabas im Westfriedhof
übereinstimmt, die in dessen Regierung gesetzt werden.
Zudem scheint die Mauer den Chephrenkomplex vom älte-
ren Friedhof abzugrenzen; G.A. REISNER - C.S. FISHER,
ASAE 13, 1913, 238; H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 8; DERS.,
Gîza I, VI; VIII, 1; G.A. REISNER, Giza I, 13, 37; M. LEH-
NER, MDAIK 41, 1985, 124, fig. 3c. Das östliche Ende der

Steinmauer wurde vor kurzem von Z. HAWASS freigelegt
und untersucht. Zur Bauweise dieser Mauer siehe N. SWE-
LIM in: Études, Fs J.-Ph. Lauer, 407f., fig. 4. Eine Datierung
unter Cheops ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, und da
die Gräber sich offensichtlich alle nach dem Verlauf dieser
Mauer orientieren, ist die ältere Datierung sogar wahr-
scheinlicher. 

616 H. JUNKER, Gîza I, 4; V. MARAGIOGLIO - C. RINALDI, L’Ar-
chitettura IV, 64ff., Tav. 1.

617 Zu den Geländeformationen und Bodenverhältnissen siehe
K. HOLEY in: H. JUNKER, Gîza I, 3ff.; weiters G.A. REIS-
NER, Giza I, 10ff. Zu den geologischen Gegebenheiten siehe
T. AIGNER, Natur und Museum, 112, 1983, 377ff.; M. LEH-
NER, MDAIK 41, 1985, 112ff.

618 PM III2, 47ff.
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Aufgrund des archäologischen und architektoni-
schen Befundes erkannte REISNER, der den größten
Teil dieser Nekropole untersucht hatte, daß sich der
Westfriedhof aus mehreren sog. Kernfriedhöfen
(nucleus cemeteries) entwickelt hatte, die den Aus-
gangspunkt der weiteren Friedhofsbelegung bildeten.
Seine Bezeichnung bezieht sich auf Mastabamassive,
die in Ausrichtung und Bauweise Übereinstimmun-
gen zeigen und zu einheitlichen Gruppen zusammen-
gefaßt werden können. REISNERs Erklärung für diese
auffällige Einheitlichkeit war, daß in Ägypten immer
die Tendenz bestand, Angehörige einer Familie mög-
lichst nahe beieinander zu bestatten.619 So wie Cheops
bestrebt war, seine Familie und seinen Hofstaat im
Jenseits um sich zu versammeln, waren kleinere Grä-
ber um eine besondere Anlage gruppiert, die sich
durch ihre Position und Größe auszeichnete. Die
Hauptgruppen sind die große Mastaba G 2000 sowie
die vier Mastabaensembles, die folgende Bezeichnun-
gen erhielten: G 1200, G 2100, G 4000, der sog. Ceme-
tery en Échelon sowie die in der 5. Dynastie entstan-
dene Gräbergruppe G 6000 (Abb. 1), die in der vorlie-
genden Arbeit allerdings nicht behandelt ist.620

Sowohl REISNER als auch JUNKER erkannten, daß
die topographischen Bedingungen des Plateaus einen
wesentlichen Faktor für die Standortwahl der ältesten
Anlagen bildeten.621 Die für den Bau von großen Anla-
gen günstigsten Plätze wurden zuerst ausgewählt und
belegt. Darüber hinaus wird auch die Verfügbarkeit
des Baugrundes (im praktischen, nicht im rechtlichen
Sinn) eine wesentliche Rolle gespielt haben (siehe u.).
Aufgrund dieser Beobachtungen stellten beide Aus-
gräber fest, daß die Entstehung und Belegung des
Westfriedhofes von West nach Ost verlief.622 Die älte-
sten Anlagen lagen nicht unmittelbar in der Nähe der
Königspyramide, sondern in beträchtlichem Abstand

zu dieser.623 Während REISNER neben topographischen
Kriterien für die Platzwahl der Gräber auch erkannte,
daß die im Zusammenhang mit der im Bau befind-
lichen Königspyramide notwendigen Einrichtungen
(Rampen, lokale Steinbrüche, Versorgungswege,
Transportbahnen etc.) zu unterschiedlichen Distanzen
zwischen den ersten Privatgräbern und der Königspy-
ramide geführt haben,624 nannte JUNKER das von den
Gräbern freigehaltene Gelände unmittelbar westlich
der Cheopspyramide „Respektsraum“.625 In der
Distanz der Privatgräber zum Königsgrab wollte er
den Abstand zwischen Herrscher und Untergebenen
architektonisch verdeutlicht sehen.

Der Begriff ist jedoch irreführend, da er ein Ver-
hältnis zwischen den in den ältesten Mastabas bestat-
teten Personen und dem König impliziert, welches
aus der Wahl des Standortes der Gräber und der Bele-
gungsgeschichte der Nekropole in dieser Weise nicht
ableitbar ist.626 Nicht der Respekt vor dem Grabmo-
nument des Königs und auch nicht der vor dem ver-
storbenen König waren maßgebend, sondern es
waren in erster Linie praktische Gründe, die zu der
Lage der Kernfriedhöfe geführt haben. Im Vergleich
zu den älteren Nekropolen in Meidum, Dahschur und
Saqqara ist außerdem festzustellen, daß der Abstand
zwischen Königsgrab und Privatfriedhof in Giza auf-
fällig abgenommen hat,627 was also nicht den
„Abstand“ zwischen Herrscher und Untergebenen
widerspiegelt, sondern die Beziehung der beiden
zueinander bzw. auch die Abhängigkeit des Königs
von seinen Untergebenen dokumentiert.628

2.3.1 Die Position und Ausrichtung der Gräber

Die drei ältesten „Kernfriedhöfe“, aus denen sich das
westliche Gräberfeld herausgebildet hat, bestehen
aus den folgenden Gruppen (Abb. 8):629
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619 G.A. REISNER, Giza I, 27, 77; siehe dazu auch H. JUNKER,
Gîza I, 7f.; XII, 17f.

620 G.A. REISNER, Giza I, 13f.; PM III2, 47ff.; K. WEEKS, Mas-
tabas of Cemetery G 6000. Giza Mastabas Vol. 5, Boston 1994.

621 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 242; G.A.
REISNER, Giza I, 66ff., 75ff.; H. JUNKER, Gîza I, 3ff.

622 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 237; G.A.
REISNER, Giza I, 66, 78ff, 417, 454f.; H. JUNKER, Gîza I, 10ff.
Eine Ausnahme bildet die Nekropole G 1200, siehe S. 142.

623 H. JUNKER, Gîza I, 132; II, 24; V, 1; VI, 1ff.; VII, 3; XII,
17, 31ff.

624 G.A. REISNER, Giza I, 78.
625 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 5; DERS., Gîza XII, 17, 23. Vgl.

auch die Begründung von K. HOLEY in H. JUNKER, Gîza I,
6: „Wir dürfen wohl annehmen, daß nach dem Willen des
Erbauers der großen Pyramide die Grabstätten der ihm nahe-
stehenden Personen zwar in seiner Nachbarschaft, aber doch,
entsprechend der Stellung im höfischen Leben, in geziemen-

dem Abstand errichtet wurden. So blieb ein freies Feld, ein
Raum, den die Achtung auch nach dem Tode erheischte ...“

626 Der von JUNKER gebrauchte Begriff gründet sich auf sei-
ner Auffassung des neuen Stils unter Cheops, wonach sich
die alles überragende Macht des Königs in Architektur,
Kunst und Formwillen manifestierte. Zu diesem sog.
„Gizastil“ siehe H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 1ff.; DERS.,
Gîza I, 70ff.; II, 21; XII, 13ff., 33f., siehe hier Kap. II.2.1.

627 In Dahschur liegt das Gräberfeld Dahschur-Mitte etwa
900 m südöstlich der Roten Pyramide, G. HEINDL,
MDAIK 49, 1993, 267ff., Abb. 5; N. ALEXANIAN, MDAIK 54,
1998, 314, Abb. 2; R. STADELMANN - N. ALEXANIAN,
MDAIK 54, 1998, Abb. 2.

628 Siehe A.M. ROTH, JARCE 30, 1993, 49f., fig. 10., 52f.
629 Zur Numerierung der Nekropolen siehe G.A. REISNER -

C.S. FISHER, ASAE 13, 1913, 227, 229f.; G.A. REISNER,
Giza I, 13f., 66ff.
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Abb. 8 Die Position der Kernfriedhöfe des Westfeldes

G 1200: Das Gräberensemble von G 1200 besteht
aus 10 Anlagen und liegt ca. 175 m westlich der Grä-
bergruppe G 2100. Das Grab G 1201 im Südosten

dominiert aufgrund seiner Position und Größe diesen
Friedhofssektor. Die Gräber sind in drei Reihen ange-
ordnet, die vier (G 1203, G 1205, G 1207, G 1209), drei
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(G 1223, G 1225, G 1227) bzw. zwei Gräber (G 1233,
G 1235) enthalten.630

G 2100: Der Kernfriedhof G 2100 liegt ca. 50 m
östlich der großen Anlage G 2000 und ca. 40 m nörd-
lich der Gräbergruppe von G 4000. Der Friedhof
besteht aus 11 Anlagen, die in 4 Nord-Süd-Reihen
angeordnet sind. Es sind dies von West nach Ost die
Gräber: G 2100, G 2110, G 2120, G 2130, G 2210,
G 2135, G 2140, G 2150, G 2155, G 2160 und G 2170.
Die Gräber wurden nicht nach einem G 4000 ver-
gleichbaren, strikt festgelegten Plan angelegt, son-
dern lassen in den beiden westlichen Reihen eine Art
en échelon-Anordnung der Tumuli erkennen. Dieser
westliche Teil des Kernfriedhofes dürfte auch älter
sein als die im Osten liegenden sechs Anlagen, die eine
regelmäßige Anordnung der Tumuli zeigen.

G 4000: In G 4000, dem größten der drei ältesten
Kernfriedhöfe, liegen 42 Mastabas (G 4000 inklusive),
die nach einem so auffällig regelmäßigen System
angelegt sind, wie es nur in G 7000 eine Entsprechung
findet. Die Gräber stehen unmittelbar östlich der
großen Mastaba G 4000 (Hemiunu) und sind in sechs
regelmäßigen Reihen angeordnet. Das Gelände süd-
lich der Gräber G 4140 und G 4240 blieb aufgrund
eines alten Steinbruchs (sog. „Schiaparelli-Stein-
bruch“) lange Zeit unbenutzt.631 Am Nordostende der
Nekropole wird G 4000 durch die Anlagen G 4770 (=
G 2135) und G 4870 (= G 2155)632 mit dem nördlich
gelegenen Friedhof G 2100 verbunden.

Obwohl nicht so deutlich erkennbar wie in
G 7000, ist auch im Westfriedhof eine Ausrichtung
der einzelnen Gräber und Gräbergruppen auf die
Königspyramide zu erkennen. Neben rein techni-
schen und baubezogenen Maßnahmen – wie dem
Wunsch nach einem geeigneten Untergrund für die
ersten Gräber – existierte offenbar auch in diesem
Gräberfeld ein Ausrichtungssystem, das die Position
und Anordnung der Gräber und Gräberensembles
bestimmte (Abb. 9).

An erster Stelle sind die beiden großen Anlagen
G 2000 (anonym) und G 4000 (Hemiunu) zu nennen,
die – wenn auch nicht auf einer exakten Ost-West-
Linie ausgerichtet – den Westfriedhof durch ihre Posi-

tionen und Größen abgrenzen bzw. teilen. Diese Grä-
ber liegen ca. 300 m von der Westkante der Pyramide
entfernt und begrenzen ein Gebiet, in dem sich der
Hauptanteil der regelmäßig angelegten Gräber des
Westfeldes befindet. Interessant ist, daß innerhalb
dieser Linie die bauliche Entwicklung von West nach
Ost erfolgte, d.h. in Richtung auf die Königspyrami-
de.633 In der Nekropole G 1200, die westlich von G 2000
liegt, erfolgte die Bauentwicklung dagegen genau
umgekehrt. Dort wurden die Gräberreihen nicht nach
Osten hin errichtet, obwohl genügend Platz vorhanden
war, sondern nach Westen, also von der Pyramide weg.

Die südliche Begrenzung des Gräberfeldes bildet,
wie bereits erwähnt, die große Steinmauer, die ver-
mutlich bereits unter Cheops existierte634 und das
Hinauswachsen des Westfriedhofes nach Süden ver-
hinderte. Diese Begrenzung liegt auf einer Linie mit
der Südkante der Königspyramide. Wie bereits für
den Ostfriedhof festgestellt (S. 91ff.), dürfte auch
diese Grenzlinie nach einem festgelegten Plan
gewählt worden sein.

Die zweite feststellbare Ost-West-Ausrichtung bil-
det eine von der Pyramidenachse nach Westen ver-
laufende Gerade, auf der die Südkante der Hemiunu-
Mastaba liegt. Eine direkte Auswirkung dieser Linie
auf die Ausrichtung der übrigen Gräber in G 4000
läßt sich dagegen nicht feststellen.

Die dritte Linie bildet die imaginäre Verlängerung
von der Nordwestecke der Cheopspyramide nach
Westen. Diese stößt nach ca. 270 m auf die Süd-
ostecke der großen Anlage G 2000, deren Südkante
auf dieser Linie ausgerichtet ist. Weiter nach Westen
verlängert dürfte diese Linie die südliche Begrenzung
der Nekropole G 1200 bilden, über die lediglich die
große Anlage G 1201 geringfügig nach Süden hinaus-
ragt. Östlich von G 2000 scheint diese Linie auch eine
Begrenzung der Nekropole G 2100 darzustellen, die
lediglich von den beiden jüngeren Gräbern G 2135
und G 2155 mißachtet wird.

2.3.2 Die Grabbesitzer

Die Frage nach den ursprünglichen Besitzern der
Gräber im Westfeld – also den anfangs vorgesehenen

II. Die Kernfriedhöfe114

630 Die im Nordosten von G 1201 gelegene Anlage G 1221
gehört nicht zum ursprünglichen Bauplan dieser Nekropole.

631 G.A. REISNER, Giza I, 13, 66, 455; S. CURTO, Gli scavi ita-
liani a el-Ghiza. Rome 1962, 83ff. Die Mastabas G 4121/22
und G 4220 wurden in späterer Zeit dort angelegt, PM
III2, 123f., pl. XV. Ebenso fehlt im Südosten der Nekropo-
le die Anlage G 4810, da an dieser Stelle offenbar eine alte
Baurampe existierte. Anstelle dieses Tumulus entstand
eine Ansammlung kleinerer Gräber, G 4811-18, die alle der

5. und 6. Dynastie zuzuordnen sind, siehe G.A. REISNER,
Giza I, 524; P. JÁNOSI, GM 133, 1993, 53ff.

632 Die Mastabas G 2135 und G 2155 wurden von JUNKER

ausgegraben und tragen auch die Bezeichnungen VIInn
(= G 4770) und VIIInn (= G 4870), H. JUNKER, Gîza I,
227ff.; II, 135ff. 

633 Siehe Anm. 622.
634 Siehe Anm. 615.
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Grabeigentümern unter Cheops – stellt einen der
wichtigsten Punkte der Belegungsgeschichte der
Giza-Nekropole dar. Bei dem Versuch, darauf eine
klare Antwort zu finden, die den fragmentarischen
Befunden sowohl epigraphisch wie baugeschichtlich
gerecht wird, stellen sich allerdings etliche Detailfra-
gen in den Weg, die diese Beantwortung zu verhin-
dern scheinen. Von der Beantwortung dieser Detail-
fragen hängt aber im wesentlichen die Darstellung
der Belegungsgeschichte des Westfeldes ab.

In dem ältesten faßbaren Bauplan dieser Nekro-

pole entstanden insgesamt 64 Tumuli mit je einer
Bestattungsanlage,635 die folglich der Beisetzung von
64 Personen dienten (zu möglichen Ausnahmen
siehe unten). Die Baubefunde, Inschriften sowie die
ungenutzt verbliebenen Anlagen zeigen jedoch, daß
das ursprüngliche Konzept nicht bzw. nur z.T. ver-
wirklicht wurde. Lediglich eine kleine Gruppe der in
diesen Gräbern bestatteten Personen kann auf-
grund ausreichender Indizien tatsächlich als
ursprünglicher Besitzer der Mastabas identifiziert
werden. Bereits HELCK hatte die These vertreten,

II.2.3 Das Westfeld 115

635 Zu den zwei Bestattungsanlagen in der Mastaba des Hemiunu (G 4000) siehe hier S. 205.
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Abb. 9 Die Ausrichtung der Gräber im Westfeld

075_124.qxd  23.01.2005  13:48  Seite 115



daß die Mehrheit der bekannten Grabbesitzer
sekundäre Belegungen einer jüngeren Zeit sind.636

So hält er neben Hemiunu lediglich Meritites
(G 4140) und Iunu (G 4150) für ursprüngliche Grab-
besitzer im Friedhof G 4000. HELCKs These basiert
allerdings auf einem Vorschlag von ERIKA SCHOTT,
demzufolge die Ersatzköpfe, die in überwiegender
Anzahl aus Gräbern in G 4000 stammen, nicht mit
den namentlich bekannten Grabbesitzern zu verbin-
den sind, sondern Relikte älterer (prae-Cheops-zeit-
licher) Bestattungen eines Provinzfriedhofes dar-
stellen. Da jedoch SCHOTTs Vorschlag widerlegbar
ist (siehe dazu S. 76, Anm. 332), ist auch HELCKs
extreme Reduzierung der Anzahl ursprünglicher
Bestattungen zu nuancieren. Im folgenden geht
es also darum, die Belegungen der Gräber zu prüfen
und die zeitliche Ansetzung ihrer Besitzer einzu-
grenzen.

Die zeitgenössischen Quellen über die in diesem
Friedhofsabschnitt bestatteten Personen sind dürf-
tig. Zumeist stammen die wenigen Informationen –
vor allem Titelketten – von den an der Ostseite der
unverkleideten Tumuli eingesetzten Opferplatten.637

Über die Herkunft und familiären Verbindungen der
Grabbesitzer lassen die Inschriften bis auf wenige
Ausnahmen keine sicheren Aussagen zu. Nach dem
bisher vorliegenden Material dürften alle Personen,
die einen Prinzen- bzw. Prinzessinnentitel tragen,

keine gebürtigen Söhne oder Töchter des Cheops
gewesen sein.638 Folgende Grabbesitzer tragen diesen
Titel (meist in der einfachen Form),639 der als Rang-
bezeichnung anzusehen ist und keine direkte Verbin-
dung zum Königshaus erlaubt, auch wenn dies
jüngst wieder vertreten wird:640 Wepemnefret
(G 1201), Kaemah (G 1223), Chent[ka] (G 2130),
Hemiunu (G 4000), Iunu (G 4150), Nefretiabet
(G 1225), Meritites (G 4140), Snofruseneb (G 4240)
und Wenschet (G 4840).

Auch die anderen dokumentierten Titel werfen
mehr Fragen in bezug auf die Person und ihren Sta-
tus auf als sie beantworten, und sind in manchen Fäl-
len nicht eindeutig zu erklären.641 Etwaige Familien-
verbindungen der Bestatteten (Eheleute, Geschwister
oder Amtsnachfolger) lassen sich lediglich aufgrund
von Gräberpositionen oder anderen (leider nicht
immer sicheren) Befunden vermuten;642 direkte oder
sichere Nachweise liegen in keinem Fall vor.643 Söhne
oder Töchter von Grabbesitzern sind offensichtlich
nicht in den ursprünglichen Anlagen der Kernfried-
höfe bestattet worden.644 Dies ist bei eingehender
Überlegung auch unwahrscheinlich. Er würde näm-
lich bedeuten, daß in den Kernnekropolen mit
Bestattungen mehrerer Generationen zu rechnen ist,
was sicher nicht dem ursprünglichen Konzept ent-
sprach. Die Kernfriedhöfe wurden wohl in mehreren
Bauvorgängen, nicht aber unter verschiedenen Gene-
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636 W. HELCK in: Hommages, Fs J. Leclant I, 223.
637 Eine kurze aber übersichtliche Zusammenstellung und

Beschreibung der Platten gibt neuerdings P. DER MANUE-
LIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 126f.

638 Vier Personen (Chufunacht [G 1205], Nefer [G 1207], Setji-
hekenet [G 1227] und Ini [G 1235]) tragen den Titel rx nswt,
der eindeutig auf eine nicht-königliche Abstammung hin-
weist, s. W. HELCK, Beamtentitel, 26ff., 107; B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 72, 112, 114, 129ff.; siehe neuerdings auch
M. BÁRTA, ZÄS 126, 1999, 79ff.

639 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 20; P. DER MANUELIAN in: Sta-
tionen, Fs R. Stadelmann, 127.

640 CHR. ZIEGLER, Stèles, 188; DIES., in: Egyptian Art, 244, 246.
641 So bleibt der Beruf mancher Personen im dunkeln, siehe

z.B. den Titel Sm xrp-SnDwt, B. SCHMITZ, „Königssohn“,
164f., der von den Besitzern der Gräber G 4240 und G 4870
getragen wurde. Die Schlußfolgerung von EL-METWALLY,
Grabdekoration, 113f., daß es sich bei den im Westfeld
bestatteten Personen aufgrund ihrer überlieferten Titel
um keine Beamte der hohen oder höchsten Ränge handelt
und daß dies der Grund für die Anbringung der Opferplat-
ten gewesen sei – Status und Form der Grabausstattung
also voneinander direkt abhingen – ist unhaltbar, da sie
von falschen Voraussetzungen ausgeht. Die Personen tra-
gen nicht mehrheitlich den rx nswt-Titel wie der Autor
meint, sondern nur drei der bisher bekannten Grabbesit-

zer weisen diesen Titel auf. Bereits die Tatsache, daß es
nur wenigen Personen möglich war, ein Grab im Westfeld
zu erhalten, zeigt, daß es sich um eine bestimmte privile-
gierte Schicht der ägyptischen Gesellschaft gehandelt hat.
Darüber hinaus gibt die Baugeschichte etlicher Anlagen
zu erkennen, daß die Opferplatte als Provisorium angese-
hen wurde, das der jeweilige Besitzer oder seine Nachkom-
men zu verbessern trachteten.

642 So wird z.B. der anonyme Besitzer von G 4440 aufgrund
des Vergleichs der Ersatzköpfe als Bruder des Snofruseneb
(G 4240) angesehen, G.A. REISNER, Giza I, 457.

643 Der Vorschlag, Nefretiabet (G 1225) sei die Frau des
Wepemnefret (G 1201) gewesen, W. HELCK in: Hommages,
Fs J. Leclant I, 221, bleibt Spekulation. Daß Meritites
(G 4140) die Gemahlin des Hemiunu (G 4000) gewesen
sei, op.cit., 222, ist hinsichtlich der Belegungsgeschichte
der Nekropole ein diskussionswürdiger Vorschlag (siehe
S. 125), der sich jedoch nur auf die Lage der Gräber beru-
fen kann.

644 W. HELCK in: Hommages, Fs J. Leclant I, 221, hält es nicht
für ausgeschlossen, daß Chufunacht (G 1205) ein Sohn des
Wepemnefret (G 1201) gewesen sein könnte. Vgl. auch die
Bemerkung bezüglich der Besitzer der Gräber unmittelbar
östlich der Anlage des Hemiunu (G 4000), H. JUNKER,
Gîza I, 37.
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II.2.3 Das Westfeld

rationen errichtet. Genaugenommen ist es also unzu-
treffend, von Familien-Friedhöfen zu sprechen, da
vom ursprünglichen Baukonzept ausgehend der erste
Entwurf der Kernfriedhöfe nur einer Generation als
Bestattungsplatz diente. Erst im Laufe der 4. Dyna-
stie, als jüngere Anlagen um die älteren Gräber
errichtet wurden, kann von Familienbelegungen
gesprochen werden (siehe z.B. den Befund der Merib-
Gruppe in G 2100).

Seit REISNERs Untersuchungen werden die drei
nucleus-cemeteries im allgemeinen als Friedhöfe ver-
schiedener Familienzweige des Herrschers angese-
hen.645 Ausgangspunkt der Entstehung dieser „Fami-
lienfriedhöfe“ war jeweils eine größere Grabanlage,
die von der Baunorm der übrigen Gräber deutlich
abweicht.646 Auch JUNKER sah in den Grabbesitzern
Verwandte des Herrscherhauses und hohe Beamte,
die mit ihren Familienmitgliedern in den jeweiligen
Kernfriedhöfen bestattet wurden. So wurden Hemiu-
nu als oberster Bauleiter und ein Teil seiner Familie
in G 4000 bestattet, und vermutlich waren die Besit-
zer der Nekropole G 2100 Familienmitglieder des
Eigentümers der großen Anlage G 2000.647

HELCK hat aufgrund der Titel der einzelnen Grab-
besitzer dagegen eine differenzierteres Bild der Bele-
gung der Nekropolen entworfen.648 Seiner Vorstellung
nach sind die ältesten Gräbergruppen nicht zentral
geplant angelegt worden, sondern die Errichtung
erfolgte aufgrund der Privatinitiative der dort
Bestatteten. Da diese als oberste Beamte der Baulei-
tung Zugang zu den Materialien und Arbeitskräften
hatten, konnten sie mit königlicher Zustimmung ihre
Gräber und die ihrer Frauen errichten lassen. Als
älteste Anlage identifizierte HELCK die Mastaba G
1201 des Wepemnefret, der als Leiter des Baubüros
sich und seinen Mitarbeitern Gräber errichten ließ.
Anschließend ließ Hemiunu (G 4000), der als einer
der Architekten des Königsgrabes zu identifizieren
ist, für sich und seine Mitarbeiter sowie deren Frauen

Mastabas erbauen. Ungefähr zeitgleich entstanden
G 2100 für den „Vater des Merib“, der Leiter des
Transportwesens gewesen sein soll,649 sowie die Grä-
ber seines Stabes. Am Ende der Regierung des Che-
ops wurde die große Anlage G 2000 erbaut, deren
Besitzer als Nachfolger des Hemiunu betrachtet
wird. Dieser scheint aber beim Tod des Cheops seine
Position verloren zu haben und war nicht in der Lage,
sein Grab vollenden zu lassen.

Ist bei den Friedhöfen G 1200 und G 2100 eine
gewisse „Eigeninitiative“, wie sie HELCK vorschlägt,
denkbar, so wird diese angesichts der Größe der
Nekropole G 4000 mit 41 Tumuli eher unwahrschein-
lich. Die Einheitlichkeit in der Bauausführung (trotz
der erkennbaren Abweichungen im Material und des-
sen Bearbeitung) sowie die exakten Ausrichtungen
der Gräber deuten auf eine übergeordnete zentrale
Institution hin, die die Errichtung der Grabmassive
anordnete und überwachte.650

Abgesehen von den wenigen inschriftlichen Zeug-
nissen, die zu den bestatteten Personen Hinweise lie-
fern, gibt es auch Versuche, aufgrund der archäologi-
schen Befunde zumindest das Geschlecht einiger
Grabbesitzer zu bestimmen.651 So haben bereits die
Ausgräber der Kernfriedhöfe die sog. Ersatz- oder
Reserveköpfe als Anhaltspunkt zur Identifizierung
des Geschlechts der Grabbesitzer genutzt.652 Allein die
verstreute Fundlage der Köpfe mahnt jedoch zur Vor-
sicht hinsichtlich der einwandfreien Auswertbarkeit
des Befundes. Hinzu kommt, daß die Identifizierung
etlicher Köpfe kontroversiell ist und auf subjektiven
Kriterien der einzelnen Beobachter basiert. Obwohl
der Besitzer der Anlage G 1203, Kanefer, aufgrund
der Opferplatte eindeutig feststeht, wird der aus der
Sargkammer stammende Kopf von einigen Gelehrten
als weiblich identifiziert.653 Der Kopf aus der Anlage
der Iabtet (G 4650) wurde von JUNKER als männlich
charakterisiert.654 Diese Diskrepanz in der Identifizie-
rung könnte man auf bloße subjektive Betrachtungs-
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645 G.A. REISNER, Giza I, 77.
646 G.A. REISNER, Giza I, 66ff., 75f., 385, 417, 454.
647 H. JUNKER, Gîza VII, 1, 8.
648 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 62ff.; DERS., MDAIK 14, 1956, 63.
649 Zur Identifizierung dieser Person siehe S. 123.
650 Vgl. auch R. STADELMANN in: Kunst, 163, Anm. 70.
651 Die neuerliche Auswertung des Knochenmaterials aus den

Kernfriedhöfen ist aufgrund des fragmentarischen und oft
verworfenen Zustandes in den Magazinen wenig ergiebig,
da auch die eindeutige Zuordnung zu bestimmten Gräbern
nicht mehr gegeben ist, siehe F.F. LEEK, JEA 66, 1980,
36ff.; DERS., ASAE 72, 1993, 103ff.

652 Siehe D. DUNHAM, BMFA 51, 1943, 68ff.; W. ST. SMITH, Histo-

ry, 25ff., vor allem 28ff. Eine Zusammenstellung der Köpfe
und umfassende Behandlung dieser Artefakte im Grabkult
gibt R. TEFNIN, Art et Magie, 1991; siehe weiters H. SCHMIDT,
SAK 18, 1991, 331ff. Vgl. im besonderen H. JUNKER, Gîza I,
57ff., der die Köpfe sogar in eine „adelige“ und eine „bäuer-
liche“ Gruppe aufteilte, op.cit., 63ff.; zur Problematik der
Geschlechtsbestimmung siehe zuletzt, C. ROEHRIG, in: Egyp-
tian Art, 73f.; D. BISPING, Porträtköpfe, 25ff., 43.

653 W.ST. SMITH, History, 26 (21), pl. 9b. Aus folgenden Anla-
gen ist die Geschlechtsbestimmung der Köpfe ebenfalls
nicht eindeutig: G 4540, G 4560, G 4340 und G 4350, siehe
R. TEFNIN, Art et Magie, 97; F. JUNGE in: Kunst, 105ff.

654 H. JUNKER, Gîza I, 62; D. BISPING, Porträtköpfe, 26.
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weisen zurückführen, wenn nicht andere Befunde u.U.
eine weitere Interpretationsmöglichkeit nahelegten.
In zwei Anlagen, in G 4140 und in G 4440, wurden
jeweils zwei Köpfe in einer Bestattungsanlage gefun-
den.655 Der eine weist männliche, der andere weibliche
Züge auf.656 Sollte die Fundlage dieser Köpfe nicht
durch Zufall oder sekundäre Einwirkungen657 zustan-
degekommen sein,658 so muß man als Erklärung in
Betracht ziehen, daß in einigen Fällen Frauen
gemeinsam mit ihren Männern in einer Anlage bestat-
tet wurden.659 Dies würde zumindest eine mögliche
Erklärung für das auffällig geringe Vorkommen von
weiblichen Bestattungen im Westfeld liefern.660

Ein für Giza charakteristischer Baubefund einiger
Gräber weist auf die Absicht hin, daß eine
Zusammenlegung von männlichen und weiblichen
Bestattungen sehr wohl intendiert war. Einige Tumu-
li erhielten nachträglich eine zweite Bestattungsanla-
ge angebaut. In allen Fällen sind diese annex-Bauten
aufgrund ihrer Bauausführung ebenfalls in die Zeit
des Cheops zu datieren. Da im annex der anonymen
Mastaba G 1233 die Bestattung einer Frau gefunden
wurde,661 scheint die Vermutung bestätigt, daß die
Beisetzung der (Ehe?)Frau direkt beim Grab ihres
Mannes erfolgte.662 Diese Schlußfolgerung wird
jedoch durch andere Gräber relativiert bzw. wider-
legt, die einer Generalisierung der Bestattungssitten
unter Cheops entgegenstehen. An den Anlagen G
1225 und G 4140, die beide „Prinzessinnen“ (Nefreti-
abet und Meritites) gehörten, wurden ebenfalls
annex-Bauten angesetzt. Konsequenterweise stellt
sich nun die Frage, ob in diesen die Ehemänner dieser

Frauen beigesetzt waren oder werden sollten, da in
der „Haupt“-Anlage die Beisetzung der „Prinzessin“
vorgesehen war. Es ist natürlich nicht auszuschlie-
ßen, daß es sich um Bestattungsanlagen für Nach-
kommen der „Prinzessinnen“ handelt,663 was dann
allerdings zur Frage führen muß, ob diese annex-Bau-
ten nicht bereits generell einer jüngeren Generation
von Friedhofsbenützern (innerhalb der Regierung
des Cheops) zuzurechnen sind. Immerhin gibt der
Befund zu erkennen, daß es voreilig wäre davon aus-
zugehen, die weibliche Bestattung sei der männlichen
immer untergeordnet gewesen und dies wäre in der
Architektur und den Bestattungsformen auch
erkennbar.

Da in jeder Mastaba von Anfang an nur eine
Bestattungsanlage vorhanden war, ist grundsätzlich
anzunehmen, daß Männer und Frauen „gleichberech-
tigt“ eine eigenständige Anlage bekamen bzw. bekom-
men sollten. Die Opfertafeln zeigen ohne Ausnahme
nur eine Person am Opfertisch sitzend;664 weder sind
familiäre Verbindungen angegeben noch Nachkom-
men genannt bzw. dargestellt. Es ist allerdings schwie-
rig, den Nachweis zu führen, daß Eheleute tatsächlich
immer in zwei separaten Mastabas bestattet wurden.
Eine Überprüfung der wenigen bekannten Besitzer
zeigt nämlich, daß deutlich mehr Männer im West-
friedhof ein Grab besaßen als Frauen (Tab. 3A).

Trotz der Tatsache, daß eine große Zahl an Grä-
bern unbelegt oder anonym blieb, ist das Mißverhält-
nis zwischen männlichen und weiblichen Bestattun-
gen deutlich erkennbar.665 Es muß also angenommen
werden, daß der Besitz eines Grabes nicht automa-
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655 D. BISPING, Porträtköpfe, 26f., Texttabelle 14.
656 G.A. REISNER, BMFA 13, 1915, 30f., figs. 5–7 u. 10; DERS.,

Giza I, 462, pl. 46c, d, 477, pl. 54; W.ST. SMITH, History, 25f.
(5–6); R. TEFNIN, Art et Magie, 101ff.

657 „displaced by robbers“, C. ROEHRIG in: Egyptian Art, 77.
658 Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß die Fundlage

zweier Köpfe in einer Bestattungsanlage durch die mehr-
maligen Beraubungen im Laufe der Geschichte zustande
gekommen ist und keinen Rückschluß auf die tatsächlich
erfolgten Bestattungen zuläßt. Konsequenterweise wären
dann allerdings auch alle anderen Fundpositionen von
Ersatzköpfen in den Sargkammern in Frage zu stellen. So
ist der Fund von zwei Ersatzköpfen in G 7560 (aus Sarg-
kammer und Schacht) ein starker Indikator dafür, daß sie
intrusiv oder sekundär dort hingelangt sind, da aus der
Nekropole G 7000 Ersatzköpfe nicht belegt sind.

659 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 240; H. JUN-
KER, Gîza I, 38. 

660 Andererseits soll nicht unerwähnt bleiben, daß diese Frauen
dann keine eigenen Kultstellen besaßen, da auf den Opfer-
platten jeweils nur eine Person genannt und abgebildet ist. 

661 G.A. REISNER, Giza I, 411.
662 Allerdings ist im Falle der Anlage von G 1233 die Tatsache

schwer zu erklären, daß die originale Sargkammer leer
blieb und offenbar nie für eine Bestattung genutzt wurde,
der (Ehe)Mann also gar nicht dort bestattet war, siehe hier
S. 202.

663 Der archäologische Befund in den Sargkammern läßt in
beiden Fällen keine Deutung zu.

664 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 127: „In keinem der Prinzengrä-
ber auf dem Westfriedhof aus der 4. Dyn. ist außer dem Grab-
herrn eine Person belegt. Die eventuell vorhandenen Ehefrauen
müssen also ein eigenes Grab gehabt haben, in dem dann auch
die Kinder erscheinen, wie das Beispiel WnS.t zeigt.“

665 In G 1200 sind drei Frauenbestattungen belegbar (G 1207, G
1225 und G 1227), während in G 2100 keine Beisetzung einer
Frau sicher nachgewiesen werden kann (vgl. allerdings die
Bemerkungen zum Besitzer von G 2100; fünf Anlagen gehör-
ten Männern und sechs sind anonym). In G 4000 sind fünf
Grabanlagen aufgrund der Befunde und Inschriften Frauen
zuzuweisen: G 4140 (Meritites), G 4540 (anonym), G 4560
(anonym), G 4650 (Iabtet) and G 4840 (Wenschet).
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tisch auch den anderen Ehepartner zum Besitz einer
eigenen Anlage (in unmittelbarer Nähe) berechtigte,
sondern daß wahrscheinlich eine bestimmte Stellung,
Leistung und/oder Funktion der Personen gegeben
sein mußte, um die „Gunst“ des Grabbesitzes im
Westfeld zu erlangen.

Die Tabelle 3A ist insofern nicht ganz zutreffend,
da sie die gesamte Belegung bis in die 5. Dynastie in
den Kernfriedhöfen darstellt. Unverkennbar ist den-
noch die auffällige Diskrepanz zwischen männlichen
und weiblichen Bestattungen. Diese bleibt auch
bestehen, wenn man die sicher in die Zeit des Cheops
oder kurz danach anzusetzenden Grabbesitzer
zusammenstellt. Das Verteilungsverhältnis der Bele-
gungen ist in Tabelle 3B dargestellt.

Die in Tabelle 3B gegebene Zusammenstellung lei-
tet über zu einem der schwierigsten Kapitel der
Nekropolenentwicklung, nämlich der Frage nach der
zeitlichen Einordnung der Grabbesitzer (siehe oben S.

114ff.). Übereinstimmende architektonische Merkma-
le in der Bauausführung, der Erweiterungen des Kern-
baus, der fragmentarisch erhaltenen Grabausstattung
und die wenigen epigraphischen Zeugnisse lassen eine
Gruppe von Grabbesitzern herausfiltern, die als
ursprüngliche Grabeigentümer angesehen werden
können. Dieser Gruppe steht eine weit größere Anzahl
an Grabbelegungen gegenüber, die als später und in
vielen Fällen als sekundär – der Bestattete ist nicht
der ursprüngliche Grabherr – zu betrachten sind.

Eine wichtige Rolle in der zeitlichen Einordnung
der Personen spielen die Opferplatten bzw. deren epi-
graphische Merkmale. Insgesamt sind bisher 15 dieser
charakteristischen Kalksteinplatten in vollständigem
oder bruchstückhaftem Zustand bekannt, die aus-
schließlich in den drei Kernfriedhöfen des Westfeldes
gefunden wurden.666 Darüber hinaus ist bei 11 Anla-
gen aufgrund der Vertiefung an der Ostseite des
Grabtumulus ersichtlich, daß sie entweder ein Platte
besaßen oder zumindest eine solche dort vorgesehen
war. Während in G 7000 bisher kein Nachweis von
Opferplatten vorliegt (diese könnten allerdings durch
die jüngeren Umbauten beseitigt worden sein),667 las-
sen sich in G 1200 8 Platten belegen, in G 4000 4 und
in G 2100 2. Auffällig ist die hohe Anzahl an Platten
in G 1200, wo im Verhältnis zur Gräberzahl die mei-
sten gefunden wurden (10 Gräber : 8 Platten). Dies
kann durch den Umstand erklärt werden, daß in die-
sem Friedhof die geringsten Eingriffe an der
ursprünglichen Bausubstanz erfolgten (siehe S.
143ff., 155ff.).

Trotz ihres einheitlichen Anbringungsortes668
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666 H. JUNKER, Gîza I, 23ff., Tfn. VIIIa, XXVIb, XXVII,
XXIX, XXXVIIb; G.A. REISNER, Giza I, 64f., 305ff.,
pls. 17–20, 39, 57; W. ST. SMITH, History, 159ff., pl. 32b; P.
DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 115,
122f., fig. 2. Eine vollständige und dieser wichtigen
Objektgruppe gerecht werdende Bearbeitung ist von P.
DER MANUELIAN in Vorbereitung und wird in der Giza
Mastabas-Reihe des Museum of Fine Arts, Boston,

erscheinen; siehe neuerdings auch CHR. ZIEGLER in: Egyp-
tian Art, 242ff., fig. 47.

667 G.A. REISNER, Giza I, 65; P. DER MANUELIAN in: Statio-
nen, Fs R. Stadelmann, 122.

668 Hervorgehoben werden muß allerdings, daß zwei Platten
nicht am originalen Tumulus angesetzt, sondern an der
Erweiterung des Massivs angebracht wurden: siehe G 4140
(annex-Bau) und G 4350. 

NekropoleNekropole GräberzahlGräberzahl männlich männlich weiblich weiblich anonym anonym 

G 1200G 1200 10 10 5 5 3 3 2 2 

G 2100G 2100 11 11 5 5 1 1 5 5 

G 4000G 4000 42 42 15 15 5 5 22 22 

G 2000G 2000 1 1 1 1 – – – – 

 64 64 26 26 9 9 29 29 

 (100% (100%) ) (40,6%) (40,6%) (14%) (14%) (45,3%) (45,3%) 

Tabelle 3A  Die Verteilung der Bestattungen im Westfeld 
in der 4. Dynastie

Nekropole Gräberzahl Nekropole Gräberzahl männlich männlich weiblich anonym weiblich anonym nicht nicht belegt belegt 

G 1200 G 1200 10 10 5 5 3 3 2 2 – – 

G G 2100 2100 11 11 2 2 –– 2 2 7 7 

G 4000 G 4000 42 42 7 7 3 3 6 6 26 26 

G 2000G 2000 1 1 1 1 – – – – – – 

Westfeld 64 Westfeld 64 15 15 6 6 10 10 33 33 

 (100% (100%) ) (23,4%) (23,4%) (9,3%) (9,3%) (15,6%) (15,6%) (51,6%)(51,6%)

Tabelle 3B  Die Verteilung der Bestattungen im Westfeld unter Cheops/Djedefre
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und der Übereinstimmungen in Qualität, Stil und
Form gleicht keine Platte der anderen.669 BARTA

hat die auf den Platten feststellbaren Abweichun-
gen im sog. Speiseritual als Grundlage einer zeit-
lichen Ordnung der Opferplatten benutzt.670 Sein
Ausgangspunkt war die Annahme, daß eine Zunahme
oder Erweiterung von bestimmten Merkmalen in
den Darstellungen auch eine zeitlich faßbare Ent-
wicklung wiedergibt.671 Seine zeitliche Ordnung der
wichtigsten Opferplatten sieht zusammengefaßt fol-
gendermaßen aus:

Cheops: G 4150 (Iunu), G 4260 (anonym),
G 1203 (Kanefer)

Ende Cheops: G 1225 (Nefretiabet), G 1235 (Ini)
Chephren: G 1205 (Chufunacht), G 1207 (Nefer)
Ende Chephren: G 1201 (Wepemnefret)
Mykerinos: G 4840 (Wenschet), G 4860 (anonym)

Den Wechsel zwischen Cheops und Chephren begrün-
dete BARTA mit der Einführung des Natrons in der
Liste, das „einen erweiterten Ritualablauf voraus-
setzt“.672 Die Belege unter Mykerinos nennen dagegen
die „Mundwaschung“, die erst am Ende der 4. Dyna-
stie regelmäßig erwähnt wird.673

Gegen diese auf den ersten Blick vernünftig schei-
nenden zeitlichen Ansätze erheben sich bei näherer
Betrachtung doch gewichtige Einwände. In erster
Linie ist zu fragen, warum das erstmalige Nennen
eines bestimmten Elements in der Liste (Natron)
oder eine bestimmte Handlung (Mundwaschung)
unbedingt mit einem Regierungswechsel verbunden
sein soll. Wären solche Hinzufügungen oder Erweite-
rungen nicht auch unter einer Regierung denkbar,
besonders wenn diese lange war?

Ein Grund, der BARTA zu diesen zeitlichen Tren-
nungen veranlaßte, war JUNKERs chronologische Auf-
teilung der Nekropole G 4000 unter den drei Herr-

schern Cheops, Chephren und Mykerinos. BARTA ging,
wie auch JUNKER vor ihm,674 korrekterweise davon
aus, daß die Datierung der Platten von der zeitlichen
Einordnung der Tumuli abhängt. Wie jedoch auf den
S. 79ff. dargelegt, ist JUNKERs Rekonstruktion der
Bauabläufe im Westfeld nicht aufrechtzuerhalten.
Die von ihm ergrabenen Tumuli in G 4000 sind alle
der Regierungszeit des Cheops zuzuweisen, womit
auch für die Datierung der Opferplatten eine verän-
derte Ausgangsbasis vorliegt. Denn aus den Texten
und epigraphischen Eigenheiten der Platten allein
läßt sich die zeitliche Differenzierung unter den drei
Herrschern nicht begründen.675

Abschließend ist noch ein generelles Argument
gegen die Datierung der Opferplatten unter diesen
drei Herrschern zu nennen. Eine derartige zeitliche
Verteilung, wie sie BARTA (aufgrund der JUNKER-
schen Nekropolenentwicklung) vorschlägt, würde
bedeuten, daß unter Chephren und Mykerinos Opfer-
platten für die Ausstattung der alten Tumuli angefer-
tigt und vergeben wurden, während in anderen Teilen
der Giza-Nekropole Gräber mit dekorierten Kultka-
pellen und Scheintüren errichtet wurden. Eine solche
Zweiteilung in der Grabarchitektur und den Bestat-
tungssitten ist wohl schwer begründbar.

Folglich ist BARTAs Datierung der Platte des
Wepemnefret (G 1201) an das Ende der Regierung
des Chephren, die ihm aufgrund eines bestimmten
epigraphischen Details in der Liste gegeben schien,676

abzulehnen. G 1201 ist aufgrund der Bauform und
Größe sicher unter Cheops entstanden, und es spricht
nichts dagegen, daß die Anlage noch unter dieser
Regierung an ihren Besitzer vergeben wurde. Es blie-
be ansonsten unerklärlich, warum Wepemnefret erst
am Ende der Regierung des Chephren seine Opfer-
platte anfertigen ließ bzw. angefertigt bekam, wenn
zu dieser Zeit andernorts Scheintüren in den Gräbern
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669 W.ST. SMITH, History, 159ff.; P. DER MANUELIAN in: Statio-
nen, Fs R. Stadelmann, 155ff.

670 W. BARTA, Opferliste, 41ff., 56.
671 Eine ähnliche Vorstellung vertrat auch N. STRUDWICK,

Administration, 37f.; vgl. dagegen die zu Recht geäußerten
Bedenken von P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Sta-
delmann, 134.

672 W. BARTA, Opferliste, 43.
673 W. BARTA, Opferliste, 44.
674 Siehe Gîza I, 28.
675 Einen ähnlich widersprüchlichen Befund liefert auch der

Versuch, die Qualität der Dekorationen mancher Grabka-
pellen mit den Darstellungen der Opferplatten zu verglei-
chen. So werden die Opferplattenreliefs mit den Reliefs der
Gräber G 4000 (Hemiunu), G 2130 (Chent[ka]), G 7510

(Anchchaef) und G 7650 (Meritites) auf eine künstlerische
und qualitative Stufe gestellt, W. ST. SMITH, History, 160.
Nach der Gräberordnung REISNERs werden die ersten bei-
den Mastabas der Regierung des Cheops zugewiesen, die
letzten beiden jedoch unter Chephren datiert. Eine solche
Aufteilung (von der auch im allgemeinen die Datierung der
Opferplatten unter Cheops und Chephren abhängt) ist mit
den historischen Abläufen jedoch nicht zu vereinbaren.
Zwischen den beiden Mastabagruppen wäre ein zeitliches
Intervall von mindestens 10–15 Jahren bzw. eine gesamte
Regierungslänge (Djedefre) anzunehmen, die nach allge-
meiner Auffassung keine Spuren in Giza hinterlassen haben
soll. Weder der Stil der Reliefs noch die Qualität der Arbeit
legen eine solche zeitliche Differenz nahe.

676 W. BARTA, Opferliste, 43.
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angebracht wurden. Wichtig zu erwähnen ist dabei,
daß G 1201 später erweitert wurde und eine Kalk-
steinkapelle mit Scheintür erhalten sollte (die unvoll-
endet blieb und in Ziegeln fertiggestellt wurde, siehe
S. 156, 181f.). Die Opferplatte wurde im Zuge dieser
Umbauarbeiten am Tumulus belassen und vermau-
ert. Die zeitlichen Intervalle zwischen der Errichtung
der Anlage, dem Anfertigen der Platte und der Erwei-
terung des Tumulus würde nach BARTAs Datierungs-
vorschlag eine extrem lange Bauzeit an diesem Grab
implizieren.677 Wollte man BARTAs zeitlicher Einord-
nung folgen, dann bliebe als einziger denkbarer Aus-
weg nur, die Bestattung des Wepemnefret als eine
sekundäre Belegung des Grabes anzusehen, die erst
unter Chephren erfolgte. Eine solche Erklärung fin-
det, wie bereits erwähnt, jedoch weder im Baubefund
von G 1201 noch in der Grabentwicklung im Westfeld
eine Bestätigung.

BARTAs Unterscheidungen mögen einen relativ-
chronologischen Rahmen für die Ordnung der einzel-
nen Opferplatten liefern, doch für absolute Zuwei-
sungen geben sie keinen Hinweis. Die Einheitlichkeit
der Opferplatten, ihr topographisch und zeitlich
begrenztes Auftreten und die mit den Platten ver-
bundenen archäologischen Befunde an den Gräbern
(unverkleidete Tumuli mit Ziegelkapellen) lassen kei-
nen Zweifel, daß die Opferplatten unter einem Herr-
scher entstanden und vergeben wurden. Gleichzeitig
muß an dieser Stelle auch nachdrücklich festgestellt
werden, daß es sich bei der Vergabe der Platten nicht
um eine Einschränkung im Totenkult handelte, die
seitens des Königs auf seine Untergebenen ausgeübt
wurde, wie oft behauptet wird (siehe S. 84). Die Plat-
ten sind als „vollwertige“ Elemente des Grabes anzu-
sehen, die – wahrscheinlich aus rein praktischen
Gründen – die Scheintüren vertraten/ersetzten.678 Die
Platten zeigen den Namen des Toten, die Titel und
das Totenopfer und garantierten dadurch die Exi-
stenz des Bestatteten.

Eine bisher nicht behandelte – für die Darlegung
der Datierung jedoch entscheidende – Frage betrifft
den Zeitpunkt der Anbringung der Opferplatten.

Wurden diese bei Vergabe eines Grabes an eine
bestimmte Person hergestellt und am Massiv ange-
bracht679 oder erfolgte die Anfertigung und Vergabe
der Platte beim Tod der Person, die in einem der Grä-
ber der Kernfriedhöfe bestattet werden sollte? Ange-
sichts der Tatsachen, daß die Gräber, an denen die
Platten angebracht wurden, größtenteils unfertig
geblieben sind, die Opferplatten trotz optischer
Gemeinsamkeiten nicht gleichförmig sind und der
Zeitpunkt des Todes einer Person nicht bestimmt
werden konnte, muß man zu dem Schluß gelangen,
daß die Platten beim Ableben und vermutlich knapp
vor oder während der Bestattung am Tumulus ange-
bracht wurden. Daraus ergibt sich die Folgerung, daß
es sich bei den Besitzern von Gräbern mit Opferplat-
ten um jene (hochgestellten oder privilegierten) Per-
sonen handelt, die während der Regierung des Herr-
schers gestorben sind und beigesetzt wurden, bevor
die (vom König zuerkannten) Grabanlagen vollstän-
dig fertiggestellt waren. Diese Deutung erklärt auch
die auffälligen Differenzen in der Gestaltung der
Opferplatten – keine gleicht der anderen –, die alle
während der Regierung des Cheops, jedoch zu ver-
schiedenen Zeitpunkten, angefertigt worden sind.

2.3.3 Liste der namentlich bekannten Grabbesitzer

Im folgenden Abschnitt sind alle namentlich faßba-
ren Grabeigentümer aufgelistet und – soweit bekannt
– entsprechende Daten zu ihren familiären Beziehun-
gen oder Berufen dargelegt. Grabanlagen, deren
Besitzer anonym sind und zu denen sonst keine wei-
teren Identifizierungsmöglichkeiten vorliegen, wur-
den nicht extra angeführt. Es handelt sich dabei um
die Gräber: G 1209, G 2210, G 2235, G 2140, G 2160,
G 2170, G 4250, G 4310, G 4320, G 4330, G 4450, G
4510, G 4530, G 4550, G 4610, G 4720, G 4720.

a) Die Nekropole G 1200680

Grab: G 1201

Besitzer: Wepemnefret (Wp-m-nfrt)
Die Herkunft des Grabbesitzers ist nicht bekannt,

121

677 Unter der Annahme, daß Wepemnefret im letzten Jahr des
Cheops sein Grab zugewiesen bekam, hätte er mind. 28–30
Jahre (nach der traditionellen Zählung) auf seine Opfer-
platte warten müssen.

678 Siehe dazu die Ausführungen von P. DER MANUELIAN in:
Stationen, Fs R. Stadelmann, 125, 134, der ausdrücklich
darauf hinweist, daß es trotz des kleinen Formats der Plat-
ten zu keiner Unterdrückung von Inschriften oder Titeln

kommt. Wepemnefret (G 1201) listet 12 Titel auf, die in den
Titeln des Hemiunu (G 4000) Entsprechungen finden.

679 G.A. REISNER, Giza I, 64: „... they were granted by the king
... and presented on assignement of the core as marks of
favour to the owners.“

680 G.A. REISNER, Giza I, 385ff.; PM III2, 56ff. Aufgrund der
Befunde dürften alle Belegungen dieser Kernnekropole in
die Zeit des Cheops oder kurz danach datieren.
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doch scheint er nicht direkt aus dem Königshaus zu
stammen, sondern war Bauleiter im Rang eines
„Prinzen“.681 Aufgrund der z.T. altertümlichen682

Titel, die auf der Opferplatte angegeben sind, ist er
als einer der ältesten Grabbesitzer im Westfeld anzu-
sehen.683 Er dürfte Leiter des Konstruktionsbüros
gewesen sein684 und nach HELCK der technische Leiter
des Baugeschehens in Giza unter Cheops, während
Hemiunu (G 4000) die Oberaufsicht führte.685

Grab: G 1203

Besitzer: Kanefer (KA-nfr)
Kanefer war aufgrund seiner Titel vermutlich

ebenfalls in der Bauverwaltung tätig.686 Über seine
Person liegen keine Daten vor, seine Herkunft und
Familienverbindungen sind nicht feststellbar.687

Grab: G 1205

Besitzer: Chufunacht (#wfw-nxt)
Die Herkunft des Grabeigentümers sowie seine

Funktion innerhalb der Verwaltung bleiben ungewiß.
HELCK688 vermutete in ihm einen Sohn des Wepemne-
fret (G 1201), was sich allerdings nur auf die Positio-
nen der Gräber stützt. 

Grab: G 1207

Besitzer: Nefret (Nfrt)
Zur Besitzerin dieser Anlage liegen keine Angaben

vor. Daß sie eine Gemahlin eines der männlichen
Grabbesitzer in dieser Nekropole war, liegt nahe,
bleibt jedoch ohne Beweise vorerst eine Hypothese.

Grab: G 1223

Besitzer: Kaemah (KA-m-aH)
Die Herkunft dieses Mannes ist unbekannt. Er

war aufgrund seiner Titel ebenfalls in der Bauleitung
tätig und dürfte „Aushebungsleiter“ im Prinzenrang
gewesen sein.689 Eine Datierungsoption der Graber-
weiterung bis in die Zeit der 5. Dynastie690 ist weder
begründbar noch wahrscheinlich.

Grab: G 1225

Besitzer: Nefretiabet (Nfrt-iAbt)
Über die Grabbesitzerin liegen keine Informatio-

nen vor691. Ihr Prinzessinnentitel in der niedrigsten
Rangstufe gibt nicht zu erkennen, ob sie tatsächlich
eine gebürtige Königstochter war692 oder nicht. Die
Position ihres Grabes deutet allerdings darauf hin,
daß letzteres zutrifft.693 Sie wird allgemein als
Gemahlin eines der männlichen Grabbesitzer in G
1200 angesehen694 (vgl. G 1207).

Grab: G 1227

Besitzer: Setjihekenet (¤Ti-Hknt)
Aufgrund des Fehlens von Quellen ist über die

Grabbesitzerin nichts bekannt. Ob in G 1227 je eine
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681 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 62ff.; DERS., Thinitenzeit, 284(d);
DERS. in: Hommages, Fs J. Leclant I, 221. Zum ungewöhn-
lichen Titel „Priester der Heket“ siehe neuerdings M.
BÁRTA, JNES 58, 1999, 107ff.

682 M. RÖMER, „Königssöhne“, 21; W. HELCK, Thinitenzeit,
284f.; P. PIACENTINI, Les scribes, 92.

683 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 65; vgl. auch P. DER MANUELIAN

in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 125.
684 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63; DERS., MDAIK 14, 1956, 63;

DERS. in: Hommages, Fs J. Leclant I, 221; B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 82, 102, 163.

685 W. HELCK, Thinitenzeit, 285.
686 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63; DERS. in: Hommages, Fs J.

Leclant I, 221.
687 Die Datierung des Kanefer in die Mitte der 4. Dynastie ist

unbegründet, K. BAER, Rank, 145f. [535]. Die vor kurzem
vorgenommene Zuweisung einer Doppelstatue aus Kalk-
stein eines Kanefer mit seiner Frau (Paris E 6854) an den
Grabbesitzer von G 1203 ist nicht überzeugend, CHR. ZIEG-
LER, Les statues égyptienne de l’Ancien Empire. Musée du
Louvre, Paris 1997, 104. Da weder die Datierungskriterien,
die auf dem CHERPIONschen System beruhen, tragfähig
sind, noch die Herkunft des Stückes geklärt ist („sans doute
Giza, d‘après les noms et titres“), bleibt die Identifizierung
der Statue vorerst offen.

688 In: Hommages, Fs J. Leclant I, 221.

689 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63. Der Besitzer der Anlage G
4150, Iunu, trägt ebenfalls diese Titel, B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 82f., 163; M. RÖMER, „Königssöhne“, 22.

690 K. BAER, Rank, 142.
691 Die Zuweisung der kleinen Kalksteinstatue (München ÄS

7155) an diese Grabbesitzerin, D. WILDUNG, Fünf Jahre.
Neuerwerbungen der Staatlichen Sammlung Ägyptischer
Kunst München 1976–1980, München 1980, 8f., bleibt unsi-
cher, da weder die Identifizierung der anonymen Statue
möglich ist, noch die Herkunft des Stückes eindeutig fest-
steht. Angeblich wurde sie von M. BALLARD 1902 im West-
friedhof gefunden (ehemals Sammlung Sambon, Paris). In
letzter Zeit wird sie jedoch immer wieder im Zusammen-
hang mit der Plastik der Cheopszeit genannt, CHR. ZIEG-
LER in: Kunst, 170; N. CHERPION in: Datation, 101, Anm. 20;
DIES., Egyptian Art, 242 (50); DO. ARNOLD, When the Pyra-
mids were built, 51, fig. 38, was jedoch aus stilistischen
Gründen wenig überzeugend ist.

692 So CHR. ZIEGLER, Catalogue des stèles, peintures et reliefs
égyptiens de l’Ancien Empire et de la Première Période Inter-
médiaire. Musée du Louvre département des antiquités
égyptiennes, Paris 1990, 188; DIES. in: Egyptian Art, 244,
identifiziert sie als Schwester des Cheops.

693 Vgl. B. SCHMITZ, „Königssohn“, 123, 128, 133.
694 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63; DERS. in: Hommages, Fs J.

Leclant I, 221: Frau des Wepemnefret (G 1201).
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II.2.3 Das Westfeld

Bestattung erfolgte, ist aufgrund des vorgefundenen
Zustandes der Sargkammer nicht zu entscheiden (es
wurden keine Objekte oder Bestattungsreste festge-
stellt). Die Anlage muß jedoch für den Besitzer, Setji-
hekenet, bereitgestanden haben (der archäologische
Befund und der Bauzustand der Anlage sind denen in
G 1235 ähnlich).

Grab: G 1233

Besitzer: anonym
Es ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen, ob die

Sargkammer je genutzt wurde.695 In der Schachtanla-
ge des annex-Baus war die Bestattung einer Frau in
einem Holzsarg untergebracht.696

Grab: G 1235

Besitzer: Ini (Ini)
Ini war gemäß seiner Titel Leiter der Rinderwei-

den, und es wird vermutet, daß er die Aufsicht über
die Rinder als Zugtiere beim Transport auf den Bau-
stellen innehatte.697

Grab: G 2000

Besitzer: anonym
Weder der Name noch der Status oder die

Abkunft des Besitzers lassen sich feststellen. Das in
der Sargkammer gefundene Skelett, das sich in einem
Holzsarg befand,699 weist nach dem anatomischen
Befund auf einen Mann im hohen Alter.700 Aufgrund
der Größe der Anlage nahm REISNER an, daß es sich
um eine hochrangige Person („the most important per-
son of the reign, probably the highest official, and a
prince of the blood royal“) mit großem Einkommen

(„a man with great resources at his disposal“) handeln
müsse und sah in ihm einen Bruder des Cheops.701

HELCK wollte aufgrund der Größe des Grabes den
Besitzer als Nachfolger des Hemiunu in der könig-
lichen Bauleitung identifizieren,702 da in den ältesten
Gräbern des Westfriedhofes zahlreiche Personen, die
mit dem Bauwesen zu tun hatten, bestattet waren.703

Zur Datierung der Anlage aufgrund des Baubefundes
siehe S. 146ff.

b) Die Nekropole G 2100698

Grab: G 2100

Besitzer: anonym
Es wird allgemein vermutet, daß in dieser Anlage

ein Elternteil des Merib (G 2100-I-annex) bestattet
war.704 G 2100 blieb unvollendet und war mit einer
Opferplatte und angebauter Ziegelkapelle in Funk-
tion,705 was eine Beisetzung unter Cheops oder kurz
danach nahelegt. Später erfolgte an der Südseite des
Tumulus der Anbau des Merib, der dadurch den
Grabkomplex erheblich erweiterte. Merib706 ließ sich
eine Zweischachtmastaba (G 2100-I-annex) errich-
ten,707 verzichtete aber offensichtlich darauf, den
alten Bau G 2100 vollenden zu lassen.

Grab: G 2110

Besitzer: Nefer (Nfr)
Die Frau des Grabbesitzers,708 Meresanch (?), ist in

den Reliefs der Kapelle abgebildet und könnte die
Mutter des Kanefer, des Besitzers der Anlage G 2150,
gewesen sein.709 Das Grab des Nefer ist eine Ein-
schachtmastaba, so daß für Meresanch eine eigene

123

695 G.A. REISNER, Giza I, 410f.
696 G.A. REISNER, Giza I, 411, fig. 234a, b. Die Form der

Bestattungsanlage ist sicher sekundär, und es gibt keinen
Hinweis darauf, daß die Bestattung noch zum ursprüng-
lichen Besitzer von G 1233 gehört.

697 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63; DERS. in: Hommages, Fs J.
Leclant I, 221.

698 G.A. REISNER, Giza I, 417ff.; PM III2, 70ff. Die Belegun-
gen der Gräber in diesem Nekropolensektor reichen von
Cheops bis an das Ende der 4. Dynastie. Zu den einzelnen
Datierungsvorschlägen und Argumenten siehe Kap.
II.2.6.2.

699 G.A. REISNER, Giza I, pl. 26b.
700 G.A. REISNER, Giza I, 416: (nach D. E. DERRY) „...the skull

is that of a very old man and its dimensions indicate a person
of unusual mental capacity.“

701 G.A. REISNER, Giza I, 27, 81, 414.
702 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 65. 
703 W. HELCK, MDAIK 14, 1956, 63f.
704 G.A. REISNER, Giza I, 418; H. JUNKER, Gîza II, 122,

131f., vermutete die Mutter Sedit, da sie in den Reliefs des
Merib-Grabes abgebildet ist. Zu dieser Frau siehe H. JUN-
KER, Gîza II, 131ff. und B. SCHMITZ, „Königssohn“, 27f.,
70, 103, 118, 123. W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63, 65, identi-
fizierte hingegen den Vater des Merib als Grabbesitzer.

705 Siehe hier S. 164.
706 H. JUNKER, Gîza II, 131ff.; B. SCHMITZ, „Königssohn“,

25ff., 70ff.; N. STRUDWICK, Administration, 94 (59).
707 PM III2, 71f. Die von G.A. REISNER, Giza I, 419, D und E

genannten Schächte in der Nordhälfte des Tumulus sind
sekundäre Anlagen, die mit dem ursprünglichen Bau
nichts zu tun haben. Der in der Südhälfte gelegene Schacht
F könnte eine zweite Bestattungsanlage gewesen sein, die
jedoch unvollendet blieb. Das Konzept der ursprünglichen
Einschachtmastaba dürfte zu einem späteren Zeitpunkt
zugunsten einer Zweischachtmastaba geändert worden
sein, die jedoch nicht mehr zur Vollendung kam.

708 Zu den Titeln des Nefer siehe G.A. REISNER, Giza I, 422,
fig. 241; N. STRUDWICK, Administration, 109 [84].

709 G.A. REISNER, Giza I, 422; siehe unter G 2150.
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Anlage vermutet werden muß, falls sie nicht mit ihrem
Gemahl gemeinsam in der einen Sargkammer bestat-
tet wurde (siehe S. 117f.). Die Belegung der Anlage
erfolgte entweder unter Djedefre oder Chephren.

Grab: G 2120

Besitzer: Seschatsechentiu (¤SAt-sxntiw)
Über die Herkunft und die Ämter des Grabbesit-

zers sind keine Angaben möglich.710 Zur Datierung
der feststellbaren Bauvorgänge an seiner Grabanlage
(Cheops bzw. Djedefre) siehe S. 164, 220f.

Grab: G 2130

Besitzer: Chent[ka] (#nt-[kA])
Weder die Herkunft noch die Stellung des Grabbe-

sitzers sind eindeutig festzulegen, da seine Titel
unvollständig erhalten sind.711 Zu der problemati-
schen Datierung der Belegung unter Cheops bzw.
Djedefre oder Chephren siehe ausführlich S. 221f.

Grab: G 2150

Besitzer: Kanefer (KA-nfr)
Kanefer war verheiratet und hatte nach Ausweis

der Inschriften mindestens zwei Kinder.712 Gemäß des
Prinzentitels, den er in der einfachen Form trägt,713

sowie seiner anderen Titel714 hatte er jedoch keine
besondere Stellung inne und unterscheidet sich
dadurch von den Besitzern der umliegenden Gräber,
die meist in der Bauverwaltung tätig waren. Seine im
Grab genannte Frau Schepsetkau dürfte nicht mit der
gleichnamigen Tochter der Meresanch III. identisch
sein, da sie den Prinzessinnentitel nicht trägt.715 Kane-

fer ist offenbar auch mit seiner Mutter am Eingang der
Kultkapelle (nördliche Fassade) abgebildet,716 was für
frühe Giza-Kapellen (Kawab, Chaefchufu I.)717 typisch
zu sein scheint. Die Belegung der Anlage dürfte jedoch
nicht vor Userkaf erfolgt sein (siehe S. 223).

Grab: G 2155 (= G 4870 = VIIInn)

Besitzer: Kaninisut I. (KA-ni-nswt)
Der Grabbesitzer führt eine Reihe von Titeln,718

die z.T. mit denen des Snofruseneb (G 4240) iden-
tisch sind, daneben aber auch Rang- und Ehrentitel,
die z.T. nur Prinzen zustehen.719 Nach Ausweis der
Inschriften war er jedoch kein gebürtiger Königs-
sohn und seine Herkunft bleibt unbekannt. Welches
Amt Kaninisut I. tatsächlich ausgeübt hat, ist eben-
falls nicht sicher festzustellen.720 Auffällig ist jedoch,
daß sein Grab in einem Friedhofsteil liegt, der von
Personen, die in der Bauleitung tätig waren, belegt
wurde721 (vgl. Kanefer, G 2150). Zur Datierung seines
Grabes siehe S. 223f.

Grab: G 2220

Besitzer: anonym
REISNER nahm an, daß der anonyme Grabherr

mit den Besitzern von G 2210 und wahrscheinlich
auch G 2130 in direkter verwandtschaftlicher Verbin-
dung stand,722 was jedoch nur auf der Position der
Anlagen in der Nekropole beruht.723 SMITH datierte
das Grab, das er einem Mann zuwies, in die Zeit des
Schepseskaf.724 Im Schacht G 2220B, der in späterer
Zeit angelegt wurde (siehe S. 225), fand sich die
Bestattung einer Frau.725
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710 G.A. REISNER, Giza I, 425.
711 G.A. REISNER, Giza I, fig. 248; B. SCHMITZ, „Königssohn“,

343; M. RÖMER, „Königssöhne“, 23.
712 Zu den Söhnen des Grabbesitzers siehe G.A. REISNER,

Giza I, figs. 257, 258, 264; H. JUNKER, Gîza VII, 161ff.; Y.
HARPUR, Decoration, 286(3).

713 J. MÁLEK, BSEG 6, 1982, 47ff.
714 G.A. REISNER, Giza I, 437; zum Titel des „Palastleiters“,

den Kanefer trägt, siehe neuerdings M. BÁRTA, ArOr 67,
1999, 1ff.

715 Y. HARPUR, Decoration, 14; B. SCHMITZ, „Königssohn“, 52f.;
zur gleichnamigen Tochter der Meresanch III. siehe op.cit.
109, 124.

716 G.A. REISNER, Giza I, 68, 444, fig. 263; PM III2, 77.
717 Y. HARPUR, Decoration, 14, Anm. 16. Der Vergleich ist

jedoch insofern nicht ganz zulässig, da sich die beiden
anderen Beispiele in Gräbern des Ostfriedhofes befinden
und die dargestellten Mütter der Grabbesitzer Königinnen
waren. Schließlich sollte nicht übersehen werden, daß die
Identifizierung der am Eingang abgebildeten Frau, Meres-

anch, als Mutter des Kanefer nur eine Annahme ist, da die
fragmentarische Beischrift über dem Kopf der dargestell-
ten nicht sicher ergänzt werden kann (zu erwarten wäre ein
mwt.f mrt.f). Meresanch ist lediglich rxt nswt, das smr wati

davor bezieht sich auf Kanefer.
718 Zu den Titeln siehe H. JUNKER, Gîza II, 158ff.; vgl. auch

DERS., Kanjnjswt, 15; zuletzt R. HÖLZL, CAA Lf. 21, 2000,
33–87.

719 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 77.
720 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 78, 164f.
721 W. HELCK, ZÄS 81, 1955, 64.
722 G.A. REISNER, Giza I, 145, 450.
723 Nach P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann,

126, war der Grabbesitzer der „highest ranking and most
important individual in G 2100.“

724 W.ST. SMITH, History, 164.
725 G.A. REISNER, Giza I, 452, pl. 42; W. ST. SMITH, History, 24;

Mummies & Magic, 76f., figs. 35, 36.
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II.2.3 Das Westfeld

c) Die Nekropole G 4000726

Grab: G 4000

Besitzer: Hemiunu (¡m-iwnw)
Der Grabbesitzer wird allgemein als ein Sohn des

Nefermaat von Meidum727 identifiziert und war folg-
lich Königsenkel, Neffe des Cheops und ältester
belegbarer Titularprinz.728 Aus den fragmentarisch
erhaltenen Inschriften seines Grabes geht nicht her-
vor, ob Hemiunu verheiratet war729 und Kinder hatte.
Aufgrund der für die ältesten Gräber des Westfeldes
einmaligen Form seiner Mastaba mit zwei Bestat-
tungsanlagen könnte man vermuten, daß ursprüng-
lich eine davon für seine Frau bestimmt war (siehe
dagegen hier S. 205).730 Die Position der Sitzstatue
des Grabherrn im nördlichen Serdab und der unvoll-
endete Zustand der südlichen Schachtanlage731 deu-
ten darauf hin, daß die nördliche Anlage als Bestat-
tungsplatz des Grabbesitzers anzusehen ist.732

Gemäß seiner Herkunft, seiner Titel und der Form
seiner Grabanlage stand er in unmittelbarer Nähe
zum Königshaus und war als „Leiter des Konstruk-
tionsbüros“ unmittelbar für die Bauvorgänge auf
dem Gizaplateau verantwortlich.733 Die Datierung
seiner Anlage unter Cheops steht außer Zweifel.

Grab: G 4140

Besitzer: Meritites (Mrit-iti.s)
Trotz der Tatsache, daß Meritites den Titel einer

„leiblichen Königstochter“ trägt,734 bleibt ihre Her-
kunft im dunkeln. Aufgrund der Position ihres Gra-
bes neben anderen Titularprinzen (Hemiunu, Iunu,
Snofruseneb) kann gefolgert werden, daß es sich bei
dieser Frau um keine gebürtige Königstochter han-

delt.735 Ob sie mit einem der anderen Grabbesitzer in
diesem Friedhofsabschnitt verheiratet war, ist bisher
nicht nachzuweisen.736 In der unterirdischen Anlage
des Grabes wurden ein männlicher und ein weiblicher
Ersatzkopf gefunden.737

Grab: G 4150 (= Is)

Besitzer: Iunu (Iwnw)
Die Herkunft des Grabbesitzers ist nicht bekannt,

auch wenn JUNKER aufgrund der verkürzten Namens-
form eine verwandtschaftliche Beziehung zu Hemiu-
nu (¡m-iwnw > Iwnw) ableiten wollte.738 Seine Titel
sind identisch mit denen des Kaemah (G 1223, siehe
dort) und belegen, daß er ebenfalls in der Bauleitung
(Aushebungsleiter) tätig war.739 HELCK sah in ihm
daher den Nachfolger des Kaemah.740 Die Belegung
des Grabes unter Cheops ist allgemein unbestritten.

Grab: G 4160 (= In)

Besitzer: männlich, anonym
Die Identifizierung des Grabbesitzers beruht auf

einem Ersatzkopf, der allerdings nicht aus der Grab-
anlage stammt, sondern westlich der Mastaba G 4160
gefunden wurde.741

Grab: G 4240

Besitzer: Snofruseneb (%nfrw-snb)
Die Herkunft des Grabbesitzers ist unbekannt.

Ebenso ist das Amt, das er ausgeübt hatte, nicht
sicher festzustellen742 (vgl. Kaninisut I., G 4870). Sein
Titel zA nswt n Xt.f sagt über seine tatsächliche Her-
kunft nichts aus. Aufgrund der Position seines Gra-
bes sowie der zeitlichen Einordnung des Besitzers
(siehe S. 227) ist es jedoch unwahrscheinlich, daß er
ein gebürtiger Prinz gewesen ist.743
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726 G.A. REISNER, Giza I, 454ff.; H. JUNKER, Gîza I, 132ff.;
PM III2, 122ff. Die Belegungen der Mastabas in diesem
Nekropolensektor reichen von Cheops bis in die Mitte der
5. Dynastie. Zu den einzelnen Datierungsvorschlägen auf-
grund der Baubefunde siehe hier S. 225ff.

727 H. JUNKER, Gîza I, 132ff.; K. BAER, Rank, 103f. [331];
W. HELCK, LÄ II, Sp. 1117; B. SCHMITZ, „Königssohn“,
68ff.; Y. HARPUR, Decoration, 17(2); N. STRUDWICK, Admi-
nistration, 111, 117 (96); A.O. BOLSHAKOV, GM 123, 1991,
15ff.

728 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 60, 92f., 101f., 329.
729 W. HELCK in: Hommages, Fs J. Leclant I, 222, schlug vor,

daß Meritites, die Besitzerin der Anlage G 4140, seine
Gemahlin gewesen sein könnte.

730 G.A. REISNER, Giza I, 105, H. JUNKER, Gîza I, 141.
731 Im südlichen Serdab wurden Fragmente einer Granitsta-

tue gefunden, H. JUNKER, Vorbericht 1912, 13.
732 H. JUNKER, Gîza I, 141
733 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63ff.; B. SCHMITZ, „Königssohn“,

102; N. STRUDWICK, Administration, 117(96); P. PIACENTI-
NI, Les scribes, 103.

734 G.A. REISNER, Giza I, 460, Fig. 280.
735 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 123, 127, 133.
736 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 127. W. HELCK in: Hommages, Fs

J. Leclant I, 222, schlug kürzlich Hemiunu als Gatten vor.
737 G.A. REISNER, Giza I, 462, pl. 46c, d; D. BISPING, Porträt-

köpfe, 27f.
738 H. JUNKER, Gîza I, 168, 174ff.
739 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63ff.; B. SCHMITZ, „Königssohn“, 82f.
740 W. HELCK, Hommages, Fs J. Leclant I, 222.
741 H. JUNKER, Gîza I, 167f. (ein Sohn des Hemiunu), Tf.

XIIIc; R. TEFNIN, Art et Magie, 122.
742 Zu den Titeln siehe G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13,

1914, 242; G.A. REISNER, Giza I, 465f., pl. 57b; B. SCHMITZ,
„Königssohn“, 77, 164f.

743 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 77f., 164f.; W. HELCK in: Hom-
mages, Fs J. Leclant I, 222. H. JUNKER, Gîza I, 64, identi-
fizierte ihn als Gemahl der Meritites (G 4140).

125_166.qxd  23.01.2005  13:48  Seite 125



Grab: G 4260 (= IIn)

Besitzer: männlich, anonym
Anhand einiger Relieffragmente von der Schein-

tür und aufgrund des Knochenbefundes744 läßt sich
der Grabbesitzer als männlich identifizieren. Der
desolate Zustand der Kultanlage (wenige Relieffrag-
mente stammen aus der Kultkapelle) erlaubt keine
weiteren Aussagen zum Grabbesitzer.

Grab: G 4340

Besitzer: männlich(?), anonym
Die Identifizierung des Grabeigentümers beruht

lediglich auf einem Ersatzkopf,745 der im Schacht der
unterirdischen Anlage gefunden wurde.

Grab: G 4350 (= IIIs)

Besitzer: anonym746

Grab: G 4360 (= IIIn)

Besitzer: Merihetepef (Mri-Htp.f)
Die Herkunft und Datierung (siehe S. 226) des

Grabbesitzers sind mangels ausreichender Quellen
nicht eindeutig zu bestimmen. Ebenso bleibt das Amt
des Merihetepef unbekannt.747

Grab: G 4410

Besitzer: anonym
Der originale Tumulus von G 4410 bildet mit dem

nördlich gelegenen Grabbau G 4420 und einer dazwi-
schen errichteten Grabanlage G 4411(= LG 51) eines
Sechemka einen großen Grabkomplex,748 der in der
5. Dynastie entstanden ist.749 Daß in G 4410A
Sechemka bestattet war, der in der unmittelbar nörd-
lich angebauten Anlage G 4411 in den Inschriften
genannt wird und in G 4411A seine Frau, wie dies
G.A. REISNER750 zu rekonstruieren versuchte, ist
wenig wahrscheinlich. REISNER wurde vor allem von
der Größe der Sargkammer in G 4410A geleitet, die

ihm nahelegte, daß darin die wichtigere Person – also
der Mann – bestattet gewesen sein mußte.

Grab: G 4420

Besitzer: Tetu (&tw)
Der Name des Tetu fand sich in der unvollendeten

Darstellung einer Totenopfertischszene,751 die direkt
am Südende der Ostfassade in einen Steinblock des
Tumulus gemeißelt wurde. Auf dieser sind auch seine
Frau (anonym), ein Neferseschemka (als Sohn des
Tetu identifiziert)752 sowie dessen Frau und eine wei-
tere Person abgebildet (die letzten drei Personen sind
vor dem Opfertisch stehend dargestellt). Neferse-
schemka wird auch auf einem Kalksteinaltar in der
nördlich gelegenen Kapelle des Grabes genannt.753

Ein Totenpriester Tetu erscheint in den Darstellun-
gen der unmittelbar südlich angebauten Anlage
G 4411,754 was eine Gleichsetzung der beiden Perso-
nen nahelegt.755

Grab: G 4430

Besitzer: anonym, männlich
Aus der Bestattungsanlage stammt ein Reservekopf

aus Lehm, dessen Verbleib jedoch unbekannt ist.756

Grab: G 4440

Besitzer: anonym757

In der unterirdischen Anlage wurden zwei Reser-
veköpfe, ein männlicher und ein weiblicher („negroi-
der“), gefunden.758

Grab: G 4460 (= IVn)

Besitzer: anonym759

Grab: G 4520

Besitzer: Chufuanch (#wfw-anx)
Der Grabbesitzer, seine Eltern, seine Frau sowie

drei Kinder sind in den Inschriften der Kultanlage
dokumentiert.760 Die Datierung des Grabbesitzers ist

II. Die Kernfriedhöfe126

744 H. JUNKER, Gîza I, 185ff., Abb. 36 u. 37, Tfn. XXIX,
XXX; zum Schädelbefund siehe, op.cit., 260f.

745 G.A. REISNER, Giza I, pls. 48e, 53b; H. JUNKER, Gîza I,
64f., identifizierte den Kopf dagegen als weiblich; siehe
auch R. TEFNIN, Art et Magie, 114.

746 Die Identifizierung des in der unterirdischen Anlage gefun-
denen Reservekopfes ist umstritten, H. JUNKER, Gîza I,
198: männlich; W. ST. SMITH, History, 26(13), 28: weiblich,
vgl. auch R. TEFNIN, Art et Magie, 127.

747 H. JUNKER, Gîza I, 201.
748 G.A. REISNER, Giza I, 514.
749 K. BAER, Rank, 129[467]; PM III2, 127.
750 Giza I, 517.
751 G.A. REISNER, Giza I, 502, Fig. 308.
752 G.A. REISNER, Giza I, 502, Fig. 308; PM III2, 128.

753 Zu seinem Titel siehe zuletzt M. BAUD, Famille royale, 116ff.
754 Auf der nördlichen Türwange, G.A. REISNER, Giza I, 517.
755 G.A. REISNER, Giza I, 518; anders P. PIACENTINI, Les

scribes, 101f.
756 G.A. REISNER, Giza I, 487; R. TEFNIN, Art et Magie, 129

(38). Ein weiterer Kopf aus Lehm wurde im Schacht 984
östlich der Anlage G 4840 gefunden, siehe unter G 4840.

757 Der Eigentümer wird als Bruder des Snofruseneb (G 4240)
identifiziert, PM III2, 128.

758 G.A. REISNER, Giza I, 477, pl. 54; W. ST. SMITH, History,
25f.(5–6); R. TEFNIN, Art et Magie, 101ff.

759 Aus der Anlage stammt ein fragmentarisch erhaltener
Ersatzkopf, H. JUNKER, Gîza I, 45, 57.

760 G.A. REISNER, Giza I, 505, pl. 65b u. 66c.
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II.2.3 Das Westfeld

aufgrund verschiedener Indizien sicher nicht vor dem
Ende der 4. Dynastie anzusetzen (siehe S. 228f.).

Grab: G 4540

Besitzer: weiblich, anonym761

Grab: G 4560 (= Vn)

Besitzer: weiblich, anonym762

Grab: G 4620

Besitzer: Kanefer (KA-nfr)
Über den Grabbesitzer, der lediglich den Titel zS a

n nswt trägt, ist nichts bekannt.763 Die Datierung des
Kanefer in die 5. Dynastie ist unsicher.764

Grab: G 4630

Besitzer: Medunefer (Mdw-nfr)
Aus der angebauten Ziegelkapelle dieses Grabes

stammen zwei Scheintüren aus Kalkstein,765 wovon
die südliche dem Grabbesitzer Medunefer gehörte, die
nördliche seinem Sohn Anchiries (anx-iri.s). Die
Scheintür des Medunefer stiftete sein Sohn Anchiries,
während die Scheintür des letzteren wiederum von
dessen Sohn, einem weiteren Medunefer, gestiftet
wurde.766 Der Totenopferraum mit den beiden
Scheintüren ist Teil eines großen Kultkomplexes aus
Schlammziegeln, der auch die später angefügte Mas-
taba G 4631 der Nensedjerkai umschloß.

Grab: G 4640
Besitzer: männlich, anonym767

Grab: G 4650 (= VIs))

Besitzer: Iabtet (IAbtt)
Die Herkunft der Grabbesitzerin bleibt im dun-

keln. Aufgrund ihres Namens, „die Östliche“, vermu-
tete der Ausgräber, daß ihre Mutter ausländischer
Abstammung sei, was er auch in dem fremdartigen
Aussehen des Ersatzkopfes aus der unterirdischen
Anlage zu erkennen glaubte.768 Als Vater der Grabbe-
sitzerin identifizierte er gemäß seiner erarbeiteten
Bauentwicklung der Gräber in G 4000 Chephren.769

Iabtet trägt zwar den Titel „leibliche Prinzessin“,770

doch ist dieser titular zu verstehen.771 Es gibt vorerst
keinen Hinweis auf eine direkte königliche Abstam-
mung der Grabbesitzerin. Im Gegenteil: Die Position
ihrer Anlage im Westfeld spricht dagegen, und auch
die Tatsache, daß ihr Grab vom Totenpriester Kai772

mit einer Scheintür ausgestattet wurde,773 paßt kaum
zu einer königlichen Abkunft der Grabeigentümerin.
Ob sie mit einem der männlichen Grabbesitzer in
G 4000 verheiratet war, bleibt ungewiß.774 Iabtet wird
im allgemeinen in die zweite Hälfte der 4. Dynastie
datiert (laut Baubefund nicht vor Chephren, siehe S.
229), ihre von Kai gestiftete Scheintür an den Beginn
der 5. Dynastie.775

127

761 Aufgrund des Ersatzkopfes, G.A. REISNER, Giza I, 479f.,
pls. 49e, 55a; W. ST. SMITH, History, 26(7), 28f.; R. TEFNIN,
Art et Magie, 104. Die unterirdische Anlage war verkleidet
und enthielt die Reste einer Bestattung in einem Holzsarg,
G.A. REISNER, op.cit., 480, fig. 288.

762 Aufgrund des Ersatzkopfes aus dem Schacht A, H. JUN-
KER, Gîza I, 210f., Tf. XIVa; W. ST. SMITH, History, 26(14);
R. TEFNIN, Art et Magie, 109.

763 G.A. REISNER, Giza I, 508. Die Inschrift (der genaue Anbrin-
gungsort derselben ist in der Publikation nicht vermerkt) ist
in großen Zeichen am Massiv des Tumulus eingeritzt.

764 PM III2, 133.
765 CG 57123, CG 57189; G.A. REISNER, Giza I, 490f.; PM III2,

133f.
766 Interessant ist zweifellos, daß in der Kultkammer zwei

Scheintüren für zwei verschiedene Personen existierten, im
Mastabakern sich jedoch nur eine Bestattungsanlage befin-
det, in der offenbar nur eine Person bestattet war, G.A.
REISNER, Giza I, 492.

767 Aufgrund des Ersatzkopfes aus dem Schacht A, G.A. REIS-
NER, Giza I, 482, pls. 50e, 55b; W. ST. SMITH, History, 26(8);
R. TEFNIN, Art et Magie, 112.

768 H. JUNKER, Gîza I, 222f., 227; vgl. dagegen T. SCHNEIDER,
Ausländer in Ägypten während des Mittleren Reiches und der
Hyksoszeit. Teil 1. Die ausländischen Könige. ÄUAT 41,
1998, 15f.

769 H. JUNKER, Gîza I, 223.

770 H. JUNKER, Gîza I, 223, Abb. 51.
771 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 120, 123.
772 H. JUNKER, Gîza III, 123ff.
773 H. JUNKER, Gîza I, 223.
774 B. SCHMITZ, „Königssohn“, 128.
775 G.A. REISNER, Giza I, 306f. (Kapellenform); W.ST. SMITH,

History, 166; PM III2, 134. – Die neuerdings vorgeschlage-
ne Datierung des Totenpriesters Kai in die Zeit des Cheph-
ren oder gar des Djedefre beruht auf den von CHERPION

zusammengestellten Kriterien, Mastabas, 126ff., ihr fol-
gend auch M. BAUD, Famille royal, 52, 54, und ist in der von
ihr postulierten Weise nicht haltbar. Ihr Hauptargument,
daß das crit. 2 (der langgestreckte Sitzpolster) nur bis in die
Regierung des Chephren belegbar sei, ist nicht korrekt,
sondern kann mindestens bis an den Beginn der 5. Dyna-
stie verfolgt werden, siehe M. BAUD in: Critères, 76f., 91,
was zu der bisherigen Datierung des Kai keinen Wider-
spruch bedeutet. CHERPIONs Versuch, Mastabas, 128, kon-
sequenterweise auch Iabtet „hinaufzudatieren“, ist mit
ihrem Argument, „ ... la présence sur les parois du mastaba
de Iabtet du cartouche de Snéfrou peut faire croire qu’il a été
édifié à une très haute époque“ nicht nur inakzeptabel, son-
dern auch falsch. Die Kartusche des Snofru kommt ein ein-
ziges Mal in der Anlage der Iabetet vor, und zwar auf der
von Kai gestifteten Scheintür, H. JUNKER, Gîza I, Abb. 51.
Der Königsname besitzt für eine zeitliche Ansetzung der
Grabbesitzerin überhaupt kein Gewicht.
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Grab: G 4660 (= VIn)

Besitzer: anonym776

Grab: G 4710 (= LG 49)

Besitzer: Setju (¤Tw)
Die Herkunft des Grabbesitzers ist nicht festzu-

stellen,777 die wenigen Befunde liefern keine Auf-
schlüsse zu seiner Person. Setju ließ den originalen
Tumulus umgestalten und erweitern, was vermutlich
nicht vor dem Ende der 4. Dynastie geschah.778

Grab: G 4730

Nach dem archäologischen Befund zu urteilen, war
die Anlage nie benutzt.

Grab: G 4750 (= VIIs)

Besitzer: Achi (Axi)
Der fragmentarische Erhaltungszustand der

Anlage sowie der Dekorationen und Inschriften
erlaubt nur begrenzte Aussagen zum Grabeigentü-
mer.779 Gemäß seiner Titel war Achi kein gebürtiger
Prinz, jedoch in der Arbeitsverwaltung tätig.

Grab: G 4810

Diese Anlage wurde nicht errichtet.780

Grab: G 4820

Nach dem archäologischen Befund zu urteilen, blieb
die Anlage unbenutzt.

Grab: G 4830

Nach dem archäologischen Befund zu urteilen, blieb
die Anlage unbenutzt.

Grab: G 4840

Besitzer: Wenschet (WnSt)
Die Anlage G 4840 wird allgemein der „Prinzes-

sin“ Wenschet zugewiesen, deren Scheintür am Nord-
ende der Ostfassade des Tumulus gefunden wurde.781

Daß der aus Schacht 984, der unmittelbar an der Ost-
fassade des Tumulus liegt, stammende Ersatzkopf
aus Nilschlamm tatsächlich zur Bestattung der Wen-
schet gehörte, wird zwar seit JUNKERs Entdeckung
desselben allgemein angenommen,782 ist jedoch nicht
sicher nachzuweisen.

Über die Herkunft der Grabbesitzerin ist nichts
bekannt. Laut ihrer Titel war sie zwar „leibliche
Königstochter“,783 doch ist aufgrund der Position
ihres Grabes anzunehmen, daß sie nur Titularprin-
zessin war.784 Wenschet hatte zahlreiche Kinder,785 ihr
Mann ist in den Dekorationen jedoch nicht abgebil-
det und bleibt unbekannt.786

Grab: G 4850 (= VIIIs)

Nach dem archäologischen Befund zu urteilen, blieb
die Anlage unbenutzt.

Grab: G 4860 (= VIIIn)

Besitzer: männlich, anonym787

Grab: G 4870 = G 2155 (siehe dort)

2.3.4 Die Entstehung der Gräberfelder

In zwei Gräbern – G 1205 und G 1207 – wurden Graf-
fiti mit dem Namen des Cheops (¡r MDdw) und einer
Arbeitermannschaft (aprw) gefunden (siehe Tab. C2
und D). Diese Graffiti sowie der basilophore Königs-

II. Die Kernfriedhöfe128

776 Ob der Ersatzkopf, der östlich von G 4560 gefunden wurde,
tatsächlich aus dieser Anlage stammt, ist nicht sicher, H.
JUNKER, Gîza I, 57; W. ST. SMITH, History, 26(17); PM III2,
135; R. TEFNIN, Art et Magie, 117f.

777 Zu seinen Titeln siehe G.A. REISNER, Giza I, 208 (25).
778 G.A. REISNER, Giza I, 310f., 307, 521ff.; W. ST. SMITH,

History, 165; PM III2, 133f.; K. BAER, Rank, 120f.[418].
779 H. JUNKER, Gîza I, 240f.; W. ST. SMITH, AJA 46, 1942,

530f.; N. STRUDWICK, Administration, 55(1); P. PIACENTINI,
Les scribes, 87f.

780 G.A. REISNER, Giza I, 524.
781 Zum Befund der Kultanlagen an diesem Grab siehe S. 201f.
782 H. JUNKER, Gîza I, 256; G.A. REISNER, Giza I, 500; R. TEF-

NIN, Art et Magie, 110f. (15).
783 H. JUNKER, Gîza I, 251ff. Abb. 63.
784 Zur Problematik siehe B. SCHMITZ, „Königssohn“, 120f.,

123, 133.
785 H. JUNKER, Gîza I, 254f.; B. SCHMITZ, „Königssohn“, 104,

113f., 121.
786 Vor kurzem hat W. HELCK in: Hommages, Fs J. Leclant I,

221ff., vor allem 224f., den Versuch unternommen, als Ehe-
mann der Grabbesitzerin Iimeri, den Sohn des Iimeri
(G 6020) zu identifizieren, was jedoch den erhaltenen
Befund überfordert und auf Widersprüche stößt, siehe
M. BAUD, Famille royale, I, 55, Anm. 279; II, 437f. In jeder
Hinsicht merkwürdig bleibt die Tatsache, daß in der Kult-
kapelle des Grabes eine unbeschriftete Scheintür stand, die
wohl der in G 4840 bestatteten Person zuzurechnen ist. Da
die Mastaba nur eine Bestattungsanlage enthält und diese
allgemein (wegen der beschrifteten Scheintür im Norden)
mit Wenschet in Verbindung gebracht wird, stellt sich die
Frage, warum die Scheintür der Wenschet nicht in der
Kultkapelle aufgestellt war. Einige Indizien deuten darauf
hin, daß die Mastaba G 4840 wahrscheinlich nicht der
Bestattungsort der Wenschet war und die Position ihrer
Scheintür an diesem Grab zu einer falsche Zuweisung führ-
te. Eine eingehende Darstellung des komplizierten Befun-
des von G 4840 ist vom Autor in Vorbereitung.

787 H. JUNKER, Gîza I, 244, Abb. 59.
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II.2.3 Das Westfeld

name des Besitzers der Anlage G 1205, Chufunacht,
zeigen, daß die Gräber frühestens unter Cheops ent-
standen sind.788 Daß einige Anlagen bereits vor dem
Bau der Cheopspyramide auf dem Gizaplateau exi-
stierten, ist durch keinen Anhaltspunkt zu begrün-
den.789 Per analogiam werden aufgrund der Lage und
übereinstimmender Architekturbefunde auch die Grä-
ber in den anderen Kernfriedhöfen (G 2100 und
G 4000) in die Regierung dieses Herrschers gesetzt.

Die zwei wichtigsten Fragen im Zusammenhang
mit der Entstehung und Entwicklung des Westfeldes
sind daher, ob es festzustellen ist, wann die ältesten
Gräbergruppen angelegt wurden und wie das zeitliche
Verhältnis der Nekropolen zueinander ist. In weiterer
Folge wird zu klären sein, wie viele Gräber insgesamt
unter Cheops in den Kernfriedhöfen entstanden sind.

REISNERs Vorstellung nach setzten die Bauarbei-
ten an den ältesten Gräbern im Westfeld (insgesamt
15 Mastabatumuli) vor dem 5. Regierungsjahr des
Königs ein.790 Die übrigen Anlagen (insgesamt 48
Tumuli) entstanden in sukzessiver Folge unter die-
sem Herrscher. Die zeitliche Erfassung und Ordnung
der Mastabamassive des Westfriedhofes sah REISNER

folgendermaßen (Tab. 4 und Abb. 10):791

Zunächst ist REISNERs zeitliche Ansetzung der
Entstehung der Kernnekropolen zu prüfen. Daß sie
unter Cheops angelegt wurden, steht außer Zweifel,

nur wann mit den Bauarbeiten der Tumuli begonnen
wurde, ist nicht so sicher wie der Ausgräber vorgibt.
Überprüft man die Argumente für seine relativchro-
nologische Unterteilung der ältesten Gräber, so ist
festzustellen, daß es für die Entstehung der Tumuli
vor dem „Jahr 5“ keine Anhaltspunkte gibt. Auch in
den archäologischen Befunden ist kein Hinweis auf
diesen zeitlichen Ansatz zu finden. In der Anlage
G 1203 wurde zwar ein verworfener Kalksteinblock
mit der Angabe „rnpt zp 5 ... Smw sw 5(?)“ gefunden,792

die REISNER jedoch als das 9. Regierungsjahr eines
Königs deutete. Lediglich unter der Annahme, daß
die Zweijahreszählung in der 4. Dynastie nicht oder
unregelmäßig durchgeführt wurde, läßt sich der
Block unter Vorbehalt als chronologischer Ansatz-
punkt interpretieren; aufgrund seines Fundumstan-
des besitzt er jedoch wenig Beweiskraft.

REISNER hatte dieses Graffito auch nie als Aus-
gangspunkt für seinen frühen Ansatz der Entstehung
der ältesten Nekropolen im Westen angeführt, son-
dern den Beginn der Bauprojekte offenbar aufgrund
sekundärer Beobachtungen und seiner Schlußfolge-
rungen gewonnen. Seine Jahreszahl „5“ scheint eine
Annahme bzw. Arbeitshypothese zu sein.793 Die
Gedanken, die ihn zu diesem frühen Ansatz geführt
haben könnten, sind aus seinen zahlreichen Begrün-
dungen zur Architekturentwicklung der Anlagen
selbst herauszufiltern. Einen Hinweis scheint REIS-
NER in der Bauweise und Ausführung der Grabanlagen
gesehen zu haben. Da die Mastabas im Westfriedhof
einfacher und bescheidener wirken und Ähnlichkeiten
zu den Gräbern in Meidum aufweisen, schien ihm der
Vergleich als Anhaltspunkt zur frühen zeitlichen
Ansetzung geeignet zu sein.794 Gleichwohl wird auch
eine chronologische Überlegung REISNER zu dieser
Datierung gezwungen haben. Die große Anzahl an
Gräbern im Westfeld (64 Mastabas) schien ihm eine
Entstehung ausschließlich im letzten Drittel oder am
Ende der Regierung des Cheops zu verbieten (siehe
dazu die Datierungsvorschläge für G 7000 in Kap.
II.2.2.4). Folglich mußte er den Baubeginn des West-

129

788 G.A. REISNER, Giza I, 76.
789 Zu den bisher festgestellten Anlagen vorhergehender

Dynastien und der Theorie eines älteren Provinzfriedhofes
in Giza siehe Kap. II.1.

790 G.A. REISNER, Giza I, 12, 75f. 78: „Finally, the fifteen
initial cores of the three cemeteries were all built within a few
years which I estimate to have terminated about year 5 of
Cheops.“

791 G.A. REISNER, Giza I, 83f.
792 G.A. REISNER, Giza I, 76, Anm. 2, 391 (19) vermutete, daß

das Fragment von der Verkleidung der Sargkammer

stammte; W. ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [2], Abb. 6.
793 Darauf dürfte auch die Art der Formulierungen REISNERs,

Giza I, 12, hindeuten: „The Western Mastaba Field, begun
early in the reign of Cheops ...“; 77: „Taking as the point of
departure that the fifteen initial mastaba-cores were construc-
ted by Cheops in the early part of his reign, probably in the
first five years, ...“; 78: „Finally, the fifteen initial cores of the
three cemeteries were all built within a few years which I esti-
mate to have terminated about year 5 of Cheops.“

794 G.A. REISNER, Giza I, 5ff.

Jahr Tumuli Jahr Tumuli 

bis zum Jahr 5: G 1223, G 1225, G 1203, G 1205, G 1201,
G 2100, G 2110, G 2120, G 2130, G 2210,
G 4000, G 4150, G 4250, G 4160, G 4260  

bis zum Jahr 15: G 1207, G 1209, G 1227, G 1233, G 1235,
G 2135, G 2140, G 2150, G 2155, G 2160, 
G 2170, G 4360–G 4760, G 4350–G 4750, 
G 4140 bis G 4740 

nach dem Jahr 15: G 4330–G 4730, G 4320–G 4720, G 4310–
G 4710, G 4820–G 4860 

Tabelle 4
Die Bauetappen im Westfeld unter Cheops nach REISNER
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II.2.3 Das Westfeld

feldes so hoch wie möglich ansetzen, um die Zahl der
Gräber vernünftig zu erklären, dies auch im Hinblick
auf die Datierung der zeitlich nachfolgenden Anlagen,
vor allem jener im Cemetery en Échelon, für deren älte-
ste Belegungen er aufgrund eines Siegelabdrucks die
Regierungszeit des Mykerinos angesetzt hatte.795

Eine Zusammenstellung und Überprüfung der
wenigen Inschriften mit Datumsangaben, die REIS-
NER als Eckdaten seines chronologischen Gerüsts zur
Grabentwicklung gebrauchte, helfen nicht weiter und
stoßen im Befund selbst auf Widersprüche. Bei eini-
gen Graffiti ist es außerdem nicht sicher zu bestim-
men, ob sie tatsächlich aus der Regierung des Cheops
stammen, da – den Gepflogenheit der damaligen Zeit
folgend – Datumsangaben nicht mit einem Herr-
schernamen verbunden wurden. Die Zuweisung des
Graffitos hängt in erster Linie von der Zuordnung des
Grabes an einen bestimmten Herrscher ab. Die weni-
gen sicheren Daten stammen bis auf eine Ausnahme
aus dem 2. und 3. Regierungsjahrzehnt des Cheops,
sind also verhältnismäßig spät in seiner Herrschaft
(unter der Annahme einer doppelten Jahreszählung
und daß diese Graffiti sich tatsächlich auf Cheops
beziehen; vgl. Tab. C2).

G 2130 (Chent[ka]): 7./8. Jahr (rnpt zp 4?)796

G 4000 (Hemiunu): 15./16. Jahr (rnpt zp 8)797

19./20. Jahr (rnpt zp 10)798

19./20. Jahr (rnpt zp 10)799

19./20. Jahr (rnpt zp 10)800

G 2120 (Seschatsechentiu): 23./24. Jahr (rnpt zp 12)801

Die Graffiti liefern also keinen Hinweis auf eine
frühe Entstehung der Nekropolen, wie sie REISNER

vertrat. Hingegen sind einige Erwägungen zu nennen,
die der frühen Datierung widersprechen. So ist es zwei-

felhaft, daß bereits in den ersten Jahren des Cheops,
als sich alle Arbeiten auf die Pyramide konzentrier-
ten, der Baugrund im Westfeld – in ca. 300 m Entfer-
nung von der Pyramide – zum Errichten der ersten
Mastabas zur Verfügung stand. Auch wenn über die
eigentlichen Bauvorgänge zu dieser Zeit nichts Siche-
res bekannt ist, ist doch anzunehmen, daß im ersten
Regierungsjahrzehnt große Materialmengen für das
königliche Grabmonument angeliefert werden muß-
ten. Da im Falle der Cheopspyramide die Nordseite
zur Materialsanlieferung überhaupt nicht in Frage
kam und auch von der Ostseite her nur bedingt Mate-
rialmengen befördert werden konnten, muß der
Hauptanteil des lokalen Gesteinsmaterials aus dem
Westen und Süden angeliefert worden sein.802

Als ein wesentliches Argument gegen die frühe
Ansetzung – im besonderen der Gräber in G 4000 –
sind die Graffiti von der Mastaba des Hemiunu
(G 4000) zu nennen. Auf verschiedenen Blöcken des
erweiterten Baus der Anlage fand JUNKER vier
Datumsangaben, die von Bedeutung sind (siehe Tab.
C2).

803 Drei Daten nennen ein „10. Mal“ und ein
Datum ein „8. Mal“. Bei der Besprechung der Jah-
resangaben las der Ausgräber „Jahr 10“ bzw. „Jahr
8“, obwohl er eine Verdoppelung der Zahlen aufgrund
der Zweijahreszählung im Alten Reich grundsätzlich
nicht ausschloß.804

Die Übersetzung, genauer gesagt die Interpreta-
tion der Datumsangaben ist in dem vorliegenden Fall
jedoch von Wichtigkeit.805 Geht man davon aus, daß
es seit Snofru keine regelmäßige Zweijahreszählung
mehr gab (zum Problem der Jahreszählung siehe S.
67ff.), so stellen die Hemiunu-Graffiti im Verhältnis
zu REISNERs Datierungsansatz der Entstehung des
Westfriedhofes keine großen Schwierigkeiten dar. Im
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795 Aus der Anlage G 5190A (= G 2300), G.A. REISNER, Giza I,
81f.; G.A. REISNER - W. ST. SMITH, Giza II, 51, fig. 50; siehe
hier Tab. B1.

796 Von einem Verkleidungsblock der Mastabawestseite, W. ST.
SMITH, JNES 11, 1952, 127 [4], Abb. 6.

797 Block zwischen dem Massiv und der Verkleidung in situ, H.
JUNKER, Gîza I, 161, Nr. 10, Abb. 24, Tf. 24.

798 Auf einem Block neben dem Eingang der Kultkammer, H.
JUNKER, Gîza I, 158, Nr. 1, Abb. 24, Tf. 24.

799 Auf einem Verkleidungsblock der Ostwand, H. JUNKER,
Gîza I, 160, Nr. 2, Abb. 24, Tf. 24.

800 Auf einem Bruchstein in der Nähe der südlichen Kultkam-
mer, H. JUNKER, Gîza I, 161, Nr. 12, Abb. 24, Tf. 24.

801 Auf der Westwand der unvollendeten Steinkapelle, W. ST.
SMITH, JNES 11, 1952, 127 [3], Abb. 6; G.A. REISNER,
Giza I, 427.

802 Siehe dazu auch M. LEHNER, MDAIK 41, 1981, 121, 124f.,
fig. 3. 

803 H. JUNKER, Gîza I, 158ff., Abb. 24, Tf. XXIV; zur Erwei-
terung der Anlage siehe 134ff.

804 H. JUNKER, Gîza I, 158ff.
805 Da die Hemiunu-Mastaba nach JUNKERs Rekonstruktion

des Baugeschehens im Westfriedhof bereits einen erweiter-
ten Typ darstellte (die Anlage besitzt zwei Scheintüren,
eine große Kultkapelle, zwei Serdabräume, Statuen und
zwei Schachtanlagen, die nach dem Ausgräber Merkmale
einer späteren Zeit waren), ging es ihm weniger um die
Klärung der Frage bezüglich der Lesung und Interpreta-
tion des Ausdrucks rnpt zp, sondern um die Frage, ob die
Graffiti – und damit auch die Entstehung der Grabanlage
– Cheops oder Chephren zuzuweisen sind. Aufgrund der
architektonischen Befunde in G 4000 entschied er sich für
Cheops und begründete die Besonderheiten des Hemiunu-
Grabes mit dem Status des Grabbesitzers, H. JUNKER, Gîza
I, 158, 160.
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5. Jahr war der Rohbau der Hemiunu-Mastaba fer-
tiggestellt, und zwischen dem 8. und 10. Regierungs-
jahr erfolgte die Erweiterung des Tumulus sowie das
Verlegen der Verkleidungsblöcke, die die Datumsan-
gaben tragen.806

Akzeptiert man jedoch die Annahme – die auf-
grund der Befunde auch wahrscheinlicher ist –, daß in
der 4. Dynastie noch eine mehr oder minder regelmä-
ßige Zweijahreszählung existierte, so ergibt sich eine
erhebliche Zeitdifferenz zwischen der angenommenen
Fertigstellung des Mastabamassivs spätestens um das
5. Jahr des Königs (REISNER) und der Vollendung der
Erweiterung max. um das 19./20. Jahr. Bei einer
regelmäßigen Zweijahreszählung unter Cheops betrü-
ge der max. zeitliche Abstand zwischen Fertigstellung
des Tumulus und Vollendung der Anlage 14 Jahre.807

Gerade die oft zitierte Begründung, Hemiunu habe
sich aufgrund seiner Herkunft und seiner gehobenen
Stellung diese Erweiterung an seinem Grabmal leisten
können,808 läßt an diesem langen Zeitintervall jedoch
zweifeln. Da nicht einzusehen ist, warum Hemiunu
mind. 14 Jahre mit dem Ausbau und der Fertigstel-
lung seiner Grabanlage gewartet haben soll,809 ergeben
sich zwei Schlußfolgerungen: Entweder ist die Zwei-
jahreszählung am Beginn der 4. Dynastie tatsächlich
nicht mehr regelmäßig durchgeführt worden oder
REISNERs zeitlicher Ansatz trifft nicht oder zumin-
dest nicht auf alle Anlagen der Westnekropole zu.

Ein weiteres Argument, das ebenfalls gegen die
frühe Ansetzung der Gräber (und damit für die Zwei-
jahreszählung) spricht, ist der unvollendete Zustand
fast aller Mastabatumuli der Kernfriedhöfe. Von den
insgesamt 64 Anlagen (nach JUNKERs Darstellung
nur 27 Gräber) wurden nach Ausweis der Baubefun-
de etwa ¼vollendet (siehe S. 233ff.). Es läßt sich mit
dem bisher vorliegenden Material kaum vernünftig
begründen, warum die ältesten Tumuli zwar im 5.,

10. und 15. Jahr des Königs als Rohbau standen, es
jedoch kaum einem Grabeigentümer gelungen sein
soll, innerhalb der mind. 27- oder gar 30-jährigen
Regierung des Königs (siehe S. 70f.) sein Grab fertig-
stellen zu lassen.810

REISNERs zeitlicher Ansatz der Entstehung der
Westnekropole scheint offenbar eine Arbeitshypo-
these gewesen zu sein, die sich im Befund nicht
nachweisen läßt. Es ist daher zielführender, diese
chronologische Unterteilung aufzugeben und die
Regierung des Cheops als Einheit unbestimmbarer
Länge zu betrachten, innerhalb derer die Gräber
entstanden sind.

Von den drei Kernfriedhöfen des Westfeldes ist die
Nekropole G 4000 die größte und am regelmäßigsten
angelegte. Zudem nimmt sie hinsichtlich der topogra-
phischen Gegebenheiten den besten Platz ein.811 Über
diese Tatsache waren sich beide Ausgräber, JUNKER

und REISNER, die sich die Konzession in diesem
Gebiet teilten,812 einig. Keine Übereinstimmung zei-
gen hingegen ihre Datierungen der Mastabamassive
und die Rekonstruktion der Belegungsgeschichte
während der 4. Dynastie. Die Differenz in der zeit-
lichen Bestimmung der Bauabfolgen in G 4000 ist in
der Tat so gravierend, daß sie eingehend behandelt
werden muß – dies umso mehr, da davon weitreichen-
de Schlußfolgerungen bezüglich der Belegungsge-
schichte des gesamten Westfeldes in der 4. Dynastie
abhängen. In der Besprechung der Kernfriedhöfe ist
die Nekropole G 4000 daher vorgezogen.

a) Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

Die 42 Anlagen dieses Friedhofs813 lassen trotz ihrer
einheitlichen Ausrichtung, Bauweise und Größe814

zahlreiche Abweichungen erkennen, die verschiedene
und zeitlich getrennte Baustadien nahelegen. Sowohl
JUNKER als auch REISNER erkannten diese Bauetap-
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806 Der Block mit dem Datum „Jahr 8“ befand sich zwischen
Kernmauerwerk und Mastabaverkleidung. Die Ausführung
der Verkleidung kann also frühestens im 8. Jahr begonnen
worden sein, H. JUNKER, Gîza I, 161.

807 Ohne auf die chronologischen Fragen in bezug auf die
Entstehung des Westfriedhofes näher einzugehen, hielt H.
JUNKER, Gîza I, 36, eine größere Zeitspanne zwischen
Errichtung des Mastabakerns und der endgültigen Vollen-
dung der Erweiterung für möglich.

808 Siehe H. JUNKER, Gîza I, 134.
809 In der jüngeren Publikation G.A. REISNER - W. ST. SMITH,

Giza II, 8f., wird auf die durch die Hemiunu-Graffiti ent-
standene zeitliche Differenz der Baugeschichte der Masta-
ba G 4000 nicht näher eingegangen. Die Bemerkung „... he
[Hemiunu] was building his tomb in the year 15 ...“ G.A.
REISNER - W. ST. SMITH, Giza II, 9, legt jedoch die Vermu-

tung nahe, daß REISNERs früher Datierungsansatz wohl
stillschweigend fallengelassen wurde.

810 Zu der Problematik der unvollendeten Gräber im West-
friedhof siehe hier S. 233ff.

811 G.A. REISNER, Giza I, 78; H. JUNKER, Gîza I, 6.
812 JUNKER legte die Mastabas der nördlichen beiden Reihen

frei: die Anlagen G 4150 bis G 4850 und G 4160 bis G 4860
und G 4770 (= G 2135), G 4870 (= G 2155); REISNER unter-
suchte alle südlich gelegenen Gräber. Die Trennungslinie
zwischen den beiden Konzessionen verlief durch die Grä-
berreihe G 4140 bis G 4840, siehe Abb. 8.

813 H. JUNKER, Gîza I, passim; G.A. REISNER, Giza I, 12ff., 66,
75, 77ff., 454ff.

814 Auf der „Normgröße“ dieser Anlagen basierend wurden
alle übrigen Gräber verglichen und geordnet, vgl. G.A.
REISNER, Giza I, 59ff.
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pen, zogen jedoch unterschiedliche zeitliche Trennli-
nien zwischen den einzelnen Gräbergruppen. Aus-
gangspunkt und Kern der Entwicklung bildeten die
große Mastaba G 4000 des Hemiunu und die
unmittelbar östlich gelegenen Mastabas G 4150,
G 4160, G 4250 und G 4260, die als sog. Hemiunu-
Gruppe zusammengefaßt wurden (Abb. 11 und 12).
Darüber waren sich beide Ausgräber einig. REISNER

ließ allerdings die Frage offen, ob die Anlage des
Hemiunu bereits existierte oder geplant war, als die

vier östlich gelegenen Mastabamassive errichtet wur-
den, oder ob die vier Mastabas im Entstehen waren,
als G 4000 begonnen wurde.815 Für JUNKER stand es
dagegen außer Zweifel, daß die große Anlage des
Hemiunu bereits stand bzw. im Bau befindlich war,
als die östlich gelegene Gräbergruppe hinzukam.816

REISNER ging davon aus, daß alle 42 Mastabamas-
sive in G 4000 unter Cheops und auf dessen Anord-
nung hin entstanden sind.817 Die Bauabfolge rekon-
struierte er folgendermaßen: In 5 Ausbauphasen wur-
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815 G.A. REISNER, Giza I, 75, 454. Warum REISNER die Datie-
rung der Hemiunu-Mastaba offen ließ bzw. sich nicht ent-
scheiden wollte, ist nicht sicher festzustellen. Vermutlich
war er durch die auf den Verkleidungsblöcken der Mastaba
gefundenen Graffiti mit den hohen Jahreszahlen unsicher,
ob diese Anlage tatsächlich zum ältesten Baubestand der
Nekropole zu zählen sei, da er die ältesten Tumuli bereits
im Jahr 5 des Königs entstanden glaubte.

816 H. JUNKER, Gîza I, 132. Als die bauliche Erweiterung im
Osten der Hemiunu-Mastaba vorgenommen wurde, waren
die Anlagen G 4150 und G 4160 bereits vorhanden.

817 G.A. REISNER, Giza I, 66, 80, 455. Er wich damit von sei-
ner älteren Ansicht ab, daß außer der Hemiunu-Gruppe (G
4000, G 4150, G 4160, G 4250 und G 4260) alle Massive in
G 4000 unter Chephren angelegt wurden, siehe G.A. REIS-
NER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 241f.

4820 4830 4840 4850

4620

4520

4720

4530

4630

4730

4540

4640

4740

4550

4650

4750

4560

4660

4760

4860

4000

4150 4160

42604250

4140

4240

4340 4350 4360

4440 4450

4330

4430

4320

4420

Hemiunu-Gruppe

4460

1. Erweiterung

2. Erweiterung

3. Erweiterung

4. Erweiterung

5. Erweiterung

4510

4610

4710

4310

4410

0 50m

Abb. 11 Darstellung der Bauentwicklung der Nekropole G 4000 nach REISNER
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den um die Hemiunu-Gruppe die anderen Anlagen
errichtet, die schließlich zu dem vorliegenden Bild
dieses Nekropolensektors führten (Abb. 11):

1. Erweiterung 8 Mastabas (G 4360 bis G 4660 und
G 4350 bis G 4650)

2. Erweiterung 9 Mastabas (G 4140 bis G 4740,
G 4750 und G 4760)

3. Erweiterung 9 Mastabas (G 4330 bis G 4830,
G 4840 bis G 4860)

4. Erweiterung 6 Mastabas (G 4320 bis G 4820)
5. Erweiterung 5 Mastabas (G 4310 bis G 4710)

Die Vollendung der Gräber und deren Belegung setz-
te er aufgrund der archäologischen Befunde (z.B. Sie-
gelabdrücke) in die Zeit von Cheops bis Userkaf.

JUNKER ging ebenfalls von der Vorstellung aus,
daß die Gräber vom König in Auftrag gegeben und
an seine Untergebenen („Mitglieder der Königsfami-
lie und hohe Würdenträger“) vergeben wurden.818 Im
Gegensatz zum amerikanischen Ausgräber entwarf
er jedoch ein wesentlich differenzierteres Bild von
der Bebauungsgeschichte in G 4000. Innerhalb der
Gräbergruppe unterschied er drei getrennte Baupe-
rioden, die er den drei in Giza bestatteten Herr-
schern zuwies (Abb. 12).819 Seine Unterscheidungen
gründete er vor allem auf die Art und Form des in
den Tumuli verbauten Steinmaterials sowie auf die
Ausführung der Anlagen. Seiner Ansicht nach
herrschte während der gesamten 4. Dynastie ein
fester Bauwille vor, der von den drei Pyramidener-
bauern in Giza eingehalten wurde (siehe dazu auch
Kap. II.2.1).820 Jeder König setzte genau dort mit
den Bauarbeiten fort, wo sein Vorgänger aufgehört
hatte zu bauen. Aufgrund der Größe und Qualität
der Steinblöcke unterschied JUNKER zwei Haupt-
gruppen von Tumuli:821

1. Mastabas mit kleinen Kalksteinquadern guter
Qualität (hier: Gruppe 1 und 4)

2. Anlagen mit großen Kalksteinwürfeln aus grobem
lokalen Gestein 

Letztere Gruppe unterteilte er in zwei weitere Grup-
pen (hier: Gruppe 2 und 3), da ihm verschiedene

architektonische Eigenschaften und Merkmale in
der Ausstattung der Gräber eine zeitliche Trennung
nahelegten,822 die er wie folgt datierte (Abb. 12):

Gruppe 1 
Cheops: sog. Hemiunu-Gruppe (G 4000, G 4150,
G 4160, G 4250, G 4260)
Mastabas mit kleinen Kalksteinquadern guter Qua-
lität und sorgfältiger Bearbeitung der Blöcke. Der
Kern ist regelmäßig in Schichten aufgemauert, wobei
auf eine exakte Führung der Stufen geachtet
wurde.823

Gruppe 2
Chephren: G 4350–5650 und G 4360–4660
Die Tumuli wurden aus großen und schweren Blök-
ken (stark nachdunkelnder Nummulitenkalk)
errichtet, die sorgfältig in regelmäßigen Schichten
gesetzt waren.824

Gruppe 3
Mykerinos: G 4750, G 4760 und G 4850
Die Tumuli bestehen aus verschieden großen Blök-
ken (hellgrauer Nummulitenkalk), die unregelmäßig
verlegt wurden, so daß die Schichtenstufen in
ungleichmäßigen Linien verlaufen.825

Gruppe 4
Schepseskaf: G 4770 (= G 2135), G 4840, G 4860 und
G 4870 (= G 2155) 
Die Tumuli haben wieder ein kleinsteiniges Erschei-
nungsbild und sind wie ähnlich gebaute Gräber in G
2100 an das Ende der Dynastie zu datieren.826

Während bei den ersten beiden Gruppen das Inne-
re des Massivs aus überwiegend regelmäßig behaue-
nen und gut verlegten Blöcken und Bruchsteinen
besteht, fehlt dieser Aufbau in der dritten Gruppe, die
einen Kern aus Füllmauerwerk mit Steinen unter-
schiedlicher Größe aufweist. Eine Schichtung oder
spezielle Ordnung der Blöcke wie bei den ersten bei-
den Tumulitypen ist nicht zu erkennen, obwohl auch
in diesem Fall der Kern gleichzeitig mit der Außen-
schicht hochgezogen wurde.827 Aufgrund dieser Unter-
schiede in der Bausubstanz und der unregelmäßigen
Ausführung der einzelnen Massive im Gegensatz zu
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818 H. JUNKER, ZÄS 63, 1928, 8; DERS., Gîza I, 7f. 17, 218; II, 4. 
819 H. JUNKER, Gîza I, 10ff., 82ff., 99f.; XII, 35f.
820 H. JUNKER, Gîza I, 8; VI, 2; XII, 17.
821 H. JUNKER, Gîza I, 10: „Es ist von vornherein anzunehmen,

daß die beiden Gruppen nicht gleichzeitig sind; denn bei der
Regelmäßigkeit der Anlage und der strengen lokalen Schei-
dung ist ein anderer Grund der Verschiedenheit kaum anzu-
nehmen.“

822 H. JUNKER, Gîza I, 10ff., 194f., 231ff.
823 H. JUNKER, Gîza I, 10, 14, 88, 99f., Abb. 9, Tf. VI.
824 H. JUNKER, Gîza I, 10, 14ff., 91, 100, 232, Abb. 6, 9, Tf. VII.
825 H. JUNKER, Gîza I, 11, 14ff., 88, 91, 231ff., Abb. 9.
826 H. JUNKER, Gîza I, 14.
827 H. JUNKER, Gîza I, 88. 
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den beobachtbaren Regelmäßigkeiten im Friedhof
(Anordnung, Größe der Gräber etc.) gelangte JUNKER

zu dem Schluß, daß die einzelnen Tumuliformen auf
unterschiedliche Entstehungszeiten während der 4.
Dynastie zurückzuführen sind.828

Eine zusätzliche Stütze für diese zeitliche Abgren-
zung der Gräbergruppen in G 4000 sah der Ausgräber
in den Gräbern südlich der Cheopspyramide (Friedhof
G I S).829 Die in G I S liegenden Anlagen stimmten sei-
ner Ansicht nach in Material, Bauausführung und der
Gestaltung der Sargkammern mit den Mastabas seiner
Gruppe 3 überein. Da er auf Verkleidungsblöcken an

der Nordseite der Mastaba G VI S mehrere Graffiti
mit dem Namen des Mykerinos entdeckt hatte (siehe
Tab. C5),

830 schienen diese ihm die Rekonstruktion
der Bauabfolge in G 4000 zu bestätigen.

Auch REISNER dienten das verwendete Material
und die Bauweise der Tumuli als Hilfsmittel zur rela-
tiven Ordnung der Gräber im Westfriedhof. Im
Gegensatz zu JUNKER leitete er aus den unterschied-
lichen Tumuliformen jedoch eine andere zeitliche
Bestimmung ab. Für den hier zu behandelnden Zeit-
abschnitt sind folgende Typen der REISNERschen
Klassifizierung von Bedeutung:831
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828 Gîza I, passim; II, 1f.; XII, 16f.
829 H. JUNKER, Gîza I, 11.
830 Nach JUNKERs Zählung: M. VII, H. JUNKER, Gîza X, 67ff.,

Abb. 34, 35, dazu siehe hier S. 257f.
831 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 232ff.; G.A.

REISNER, Giza I, 39ff., 177f. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und zwecks schnellerer Orientierung werden die
Numerierungen REISNERs beibehalten, obwohl sie in der
vorliegenden Arbeit keine weitere Bedeutung haben.
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Abb. 12 Die Bauphasen der Nekropole G 4000 nach JUNKER

125_166.qxd  23.01.2005  13:48  Seite 135



Typ IIa: ist eine mit Steinen, Geröll und Sand gefüll-
te Mastaba, die eine Verschalung aus kleinen, groben
Kalksteinblöcken besitzt832

Typ IIb: ist im äußeren Erscheinungsbild wie Typ
IIa, aber im Inneren mit kleinen Steinblöcken massiv
gebaut833

Typ III: ist ein Tumulus mit Verschalung aus grauem
Nummulitkalkstein, der in hohen Stufen errichtet ist.
Das Innere kann entweder mit Schutt und Geröll
oder massiv mit Blöcken angefüllt sein; letztere Vari-
ante wurde mit kleinen Kalksteinblöcken zusätzlich

verschalt, um ein Erscheinungsbild wie Typ II (a+b)
zu bieten834

Typ IV: besitzt einen massiven Kern wie Typ III
jedoch ohne zusätzliche Verschalung mit kleinen
Blöcken835

Nach der übereinstimmenden Ansicht beider Aus-
gräber ist also die Mastabareihe G 4100 vor der Grä-
berreihe G 4400 und diese wiederum vor der Reihe G
4800 entstanden. Die Frage ist jedoch, ob das Zeitin-
tervall für die Errichtung der Tumuli innerhalb einer
Regierung lag (REISNER) oder auf mehrere Generatio-

II. Die Kernfriedhöfe136

832 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, Abb. 1 u. 2.
833 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, Abb. 4. Als

Vorbild dieser Steinmastabas nahm G.A. REISNER, Giza I,
177, die Lehmziegelmastabas in Meidum an, obwohl er zu
Recht auf den gravierenden Unterschied – das Fehlen von

Nischen (für Scheintüren) oder Kultkapellen – aufmerk-
sam machte.

834 G.A. REISNER, Giza I, Fig. 3.
835 G.A. REISNER, Giza I, Fig. 5.
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Abb. 13 Die unter Cheops errichteten Anlagen im Westfeld nach JUNKER
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II.2.3 Das Westfeld

nen während der 4. Dynastie aufzuteilen ist (JUN-
KER).836 Während JUNKER nur fünf Anlagen in G 4000
unter Cheops entstanden glaubte (Abb. 13), war es für
REISNER der gesamte Nekropolenkomplex – 42 Mas-
tabamassive –, der unter diesem Herrscher angelegt
wurde (vgl. Abb. 10).

Im folgenden ist es daher notwendig, die Bau-
weise der Anlagen in G 4000 genauer zu betrachten
und Übereinstimmungen mit den anderen Kernne-
kropolen herzustellen. Rein äußerlich betrachtet zei-
gen die ersten drei von REISNER festgelegten Typen
(IIa, b und III) Tumuli, die sich auch in den Maßen
nicht wesentlich voneinander unterscheiden837 (siehe
Tab. G). Erst ein Blick in das Kernmauerwerk zeigt,
daß sie unterschiedliche Massive besitzen. Von

Bedeutung ist hierbei, daß in den Nekropolen G 1200
und G 2100 ausschließlich der Typ IIa vertreten
ist,838 während er in G 4000 nur bei einer einzigen
Anlage (G 4860839) nachweisbar ist. In dieser Nekro-
pole gehören 5 Anlagen dem Typ IIb an (Hemiunu-
Gruppe: G 4000, G 4150, G 4160, G 4250, G 4260),840

die von beiden Archäologen übereinstimmend als die
ältesten Anlagen in diesem Friedhof identifiziert
wurden. Zwei Tumuli in G 4000 gehören dem selten
belegten Typ III an841 und erhielten zusätzlich eine
Verschalung aus kleinen Kalksteinblöcken (G 4140,
G 4350). Diese beiden Gräber unterscheiden sich –
außer in den Maßen – im äußeren Erscheinungsbild
ebenfalls nicht von den fünf Anlagen des Typs IIb.842

Alle übrigen Tumuli in G 4000 sind (bis auf die eine
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836 JUNKER setzte die Mastabas G 4140, G 4240 und G 4220
sowie die der Reihen G 4300–4600 unter Chephren und die
der Reihen G 4700 und G 4800 unter Mykerinos bzw. Schep-
seskaf. Die Mastabas G 4140 und G 4240 wies er Nachkom-
men des Hemiunu unter Chephren zu. Weiters vermutete er,
daß die Anlage G 4520 aufgrund ihrer Lage und des ver-
wendeten Gesteinsmaterials ans Ende der Chephrenzeit,
wenn nicht gar in die Zeit des Mykerinos zu datieren sei, H.
JUNKER, Gîza I, 36f. Im Falle dieser Anlage gewinnt man
jedoch den Eindruck, daß JUNKER den späten Entste-
hungszeitpunkt aus dem Grund befürwortete, da der Besit-
zer, Chufuanch, frühestens unter Userkaf bestattet wurde
(zum Siegel siehe die Tab. B1) und er offenbar keine all zu
lange Zeitspanne zwischen der Errichtung und der Bele-
gung der Anlage annehmen wollte. Die Umgestaltung
der Mastabas G 4410 und G 4710 datierte er in die 5. Dyna-
stie, DERS., Gîza I, 36; vgl. dazu auch G.A. REISNER - C.S.
FISHER, ASAE 13, 1914, 240.

837 G.A. REISNER, Giza I, 52, 177.
838 Die einzige Ausnahme in G 2100 ist G 2130 mit dem Tumu-

lustyp IIb.
839 Nach REISNER entstand diese Anlage während der 3.

Erweiterungsphase von G 4000 nach dem 15. Regierungs-
jahr des Königs. H. JUNKER, Gîza I, 12ff., 16, datierte die
Anlage aufgrund des andersartigen Kernmauerwerks
unter Mykerinos oder Schepseskaf.

840 H. JUNKER, Gîza I, 10ff., 14ff., 88, 91, 132ff., 162, 169, 181,
191, Abb. 19, 25, 29, 34, 38.

841 Darüber hinaus gehören im Westfriedhof G 2000 und im
Ostfriedhof G 7410/20 diesem Typus an.

842 Merkwürdig ist, daß sich die Baumeister der Mühe unter-
zogen, einen fertigen aber noch unverkleideten Tumulus
durch eine weitere Verschalung (nicht Verkleidung!) zu ver-
ändern, obwohl eine endgültige Verkleidung das Kernmau-
erwerk im Endzustand unsichtbar gemacht hätte. Uner-
klärlich bleibt hierbei, warum man nicht gleich die Verklei-
dung der Anlagen ausgeführt hatte. Bei G 4140 (Meritites),
ist zu erkennen, daß die Verschalung einem besonderen
Zweck diente. Der annex-Bau im Norden (Abb. 41) wurde
nicht wie in der Nekropole G 1200 einfach an das alte Mas-
siv angesetzt, sondern mit der Verschalung versehen, die

den ganzen Bau umschloß. Die Reste einer Steinkapelle
belegen, daß eine Verkleidung vorhanden gewesen sein muß
bzw. zumindest geplant war. Schwieriger hingegen ist eine
Erklärung für die Verschalung von G 4350 zu finden. An
diesem Grab ist keine Erweiterung für einen zweiten
Schacht angelegt, der diese Baumaßnahme rechtfertigen
würde, sondern die Ummantelung wurde direkt um den
ursprünglichen Kern aus großen Blöcken gelegt, H. JUN-
KER, Giza I, 194 Abb. 39. Aufgrund dieser Erweiterung ent-
sprach die Mastaba nicht mehr den üblichen Tumulusma-
ßen, so daß sie bereits im unverkleideten Zustand (Maße:
25,3 × 12,15 m; vgl. Tab. G3) in die Straßen hineinragte
und das symmetrische Bild dieses Nekropolenabschnittes
störte. Ohne Zweifel ist diese Erweiterung, die keinem kon-
struktionstechnischen Zweck der Anlage diente, mit einer
bestimmten Absicht des (anonymen) Eigentümers zu ver-
binden. Sowohl JUNKER wie auch REISNER erklärten diese
Änderung als bewußte optische Anpassung an die älteren
Grabanlagen in der Umgebung, H. JUNKER, Gîza I, 195;
G.A. REISNER, Giza I, 177. JUNKER sah darin eine Anleh-
nung an die Mastabas der Cheopszeit, da er die großsteini-
gen Anlagen (zu der auch G 4350 im ersten Baustadium
gehörte) der Regierung des Chephren zuwies. Er wertete
den Befund als Bestätigung, daß zu dieser Zeit die älteren
Anlagen ebenfalls noch unverkleidet standen und das Mas-
siv sichtbar war. REISNER dagegen nahm an, daß die klein-
stufigen Anlagen (also die Typen IIa+b und III, siehe S.
135f.) in diesem Zustand als fertige Gräber angesehen und
genutzt wurden und daß die später angefügte Verkleidung
eine Abänderung des ursprünglichen Bauplanes darstellte.
Beiden Überlegungen widerspricht jedoch der Baubefund
der übrigen Tumuli in G 4000. Bis auf eine Ausnahme (G
4860: Typ IIb) blieben alle anderen Massive als unverklei-
dete Tumuli des Typs IV stehen und es gibt keine Anzei-
chen, daß sie ein Aussehen wie die kleinsteinigen Mastabas
erhalten sollten. Auch G.A. REISNER, Giza I, 177f., fiel die-
ser Umstand auf und zog daraus den Schluß, daß die
Besitzer den unverkleideten Kernbau doch als endgültig
ansahen, dem lediglich die Kultstelle fehlte. Grundsätzlich
ging jedoch auch er davon aus, daß die Gräber verkleidet
werden sollten, da das Kernmauerwerk des Typs IV in kei-
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Ausnahme G 4860: IIa)843 dem Typ IV zuzuordnen,
der als „unverschalte“ Variante des Typs III zu
betrachten ist.

JUNKER hatte verständlicherweise seine Untersu-
chung und Auswertung nur auf die Anlagen seiner
Konzession, also den nördlichen Teil von G 4000 kon-
zentriert. Versucht man JUNKERs Gräber nach den
REISNERschen Kriterien der Tumuli-Typologie zu
klassifizieren, so zeigt sich folgendes Bild:844

Auf REISNERs Typologie übertragen, ist zu erken-
nen, daß unter Auslassung der Hemiunu-Gruppe bis
auf drei Anlagen alle Tumuli der JUNKER-Konzes-
sion dem Typ IVi entsprechen.846 Eine zeitliche Diffe-
renzierung, die nur auf der Tumulusbestimmung auf-
baut, ergäbe sich also nur zwischen der Hemiunu-
Gruppe und den übrigen Anlagen. Folgt man dage-
gen JUNKERs Aufteilung der Massive nach ihren
äußeren Erscheinungsformen, so wären die Anlagen
der REISNER-Grabung ebenfalls in die Zeit von
Chephren bis zu Mykerinos/Schepseskaf zu datieren.

Es ist daher die Frage nach der tatsächlichen
Anzahl der unter Cheops entstandenen Tumuli in G
4000 zu klären. Dabei sind die Kriterien zu prüfen,
mit deren Hilfe JUNKER seine zeitliche Unterteilung

der Nekropole G 4000 begründete. Um seine Argu-
mentation zu verstehen, ist es allerdings notwendig,
sich in Erinnerung zu rufen, wie sehr er seinen Vor-
stellungen vom „strengen Stil“ in der frühen 4. Dyna-
stie verhaftet war, den er aufgrund seiner Grabungs-
ergebnisse postulierte (siehe dazu Kap. II.2.1). Seiner
Ansicht nach manifestierte sich dieser Stil rigoros in
der Architektur, Kunst und im Bestattungswesen
jener Zeit. So war JUNKER überzeugt, daß der Fried-
hofsplan von G 4000 einer streng festgelegten Ord-
nung unterlag, die während der gesamten 4. Dynastie
von den Herrschern respektiert wurde847 und zu dem
vorliegenden Friedhofsbild geführt hatte.

Dieser auf den ersten Blick einleuchtenden Erklä-
rung steht eine Reihe von Argumenten gegenüber, die
JUNKERs Theorie in Zweifel ziehen. Betrachtet man
seine Rekonstruktion der zeitlichen Entwicklung die-
ses Friedhofes, so fällt sofort auf, daß der größte
Anteil an Gräbern in G 4000 nicht unter Cheops
(lediglich 5 Anlagen, die sog. Hemiunu-Gruppe), son-
dern unter Chephren bzw. Mykerinos errichtet wurde.
Angesichts der Tatsache, daß Cheops der Gründer der
Nekropole war, erscheint diese Rekonstruktion
bedenklich.

Weiters stellt sich die Frage, warum laut JUNKER

nur in G 4000 der Friedhofsplan während der 4. Dyna-
stie eingehalten wurde oder werden mußte, in den
anderen Nekropolenteilen jedoch unter Chephren und
Mykerinos eine rasche Auflösung in der Anordnung der
Gräber zu erkennen ist. Weshalb sollte G 4000 einem
langfristig projektierten Bauplan unterworfen gewesen
sein, während in G 7000 – dem Prinzenfriedhof – ein
Durchbrechen der regelmäßigen Anordnung und Form
der Gräberreihen unmittelbar nach Cheops erkennbar
ist? In der ältesten Belegungsphase von G 7000 wurden
zwölf Tumuli errichtet, die alle unverkleidet blieben,
und zu einem späteren Zeitpunkt zu acht großen Dop-
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ner Weise vergleichbar war mit dem sorgfältig gemauerten
Äußeren der Typen II und III, die eher den Eindruck einer
vollendeten Mastaba gaben. Hätte man dem äußeren
Erscheinungsbild der Typen II und III tatsächlich so viel
Wert beigemessen, dann bleibt unerklärlich, warum der
überwiegende Teil der Anlagen (34 Tumuli von insgesamt
42 Gräbern in G 4000) als Typ IV mit großen Kalkstein-
blöcken an der Außenfassade stehen blieben.

843 H. JUNKER, Gîza I, 91, macht ausdrücklich darauf auf-
merksam, daß in seinem untersuchten Nekropolenab-
schnitt keine Mastaba mit Füllmaterial aus Schotter und
Bruchstein festzustellen war, sondern daß alle Anlagen im
Kern solide gemauert waren – auch die Massive, in denen
Unregelmäßigkeiten aufgrund der Art und Form des Stein-
materials herrschten.

844 Siehe dazu G.A. REISNER, Giza I, 37ff., 454ff.
845 G.A. REISNER, Giza I, 37f., unterschied zwei Gesteinsarten

des lokal anstehenden Giza-Kalksteins, die für das Kern-
mauerwerk der Anlagen Verwendung fanden, Typ II: „yel-
low drab stone“ in unterschiedlichen Härtegraden und Qua-
litäten und Typ IV: „hard numulitic stone“. Zu den ver-
schiedenen Mastabatypen siehe op.cit., 39f.

846 Die beiden Ausnahmen in der REISNERschen Grabung sind
G 4140 (type IIIi) und G 4410 (type IXa(1)); letztere
wurde allerdings zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen
und wiedererrichtet.

847 H. JUNKER, Gîza I, 8, 14, 76; VI, 2; XII, 17, 36. Sowohl
JUNKER als auch REISNER waren der Meinung, daß unter
Djedefre staatlicherseits keine Bauten in Giza errichtet
wurden, siehe hier S. 231ff.

JJUUNNKKEERR RREEIISSNNEERR

Gruppe 1: Hemiunu-Gruppe  

Gruppe 2: G 4350 type IIIi 
G 4360–G 4660 type IVi 
G 4450–G 4650 type IVi 

Gruppe 3: G 4750, G 4760, G 4850 type IVi 

Gruppe 4: G 4770 (= G 2135), G 4860 type IIa 
G 4860 type IVi 

type IIb 

Tabelle 5 Die Tumuli-Typologie in G 4000 
nach JUNKER und REISNER

845
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II.2.3 Das Westfeld

pelmastabas umgestaltet wurden. Diese großen Gräber
erhielten eine Verkleidung, Kultkapellen aus Stein,
Scheintüren und Statuen. Diese Bauvorgänge lassen
sich alle unter Cheops datieren, doch spätestens unter
Chephren wurde die regelmäßige Anordnung nicht
mehr eingehalten und die neu entstandenen Mastabas
wurden nach dem en échelon-Prinzip angelegt. Warum
soll also für den Friedhof G 4000 während der gesam-
ten 4. Dynastie ein fester Bauplan existiert haben,
während für die Gräber der nächsten Familienangehö-
rigen des Königs eine Auflösung in bezug auf die
Regelmäßigkeit der Gräberreihen erkennbar wird?
Sollte nicht für die unmittelbaren Familienangehöri-
gen des Königs eine strengere Regelung nach königli-
chem Maßstab in der Bautradition gegolten haben?848

Auch in den anderen Kernfriedhöfen des Westfriedho-
fes ist diese Nichtbeachtung der Gräberordnung nach
Cheops erkennbar bzw. wurden Anlagen nicht in
genormter Bauweise errichtet.

Ein weiterer Einwand gegen JUNKERs Vorstellung
betrifft den Bauzustand der Gräber. Spätestens unter
der Regierung des Chephren mußte es offenbar
geworden sein, daß viele Anlagen der Cheopszeit
unvollendet und einige sogar unbenutzt geblieben
waren (vgl. dazu den Bauzustand der Gräber in
G 2100). Dennoch sollen nach dem von Cheops initi-
ierten Bauplan weitere Tumuli in regelmäßiger
Anordnung errichtet worden sein, von denen wiede-
rum fast alle unvollendet blieben. Gerade der unvoll-
endete Zustand vieler Anlagen mußte das Bild der
Einheitlichkeit in dem architektonischen Gesamtkon-
zept der Nekropole empfindlich stören. Im Hinblick
auf die von JUNKER geforderte Strenge in der Bau-
ausführung und das „von vornherein anzunehmende
Streben nach Einheitlichkeit in der äußeren Erschei-
nung“849 muß es daher fraglich erscheinen, daß die

Tumuli zwar auf königlichen Befehl und nach einem
festgelegten Plan errichtet wurden, die endgültige
Ausführung und Vollendung der Gräber aber jedem
einzelnen selbst überlassen wurde. Gerade die große
Anzahl an unvollendeten Grabanlagen sowohl in
G 4000 wie auch in den anderen Kernfriedhöfen steht
der JUNKERschen Deutung entgegen. In G 1200
wurde keiner der ältesten Mastabatumuli im origina-
len Zustand verkleidet.850 Von den insgesamt 42 Mas-
tabas in G 4000 ist lediglich bei 12 Anlagen eine Ver-
kleidung nachzuweisen, die jedoch im Zusammen-
hang mit Erweiterungen und Änderungen der
ursprünglichen Grabarchitektur ausgeführt wurde.851

Der Aufbau der Mastabamassive und zahlreiche
andere Indizien in der Architektur zeigen, daß (ent-
gegen JUNKERs Annahme) durchaus die Absicht
bestand, alle Massive mit einer Verkleidung zu verse-
hen.852 JUNKERs Erklärung für diesen ungewöhn-
lichen Befund der unvollendeten Gräber, die Anlagen
seien bereits im Rohbau ihren Eigentümern überge-
ben worden, und es war den wenigsten möglich,
sowohl für die kostspielige Verkleidung als auch für
die Kultkapelle aus Stein aufzukommen,853 steht im
Widerspruch zu seiner eigenen These: „Der ganze
Residenzfriedhof war als eine Einheit gedacht, in die sie
[die Mastabas] sich harmonisch einfügen sollten“.854

Die Ausführung der Verkleidung wäre die wichtigste
Baumaßnahme in dem Gesamtkonzept gewesen, und
es erscheint wenig überzeugend, daß der König bzw.
das Baubüro zwar auf strenge Einheitlichkeit bei der
Errichtung der Gräber geachtet, auf die Verkleidung
aber verzichtet und damit die angestrebte Einheit-
lichkeit der äußeren Erscheinung der Nekropole ver-
nachlässigt hätte.

Daraus ergibt sich die nächste Frage, warum
unter Mykerinos (bzw. unter Schepseskaf) die Masta-
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848 JUNKER würde dies im Sinne seines Stils wahrscheinlich
mit der größeren Freiheit, die sich die Prinzen und Prin-
zessinnen gegenüber dem einfachen Volk erlauben konn-
ten, erklären.

849 H. JUNKER, Gîza I, 17.
850 G.A. REISNER, Giza I, 177, 181. Zu dem unvollendeten

Zustand der Gräber und den möglichen Ursachen siehe hier
S. 233ff.

851 Siehe H. JUNKER, Gîza I, 16. Es sind dies die Gräber:
G 4000, G 4140–4160, G 4240, G 4260, G 4340, G 4440,
G 4640, G 4650, G 4750, G 4710.

852 Obwohl dies auch der Ausgräber erkannte, siehe H. JUN-
KER, ZÄS 63, 1928, 9; DERS., Gîza I, 16f.; II, 2; XII, 31, 35,
nahm er den Befund der ältesten Gräber als Ausgangs-
punkt einer umfassenden Erklärung für die Situation in
Giza zur Zeit der frühen 4. Dynastie, die seine Ansichten

über den von ihm postulierten „strengen Stil“ zu unter-
mauern schien. So erklärte er den unverkleideten Block des
Tumulus als Ergebnis von Umbildungen in der Architektur
und als „bewußte Abkehr von der bisherigen Anordnung“, die
„unter dem Zeichen der größten Vereinfachung“ stand. „Die
unverkleideten ganz massiven Kernbauten stellen scheinbar
einen urtümlichen Tumulus dar ...“, H. JUNKER, Gîza XII,
32. Dieser von der älteren Zeit abweichende Architekturbe-
fund war für JUNKER einer der Ausgangspunkte seiner
Theorie des Giza-Stils, der Mastabaformen ohne Verklei-
dung hervorbrachte. All die fehlenden Teile des Grabmals –
darunter auch die für den Kult wichtige Scheintür – wur-
den dem aufkommenden Stil geopfert (siehe Kap. II.2.1).

853 H. JUNKER, Gîza I, 17, 19; XII, 35.
854 H. JUNKER, Gîza I, 16.
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batumuli nicht in regelmäßigen Reihen weiter nach
Osten geführt wurden, sondern bei der Errichtung
weiterer Anlagen nach Süden „ausgewichen“ werden
mußte (Reihen G 4330–G 4830, G 4320–G 4820 und
G 4310–G 4710, siehe Abb. 8 und 9). Folgt man JUN-
KERs Vorstellungen vom „Stil“ und der damit ver-
bundenen Einheit der Nekropole, die gewahrt werden
sollte, so hätte der von Cheops festgelegte Friedhofs-
plan streng eingehalten werden müssen. Dies läßt
sich aber mit dem vorliegenden Befund in G 4000
nicht in Einklang bringen, denn die drei südlichen
Mastabareihen wurden nicht in der Verlängerung
nach Osten errichtet. An einem Platzmangel kann
dies nicht gelegen haben, da der Cemetery en Échelon
in jedem Fall erst nach G 4000 angelegt wurde.855

Im Hinblick auf den unvollendeten Zustand vieler
Grabanlagen ist JUNKERs Erklärung des Befundes in
G 4000 in der von ihm rekonstruierten Weise folglich
schwer haltbar. Die Belegungsgeschichte der Nekro-
pole spricht ebenfalls dagegen. Es stellt sich nämlich
die grundsätzliche Frage, warum unter den drei gro-
ßen Bauherren von Giza kaum jemand in der Lage
gewesen sein sollte, sein Grab in der von Cheops
geplanten Nekropole fertigstellen zu lassen.856 Wäh-
rend der gesamten 4. Dynastie werden (nach JUN-
KER) in G 4000 Mastabatumuli nach einem festen
Bauplan errichtet, die dann großteils unvollendet
bleiben, während in anderen Teilen der Gizanekropo-
le zur gleichen Zeit Gräber entstehen, die fertigge-
stellt und auch benutzt werden.

Die von JUNKER in die Zeit des Schepseskaf
datierten Tumuli G 4840, G 4860 und G 4770 werfen
schon aus historischen Gründen eine Frage auf: Wel-
ches Interesse könnte dieser König, der Giza als
Bestattungsplatz verlassen hatte, daran gehabt
haben, einem Bauplan des Cheops zu entsprechen
und Gräber in vorgeschriebener Form in G 4000
errichten zu lassen, während ältere Anlagen unvollen-

det und unbenutzt blieben und in anderen Friedhofs-
teilen unabhängig und individuell Gräber (G 7000,
Central Field) angelegt wurden?857 Auch als am Ende
der 4. Dynastie Giza als Residenzfriedhof verlassen
wurde,858 entstanden um die Pyramiden große und in
jeder Hinsicht fertiggestellte Grabanlagen, die nicht
zu erkennen geben, daß die Besitzer Schwierigkeiten
gehabt hätten, ihre Anlagen vollenden zu lassen.

Wie oben gezeigt, kann die von JUNKER vorge-
schlagene Rekonstruktion für den Zustand der älte-
sten Gräber und ihre zeitliche Ansetzung nicht durch
den von ihm postulierten „Giza-Stil“ erklärt werden.
Da die unterschiedliche Bauweise der Tumuli wohl
eine zeitliche Differenz in der Entstehungszeit der
Gräber nahelegt, nicht aber die zeitlichen Abstände
der Errichtung zu erkennen gibt, ist ein Deutung zu
suchen, die dem archäologischen und architektoni-
schen Befund sowie dem Gesamtkonzept von G 4000
besser gerecht wird. Hierbei sind folgende Punkte her-
vorzuheben: Sowohl JUNKER als auch REISNER stell-
ten eine Abnahme der Qualität in der Bauausführung
und im verwendeten Gesteinsmaterial von West nach
Ost fest.859 Diesen „Qualitätsverlust“ dem Baubetrieb
verschiedener Herrscher zuzuordnen (JUNKER),
ergibt jedoch wenig Sinn, da nicht einzusehen ist,
warum die Architekten unter Chephren weniger sorg-
fältig bei der Errichtung von Grabanlagen gewesen
sein sollen – zumal nach JUNKER eine streng festge-
legte Einheitlichkeit während der 4. Dynastie
geherrscht haben soll. JUNKERs zeitliche Unterteilung
der Gräber anhand des Baumaterials hat auch nur
dann Gültigkeit, wenn einwandfrei nachgewiesen wer-
den kann, daß unter einer Herrschaft tatsächlich nur
ein bestimmter Steinbruch abgebaut wurde und die
Bearbeitung der Blöcke nur für diese Herrschaft cha-
rakteristisch ist.860 Ein Wechsel der Steinbrüche wird
aber im Fall von Giza, wo das Material in Schichten
zutage tritt, schwer nachweisbar sein.861
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855 H. JUNKER, Gîza II, 13f., 24: Schepseskaf oder Userkaf;
zur Datierung der Nekropole siehe S. 235ff.

856 Erstaunlicherweise ist auch in G 7000 ein ähnlicher Befund zu
konstatieren, obwohl die Grabbesitzer aus königlichem Hause
stammten und „finanzielle“ Schwierigkeiten in diesen Fällen
wohl kaum als Erklärung herangezogen werden können.

857 So entstanden z.B. südöstlich des Cemetery en Échelon
(Abb. 8 und 54) die gewaltigen Mastabas G 5110 und G 5230,
die annähernd vollendet und verkleidet waren und in die
Regierungszeit des Mykerinos und Schepseskaf datiert
werden.

858 Vgl. auch die Bemerkung von H. JUNKER, Gîza I, 13f.
859 H. JUNKER, Gîza I, 10ff., 38f., 82f., 88f., 91; XII, 36; G.A.

REISNER, Giza I, 66.

860 Von einer solchen Vorstellung scheint H. JUNKER, siehe
etwa Gîza II, 1, grundsätzlich ausgegangen zu sein. 

861 Es ist als sicher anzusehen, daß der lokal anstehende Kalk-
stein – grauer Nummulitenkalk – in allen großen Bauwer-
ken der 4. Dynastie Verwendung fand. Der stratigraphi-
sche Aufbau des Plateaus macht es aber fast unmöglich, die
Herkunft der lokalen Gesteine genauer zu bestimmen. Zu
den verschiedenen Steinbrüchen als Materialliferanten für
die Bauten am Gizaplateau siehe A. LUCAS, Materials, 53f;
H. JUNKER, Gîza I, 10, 14ff., 88, 99f.; T. AIGNER, Natur und
Museum, 112, 1983, 377ff.; M. LEHNER, MDAIK 41, 1985,
121f., 124f., 132 (B8, B10) Fig. 3B, 3C; R. KLEMM - D. D.
KLEMM, Steine und Steinbrüche, 53ff., 59, Abb. 52.
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II.2.3 Das Westfeld

Bereits KARL HOLEY, der Architekt der österrei-
chischen Grabungen von 1925 bis 1929, hatte
erkannt, daß eine zeitliche Ordnung der Gräber
anhand der Bestimmung der Bausubstanz allein zu
keinen zuverlässigen Ergebnissen führt und lediglich
grobe Einordnungen gestattet.862 So stellte er fest,
daß das Gesteinsmaterial der Hemiunu-Gruppe
sowohl in der Pyramide des Cheops wie auch in der
des Chephren zu finden ist, was vor allem auf die qua-
litätsvollen Kalksteine aus den Brüchen von Tura
und Macsara zutrifft.863

Das Material der zweiten Mastabagruppe, große
Blöcke aus lokalem Muschelkalk, findet sich im
Kernmauerwerk der Chephrenpyramide und wäre
eine Bestätigung der zeitlichen Einordnung der Grä-
bergruppe unter diesen Herrscher. Dasselbe Gesteins-
material und die gleiche technische Behandlung der
Blöcke sind allerdings auch bei den Nebenpyramiden
des Mykerinos zu erkennen. Sowohl bei diesen Köni-
ginnenpyramiden wie bei den Mastabas der zweiten
Gruppe existiert dieselbe Art der Stufenbildung
durch Abarbeiten höherer Blöcke oder durch Einfü-
gen von Führungen.864 Als Erbauer der zweiten Grup-
pe müssen also Chephren oder Mykerinos in Betracht
gezogen werden.

Für die dritte Gruppe im Osten stellte HOLEY fest,
daß eine bauanalytische Vergleichsmöglichkeit zur
zeitlichen Einordnung fehlt. Die Wahl des Materials
sowie die bauliche Ausführung dieser Anlagen sind
weniger sorgfältig. Als Baumaterial diente minder-
wertiges Gesteinsmaterial und „Abfall“, der bei der
Errichtung der westlichen Mastabas anfiel.865

Der Vergleich des verwendeten Kalksteinmateri-
als und die Art der Behandlung der Blöcke zeigen,
daß der zeitliche Spielraum wesentlich größer ist als
JUNKER dies in seiner Ordnung der Tumuli zu erken-
nen gibt. Damit gelangt man wieder zu dem Einwand
gegen JUNKERs Rekonstruktion, weshalb die einzel-
nen Herrscher der 4. Dynastie zwar einer festgelegten
Bauordnung bei der Errichtung der Mastabas folg-
ten, bei der Wahl des Baumaterials und dessen Bear-

beitung jedoch so augenfällige Unterschiede und
Abweichungen zuließen. Die Entgegnung, daß alle
Anlagen eine Verkleidung hätten erhalten sollen und
damit die Kernstruktur der Anlagen unsichtbar
geblieben wäre, ist gerade wegen des Fehlens der Ver-
kleidung bei den meisten Gräbern wenig überzeu-
gend. Weshalb soll es unter diesen drei Herrschern
nicht gelungen sein, die Anlagen nach dem festgeleg-
ten Baugebot zu vollenden? Wohl ist zwischen Che-
ops und Chephren eine gewisse Bauunterbrechung
durch die Regierung des Djedefre anzunehmen (siehe
S. 231ff.), die die Unterschiede im Baumaterial und
die Art der Bearbeitung erklären würde. Bei dem
Wechsel von Chephren zu Mykerinos ist diese Erklä-
rung jedoch nicht mehr überzeugend, da das zeitliche
Intervall wohl kaum ins Gewicht fallen konnte.

Schenkt man den Beschreibungen und Beobach-
tungen HOLEYs Aufmerksamkeit, so sind einige
Details hervorzuheben, die in dieser Frage zu einer
annehmbaren Schlußfolgerung führen. In den Masta-
bas der zweiten Gruppe (G 4350–G 4650, G 4360–
G 4660) wurden „stellenweise Kalksteine, wie sie bei
den Mastabas der ersten Gruppe das Baumaterial bil-
den, als Führungen oder zum Ausgleich von Unregelmä-
ßigkeiten, die sich bei der Verwendung großer Blöcke
ergeben, verwendet, woraus wir schließen können, daß
diese Gruppe später als die erste errichtet wurde“.866 Die
beiden östlichen Gräberreihen sind noch nachlässiger
ausgeführt und zeigen, daß sie später als die vorher-
gehende Gruppe entstanden sein müssen, da in den
Tumuli „Abfälle“ von den westlichen Gräbern als
Baumaterial benutzt wurden, die sich dort als zu
minderwertig erwiesen hatten.867

Damit ist einerseits klar, daß die Bauabfolge von
West nach Ost erfolgte, was auch durch andere Indi-
zien (z.B. die Wahl des Standortes) bestätigt wird.
Andererseits zeigt die Beobachtung, daß in den jün-
geren Mastabagruppen 2 und 3 Baumaterial von den
Gruppen 1 bzw. 2 verbaut wurde, also übriggebliebe-
nes Material eines älteren Bauprojekts in den näch-
sten Bauvorhaben Verwendung fand.868 Die unter-
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862 In: H. JUNKER, Gîza I, 99.
863 „Die Mastabas dieser Gruppe könnten mit der Rücksicht auf

die Verkleidung gleichzeitig mit einer der beiden großen Pyra-
miden entstanden sein“, Gîza I, 100. Vielleicht erklärt diese
Äußerung auch den Umstand, daß JUNKER bei der Bespre-
chung und Deutung der Hemiunu-Graffiti nicht so sehr das
Problem der Zweijahreszählung diskutierte, sondern die
Frage in den Vordergrund rückte, ob die Mastaba unter
Cheops oder Chephren errichtet worden sei, und sich mit
Nachdruck für erstere Regierung aussprach.

864 Gîza I, 88, 100. Die gleiche Bearbeitung der Blöcke weist

auch der Oberbau der Felsanlage LG 100, das Grab der
Chentkaus I., auf, das sicher nicht vor Mykerinos entstan-
den ist, siehe P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 29f., Tf. 7.

865 Gîza I, 100; vgl. auch die Bemerkung bei G.A. REISNER,
Giza I, 37.

866 In: H. JUNKER, Gîza I, 100.
867 Ibid.
868 So auch G.A. REISNER, Giza I, 37: „But a number of the

massive cores of later construction contain stones of both the
yellow-drab and the grey stone.“
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schiedlichen Gesteinsqualitäten stammen sicher aus
verschiedenen Abbaustätten des Plateaus bzw.
Schichtungen des lokal anstehenden Materials, das
von verschiedenen Bautrupps je nach Bedarf abge-
baut, herangeschafft und verbaut wurde. Dies erklärt
die unterschiedlichen Gesteinsarten sowie die damit
verbundene unterschiedliche Bearbeitung der Blöcke.
Mit dem Voranschreiten der Errichtung der Königs-
pyramide wurde nach Osten mehr Baugrund frei, der
unter königlicher Aufsicht für die Errichtung neuer
Grabanlagen freigegeben werden konnte. Aufgrund
der langen Bauzeit des Königsgrabes wurden daher
nicht nur unterschiedliche Baumaterialien aus ver-
schiedenen lokalen Abbaugebieten in den Tumuli der
Privatgräber verwendet. Es ist offensichtlich, daß
auch anstehendes Baumaterial und Bauschutt von
der Baustelle der Königspyramide selbst, wie es z.B.
durch Auflassen von alten Baurampen und Trans-
portstraßen869 frei wurde, in den Massiven der Gräber
Verwendung fand.

Schließlich ist noch der von JUNKER herangezoge-
ne Vergleich zwischen den östlich gelegenen Mastabas
in G 4000 und den Grabanlagen in G I S, deren Ent-
stehung er der Mykerinoszeit zuordnete, zu erwäh-
nen, da dieser ihn in der Datierung der Gräber
bestärkte. Aufgrund der Übereinstimmungen in
Material, Bauausführung und der Gestaltung der
Sargkammern der Mastabas in G I S mit den östlich-
sten Gräberreihen in G 4000 glaubte JUNKER eine
Bestätigung für seine Rekonstruktion der Bauetap-
pen zu erhalten.870 JUNKER stützte sich dabei auf die
Graffiti, die auf Verkleidungsblöcken an der Nordsei-
te der Mastaba G VI S (= M. VII) gefunden wurden
und den Namen des Mykerinos und zwei Datumsan-
gaben trugen871 (Tab. C5, zur Verwertbarkeit der Bau-
graffiti siehe Kap. I.1.1.7). Gesetzt den Fall, daß die
Datumsangaben tatsächlich auch mit der Regierung
des Herrschers übereinstimmen, so besagen sie nur,
daß die Blöcke der Verkleidung unter Mykerinos
gebrochen wurden; die Mastabatumuli selbst können
durchaus bereits unter der vorhergehenden Regie-
rung errichtet worden sein. Der von JUNKER festge-
stellte Befund in G I S und dessen zeitliche Einord-

nung widerspricht einer Datierung der gesamten
Nekropole G 4000 unter Cheops folglich nicht.872

Nach den oben dargelegten Punkten ist JUNKERs
Datierung der Nekropole G 4000 zu korrigieren bzw.
zu modifizieren. Eine strikt nach den drei Pyrami-
denerbauern getroffene Unterteilung der Errichtung
der Gräbergruppen ist nicht aufrechtzuerhalten und
widerspricht auch den Bauvorgängen in den anderen
Nekropolenteilen von Giza. Wie bereits erwähnt, hat
REISNER anfänglich eine zeitliche Unterteilung von
G 4000 zwischen Cheops und Chephren vertreten,873

später jedoch die gesamte Nekropole der Zeit des
Cheops zugewiesen.874 Nach Überprüfung der vorlie-
genden Befunde scheint es überzeugender, REISNERs
Datierung zu folgen, die von einem einmaligen Plan
unter einem Herrscher ausgeht, und dies aus folgen-
den Gründen:

– exakt eingehaltene Baugrenzen im Norden und
Osten von G 4000875

– in Form und Maß einheitlich angelegte Tumuli

– genaue Ausrichtung der Gräber in Reihen

– fast einheitlicher Endzustand der Gräber (die mei-
sten unverkleidet)

b) Die Nekropole G 1200 (Plan 1)

Im Gegensatz zu den anderen beiden Kernfriedhöfen
des Westfeldes ist in der Bauentwicklung dieser
Nekropole eine Besonderheit festzustellen: Die
Errichtung der Gräber erfolgte nicht wie sonst üblich
von West nach Ost, sondern von Ost nach West. Ob
dies durch bauspezifische Maßnahmen (Bodenver-
hältnisse o.ä.) bedingt war, ist nicht festzustellen. Der
Abstand zur Königspyramide kann allerdings als
Hinweis darauf gewertet werden, daß das Gelände
östlich von G 1200 vermutlich im Zusammenhang mit
dem Bau der Pyramide belegt war oder aus bestimm-
ten Gründen frei bleiben mußte.

Im Verhältnis zu den anderen Gräberfeldern ist
die Entstehung dieses Nekropolenabschnittes876 vom
Ausgräber nicht eindeutig präzisiert worden. Obwohl
der Baugrund von G 1200 weniger geeignet war als
der in anderen Teilen des Westfeldes, vermutete

II. Die Kernfriedhöfe142

869 Eine solche – ausgehöhlte – Steinrampe befindet sich noch
südlich von G 7000, A. A. SALEH, MDAIK 30, 1974, 137, pl.
25a; D. ARNOLD, Building, 83, Fig. 3.33; für den Westfried-
hof siehe G.A. REISNER, Giza I, 69, Anm. 1, 82 (e).

870 H. JUNKER, Gîza I, 11.
871 H. JUNKER, Gîza X, 67ff., Abb. 34, 35.
872 Zur chronologischen Einordnung der Gräber von G I S

siehe hier S. 254ff., 259ff.

873 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 242.
874 G.A. REISNER, Giza I, 80ff., 454f.
875 Vermutlich verlief zwischen G 4000 und G 2100 eine Bau-

rampe oder Zulieferstraße für den Transport des Bauma-
terials der Großen Pyramide. 

876 G.A. REISNER, Giza I, 385ff.
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II.2.3 Das Westfeld

REISNER dennoch, daß er aufgrund seiner abgelege-
nen Position bereits vor dem Entstehen von G 2100
und G 4000 ausgewählt worden sein könnte, da die
anderen Plätze wahrscheinlich noch von Bau- und
Transportrampen für die Pyramide belegt waren.877

Das in den Gräbern von G 1200 verwendete Bau-
material, die einheitliche Bauweise der Massive sowie
das Vorkommen der Opferplatten als Kultstellen deu-
ten auf eine annähernd zeitgleiche Entstehung mit
G 2100 und G 4000 hin.878 Als Stütze für diese Datie-
rung wird auf das Graffito mit dem Namen des
Königs bzw. einer Arbeitermannschaft (¡r MDdw

aprw) verwiesen, das auf einem der Verkleidungs-
blöcke in der Grabkammer von G 1205 gefunden
wurde.879 Die Verkleidung der Grabkammer muß also
von einer Arbeitermannschaft dieses Königs ausge-
führt worden sein.

Die Nekropole besteht aus neun Tumuli einheit-
licher Größe, die in drei Reihen angelegt sind. Im Süd-
osten der Gruppe liegt die Mastaba G 1201 (Wepem-
nefret), die wegen ihrer abweichenden Größe und Posi-
tion als Grab einer „more important person“ angesehen
wurde.880 Den Beginn der Bauentwicklung stellte
REISNERs Meinung nach die Mastaba G 1223, gefolgt
von den Mastabas G 1225, G 1203 und G 1205, dar, die
den älteren Teil der Nekropole bildeten.881 Etwas spä-
ter, aber durchaus noch im selben Zeitrahmen, wurde
G 1201 errichtet.882 Unmittelbar darauf entstanden
die Anlagen im Norden und Westen – G 1207, G 1227,
G 1233 und G 1235 – und gaben dem Friedhofsab-
schnitt das regelmäßige Aussehen (Abb. 10).883

Für die zeitliche Unterteilung der Gräber ging
REISNER von verschiedenen architektonischen Merk-

malen aus, die ihm diese Trennung nahelegten. Vor
allem in der Ausführung und Gestaltung der unterir-
dischen Anlagen zeigen sich einige Übereinstimmun-
gen bzw. Abweichungen, die auf einen zeitlichen
Abstand bei der Entstehung einzelner Gräber hin-
deuten könnten884. Da jedoch die unterirdischen
Anlagen nicht unbedingt zeitgleich mit dem Errich-
ten der Tumuli angelegt worden sein müssen,885 ist
dieses Argument allein nicht ausreichend, um die
Gräber relativchronologisch zu reihen. Auch im Bau-
befund der Grabmassive läßt sich eine derartige zeit-
liche Unterteilung nicht feststellen. Die Bauweise
und Anordnung der Tumuli ist einheitlich und regel-
mäßig. Die Tumulimaße betragen im Durchschnitt
(G 1201 ausgenommen) 46 × 21 E, und die Abstände
der Massive zueinander halten das Maß von 10 E
strikt ein, so daß wohl alle Massive ohne größere zeit-
liche Unterbrechung in einem Bauverfahren errichtet
wurden886 und die Tumuli daher als geschlossene
Gruppe angesehen werden müssen. 

Eine Betrachtung der Bauausführung sowie des
erhaltenen Endzustandes der einzelnen Grabanlagen
gewährt aufschlußreiche Einblicke in die Bauge-
schichte dieser Nekropole und liefert im Vergleich mit
den Baubefunden der anderen Kernfriedhöfe einige
interessante Details. Besonders erwähnenswert ist
der Umstand, daß kein Grabtumulus im ursprüng-
lichen Zustand verkleidet und vollendet wurde (vgl.
dazu den auffällig ähnlichen Befund in G 2100). Dort,
wo eine Verkleidung nachweisbar ist, sind auch archi-
tektonische Änderungen am originalen Kernbau zu
erkennen, die eine Vergrößerung der Anlage zur Folge
hatten887 (siehe G 1201, G 1223 und G 1225). Bei sechs

143

877 G.A. REISNER, Giza I, 78; W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 63.
878 G.A. REISNER, Giza I, 68, 75f., 78.
879 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 236 und G.A.

REISNER, Giza I, 76, Anm. 2 (dort fälschlich G 1203
genannt), siehe op.cit., 386 sowie hier Tab. C2.

880 G.A. REISNER, Giza I, 68, 385; W. HELCK, ZÄS 81, 1956,
63, 65; DERS., MDAIK 14, 1956, 63; DERS. in: Hommages, Fs
J. Leclant I, 221; P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R.
Stadelmann, 125.

881 G.A. REISNER, Giza I, 68, 113f., 385.
882 REISNER selbst scheint jedoch bezüglich der zeitlichen

Ansetzung dieser Anlage nicht ganz sicher gewesen zu sein:
„... this large core may have been the first in the cemetery, or it
may have been constructed after the first four of the unified
plan“, G.A. REISNER, Giza I, 75.

883 G.A. REISNER, Giza I, 385: „The other five, added on the west
and north of the initial group, were built practically continu-
ously with no lapse of time.“ Die aus Schlammziegeln errich-
tete Mastaba G 1221 im Osten der Gräbergruppe (unpubli-
ziert) ist jünger und gehört nicht zum ursprünglichen Bau-

plan dieses Friedhofs, siehe G.A. REISNER, op.cit., 291f., 398,
der sie noch in die 4. Dynastie datierte. Aufgrund des ver-
wendeten Baumaterials, der Bauweise des Grabmassivs, der
Anzahl und Position der Grabschächte, der Gestaltung der
Kultstellen sowie der Ausführung der Darstellungen auf der
Scheintür dürfte die Fertigstellung der Anlage jedoch nicht
vor das Ende der 4. Dynastie zu setzen sein.

884 G.A. REISNER, Giza I, 113f.
885 Eine zeitliche Differenz ergibt sich bereits dadurch, daß die

Schächte im Mastabamassiv zwar mit dem Errichten des-
selben hochgezogen wurden, die eigentlichen Ausschach-
tungsarbeiten im Fels jedoch erst anschließend oder später
erfolgten, siehe Kap. II.2.5.

886 REISNERs Versuch, eine ältere Gräbergruppe in G 1200
anzunehmen, dürfte wohl auf seiner Vorstellung beruhen,
daß die ursprünglichen Kernfriedhöfe anfangs nur aus 4 bis
5 Anlagen bestanden haben, siehe die Hemiunu-Gruppe in
G 4000 und die westliche Gräberreihe in G 2100.

887 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 235: „They
are reconstructions and not mere casings.“
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Anlagen – G 1203, G 1205, G 1207, G 1209, G 1227
und G 1235 – wurde die Kultanlage hingegen direkt
an den unverkleideten Kern gesetzt (im Fall von G
1233 aufgrund der jüngeren Anlage G 1234 nicht
mehr nachweisbar, siehe S. 162).

Die architektonischen Änderungen an den ur-
sprünglichen Kernbauten lassen sich in zwei Gruppen
einteilen, die beide eine Vergrößerung der Anlage zur
Folge hatten; eine davon bewirkte auch eine Ände-
rung des ursprünglichen Grabkonzepts.

Gruppe 1: Bei dieser Art der Modifikation wurde
dem Tumulus im Osten ein steinernes Massiv vorge-
baut, in dem eine Kultkapelle aus Kalkstein unterge-
bracht werden konnte, die im Verband mit der Ver-
kleidung erbaut wurde (G 1201, G 1223 und G
1225).888 Da bei allen drei Anlagen der Nachweis von
Opferplatten vorliegt, muß davon ausgegangen wer-
den, daß sie analog zu den anderen Gräbern in diesem
Friedhof ursprünglich ebenfalls Ziegelkapellen besa-
ßen, die bei der Errichtung der Erweiterungen besei-
tigt wurden. In allen drei Anlagen ist auch zu erken-
nen, daß die Erweiterung, die Steinkapelle sowie die
Verkleidung unvollendet geblieben sind und daß die
Anlagen für den Kultbetrieb in Ziegeln vollendet
wurden. Die Kultstelle der erweiterten Anlagen bil-
dete in allen Fällen eine Scheintür aus Kalkstein,
während die Opferplatte am originalen Tumulus
belassen und vermauert worden war (G 1203, G 1223
und G 1225).

Gruppe 2: Die zweite Art der Veränderung am
Tumulus erfolgte bei den Gräbern G 1223, G 1225,
G 1227 und G 1233. Am Nordende des Kernbaus
wurde ein massiver Anbau (annex) errichtet, der
einen Schacht für eine zweite Bestattungsanlage ent-
hielt. Der Zweck dieser Erweiterung ist unmißver-
ständlich und sollte ähnlich wie in G 7000 (twin-mas-
tabas) die Voraussetzungen für eine Doppelbestat-
tung in einer Grabanlage schaffen. Diese für den
Friedhof G 1200 charakteristische Erweiterung des
Tumulus ist in G 4000 nur zweimal (G 4140 und
G 4150) und in G 2100 überhaupt nicht belegt.889

Die Errichtung des annex-Baus erfolgte vor der

Ausführung der Verkleidung, und wie G 1223 und
G 1225 zeigen, war auch eine Erweiterung des Tumu-
lus nach Osten vorgesehen, um die Kultstellen im
Massiv aufzunehmen (siehe Gruppe 1). Nach Vollen-
dung der Anlagen war aus der ursprünglichen Ein-
schachtmastaba eine Zweischachtmastaba entstan-
den, die für jede Bestattungsanlage auch eine eigene
Kultkapelle besaß.

Die Erweiterungen an den ursprünglichen Kernbau-
ten führten dazu, daß der Abstand zwischen den ein-
zelnen Anlagen unvorteilhaft eng wurde. So betrug
der Abstand zwischen den Verkleidungen von G 1223
und 1225 kaum 1 E, was unmöglich dem ursprüng-
lichen Baukonzept entsprechen konnte.890 Weiters
waren die nördlichen Anbauten bei G 1223 und
G 1225 so groß angelegt, daß die Verkleidungsblöcke
direkt an der Südkante der beiden nördlich befind-
lichen Kernbauten G 1233 und 1235 zu liegen kamen.
Dadurch entstand eine Bauform, die an die großen
Mastabas in G 7000 erinnert: Ein Mastabamassiv
wird durch Erweiterung mit einem benachbarten
Massiv verbunden, so daß die Form einer Doppel-
mastaba (twin-mastaba) entsteht. Diese Bauform war
in G 1200 jedoch nicht beabsichtigt, da zwischen den
Massiven bzw. dem annex und dem nördlichen Massiv
Verkleidungsblöcke verlegt wurden, die die Trennung
zwischen den beiden Grabanlagen anzeigen.

Die durch den Ausbau von G 1223 und G 1225 ent-
standene Situation wirft ein bezeichnendes Licht auf
die Belegungsgeschichte dieses Nekropolenteils. In
beiden Fällen verblieben aus Platzgründen die beiden
nördlichen Anlagen ohne Verkleidung.891 Der archi-
tektonische Befund zwischen dem annex von G 1223
und der Südkante von G 1233 zeigt, daß die Verklei-
dungsblöcke sowohl auf den untersten Blöcken des
annex-Baus sowie auf der Südkante von G 1233 auf-
saßen.892 Ein ähnlicher Befund ist auch zwischen
G 1225-annex und G 1235 festzustellen.893 Während
also die beiden südlichen Gräber eine Verkleidung
erhielten, kam dies für die beiden nördlichen Anlagen
aus Platzgründen nicht mehr in Frage (oder es stand
für diese schon fest, daß sie keine erhalten sollten).

II. Die Kernfriedhöfe144

888 Bei G 1201 und G 1223 beträgt die Breite des Massivs ca.
5,0 m (10 E), bei G 1225 hingegen aufgrund des einge-
schränkten Raumes im Osten nur ca. 3,4 m (siehe Plan 1).

889 Beachte jedoch die auffällig breite Erweiterung von G
2210, die die Existenz einer zweiten Schachtanlage im
angefügten Massiv nahelegt. Auch bei der Anlage G 2130
besteht aufgrund der zweifachen Kultstelle der Verdacht,
daß im Norden des erweiterten Massivs eine zweite
Schachtanlage existieren könnte.

890 G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 234f.; G.A.
REISNER, Giza I, 399.

891 Es ist nicht festzustellen, ob je die Absicht bestand, diese
Tumuli zu verkleiden.

892 G.A. REISNER, Giza I, 399.
893 G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. G 1200. Der Baube-

fund ist vom Ausgräber nicht festgehalten worden.
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II.2.3 Das Westfeld

In G 1233-annex ist die Bestattung einer Frau
nachgewiesen,894 in der Sargkammer des ursprüng-
lichen Tumulus scheint dagegen keine Beisetzung
vorgenommen worden zu sein.895 Der unbenutzte
Zustand von G 1233 dürfte auch die Position der jün-
geren Anlage G 1234 erklären, die genau an der Stelle
an der Ostseite des Tumulus errichtet wurde, an der
man den originalen Kultplatz von G 1233 (Opferplat-
te und Ziegelkapelle) erwarten würde. Der Baube-
fund in G 1200 zeigt, daß in all den Fällen, in denen
eine originale Ziegelkapelle als Kultstelle existierte,
diese auch später noch respektiert wurde und jünge-
re Grabbauten unmittelbar neben der alten Ziegelka-
pelle errichtet wurden (G 1202, G 1204, G 1206,
G 1208, G 1216, G 1226 und G 1675).896 Es erscheint
daher wahrscheinlich, daß G 1233 zwar noch einen
annex erhielt, in dem ein Frau (vermutlich die Gattin
oder eine Verwandte des Besitzers von G 1233) beige-
setzt wurde, der Grabeigentümer selbst seine Anlage
jedoch nicht nutzte und diese leer verblieb.897 Dies
erklärt auch, warum es dem Besitzer von G 1223
möglich war, direkt an die Südkante von G 1233 sei-
nen annex mit Verkleidung setzen zu lassen. Zu die-
sem Zeitpunkt mußte G 1233 bereits aufgegeben
gewesen sein und/oder die Vollendung der Anlage war
nicht mehr beabsichtigt.

Komplizierter ist der Befund bei G 1235 zu deu-
ten. Der Zustand der Anlage legt es nahe, daß der
Grabinhaber Ini wohl in ihr bestattet war, auch wenn
dies nach dem Befund in der Sargkammer nicht ein-
deutig festzustellen ist. In der Sargkammer stand ein

Kalksteinsarkophag, der allerdings keinen Deckel
besaß. Das Fehlen jeglicher Funde sowie des größten
Teils der Kammerverkleidung898 deuten auf eine
intensive Plünderung, wobei es aufgrund der archäo-
logischen Situation in der Sargkammer offen bleiben
muß, ob die Belegung bereits erfolgt oder die Kam-
mer bei der Plünderung der Kalksteinverkleidung
noch unbelegt war.899

Anders der Befund an der Ostseite des Grabmas-
sivs, wo eine Ziegelkapelle mit der in der Ostfassade
des Tumulus eingesetzten Opferplatte stand. Die
feststellbaren architektonischen Änderungen an der
Kapelle deuten darauf hin, daß diese eine gewisse
Zeit in Funktion gewesen sein muß;900 es liegt also
nahe, eine tatsächlich erfolgte Bestattung vorauszu-
setzen, obwohl dies aufgrund des Befundes in der
unterirdischen Anlage nicht so eindeutig erscheint.

Der archäologische Befund in der Sargkammer
sowie der Baubefund der Kapelle von G 1235 lassen
folglich zwei Deutungsmöglichkeiten zu: 1.) Ini war
bestattet worden und sein Totenkult wurde vollzo-
gen. Die Nachkommen hatten jedoch nicht die
Absicht oder Möglichkeit, sein Grab verkleiden zu
lassen; dieses befand sich mit der Opferplatte und der
Ziegelkapelle bereits in funktionsfähigem Zustand.
2.) Die Anlage stand zwar für den Besitzer bereit,
wurde von diesem letztlich aber nicht genutzt. In die-
sem Fall sind allerdings die zahlreichen Bauphasen
der Kultkapelle schwer zu erklären, die auf eine Nut-
zung derselben hinweisen. In beiden Fällen ist es aber
eindeutig, daß an eine Verkleidung der Anlage in
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894 G.A. REISNER, Giza I, 411, Fig. 234; siehe auch oben S. 123.
895 G.A. REISNER, Giza I, 410f.
896 G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. 1200; von diesen Anla-

gen ist keine vor das Ende der 4. Dynastie zu datieren,
PM III2, 57f. Der Besitzer der Anlage G 1234 (PM III2,
266), Anchchaef, wird mit der Position seines Grabbaus
gewiß eine bestimmte Absicht verfolgt haben. Durch das
Errichten seines eher bescheidenen Grabbaus an der Ost-
seite von G 1233 entstand der Eindruck, als würden G 1234
und G 1233 eine Einheit bilden. Anchchaef hatte durch
den direkten Anbau an das alte Massiv den architektoni-
schen Wert seiner eigenen Grabanlage gesteigert. REISNERs
Vorschlag (Giza I, 410), Anchchaef sei der ursprüngliche
Besitzer der Mastaba von G 1233 gewesen und habe später
die Ziegelkapelle durch die Mastaba G 1234 ersetzt, ist
schon aufgrund des Baubefundes unwahrscheinlich.
G 1234 ist eine eigenständige Grabanlage mit Hof, Kult-
kammer und zwei Grabschächten. Anchchaef trägt den
niederen Rangtitel eines zAb aD-mr pr-aA, G.A. REISNER,
Giza I, 408. Das Grab ist vermutlich nicht vor die erste
Hälfte der 5. Dynastie zu datieren.

897 Dies legt nicht nur das Fehlen der Opferplatte nahe (diese

kann natürlich auch verschwunden sein), sondern auch das
Fehlen einer Vertiefung zur Aufnahme derselben, G.A.
REISNER, Giza I, 410. 

898 G.A. REISNER, Giza I, Fig. 235. 
899 Das Fehlen von Bestattungsresten wie Keramikbruch-

stücken, Knochenresten und anderen „wertlosen“ Artefak-
ten scheint eher darauf hinzuweisen, daß die Beisetzung
wohl noch nicht stattgefunden hatte. Die Existenz des
Kalksteinsarkophages dürfte dagegen sicherstellen, daß
die Kammer ursprünglich einmal vollständig verkleidet
gewesen war und die unterirdische Anlage zur Aufnahme
der Bestattung bereitstand. Das Fehlen des Sarkophag-
deckels muß nicht unbedingt heißen, daß dieser noch nicht
eingebracht worden war. Er könnte wie die Kammerver-
kleidung von den Steinräubern entfernt worden sein. Zur
Wiederverwendung von älteren Kalksteinsarkophagen in
jüngeren Grabbauten in Giza siehe z.B. H. JUNKER, Gîza
VI, 6, 220, 227.

900 G.A. REISNER, Giza I, 412f., Fig. 236, pl. 16e, f.
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Stein nicht mehr gedacht wurde, als die Besitzerin
von G 1225, Nefretiabet, die Verkleidung an ihrem
Grab verlegen ließ und damit den Zwischenraum zu
G 1235 blockierte.

Die rekonstruierbaren Bauphasen der Kapelle von
G 1235 deuten auf eine gewisse Nutzungsdauer der
Anlage hin. Interessant sind hierbei die zeitliche
Rekonstruktion dieser Nutzungsdauer sowie die bau-
lichen Änderungen der Kapelle (Abb. 19). Vermutlich
existierte die erste Schlammziegelkapelle von G 1235
bereits, als die südlich liegenden Tumuli G 1223 und
G 1225 noch ohne Verkleidung waren. Als diese jedoch
ihre Erweiterungen und die Verkleidungsblöcke
erhielten, war die Zugangsmöglichkeit zur Kultkapel-
le vom Süden bzw. Südosten her unterbunden. Als
Folge der Absperrung dürfte der Eingang vom Osten
der Kapelle an die Nordfassade verlegt worden sein.
Wie lange der Kult in der Kapelle in Betrieb war, ist
schwer festzustellen. Er könnte auch noch existiert
haben, als im Norden die Mastaba G 1673 (die zum
Friedhof G 1600 gehört) errichtet wurde und den
Zugang zur Kapelle von G 1235 von Norden her völlig
versperrte.901 Es scheint, daß zu dieser Zeit die Kult-
anlage der nördlichen Kultstelle von G 1225 bereits so
verfallen war, daß eine Zugangsmöglichkeit zur Kult-
stelle von G 1225 über diese Ruinen hinweg existierte.
Der Besitzer von G 1675, der seine kleine Anlage
direkt an die Südwand von G 1673 anbauen ließ,
scheint die Bausubstanz der Kapelle von G 1235 noch
respektiert zu haben. Vielleicht wurde der alte Ziegel-
bau als Magazin oder als Nebenanlage von G 1675
genutzt, denn in diese Zeit dürfte die Errichtung der
östlichen Hälfte der Kapelle zu setzen sein, die mit der
geänderten Flucht der Ostfassade Rücksicht auf den
Eingang von G 1675 nahm.

Auch G 1227 erhielt einen annex im Norden, blieb
jedoch wie G 1233 ohne Verkleidung (Plan 1). Die
Größe dieses annex, die den Anbauten bei G 1225
und G 1223 entspricht, zeigt, daß man trotz der
nachträglichen Änderungen an den ursprünglichen
Tumuli einem einheitlichen Baubild in der Nekropo-
le zu folgen trachtete. G 1223 und G 1225 waren
nämlich im Ausbau ihrer Erweiterungen durch die
bereits vorhandenen Tumuli im Norden beschränkt.
Bei G 1227 war dies nicht der Fall und dennoch

errichtete man den annex in Flucht mit den östlich
gelegenen Bauten.

Daß andererseits durchaus Tendenzen zur Vergrö-
ßerung der annex-Bauten vorhanden waren, beweist
der annex von G 1233, der ca. 1,5 m länger als die übri-
gen Erweiterungen ist, da er im Norden durch keinen
Tumulus eingeschränkt war. Daraus muß gefolgert
werden, daß die Eingriffe in die ursprüngliche Archi-
tektur noch einem kontrollierten Baukonzept oder
System unterlagen und keiner individuellen Eigenge-
staltung der Grabbesitzer zuzuschreiben sind.

c) Die Mastaba G 2000

Position: Die Südkante der großen Mastaba G 2000
liegt auf der gedachten Verlängerung der Nordkante
der Königspyramide nach Westen und befindet sich
in einer Entfernung von ca. 270 m von der Nordwest-
ecke derselben. Sie bildet mit der südlich gelegenen
Anlage G 4000 des Hemiunu eine imaginäre Grenzli-
nie in der Westnekropole (Abb. 8).

Baubefund und Datierung: Die Mastaba G 2000 ist
– ebenso wie die Anlage G 7510 im Ostfriedhof – die
größte massive Steinmastaba des Westfeldes. Ihre
Maße hätten im vollendeten Zustand rund 200 × 100 E
betragen.

Wegen des Fehlens schriftlicher Zeugnisse müssen
alle Datierungs- und Zuordnungsversuche von der
Architektur der Anlage ausgehen. Aufgrund der
weniger günstigen Geländeoberfläche, auf der G 2000
errichtet wurde, nahm REISNER an, daß die Anlage
nicht zeitgleich mit den ältesten Mastabatumuli im
Westfriedhof sein könne, sondern später errichtet
wurde, als die besten Bauplätze bereits belegt
waren.902 Auffällig ist, daß G 2000 in keiner erkenn-
baren Verbindung zu anderen Mastabaensembles
oder Kernfriedhöfen, sondern abgesondert im West-
friedhof steht.903 Das Grab war aus unbekannten
Gründen nicht Ausgangspunkt einer eigenen Nekro-
polenentwicklung, wie dies in den anderen Kernfried-
höfen (G 1200, G 2100, G 4000) zu beobachten ist.904

In seiner vergleichenden Betrachtung der architek-
tonischen Elemente der Anlage (Kernbau, Schachtan-
lage, Kapellenform) mit anderen Gräbern in Giza
gelangte REISNER zu dem Ergebnis, daß G 2000 nicht
vor den beiden letzten Regierungsjahren des Cheops
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901 G.A. REISNER, Giza I, 272, 275(3), Ende 4. oder 5. Dynastie;
zu den Statuen aus diesem Grab, die der 5. oder 6. Dynastie
zugewiesen werden, siehe W. ST. SMITH, History, 66.

902 G.A. REISNER, Giza I, 414.
903 So bereits G.A. REISNER, Giza I, 68, 81. Die unmittelbar in

der Nachbarschaft liegenden Gräber gehören ohne Aus-
nahme späteren Epochen an; zur Nekropole im Nordosten
siehe neuerdings A. M. ROTH, Cemetery, 1995.

904 W. HELCK, ZÄS 81, 1956, 64f., sah darin eine Bestätigung
für die verhältnismäßig späte Entstehungszeit des Grabes.
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und nicht später als in den ersten fünf Jahren des
Chephren entstanden sein konnte. Bevor dieser zeitli-
che Ansatz überprüft wird, ist zunächst auf REISNERs
zeitlichen Rahmen des Datierungsvorschlages einzu-
gehen, der eine Schwachstelle aufweist. In der Diskus-
sion zur zeitlichen Eingrenzung der Anlage läßt REIS-
NER die Regierungszeit des Djedefre völlig beiseite.905

Da kaum anzunehmen ist, daß die Bauarbeiten an der
Mastaba beim Tod des Cheops eingestellt und erst 8
Jahre oder noch später nach Regierungsantritt des
Chephren wieder aufgenommen wurden (der Besitzer
von G 2000 konnte unmöglich ahnen, daß Chephren
nach Giza als Bestattungsplatz zurückkehren würde),
kann REISNERs zeitliche Abgrenzung nur eine „entwe-
der/oder“ Lösung für die Bauzeit des Grabes bedeu-
ten.906 Daß die Ansetzung der Entstehung des Grabes
erst am Ende der Regierung des Cheops nicht mit
REISNERs Argumenten aufrechterhalten werden
kann, zeigt folgende Architekturanalyse:

Den Kernbau der Mastaba zählte REISNER zu
einem Typ, der in Giza selten vertreten ist (Typ
III).907 Insgesamt ist dieser in nur vier Anlagen nach-
gewiesen: in G 4350 und G 4140 (Typ IIIi), die REIS-
NER in die Jahre 5–10 des Cheops datierte,908 und in
Mastaba G 7410/20 (Typ III ii; ursprünglich jedoch
zwei eigenständige Tumuli des Typs IVi)909, die um
das 20. Regierungsjahr zu einer Doppelmastaba
zusammengefügt und vollendet wurde910 und REIS-
NER zur Annahme veranlaßte, daß G 2000 in zeit-
licher Nähe zu G 7410/20 entstanden sein muß.911

Da die Mastaba G 2000 in ihrer Größe und Form
im Westfriedhof einmalig ist, werden Vergleiche mit
kleineren Anlagen von vornherein einen gewissen
Unsicherheitsfaktor aufweisen, da nicht einzusehen
ist, warum die Architekten nicht unterschiedliche
Bauweisen angewendet haben, um ihr Bauvorhaben
der Größe und dem zur Verfügung stehenden Materi-
al entsprechend zu realisieren. Aufgrund der Größe
des Grabes liegt ein Vergleich mit der Anlage G 7510
(Anchchaef) nahe, doch ist zu erkennen, daß direkte

architektonische Übereinstimmungen auch mit die-
ser Anlage nur mit Vorbehalt festzustellen sind. Trotz
derselben Größe wurde bei G 7510 eine andere Art
des Kernmauerwerks gewählt, die zwar dem Typus
von G 2000 ähnlich ist, jedoch kleine Abweichungen
zeigt.912

Der zweite relativchronologische Anhaltspunkt,
den REISNER zur Einordnung gebrauchte, ist die
Schachtanlage von G 2000, die er der Gruppe 2 zuord-
nete.913 Er ging von der Annahme aus, daß G 2000
ursprünglich als Zweischachtmastaba konzipiert war,
da sich der einzige914 vollendete Schacht (B) in der
Position befindet, die gewöhnlicherweise dem männ-
lichen Grabbesitzer einer Zweischachtmastaba vorbe-
halten war. Damit sah er eine weitere Bestätigung für
die Datierung des Grabes, da die Zweischachtmasta-
ba nach den Doppelmastabas (twin-mastabas), von
denen sie sich herleiten, in der frühen Regierungszeit
des Chephren errichtet wurden.915 Dieses Argument
hat allerdings nur dann Berechtigung, wenn a) die
Datierung der Doppelmastabas korrekt ist und b) die
Annahme Gültigkeit hat, daß alle Neuerungen in der
Grabarchitektur tatsächlich zuerst im Ostfriedhof
entstanden und später auf andere Nekropolenteile
übertragen wurden. Wie andernorts dargelegt (S.
114ff., 128ff.) sind jedoch beide Punkte für eine rela-
tive Datierung nicht aussagekräftig. Gerade bei
Berücksichtigung der Größe des Baus wird man
durchaus annehmen müssen, daß eigene Architektur-
lösungen gesucht wurden.

Die Annahme, daß G 2000 von Anfang an als Zwei-
schachtmastaba konzipiert war, ist nicht überzeugend
und findet im Baubefund keine Stütze. Wäre G 2000
tatsächlich vom Beginn der Bauarbeiten an als Zwei-
schachtmastaba geplant gewesen, dann hätte der zwei-
te und nördlich gelegene Schacht bereits im Kernbau
des Tumulus aufgemauert worden sein müssen. In der
Regel werden Schachtanlagen, die von Anfang an in
einer Mastaba vorgesehen sind, gleichzeitig mit dem
Kernmauerwerk des Tumulus hochgemauert, worauf
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905 Zu dieser Problematik siehe S. 231ff.
906 Eine Bauzeit von über 10 Jahren für diese Anlage halte ich

trotz ihrer Größe für ausgeschlossen, vgl. auch den Baube-
fund von G 7510. 

907 Das Kernmauerwerk („massive numulitic core work of type
IV iii“) verglich G.A. REISNER, Giza I, 414, mit den Anla-
gen der ersten Erweiterung in G 4000, den acht Doppel-
mastabas in G 7000 und den Erweiterungen der Tumuli G
1201, G 1223 und G 1225.

908 G.A. REISNER, Giza I, 40f., 81.
909 G.A. REISNER, Giza I, 41, 58, 72.
910 G.A. REISNER, Giza I, 77, 81.

911 G.A. REISNER, Giza I, 81: „... it is plausible to assume that G
2000 was constructed not far from this date“, siehe auch
op.cit., 414.

912 G.A. REISNER, Giza I, 41, ordnete die Mastaba des Anch-
chaef dem Typ IViii zu, der keine „Verkleidung“ (es han-
delt sich dabei nicht um die geglättete Außenfläche der
Mastaba) aus kleinen Kalksteinblöcken wie Typ III besaß.

913 G.A. REISNER, Giza I, 87, 91, 93, 414, 416, fig. 237a; siehe
auch hier S. 148.

914 Schacht (A) im Süden ist intrusiv und blieb unvollendet.
915 G.A. REISNER, Giza I, 414; zur Datierung der Doppelmas-

taba (two-shaft mastaba) siehe op.cit., 52ff., 298.
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REISNER selbst aufgrund seiner Architekturbeobach-
tungen hinweist.916 Nach der vorliegenden Bauaufnah-
me war G 2000 als Einschachtmastaba geplant und
ausgeführt. Die Position der Schachtmündung (B)
weicht tatsächlich von der normalen Position in einer
Mastaba in Giza ab, was jedoch anhand der Entste-
hungszeit der Anlage erklärbar ist.917

Die unterirdische Anlage besteht aus einem extrem
tiefen Schachte (39,1 m),918 an dessen Boden ein schrä-
ger Korridor nach S in die unfertige Felskammer (6,15
× 6,4 × 5,2 m [11,7 × 12,1 × 10 E])919 hinunterführt.
Das auffällige Element der unterirdischen Anlage ist
der schräge Verbindungskorridor zwischen Eingangs-
schacht und Sargkammer. Dieses architektonische
Element (Typ 2 in REISNERs Schachtklassifizierung)920

ist eine Abwandlung des ersten Typs, der in den älte-
sten Anlagen des Westfriedhofs zu finden ist.921 Für die
zeitliche Ansetzung des Typs 2 verwies REISNER auf
die Gestaltung der Vorkammer der ersten Königinnen-
pyramide, G I-a,922 die als Vorbild für das Anlegen von
Rampen oder schrägen Korridoren in den privaten
Sargkammern gedient haben soll. Da nach REISNER

die erste Königinnenpyramide nach dem 15. Jahr des
Königs vollendet wurde, ist die unterirdische Anlage
des Typs 2 vor dem Ende der Regierung des Cheops
eingeführt worden.923 Aufgrund dieser Annahme müs-
sen alle fertigen Anlagen des Typs 2 in den letzten
Regierungsjahren des Cheops und – nach REISNERs
Ermessen – in den ersten 5 Jahren des Chephren ent-
standen sein.924 Wie bereits dargelegt (S. 96ff.), ist diese
Annahme jedoch nicht aufrechtzuhalten, da auch die
Datierung der Königinnenpyramide nicht so eindeutig
ist, wie REISNER annimmt. Davon abgesehen ist damit
zu rechnen, daß verschiedene architektonische Kon-
zepte (der Unterschied zwischen Typ 1 und 2 der
unterirdischen Anlagen ist nicht so gravierend) annä-
hernd gleichzeitig zur Anwendung kamen und Einord-

nungsversuche auf dieser Basis daher unsicher bleiben
müssen.925 Es ist durchaus damit zu rechnen, daß
unterirdische Anlagen mit und ohne Rampe zeitlich
parallel in Grabanlagen auftraten.

Ähnlich verfuhr REISNER auch mit der Zuordnung
der Kalksteinkapelle, die er dem Typ 4a zuwies: ein
Nord-Süd gerichteter Opferraum (L-förmige Kapel-
le) mit zwei Scheintüren in der Westwand und asym-
metrischem Zugang am Südende der Ostfassade des
Mastabamassivs.926 Den Wandel von Typ 3 zu Typ 4
setzte REISNER in die Zeit des Mykerinos, da alle gro-
ßen Mastabas nach Mykerinos und bis zum Ende der
Regierung des Neferirkare diesen Kapellentyp besa-
ßen.927 Lediglich fünf Grabanlagen mit Kapellen, die
zwei Kultstellen besitzen (darunter auch G 2000),
wurden von ihm in die Zeit vor Mykerinos datiert,928

wobei die Kapelle von G 2000 in ihrer fertiggestellten
Form nicht vor diejenigen der acht Doppelmastabas
zu datieren sei.

REISNERs chronologisches Datierungsgerüst ist in
dieser Form jedoch unbrauchbar, da die Entstehungs-
zeit der als Vergleich herangezogenen Gräber mit den
bisher vorliegenden Befunden nicht als gesichert gel-
ten kann, so daß die Fixierung auf bestimmte Regie-
rungsjahre eine chronologische Sicherheit vortäuscht,
die in Wahrheit nicht existiert. Beim Kernbau der
Anlage ist nicht festzustellen, ob die beiden Vertiefun-
gen an der Ostseite zur Aufnahme der Kultkapellen
aus dem Massiv des Tumulus herausgebrochen wur-
den oder bereits beim Errichten des Kernbaus ausge-
spart wurden.929 Der Kernbau wie auch die Vertiefun-
gen erhielten jedoch eine Verschalung aus regelmäßig
zugehauenen Kalksteinblöcken, die in getreppter
Form angelegt wurde (REISNER: z-masonry). Es war
also von Anfang an geplant, zwei Kapellen im Massiv
zu errichten. Zur endgültigen Ausführung kam
jedoch nur die südliche. Die nördliche Vertiefung
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916 G.A. REISNER, Giza I, 29f., 38, 85; vgl. auch die Bemerkung
von H. JUNKER, Gîza I, 40f., 98.

917 Die Position stimmt mit der des Schachtes in G 7510 über-
ein; zu den Positionen der Schachtmündungen allgemein
siehe hier Kap. II.2.5.

918 Es ist der tiefste Schacht in Giza in dieser Epoche, vgl. G
7510B: 17,53 m.

919 G.A. REISNER, Giza I, 416. Die unvollendete niedere Kam-
mer, die von der Nordwand des Schachtes abgeht, ist wohl
sekundär.

920 Z.B. G 4140 A: G.A. REISNER, Giza I, 87f., Fig. 20. 
921 G.A. REISNER, Giza I, 148.
922 G.A. REISNER, Giza I, 129, Fig. 63.
923 G.A. REISNER, Giza I, 115ff., 147f.
924 G.A. REISNER, Giza I, 148.

925 REISNER war wohl auch gezwungen(?), den Typ 2 zeitlich
später in der Regierung des Cheops anzusetzen, da dieser
in jenen Gräbern von G 4000 auftrat, die er der zweiten
Erweiterungsphase dieses Friedhofs zuschrieb. Die Massive
dieser Gräber sollen nach REISNERs chronologischem Sche-
ma im 15. Regierungsjahr vollendet worden sein, G.A.
REISNER, Giza I, 84.

926 G.A. REISNER, Giza I, 185, 211ff.
927 G.A. REISNER, Giza I, 210f., 214, 219, 297ff.
928 G.A. REISNER, Giza I, 211ff. Als einen der Hauptgründe für

das Vorkommen von Kapellen mit zwei Kultnischen in der
Westwand nannte REISNER die Errichtung von Mastabas
mit zwei Schachtanlagen (op.cit., 298).

929 G.A. REISNER, Giza I, 41 (type IIIii).
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wurde mit Mauerwerk ausgefüllt und an der Fassade
eine gewaltige Scheintür aus Kalksteinblöcken („sub-
sidiary N niche“) errichtet.930 Dies könnte, wie bereits
REISNER vermutet hatte, auf ursprünglich zwei
geplante Bestattungsanlagen hinweisen (vgl. die
Position des Schachtes B, allerdings fehlte der zweite
Schacht im Kernmauerwerk von Anfang an, siehe
oben). In der endgültigen Ausführung diente die
Anlage sicher nur einer Person als Grabstätte.

Lediglich der unvollendete Zustand (Sargkammer
und Tumulus nicht verkleidet bzw. Verkleidung nicht
vollendet), das Fehlen von Inschriften und Dekora-
tionen und die einfache Bestattung in der Sargkam-
mer könnten einen Hinweis liefern, daß das Grab erst
spät in der Regierung des Cheops errichtet wurde,
wie dies HELCK931 vermutete.

Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß die Mastaba in
ihrem unvollendeten Zustand keine Ausnahme in der
Nekropole darstellt und der Befund dem Gesamtbild
der Nekropolenentwicklung entspricht. Gerade die
Anlagen aus der Zeit des Cheops weisen einen unge-
wöhnlich hohen Prozentsatz an unfertigen Gräbern
auf, von denen manche auch später nicht belegt wur-
den (siehe S. 231ff.). Diese Situation kann unmöglich
auf „finanzielle“ Schwierigkeiten einzelner Grabbesit-
zer zurückgeführt werden, insbesondere dann nicht,
wenn man die Vorstellung aufrechterhalten möchte,
daß unter Cheops die Gräbervergabe zentral – also
durch den König – erfolgte. Die hohe Zahl der unvoll-
endeten Anlagen scheint die Theorie zu stützen, daß
das Ableben des Königs zu einem Ende der Versor-
gung seiner Untertanen für das Jenseits führte.

Die Bestattung, die fertiggestellten Kultanlagen
im Osten und der Anbau eines Ziegelvorbaus vor der
südlichen Kapelle (Abb. 47) deuten darauf hin, daß
das Grab – trotz seines unvollendeten Zustandes932 –
eine gewisse Zeit in Funktion gewesen sein muß. Im
festgestellten Baubefund spricht also bisher nichts
dagegen, daß G 2000 unter Cheops errichtet und im
unvollendeten Zustand belegt wurde; der Totenkult
scheint eine gewisse Zeit in Betrieb gewesen zu sein.

d) Die Nekropole G 2100 (Pläne 2 und 3)

Im Vergleich mit den anderen Kernfriedhöfen des

Westfeldes bietet die Nekropole G 2100933 das unein-
heitlichste Bild der Friedhofsentwicklung und -bele-
gung. Nicht nur, daß es der flächenmäßig kleinste
Friedhof der drei Kernnekropolen ist, auch die Posi-
tion und Form der Gräber weisen nur zum Teil die
strikte Ordnung und Einheitlichkeit auf, die in den
anderen Friedhöfen zu beobachten sind (vgl. die
Nekropolen G 1200 und G 4000).

Deutlich zu erkennen ist, daß G 2100 in zwei Teile
zerfällt: Fünf Anlagen bilden eine Gräbergruppe im
Westen und sechs die zweite im Osten. Weiters ist
bemerkenswert, daß sich die sechs Gräber der öst-
lichen Gruppe nicht nach denen der westlichen aus-
richten bzw. umgekehrt, so daß eine gewisse zeitliche
Differenz in der Entstehung der beiden Gräberen-
sembles wahrscheinlich ist. Auffällig sind die beiden
Anlagen G 2135 und G 2155, die nach Süden vor-
springen und dadurch die breite „Straße“ zwischen
den Nekropolen G 4000 und G 2100 versperren bzw.
eine Verbindung zwischen den beiden Nekropolen
herstellen. Diese beiden Gräber sowie die nördlich
anschließenden vier Anlagen sind nicht Teil der süd-
lichen Nekropole G 4000, da sie nicht auf die Tumuli
jener Nekropole ausgerichtet, sondern nach Osten
versetzt sind (Abb. 8, Pläne 2 und 3).934 Diese auffäl-
lig nach Süden „verschobene“ Position der östlichen
Gräbergruppe gegenüber der westlichen könnte den
Schluß nahelegen, daß die große Anlage G 2220 im
Norden bereits stand und die Errichtung der Tumuli
deshalb nach Süden „ausweichen“ mußten.935

Darüber hinaus lassen sich in G 2100 weitere
Eigentümlichkeiten feststellen, die in den anderen
Kernfriedhöfen ebenfalls fehlen. Besonders der west-
liche Teil fällt hinsichtlich der Ausrichtung und
Größe der Gräber durch seine Uneinheitlichkeit auf.
Die Tumuli sind zwar alle Nord-Süd und aufeinander
ausgerichtet, nicht jedoch in den Ost-Westlinien auf-
einander bezogen. Die Grabmassive sind so angelegt,
daß sie eine Art en Échelon-Prinzip erkennen lassen,
wie dies für den jüngeren Friedhof, dem sog. Cemete-
ry en Échelon, charakteristisch ist. Die Südkanten der
Anlagen G 2140 und G 2160 liegen zwar noch annä-
hernd auf einer Linie mit der entsprechenden Mas-
tabakante von G 2120. Aber bereits die nördlichen
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930 G.A. REISNER, Giza I, 81, 141f., pl. 25d. Vielleicht befand
sich hinter der Scheintür ein Serdab, siehe G.A. REISNER -
C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 239.

931 ZÄS 81, 1956, 64f.
932 Die Annahme W. HELCKs, MDAIK 14, 1956, 63, daß der

Besitzer der Anlage unter Cheops’ Nachfolger in Ungnade
gefallen sei, kann nicht mit dem unvollendeten Zustand des

Grabes und dem Holzsarg (statt eines Sarkophages)
begründet werden.

933 G.A. REISNER, Giza I, 13f., 66f., 75f., 417f., Map of Cem. G
2100.

934 Siehe H. JUNKER, Gîza II, 136.
935 Zur zeitlichen Einordnung von G 2220 siehe hier S. 224f.
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beiden Tumuli, G 2170 und G 2150, die wohl aufein-
ander ausgerichtet sind, liegen nicht mehr auf der-
selben Linie wie die ursprüngliche Südkante von
G 2130. Der Südteil von G 2130 wurde später nach
Süden erweitert, so daß im jetzigen Zustand der Ein-
druck entsteht, die Südkante des Tumulus von
G 2150 wäre nach dem verkleideten Bau von G 2130
ausgerichtet worden.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, daß die Erweite-
rung der Anlage G 2120 nur im Osten erfolgte
(Errichtung der Steinkapelle) und kein Anbau an der
südlichen Schmalseite wie bei G 2130 oder G 2155
errichtet wurde (vgl. auch die auffällig große Erwei-
terung an der nördlichen Schmalseite von G 2210,
Plan. 3). Dies scheint darauf hinzudeuten, daß zum
Zeitpunkt der Erweiterung von G 2120 der Raum im
Süden entweder noch nicht zur Verfügung stand oder
aus einem bestimmten Grund nicht belegt werden
durfte. Gleichzeitig ergibt sich damit ein Anhalts-
punkt für die relative zeitliche Ansetzung der öst-
lichen Gräbergruppe, deren Gräberreihe den Platz
zwischen den Nekropolen G 4000 und G 2100 mit den
Anlagen G 2135 und G 2155 belegte. Die Errichtung
der Steinkapelle sowie das Verlegen der Verklei-
dungsblöcke bei G 2120 waren wahrscheinlich bereits
ausgeführt, als die Tumuli G 2135 und G 2155 ent-
standen sind.

Trotz der Kleinheit der Nekropole – insgesamt
wurden 11 Tumuli errichtet – lassen sich in der Bele-
gung der Grabanlagen erhebliche zeitliche Differen-
zen nachweisen, die von Cheops bis an den Anfang
der 5. Dynastie reichen.936 Die Platzwahl, die einheit-
liche Bauform der Tumuli, übereinstimmende Merk-
male in der Bauausführung sowie die Existenz von
Opfertafeln bzw. der entsprechenden Vertiefungen

zum Einsetzen derselben im Kernmauerwerk zeigen
jedoch, daß dieser Friedhofsteil ebenfalls zum älte-
sten Bestand des Westfeldes zu zählen ist.937

Zwei Graffiti auf Verkleidungsblöcken und ein
Siegelabdruck aus einer Sargkammer (G 2130A) lie-
fern zeitliche Anhaltspunkte, die jedoch bei genaue-
rer Betrachtung für die Entstehung des Friedhofes
keine verläßliche Aussage gestatten. Die beiden Graf-
fiti (siehe die Tab. C2) befinden sich auf Blöcken, die
von Erweiterungen der ursprünglichen Tumuli
G 2120938 und G 2130939 stammen. Entgegen REIS-
NERs und SMITHs Annahme, die die Datumsangaben
in die Zeit des Cheops setzten,940 könnten diese aber
auch aus einer späteren Zeit stammen.941

Das in der Sargkammer G 2130A gefundene
Bruchstück eines Siegelabdruckes, das einen auf ///w
endenden Horusnamen enthielt, wird allgemein zum
Namen des Cheops ergänzt, und zwar mit dem Hin-
weis, daß es der einzige Horusname der 4. Dynastie
sei, der auf ///w endet.942 Das Siegel könnte aber auch
einem der zahlreichen Könige der 5. Dynastie zuge-
wiesen werden,943 deren Horusnamen auf ///w
enden,944 womit für die Datierung nicht viel gewon-
nen wäre. Aber auch wenn die Zuweisung an Cheops
korrekt sein sollte, so bleiben die auf den S. 49f. dar-
gelegten Bedenken bezüglich der direkten Auswert-
barkeit von Siegelabdrücken, die in Sargkammern
gefunden wurden, bestehen. Mit dem bisher vorlie-
genden inschriftlichen Material läßt sich die Entste-
hung der Nekropole also nicht festlegen.

In der relativchronologischen Ordnung der Tumuli
unterschied der Ausgräber aufgrund der Anordnung
der Gräber und der Bauformen die beiden Abschnit-
te, die jedem aufmerksamen Betrachter ins Auge fal-
len (Abb. 8 und 10).945 Die westlichen fünf Mastaba-
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936 Vgl. dazu auch die Belegungen im Cemetery en Échelon und
in G I S.

937 Aufgrund des unregelmäßigen Erscheinungsbildes der
Nekropole zog REISNER, Giza I, 78, den historisch unhalt-
baren Schluß: „Thus the family represented was smaller and
less powerful than that of Cem. G 4000, and less enduring
than that of Cem. G 1200.“

938
rnpt zp 12 II. Smw sw 10 – also max. das 23./24. Jahr einer
ungenannten Regierung.

939
rnpt zp 4(?) ... – wahrscheinlich das 7./8.(?) Jahr einer unge-
nannten Regierung.

940 G 2120: G.A. REISNER, Giza I, 427: „I interpret this date as
year 23 of Cheops“; W. ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [3],
Abb. 6; „The reign is again almost certainly Cheops“; G
2130: W. ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [4], Abb. 6.

941 N. STRUDWICK, Administration, 117, Anm. 4 und A.
SPALINGER, SAK 21, 1994, 285, schlossen dagegen die
Regierungszeit des Chephren nicht aus.

942 G.A. REISNER, Giza I, 433, Fig. 249a (32-12-6); G.A. REIS-
NER - W. ST. SMITH, Giza II, 50, Fig. 48 (32-12-6); siehe
auch P. KAPLONY, Rollsiegel, 9f., Tf. 4(2).

943 Vgl. dazu die Liste der Siegelabdrücke mit Königsnamen
der 5. Dynastie, die bisher in Giza gefunden worden sind,
siehe Tab. B.

944 Sahure, Neferirkare, Schepseskare, Neferefre, Menkauhor,
Djedkare; für die 6. Dynastie kämen Merenre und Pepi II.
in Frage. Das Argument, daß die Form des Serechs eine
detailliertere Ausführung zeigt, die für die Zeit des Cheops
charakteristisch sein soll, kann bei einem Vergleich mit
anderen Abdrücken aus späterer Zeit, vgl. die Zusammen-
stellung bei P. KAPLONY, Rollsiegel, Tfn. 58ff., nicht als
Datierungskriterium aufrecht erhalten werden.

945 Vgl. auch H. JUNKER, Gîza II, 136. Die Entstehung der
großen Anlage G 2220 im Norden ist hingegen nicht ein-
deutig zeitlich festzulegen, da sie unvollständig ergraben
wurde, G.A. REISNER, Giza I, 450ff.; siehe S. 224f.
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massive wurden nach REISNER in einem Bauverfah-
ren errichtet, jedoch erst später vollendet. Er ordne-
te die Anlagen nach dem Zeitpunkt ihrer Fertigstel-
lung folgendermaßen: G 2100, G 2130, G 2120, G
2110, G 2210. G 2100 bildete seiner Ansicht nach den
Ausgangspunkt der Friedhofsbebauung. Die Vollen-
dung der Mastabas G 2120 und G 2210 hat der Tod
des Königs verhindert.946

Der erste Tumulus der östlichen Gruppe, G 2135
(= G 4770), soll etwa zeitgleich mit G 2210 fertigge-
stellt worden sein, also gegen Ende der Regierung des
Cheops.947 Die übrigen Massive dieser Gruppe wurden
in folgender Reihenfolge vollendet: G 2140, G 2150
(nach Mykerinos),948 G 2155 (= G 4870).949 Die Masta-
bas G 2160 und G 2170 blieben unvollendet und wur-
den etwa zur selben Zeit wie G 2150 und G 2155
benutzt, also am Ende der 4. Dynastie.

Bis auf die Anlage G 2130, die einen Tumulus des
Typs IIb besitzt, gehören alle anderen Massive dem
REISNERschen Typ IIa an (siehe Tab. F2). Die Gräber
stimmen in Bauweise und Gestaltung mit allen Anla-
gen in G 1200 (siehe Tab. F1), jedoch nur mit einem
Grabmassiv in G 4000 (G 4860) überein.950 Die westli-
che Gruppe mit fünf Massiven betrachtete REISNER

als Familiengräber, die sich um das Grab G 2100 kon-
zentrierten.951 Als weiteren Hinweis auf die
Zusammengehörigkeit der Gräber machte er auf die
besondere Form des Schachtes zur unterirdischen
Anlage aufmerksam, die alle eine Vorrichtung zum
Einsetzen und Bewegen des Blockierungssteins (port-
cullis groove) besitzen (Plan 2).952 Diese architektoni-
sche Besonderheit, die sich sonst in keinem der ande-
ren frühen Gräber in Giza nachweisen läßt, scheint
auf eine Übernahme von älteren Bautraditionen hin-
zudeuten. Bereits in den Gräbern der 1. Dynastie las-
sen sich Führungen zum Einsetzen und Bewegen der
Fallsteine nachweisen.953 Die charakteristische T-
Form der Schachtmündung ist besonders häufig in
Grabanlagen aus der Zeit des Snofru belegt. Auch die
vor kurzem untersuchten Mastabas in Dahschur-
Mitte weisen diese technische Einrichtung auf.954

Bis auf diese fünf Gräber in G 2100 existiert in
keinem anderen Schacht der ältesten Bauphase des
Westfriedhofes diese spezielle Fallsteinführung,
obwohl auch in den anderen Gräbern Fallsteine zum
Verschließen der Sargkammern verwendet wurden.955

Dies legt den Schluß nahe, daß die Anlagen der west-
lichen Gruppe noch in der Bautradition der Snofru-
zeit standen bzw. von einer Arbeitermannschaft aus-
geführt wurden, die auch für die Gräber in Dahschur
verantwortlich war.956

Eine weitere Merkwürdigkeit betrifft die unter-
schiedliche Größe der Grabmassive. Während in den
anderen Kernfriedhöfen eine feststellbare „Normgrö-
ße“ für die Tumuli vorherrscht (Tab. G1–3), fallen die
Gräber in G 2100 durch ihre abweichenden Abmessun-
gen auf. So besitzen zwar die zwei westlichsten Gräber
G 2100 und G 2110 identische Maße – 21,6 × 12,0 m
[41 × 23 E] – , diese sind jedoch etwas kleiner als die
„Normtumuli“ (23,6 × 10,5 m [45 × 20 E]). Die drei
westlich gelegenen Massive (G 2120, G 2130, G 2210)
besitzen dagegen nicht nur unterschiedliche, sondern
im Vergleich zur „Norm“ auch erheblich größere
Maße:

„Norm“ 23,60 × 10,50 m [45 × 20 E]
G 2120: 28,00 × 12,40 m [53½ × 23½ E]
G 2130: 31,00 × 12,80 m [59 × 24½ E]
G 2210: 26,35 × 11,75 m957 [50 × 22½ E]

Auch die Abmessungen der Schachtmündungen
sind in G 2120 und G 2130 nicht nur größer (2,5 ×
2,5 m bzw. 2,6 × 2,55 m), sondern stimmen fast mit-
einander überein. Ebenso sind die Schachtlängen
und die Ausmaße der Sargkammern dieser Gräber
ähnlich (Tab. H2). Dagegen fällt die enorme Größe
der unterirdischen Anlage von G 2210 aus dem Rah-
men (Tiefe des Schachtes im Fels: 21,65 m), was
jedoch einer Wiederbelegung – zumindest aber einer
Änderung des ursprünglichen Bauplans – zuzu-
schreiben ist.

Diese Abweichungen in der Ausführung der Grab-
tumuli (G 2130 besitzt zudem auch eine abweichende
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946 G.A. REISNER, Giza I, 67.
947 Anders H. JUNKER, Gîza I, 11f., 14, der G 2135 der Zeit des

Mykerinos oder Schepseskaf zuwies.
948 Der Königsname kommt in den Domänenaufzügen des

Grabes vor, siehe G.A. REISNER, Giza I, 67, 444, Fig. 260.
949 Grab des Kaninisut I., das nach H. JUNKER, Gîza II, 24,

135ff.; III, 14f., unter Mykerinos oder Schepseskaf ent-
standen ist; zur Datierung dieses Grabes siehe hier S. 223f.

950 G.A. REISNER, Giza I, 76.
951 G.A. REISNER, Giza I, 67, 75f., 77.
952 G.A. REISNER, Giza I, 75, 77, 85.
953 G.A. REISNER, Development, 185; DERS., Giza I, 170.

954 N. ALEXANIAN, MDAIK 49, 1993, 278, bes. Anm. 40 mit
Literaturangaben, Abb. 10–13; DIES. in: Kunst des Alten
Reiches, SDAIK 28, 1995, 2, Abb. 1–2; DIES., Dahschur II,
23f., Abb. 4, 9b.

955 Siehe etwa H. JUNKER, Gîza I, 42ff., Abb. 4.
956 G.A. REISNER, Giza I, 170, hatte aufgrund dieser architek-

tonischen Besonderheit seine Ansicht bestätigt gesehen,
daß die einzelnen Kernfriedhöfe von verschiedenen Arbei-
tertrupps angelegt worden sind.

957 Die Einordnung dieser Anlage in die Gräbergruppe mit ein-
heitlichen Abmessungen, so G.A. REISNER, Giza I, 56, ist
nicht korrekt.
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Art der Kernkonstruktion: Typ IIb) sowie die unre-
gelmäßige Anordnung der Gräber stehen im Gegen-
satz zu den Anlagen der Osthälfte, die auffällig homo-
gen angelegt sind. Die Tumulimaße weisen eine ein-
heitliche Größe auf (durchschnittlich 24 × 10,9 m
[45 × 20 E]), die der „Normgröße“ REISNERs ent-
spricht. Die Anordnung und Ausrichtung der Massive
sind so regelmäßig, daß an einer einheitlichen Baupla-
nung und Ausführung dieses Nekropolenteils nicht
gezweifelt werden kann.958

Obwohl REISNER eine unterschiedliche Entste-
hungszeit der beiden Nekropolenhälften annahm, ging
er davon aus, daß alle Gräbermassive unter Cheops
errichtet wurden: die westliche Friedhofshälfte um das
5. Regierungsjahr, die östliche Gräbergruppe um das
15. Regierungsjahr.959 Entgegen seiner Darstellung960

ist, wie bereits gezeigt (S. 131f.), die zeitliche Untertei-
lung der Entstehung der Tumuli innerhalb der Regie-
rung des Cheops allerdings völlig offen.

Eine von REISNER abweichende Datierung legte
JUNKER vor, der die Anlagen G 2135 bzw. G 2155 aus-
gegraben und dokumentiert hatte.961 Aufgrund seiner
differenzierteren Datierung des Gräberfeldes G 4000
kam JUNKER zu einer anderen zeitlichen Ansetzung
der Entstehung der Mastabatumuli in der östlichen
Gruppe von G 2100, die er der Regierung des Mykeri-
nos oder Schepseskaf zuwies. Diese nicht unerhebli-
che zeitliche Diskrepanz ist bereits an anderer Stelle
erörtert worden (siehe dazu S. 132f., 138ff.). Da die
z.T. später erfolgten Belegungen der Anlagen962 beide
zeitlichen Ansätze zulassen, erscheint es angebracht,
die architektonischen Veränderungen und Belegun-
gen der einzelnen Gräber zu betrachten, um dann
rückwirkend zu einer Aussage bezüglich der Entste-
hung der Tumuli zu kommen.

Aufgrund der architektonischen Besonderheiten
der Gräber ist die von REISNER erkannte Zweiteilung
des Friedhofes in eine ältere westliche und jüngere
östliche Gruppe nicht in Frage zu stellen. Auffallend
bleibt die unregelmäßige Anordnung der Tumuli im
Westteil, die eine Art en Échelon-Prinzip erkennen
läßt.963 Ob daraus unbedingt auf eine zeitliche Diffe-
renz in der Entstehung der fünf Anlagen unterein-
ander geschlossen werden darf, muß dahingestellt
bleiben.

Von den 11 Anlagen in G 2100 zeigen 7 architek-
tonische Eingriffe am ursprünglichen Grabbau, die
auch zu einer z.T. erheblichen Veränderung des
Erscheinungsbildes des Grabes führten. Diesen ste-
hen vier Anlagen gegenüber, die keine Veränderungen
am originalen Massiv erkennen lassen. Die Tumuli
G 2100, G 2135, G 2160 und G 2170 besitzen weder
eine Verkleidung noch steinerne Kultbauten. Ledig-
lich bei den ersten beiden Anlagen dieser Gruppe las-
sen die archäologischen Reste an der Ostseite des
Tumulus erkennen, daß eine Ziegelkapelle errichtet
war, die eine im Massiv des Tumulus eingelassene
Opfertafel als Kultstelle besaß.964 Auch andere archäo-
logische Befund deuten darauf hin, daß G 2100 und
G 2135 als unverkleidete Grabmassive mit einer
Opfertafel und einem Ziegelbau unter Cheops oder
kurz danach belegt waren,965 während G 2160 und
G 2170 unbelegt blieben und zu einem späteren Zeit-
punkt sekundären Bestattungen dienten.966

Auch JUNKER hat die zeitliche Trennung der bei-
den Gräbergruppen vertreten, jedoch die östliche
Gräbergruppe in die Zeit des Mykerinos bzw. Schep-
seskaf datiert, was ihm aufgrund der vergleichenden
Betrachtung der Bauweise der Gräber in G 4000
zwingend schien.967 Bis auf eine Anlage (G 2135) spre-
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958 G.A. REISNER, Giza I, 471, spricht von einem „unified
plan“.

959 Zu diesen zeitlichen Ansetzungen siehe hier S. 129ff.
960 Giza I, 66ff., 83f.
961 Nach JUNKERs Zählung ist VIInn = G 4770 = G 2135; H.

JUNKER, Gîza I, 227ff., bzw. G 4780 = G 2155; H. JUNKER,
Gîza II, 135ff.

962 Vgl. H. JUNKER, Gîza I, 12: „... in der Tat erschiene nach
ASAE 13, 1914, 241, für G 2150 die Mykerinosperiode gesi-
chert.“

963 G.A. REISNER, Giza I, 417, gebrauchte diesen Ausdruck
nicht im Zusammenhang mit dieser Nekropole (er sprach
lediglich von „a family cemetery“), da für ihn das en Éche-
lon-Prinzip ein datierendes Merkmal darstellte, das erst
mit der Regierung des Chephren in Gebrauch kam, siehe S.
237ff.

964 Zu den Opferplattenfragmenten von G 2135 siehe H. JUN-
KER, Gîza I, 229ff., Abb. 53.

965 G.A. REISNER, Giza I, 112. Beide Anlagen besitzen verklei-
dete Sargkammern, wie sie in G 2100 nur noch bei G 2120,
G 2130 und G 2210 vorhanden sind (vgl. Tab. F2 und H2).

966 G.A. REISNER, Giza I, 417. Auch die Schachtanlagen und
Sargkammern dürften erst zu einem späteren Zeitpunkt
angelegt worden sein. Die Form und vor allem die Position
der Sargkammern deuten im Vergleich zu den charakteri-
stischen unterirdischen Anlagen der 4. Dynastie darauf
hin, daß diese vermutlich nicht mehr in dieser Dynastie
angelegt worden sind. G 2160A blieb unvollendet, G.A.
REISNER, Giza I, 449, Abb. 271, doch zeigt die begonnene
Ausschachtung, daß die Sargkammer zwar im Süden,
jedoch östlich der Schachtachse geplant war. In G 2170A
besteht die Sargkammer aus einem kleinen Raum (2,05 ×
1,35 × 1,20 m), der unmittelbar im Westen der Schacht-
mündung liegt, G.A. REISNER, Giza I, 449f., Abb. 273.

967 H. JUNKER, Gîza I, 10f.; II, 136.
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chen die archäologischen Befunde bzw. die feststell-
baren Belegungen in der östlichen Gräbergruppe
nicht gegen einen solchen späten Ansatz. Die einfa-
che Form der Totenopferstelle von G 2135 – Opfer-
platte und Ziegelkapelle – sowie die unvollendete ver-
kleidete Sargkammer deuten hingegen auf eine frühe
Belegung dieser Mastaba,968 deren Bestattung wahr-
scheinlich noch unter Cheops oder kurz danach
erfolgt sein dürfte. Damit ist REISNERs Datierungs-
vorschlag der Vorzug zu geben, nach der auch die öst-
liche Mastabagruppe bereits unter Cheops errichtet
wurde.969 Andernfalls bliebe es schwer erklärbar,
warum unter Mykerinos der unverkleidete Tumulus
von G 2135 „nur“ mit einer einfachen Opferplatte
und einer Ziegelkapelle ausgestattet wurde, während
gleichzeitig in anderen Teilen der Gizanekropole voll-
ständig dekorierte Grabkapellen mit Scheintüren ent-
standen.970

Eine relativchronologische Reihung der Errich-
tung der Tumuli ist – abgesehen von der bereits
erwähnten Zweiteilung der Nekropole – naturgemäß
schwer festzustellen. Die relativchronologische Ord-
nung der Gräber muß sich folglich an den baulichen
Veränderungen am Massiv und feststellbaren Bele-
gungen orientieren. Die architektonischen Eingriffe
an den Tumuli sind vielfältig und unterscheiden sich
im Vergleich zu den Gräbern in den Kernfriedhöfen G
1200 und G 4000 in manchen Punkten ganz wesent-
lich. So treten in G 2100 Änderungen und Erweite-
rungen am Tumulus auf, die in den anderen Nekro-
polen fehlen. Der direkte Anbau einer vollständigen
Mastaba an einen ursprünglichen Tumulus (siehe die
Merib-Gruppe, Plan 3) ist nur in diesem Kernfriedhof
belegt und findet eine vergleichbare Entsprechung in
G 7000, wo durch Zusammenfügen der ursprünglich
getrennt errichteten Massive große Doppelanlagen
entstanden. Merib unterließ es jedoch, den älteren
Tumulus G 2100, an den er sein Grab anbaute,
gemeinsam mit seiner Anlage zu verkleiden, wodurch
die Einheit einer Doppelmastaba nicht so augenfällig
ist wie in G 7000.971

Als weitere Besonderheit ist das nachträgliche
Herausbrechen eines Teils des ursprünglichen Grab-
massivs zu nennen, um in dem freigewordenen Raum
die Kultkapelle zu errichten. Diese Bauform, die in
G 2100 dreimal (G 2130, G 2140, G 2150 mit Serdab
und wahrscheinlich sekundärem Schacht) und in G
4000 zumindest zweimal (G 4520, G 4710) belegt ist,
fehlt in G 1200 völlig (in diesem Friedhof wurde kein
einziges Massiv original verkleidet). Dieser architek-
tonisch gesehen massive Eingriff in die ursprüngliche
Bausubstanz, um den Kultbau im Inneren des Tumu-
lus errichten zu können, ist ein Charakteristikum der
Doppelmastabas in G 7000 und läßt sich auch in zahl-
reichen Grabanlagen des Cemetery en Échelon sowie in
G I S nachweisen.

Andererseits ist bemerkenswert, daß die Erweite-
rung des Massivs mit einem annex-Bau und zusätz-
licher Schachtanlage, die für einige Tumuli in G 1200
und G 4000 belegt ist, bei den Tumuli in G 2100 nicht
vorgenommen wurde.972 Es ist klar, daß mit dieser
speziellen Form der Erweiterung eine zusätzliche
Bestattungsanlage am ursprünglichen Tumulus, der
original nur eine unterirdische Anlage enthielt,
geschaffen werden sollte. Lediglich bei einer Mastaba
in G 2100 liegt der Nachweis vor, daß nachträglich
der Versuch unternommen wurde, im alten Tumulus
einen zweiten Schacht unterzubringen (G 2150B:
unvollendet), um eine Doppelbestattung zu ermög-
lichen. Die Position dieses Schachtes entspricht dabei
der Anordnung in den sog. Zweischachtmastabas.
Diese Art der Erweiterung bildet die „Vorstufe“ zur
Zweischachtmastaba ab origine.973

Aufgrund des Bauzustandes dürfte außer G 2135
auch die anonyme Anlage G 2100 bereits früh belegt
gewesen sein, da keine erkennbaren Änderungen am
Bau vorgenommen wurden. Der Tumulus blieb ohne
Verkleidung und Kultbau aus Stein, dagegen war die
Sargkammer verkleidet worden. Verkleidete Sarg-
kammern sind weiters in G 2120, G 2130, G 2210 und
G 2135 nachweisbar.

Ein ähnlicher Befund mit Opferplatte und Ziegel-
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968 Auch das Fragment der Opferplatte von G 2135 (= VIInn)
entspricht dem Schema der Platten aus dem Friedhof G
1200, P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann,
125, Fig. 5 und 131.

969 S. S. 140, 142.
970 Zu den Vorbehalten gegenüber JUNKERs Rekonstruktion

des Baugeschehens im Westfriedhof siehe hier S. 137ff.
971 Ob diese äußerliche Unterscheidung bewußt gewählt

wurde, mag dahingestellt bleiben. Immerhin besteht zwi-
schen den Doppelmastabas in G 7000 und der Merib-Grup-

pe ein wesentlicher Unterschied. In G 7000 sind (soweit
feststellbar) generationsgleiche Personen bestattet wor-
den, während in G 2100 und G 2100-I-annex zwei Genera-
tionen bestattet liegen.

972 Bei der nördlichen Erweiterung von G 2210 könnte man
allerdings vermuten, daß dort vielleicht ein zweiter
Schacht geplant war oder vielleicht existierte, der vom Aus-
gräber übersehen wurde, siehe hier S. 182 und Plan 2.

973 Siehe Kap. II.2.5.
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kapelle ist auch bei G 2120 (Seschatsechentiu) festzu-
stellen, allerdings zeigen die später erfolgten bau-
lichen Veränderungen an diesem Grab, daß eine
beträchtliche Erweiterung der Anlage vorgesehen
war, die jedoch nur zum Teil zur Ausführung kam.
Durch die Erweiterung des Kultbaus dürfte die
Opferplatte vermauert worden sein. Bemerkenswert
ist die große Schachtöffnung dieser Mastaba, die vom
normalen Maß in dieser Nekropole abweicht (Tab.
H2) und eine Entsprechung in den Schachtmaßen der
Mastaba G 2130 findet. Andererseits besitzt G 2130
die kleinste verkleidete Sargkammer in diesem
Nekropolenabschnitt (vgl. auch die Maße der Sarg-
kammer in G 2120) und stimmt in den Maßen mit den
verkleideten Kammern der ältesten Anlagen in
G 1200 und G 4000 überein. Dies veranlaßte REISNER

anzunehmen, daß die Kammer in G 2130 die erste
fertiggestellte Sargkammer in G 2100 gewesen sei.974

Demgegenüber weist die Anlage G 2130 bedeuten-
de bauliche Veränderungen auf, die auch zu einer
erheblichen Vergrößerung des Grabmassivs führten.
G 2130 war im Endzustand die größte Grabanlage
der Nekropole G 2100. Die Erweiterung des Tumulus
nach Norden und Süden sowie das Anlegen der Ver-
kleidung führten dazu, daß zwischen G 2120 und
G 2130 nur ein schmaler Weg verblieb, der gerade
breit genug war, um den Durchgang nach Osten zu
gewährleisten (die Verkleidung blieb an der Nordseite
von G 2120 wahrscheinlich unvollendet). Im Norden
hatte die Vergrößerung des Tumulus zur Folge, daß
die Erweiterung des Massivs von G 2210 nur im Osten
und Norden angelegt werden konnte (ob im Westen
eine Erweiterung vorgesehen war, ist unwahrschein-
lich). An der Südseite von G 2210 blieb gerade genug
Platz, um Verkleidungsblöcke zu verlegen (nach dem
Befund aber wahrscheinlich nicht vollendet oder aus-
geführt), was den Raum zwischen diesen beiden Grä-
bern auf einen schmalen Pfad beschränkte. Es ließe
sich daraus folgern, daß die Erweiterung der Anlage
G 2210 erst nach der Vergrößerung des Tumulus
G 2130 erfolgt sein dürfte.

Entgegen REISNER scheint es wahrscheinlicher,
den Ausgangspunkt der Friedhofsentwicklung in
G 2100 in der Anlage G 2130 zu erkennen, um die sich
die übrigen vier Massive G 2120, G 2210, G 2100 und
G 2110 halbkreisförmig herumlegten. G 2130 besitzt
als einzige Anlage in diesem Friedhof einen Tumulus

des Typs IIb975 und eine verkleidete Sargkammer, wie
sie in den ältesten Gräbern in G 4000 zu finden ist
(vgl. die Hemiunu-Gruppe).976

Die architektonischen Ähnlichkeiten zwischen
G 2130 und G 2120 – vor allem die gleichförmige
Behandlung der unterirdischen Anlagen (Tab. H2) –
deuten darauf hin, daß beide der gleichen Entste-
hungszeit zuzuordnen sind, wobei sich G 2130 wahr-
scheinlich in einem fortgeschritteneren Baustadium
befunden haben dürfte und G 2120 schließlich unvoll-
endet blieb, als die Bauarbeiten großen Stils einge-
stellt wurden. Die zeitliche Verzögerung könnte viel-
leicht damit zusammenhängen, daß G 2120 anfangs
als einfache Anlage mit Opfertafel und Ziegelkapelle
ausgeführt wurde und auch in Funktion war,977 als
man sich entschloß, die Erweiterungen an dem Grab-
mal vorzunehmen.

G 2210 scheint dagegen über das Errichten des
Tumulus nicht hinausgekommen zu sein und blieb
anfangs unbelegt. Die Sargkammer war auf einer
Tiefe von etwa 13 m geplant (vgl. Tab. H2) und zum
Teil auch ausgeführt, als die Arbeiten eingestellt oder
zumindest unterbrochen wurden. Später wurden die
Ausschachtarbeiten wieder aufgenommen und der
Grabschacht beträchtlich abgetieft. Vielleicht stehen
mit diesem Abtiefen auch die Erweiterungen des
Massivs im Osten und Norden in Zusammenhang, die
jedoch unvollendet blieben. Ebenso unfertig verblieb
die Verkleidung der Sargkammer. Der Baubefund der
Anlage978 scheint darauf hinzudeuten, daß der Besit-
zer vorzeitig gestorben ist.

22..44 DDiiee KKuullttbbaauutteenn

„In regard to the forms of the stone mastabas, there
is clearly a transition from an exterior chapel of
mud-brick or stone in the earlier part of the Fourth
Dynasty to an interior chapel of stone, in the later
part of the same dynasty.“ 
(G.A. REISNER-C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 231)

„Bei dem Versuch, aus der Form und der Ausgestal-
tung eine Grabes festzustellen, welchem engeren Zeit-
abschnitt es angehören muß, ist gerade in Ägypten
die größte Vorsicht geboten.“ 

(H. JUNKER, Gîza II, 26)

Die eingangs angeführten Zitate bezüglich der Kapel-
lenformen läßt sich in einem Punkt – der Ausführung
der Kapellen – weiter differenzieren: Bereits unter Che-
ops oder Djedefre bzw. später werden externe Ziegel-
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974 G.A. REISNER, Giza I, 113.
975 G.A. REISNER, Giza I, 40 (2), 78.
976 G.A. REISNER, Giza I, 113.

977 Siehe hier S. 164, 178f.
978 G.A. REISNER, Giza I, 435.
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kapellen durch Steinbauten ersetzt. Diese Änderung
mag nicht gravierend erscheinen, da dabei die Form
des Grabmals in den meisten Fällen nicht wesentlich
verändert wurde. Bei einigen Anlagen ist jedoch auch
eine erhebliche Änderung der Grabform zu erkennen.
Diese Änderung sowie die Tatsache, daß man über-
haupt danach trachtete, Schlammziegelanlagen durch
steinerne Kapellen zu ersetzen, verdient eine eingehen-
dere Behandlung. Sie wirft nämlich die generelle Frage
auf, ob nicht ursprünglich alle Tumuli verkleidet und
mit steinernen Kultanlagen versehen werden sollten.979

In diesem Kapitel werden daher alle Zubauten, Ver-
größerungen und architektonischen Veränderungen
am ursprünglichen Tumulus abgehandelt.980

2.4.1 Die Ziegelkapellen

Bei den Bauten aus Ziegeln sind folgende Formen zu
unterscheiden: Ziegelbauten, die an Steinkapellen
oder direkt an das Grabmassiv angefügt wurden.
Erstere enthalten in keinem Fall den Totenopfer-
raum und sind als Erweiterung des Steinbaus zu
betrachten (siehe etwa Hemiunu [Plan 4] oder die
groß angelegten Ziegelvorbauten bei den Doppel-
mastabas in G 7000,981 siehe Abb. 3). Die zweite Grup-
pe, die direkt am Tumulus angesetzt wurde, ist als
eigentlicher Kultbau des Grabes anzusehen. In vielen
Fällen enthielt der Totenopferraum die Opferplatte,
die den eigentlichen Kultplatz bezeichnete. Diese
Kapellen bilden eine homogene Gruppe, die im fol-
genden vorgestellt werden soll.

a) Das Westfeld

Wie bereits erwähnt, erhielten in G 1200 sechs Anla-
gen, in G 2100 drei und in G 4000 zwölf Tumuli Kult-
kapellen aus Schlammziegeln, die direkt an das
unverkleidete Massiv gesetzt wurden.982 Diese Bau-
form muß als rasche und provisorische, für den
Totenkult aber funktionsfähige Kultanlage betrach-
tet werden, die in manchen Fällen eine lange Nut-
zungsdauer aufweist. In allen drei Kernfriedhöfen ist
jedoch die Absicht zu erkennen, daß etliche Ziegelka-
pellen durch Steinbauten ersetzt wurden oder zumin-

dest die Absicht bestand, sie zu ersetzen. Diese Vor-
gangsweise, die auf die Bauform des Grabes selbst
keine wesentliche Auswirkung hatte – die Kultanlage
verblieb als exterior chapel in Stein errichtet in Funk-
tion –, ist jedoch hinsichtlich der Funktionsdauer der
Grabanlagen von Wichtigkeit.983 Die erhaltenen
Erweiterungen und Fertigstellungen in Kalkstein las-
sen kaum einen Zweifel, daß ursprünglich komplett
in Kalkstein errichtete Mastabas in den Friedhöfen
geplant gewesen waren, die jedoch nur in wenigen
Fällen zur Vollendung kamen.

In allen aus Schlammziegeln errichteten Kultka-
pellen, die direkt an das unverkleidete Massiv gesetzt
wurden, bildete die in die Ostfassade eingesetzte
Opfertafel das Zentrum der Kultanlage. Dieser Bau-
befund ist unter Cheops oder kurz danach zu datieren.
Darüberhinaus gibt es eine Reihe von Gräbern, die die
oben genannten architektonischen Kriterien erfüllen
(Ziegelkapelle am unverkleideten Tumulus), bei denen
die Existenz einer Opferplatte jedoch nicht nachweis-
bar ist. Es handelt sich dabei um die Anlagen G 1209,
G 4330, G 4430, G 4440, G 4540, G 4550, G 4650 und
G 4660. Bei diesen Gräbern ist weder das Bruchstück
einer Platte noch die charakteristische Vertiefung im
Massiv zum Einsetzen derselben vorhanden. Im Falle
von G 1209 kann die Existenz der Platte durch die
freigehaltene Nische in der Kapellenwestwand als
gegeben angenommen werden. Ähnliches darf man
auch für G 4550 und G 4560 vermuten.984 Ob man aus
dem Befund dieser Gräber generell schließen darf, daß
an manchen Tumuli die Kultkapellen bereits errichtet
waren, bevor die Opferplatte (u.U. erst bei der Bestat-
tung?) eingesetzt wurde, bleibt allerdings offen.

Die Nekropole G 1200 (Plan 1)

Die sechs erhaltenen Ziegelkapellen dieser Nekropole
(G 1203, G 1205, G 1207, G 1209, G 1227 und G 1235)
zeigen einen gemeinsamen architektonischen Befund.
Keine Anlage ist in ihrem ursprünglichen Zustand
erhalten. Alle Kultbauten wurden mehrmals verän-
dert und erweitert, wobei jede Kapelle mindestens
zwei, meistens jedoch mehrere Bauphasen besitzt.

155

979 Siehe dazu hier S. 82ff., 283.
980 Siehe Anm. 17.
981 Diese sind bis heute unveröffentlicht, vgl. derzeit den Plan

in W.K. SIMPSON, Kawab, pl. 1.
982 Diese ist bei G 1233 aufgrund der Errichtung der Anlage G

1234, die später an die Ostfassade angesetzt wurde, nicht
mehr nachweisbar, siehe hier S. 162.

983 Ein weiterer und hinsichtlich der Entwicklung des Toten-
opferraumes wichtiger Punkt der Abweichung betrifft die
Kultstelle selbst. Wie am Befund zu erkennen ist, wurde

die ursprüngliche Opferstelle – die Opferplatte – durch eine
Scheintür aus Stein ersetzt, siehe dazu S. 280ff.

984 Problematischer ist dies im Fall von G 4330, siehe unter
G 4330. Bei G 4440 könnten die Ziegelreste von einem Vor-
bau an einer Steinkapelle stammen, siehe hier S. 180. Die
Kultbauten der Tumuli G 4650 und G 4660, die sich in Form
und Raumordnung sehr ähnlich sind (Kopie ?), weichen der-
artig von den Kapellen mit Opferplatten ab, daß sie nicht in
diese Kapellenkategorie zu zählen sind, siehe hier S. 176f.

125_166.qxd  23.01.2005  13:48  Seite 155



Eine Überprüfung des Bauzustandes dieser Kapellen
zeigt, daß sie nicht nur verschiedene Erweiterungen
und Ergänzungen erfuhren, sondern daß auch die
ursprüngliche Bausubstanz mancher Kapellen
wesentlich verändert wurde. Im Folgenden gilt es,
den originalen Bauzustand, von jüngeren Einbauten
und Veränderungen befreit, herauszuarbeiten und
eine Rekonstruktion der ursprünglichen Kapellen-
form darzulegen.

Drei Tumuli – G 1201, G 1223 und G 1225 – erhiel-
ten eine Erweiterung aus massivem Steinmauerwerk,
das eine Steinkapelle besaß (Plan 1). Die vergrößerten
Anlagen sollten mit feinem Kalkstein verkleidet wer-
den, die Fertigstellung der Gräber unterblieb jedoch in
allen drei Fällen und wurde schließlich in Ziegelmau-
erwerk ausgeführt. In diesen Grabanlagen waren die
Opferplatten an ihrem originalen Platz belassen und
im Zuge der Erweiterungen vermauert worden. Es ist
daher anzunehmen, daß auch bei diesen Gräbern
ursprünglich Kultkapellen aus Ziegeln existierten.
Reste dieser älteren Kapellen sind offenbar nicht
gefunden worden und dürften durch die jüngeren Bau-
vorgänge beseitigt worden sein.985 Zum Baubefund der
steinernen Erweiterungen siehe S. 177ff.

Grab: G 1201 (Abb. 40)

Der Baubefund dieser Mastaba zeigt mindestens drei
Baustadien (siehe auch S. 181f.).986 Die vermauerte
Opferplatte am originalen Platz im Massiv zeigt, daß
ursprünglich wohl auch eine Schlammziegelkapelle
existierte (Abb. 40/1) oder zumindest geplant war.
Reste dieser Kapelle sind nicht nachgewiesen und
dürften durch die jüngeren Bauaktivitäten beseitigt
worden sein.

Grab: G 1203 (Abb. 14 u. 15)

Der Ziegelbau (Maße: 6,85 × 4,45 m [13 × 8½ E])
besitzt vier Räume, die den Endzustand einer länge-
ren Nutzungsphase darstellen,987 der an den verschie-

denen Baufugen und dem architektonischen Befund
an der Westfassade von G 1201 ablesbar ist. Der gute
Erhaltungszustand der Kapelle gestattet es, eine
relativ genaue Bauabfolge darzulegen.

Nachdem es feststand, daß der Tumulus nicht ver-
kleidet werden sollte, wurde ein länglicher Totenop-
ferraum [b] mit Schlitzfenster im Norden errichtet
(Maße: 5,9 × 1,7 m [11 × 3 E]). Er ist als der Kern der
Kapelle anzusehen. Bemerkenswert ist, daß alle vier
Kammerwände separat errichtet wurden und unter-
schiedliche Mauerstärken besitzen. Die Kultstelle bil-
dete die Nische in der Westwand, in der die Opfer-
platte im Massiv eingelassen war. Am Boden davor
befand sich ein ca. 10 cm hohes Podest aus Lehm-
estrich, das den Opferplatz markierte. Wie aus ande-
ren Kapellen bekannt (siehe etwa G 1205), waren auf
diesem Podest Opferständer aufgestellt. Die Höhe
des Raumes betrug vom Boden bis zum Gewölbe-
scheitel 5 E. Die Decke bestand aus einem einfachen
Ringschichtengewölbe, das an die Nordwand ange-
lehnt war.

Daß bereits in diesem Baustadium die Absicht
bestand, die Kapelle mit mehreren Räumen zu verse-
hen, ist an den beiden Mauerzungen der Nord- und
Südwand erkennbar. Ebenso zeigt dies auch die Mau-
erstärke der Ostwand (0,62 m), die als Auflager eines
weiteren Ringschichtengewölbes dienen sollte. Aus
diesem Baubefund ist folgende Schlußfolgerung
abzuleiten: Die Errichtung des Totenopferraumes [b]
an dem unverkleideten Tumulus von G 1203 war not-
wendig geworden, doch bestand bereits die Absicht,
nach Vollendung der Verkleidung von G 1201 die Zie-
gelkapelle nach Osten zu erweitern und an die ver-
kleidete Westfassade von G 1201 anzubauen (Abb.
14/1 und 1a).988

Die Vollendung und damit auch die Verkleidung
von G 1201 unterblieben jedoch. Die Kapelle von
G 1203 wurde nach Osten erweitert und an die z.T.
unverkleidete Westfassade von G 1201 angebaut. Bei

II. Die Kernfriedhöfe156

985 G.A. REISNER, Giza I, 386, 399, 404. Allerdings vermerkten
G.A. REISNER und C.S. FISHER in ihrem ersten Bericht,
ASAE 13, 1914, 234f., daß Reste von Ziegelkapellen unter
den Kalksteinbauten festgestellt worden sind.

986 G.A. REISNER, Giza I, 385f., fig. 104, pl. 11a–d, Map of
Cem. 1200.

987 G.A. REISNER, Giza I, 389f., figs. 1, 94, pl. 12a, b.
988 G.A. REISNER, Giza I, 385, 390, nahm an, daß an G 1203

gearbeitet wurde, als G 1201 noch nicht stand. Den Grund
dafür vermutete er in der vermauerten Tür der Kapellen-
ostfassade von G 1203, die durch die Errichtung von G
1201 blockiert wurde; G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE
13, 1914, 235: „The reconstruction of no 1201 closed the old

eastern doorway of the chapel of G 1203 and necessitated the
opening of a door to the north.“ Diese Erklärung ist jedoch
unwahrscheinlich, da in diesem Fall angenommen werden
muß, daß der Besitzer von G 1203 bereits wußte, daß im
Osten seiner Anlage eine weitere Mastaba entstehen würde.
Andernfalls hätte er seinen Kultbau in einem Bauvorgang
auf der gesamten Breite errichten können. Dann allerdings
ist der Eingang in der Ostwand unnötig. Außerdem zeigt
der Baubefund der Südwand der Kapelle von G 1203, daß
G 1201 bereits existiert haben muß, da der Ostteil der Süd-
wand aus zwei Mauerzügen besteht, die auf die architekto-
nischen Gegebenheiten von G 1201 Rücksicht nehmen.
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diesem Bauvorgang dürften auch einige unbearbeite-
te Verkleidungsblöcke von G 1201 in die Kapellenar-
chitektur von G 1203 miteinbezogen worden sein.
Zwischen der Südostecke des Raumes [b] und der
Westfassade von G 1201 wurde eine 25 cm starke Zie-
gelmauer errichtet, so daß der Durchgang zwischen
G 1201 und G 1203 von Süden her unmöglich wurde
(Abb. 14/2). Gleichzeitig errichtete man eine L-förmi-
ge Mauer mit unterschiedlichen Mauerstärken (im
Süden 20 cm, im Osten 45 cm stark), die im Süden
direkt an der bereits bestehenden Ost-Westmauer
und im Osten direkt an den ungeglätteten Verklei-
dungsblöcken angebaut wurde. Im selben Bauverfah-
ren wurde eine weitere L-förmige Ziegelmauer im
Norden errichtet, die einen Teil des Raumes [a] bil-
dete. Anschließend wurde im Westen eine Ziegelwand
mit Durchgang eingezogen, um die Räume [a] und
[c] zu trennen.989 Der Eingang in die Kultkapelle lag
anfangs in der Ostwand. Vermutlich wurden dabei
einige der östlich liegenden und noch ungeglätteten
Verkleidungsblöcke von G 1201 entfernt, um einen
Zugang von Norden her entlang der Westfassade von
G 1201 zu ermöglichen. 

Der schmale Raum im Osten [d] (ca. 3,5 × 1 m
groß) besaß aufgrund der belassenen Verkleidungs-

blöcke ein höheres Niveau und dürfte vermutlich als
Serdab genutzt worden sein (Abb. 14/2 und 15).

In der darauffolgenden Bauphase wurde der
ursprüngliche Eingang in der Ostwand vermauert
und stattdessen ein Durchgang in der Nordwand von
[a] angelegt. Die Kapelle erhielt einen Hof [e], des-
sen Eingang sich ebenfalls im Norden befand. Der
Serdab [d] dürfte weiterhin in Funktion geblieben
sein. Der Zugang war durch den Anbau im Norden
nicht blockiert und erfolgte über einen schmalen
Durchgang zwischen der Nordostecke der Hofbe-
grenzung und den unbearbeiteten Verkleidungs-
blöcken der Anlage G 1201 (Abb. 14/3).

Wie lange die Kultkapelle in Funktion blieb, ist
anhand der Befunde nicht erkennbar. Spätestens als
die Grabanlage G 1202 nördlich der Ziegelkapelle
zwischen G 1201990 und G 1203 errichtet wurde
(Abb. 14/4), war der Kult für den Besitzer von G 1203
beendet, denn die neu errichtete Grabanlage versperr-
te vollständig den Zugang zur Kapelle von G 1203.

Grab: G 1205 (Abb. 16)

Der Ziegelbau von G 1205 (Maße: 10,35 × 5,02 m [20
× 10 E]) besaß fünf Räume,991 die durch zahlreiche
Änderungen und Erweiterungen entstanden sind

II. Die Kernfriedhöfe158

989 Laut G.A. REISNER, Giza I, 390, saß die Ostwand von [a]
und [c] auf Schutt auf, „which covered the lowest course of
the same unfinished casing“ (von G 1201). Aus den Schnitt-
zeichnungen ist dies leider nicht eindeutig ersichtlich. Dort
sieht es so aus, als wäre unter der Kapelle von G 1203 eine

Steinsplitterschicht als Ausgleichsschicht gelegt worden,
über die ein Lehmestrich aufgetragen wurde (Abb. 15).

990 G.A. REISNER, Giza I, 389, 391f.
991 G.A. REISNER, Giza I, 392f., fig. 95, pls. 12c–d, 13a–b.
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Abb. 15 Rekonstruierter Schnitt durch die Kultkapelle von G 1203 (Blick nach Norden)
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II.2.4 Die Kultbauten

und die Rekonstruktion des ursprünglichen Bauzu-
standes nicht sicher gestatten. Im Raum [c] wurde
später eine kleine Mastaba – G 1367 – angelegt,992 die
die Form der ursprünglichen Kapelle wesentlich ver-
änderte. Auffällig sind die unproportionierte Form
der Ziegelkapelle, der ungewöhnlich langgestreckte
Totenopferraum [b] (L 7,7 m) sowie die schrägen
Mauerverläufe. Bemerkenswert sind auch die zahl-
reichen Eingänge in die Kultanlage und die drei Ein-
gänge nach [b]. In der Regel besitzt jede Ziegelka-
pelle nur einen Eingang, und der Zugang nach [b]
erfolgt ebenfalls ohne Ausnahme nur über einen
Durchgang. Es ist zu vermuten, daß der erste Bau
aus zwei oder drei Räumen bestand und nur einen
Eingang (wahrscheinlich im Osten gelegen) besaß.
Einen Hinweis zur Rekonstruktion könnte der ver-

mauerte Durchgang zwischen [c] und [b] liefern, der
wahrscheinlich Bestandteil des ursprünglichen L-
förmigen Totenopferraumes [b] gewesen sein dürf-
te.993 Ein axialer Zugang, wie er in der erhaltenen
Form vorliegt, ist unwahrscheinlich, da er in diesem
Kapellentyp sonst nicht belegbar ist, so daß der
ursprüngliche Totenopferraum [b] vermutlich die
Maße 2,1 × 5,5 m besaß. Dies stimmt auch mit den
Maßen der Totenopferräume in den anderen Kapel-
len gut überein. Während die Plattform für das
Opferbecken und die Opferständer wahrscheinlich
von Anfang an existierte, ist das Podest mit der
Rampe in der Südostecke (das sicher einmal eine
Statue oder einen Schrein trug) erst in der jüngeren
Bauphase von [b] angelegt worden.994 Östlich von [b]
waren zwei weitere Räume – ein Eingangsraum [a]
und der Durchgangsraum [c] – vorhanden, die den
ursprünglichen Bestand der ursprünglichen Kapelle
gebildet haben dürften. 

Auf welche Weise die übrigen Räume bzw. die
Erweiterungen im einzelnen hinzukamen, ist mit der
vorliegenden Dokumentation nicht festzustellen. Das
Errichten der kleinen Mastaba G 1367 in [c] muß als
schwerer Eingriff in die Funktion der Kultanlage von
G 1205 angesehen werden, da dadurch der alte
Durchgangsraum nach [b] blockiert wurde, was eine
Neugestaltung der Kapelle erforderlich machte.
Dabei sind weitreichende Änderungen bzw. Erweite-
rungen an der Kapelle vorgenommen worden. Da
G 1367 keine erkennbare Totenopferstelle besitzt, ist
zu vermuten, daß diese vielleicht in einem der neu
errichteten Kapellenräume untergebracht war. Als
schließlich die Anlage G 1204 (5. Dynastie) den
Zugang zur Kultkapelle vom Norden her versperr-
te,995 war man darauf bedacht, von Süden Durch-
gangsmöglichkeiten zur Kultstelle von G 1205 und
der Anlage G 1367 aufrecht zu halten. Im Gegensatz
zum Befund der Kapelle G 1203 (Abb. 14) scheint der
Kult in der Kapelle von G 1205 auch nach Errichten
der Anlage G 1204 im Norden weiterbestanden zu
haben.996 Ähnlich wie bei G 1207 ist eine Nutzungs-
dauer der Kapelle von G 1205 bis etwa an das Ende
der 4. Dynastie anzunehmen.
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992 G.A. REISNER, Giza I, 393.
993 G.A. REISNER, Giza I, 393: „The thin wall on the west of room

(c) which probably ran the whole length of room (a) (0.28 m.
thick, originally 0.35 m. thick) with a doorway into (a).“

994 Ibid.
995 G.A. REISNER, Giza I, 394; PM III2, 57. G 1204 wird in die

Mitte der 5. Dynastie oder später datiert, was allerdings

offenbar nur auf der zeitlichen Einordnung von K. BAER,
Rank, 52[9], beruht.

996 Die zwischen Kapelle und Westfassade von G 1203 liegen-
den Schächte x und y sind spätere Grabanlagen, die nach
dem Versanden dieses Nekropolenteils angelegt worden
sind, G.A. REISNER, Giza I, 393.

b
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Abb. 16 Die Kultkapelle von G 1205:
1. Baubefund und 2. rekonstruierter Originalzustand
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Grab: G 1207 (Abb. 17)

Der Ziegelbau dieser Anlage (Maße: 6,8 × 3,8 m [13 ×
7 E]) besitzt drei Räume,997 die das Resultat minde-
stens eines Umbaus sind. Dieser fand statt, als im
Norden der Kapelle die Mastaba G 1206 an der Ost-
fassade von G 1207 errichtet wurde (Abb. 17/1).998

G 1206 blockierte allerdings den Zugang zur älteren
Kapelle nicht, wie dies bei G 1203 und G 1205
geschah. An die Südfassade der neu entstandenen
Anlage G 1206 wurden die Erweiterungen der umge-
stalteten Ziegelkapelle von G 1207 angebaut.

Bereits REISNER erkannte, daß die ungewöhnlich
breite Westwand des Raumes [b] (0,65 m), die auf
fünf Stufen des Tumulus aufsaß und die Nische für
die Opferplatte enthielt, zur Bausubstanz der
ursprünglichen Kapelle gehört haben dürfte.999 Diese
bestand vermutlich, ähnlich wie bei G 1203 festge-
stellt (Abb. 17/2), aus drei Räumen mit Ringschich-
tengewölbe. Der später vermauerte Durchgang in der

Ostwand von [a] dürfte andeuten, daß sich an dieser
Stelle auch der ursprüngliche Eingang befunden hat.
Er führte in den Eingangsraum [a], der im Westen
einen Durchgang nach [b] und nach Süden in einen
Nebenraum [c] besaß. Der Totenopferraum [b]
scheint aus einem rechteckigen Raum, der die gesam-
te Länge der Kapelle eingenommen hatte, bestanden
zu haben. Auf den niedrigen Podesten zu beiden Sei-
ten der Opferplattform waren wahrscheinlich Sta-
tuen aufgestellt gewesen.

Als G 1206 errichtet wurde, war die Kapelle von
G 1207 entweder schon baufällig oder durch die
Arbeiten an G 1206 beschädigt worden, so daß nicht
nur Ausbesserungsarbeiten, sondern auch Änderun-
gen bei der Wiederherstellung der Anlage vorgenom-
men wurden. Die Ziegelkapelle wurde bis an die Süd-
fassade von G 1206 erweitert und an diese angebaut.
Der Totenopferraum [b] erhielt nach Entfernen der
Trennwand zwischen [b] und [c] eine L-Form, wie sie
auch in den Anlagen G 1209 und G 1235 zu finden ist
(Abb. 18 und 19). Diese spezielle Form des Raumes
sowie die schmalen Mauern der Erneuerungsphase
schließen es aus, daß die Kapelle mit Ringschichten-
gewölben gedeckt war. Vermutlich besaß sie eine ein-
fache Holz-Lehmkonstruktion als Abdeckung.1000

Nach REISNERs Darstellung befand sich der Eingang
in die neue Kapelle in der Ostwand von [a]. Als man
die kleine Grabanlage G 1210 errichtete, wurde dieser
jedoch vermauert und der Eingang nach Norden
nahe der Südostecke von G 1206 verlegt.

Zusammenfassend betrachtet zeigt die Kapelle
von G 1207 eine auffällig lange Nutzungsdauer, die
vielleicht bis an das Ende der 4. Dynastie gedauert
haben könnte:

a) Errichtung der ältesten Ziegelkapelle für den Kult
des Besitzers der Anlage G 1207 unter Cheops

b) Errichtung der Mastaba G 1206 frühestens am
Ende der 4. Dynastie1001

c) Umgestaltung des alten Ziegelbaus von G 1207

d) Errichtung der kleinen Anlage G 1210 (5. Dyna-
stie) an der Ostfassade der Ziegelkapelle. Dabei blieb
die Ziegelkapelle weiterhin in Funktion, wie der nach
Norden versetzte Eingang zeigt.

II. Die Kernfriedhöfe160

997 G.A. REISNER, Giza I, 394f., fig. 99, pl. 13c–e.
998 G.A. REISNER, Giza I, 396. Die zeitliche Einordnung des

Grabbesitzers, Ichetneb, steht nicht sicher fest. G.A. REIS-
NER, Giza II (unveröff.), Kap. 15, 13, datierte die Anlage an
das Ende der 4. oder in die frühe 5. Dynastie, vgl. auch

DERS., Giza I, 218 (29); in PM III2, 57, wird der Besitzer in
die Mitte der 5. Dynastie oder später datiert.

999 G.A. REISNER, Giza I, 395.
1000 G.A. REISNER, Giza I, 395.
1001 Zur Datierung siehe hier Anm. 998.
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Abb. 17 Die Bauphasen der Kapelle von G 1207: 
1. Baubefund und 2. rekonstruierter Originalzustand 
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II.2.4 Die Kultbauten

Grab: G 1209 (Abb. 18 u. Plan 1)

Die kleine Ziegelkapelle von G 1209 (Maße: 4,5 × 3,6
m [8½ × 7 E]), die in der jüngeren Bauphase zwei
Räume besaß,1002 läßt den ursprünglichen Grundriß
der älteren Kapelle noch gut erkennen. Die 0,6 m
breite Westwand ist als Teil der alten Kapellenkon-
struktion anzusehen. Sie saß auf fünf Stufen des
Tumulus auf und besaß in ihrer südlichen Hälfte eine
Nische, in der die Opferplatte am Massiv eingesetzt
werden sollte. Weder diese noch die charakteristische
Vertiefung im Massiv zur Aufnahme der Platte waren
jedoch vorhanden.1003

Als Erklärung für die Errichtung der jüngeren
Kapelle gibt REISNER widersprüchliche Gründe
an:1004 Einerseits soll der ältere Bau durch die Errich-
tung der Anlage G 1208 im Norden teilweise zerstört
worden sein, andererseits soll die jüngere Kapelle von
G 1209 bereits vor G 1208 und G 1208-annex existiert
haben. In der veröffentlichten Dokumentation des
Baubefundes ist es eindeutig, daß die beiden jüngeren
Grabanlagen auf die jüngere Kapelle von G 1209
Rücksicht nehmen und ihre Funktion respektieren.
Die jüngere Kapelle von G 1209 ist folglich älter als
die beiden Gräber.1005

Die Kapellenwände des jüngeren Baus (0,35 bzw.

0,25 m breit [Nordwand]) wurden in einem Bauvor-
gang an die alte Westwand angesetzt. Im Nordosten
lag der Eingang, der in den kleinen Eingangsraum [a]
führte.1006 Der Grundriß des Totenopferraumes [b]
weist die L-Form auf, die bereits die Anlage von G 1207
charakterisierte (siehe auch G 1235). Eigenartig ist die
schmale Mauerzunge an der Innenseite der Südwand
von (b), die vielleicht darauf hindeutet, daß ursprüng-
lich die Absicht bestand, den Totenopferraum [b] zu
teilen und einen zusätzlichen Raum [c] im Osten zu bil-
den.1007 Im Westen der Nordwand besitzt Raum [b]
einen weiteren Durchgang, der scheinbar den Zugang
von Norden her ermöglichte. REISNER datierte die Ein-
richtung dieses Eingangs in die Zeit nach der Errich-
tung der beiden jüngeren Grabanlagen G 1208 und
G 1208-annex.1008 Dies ist jedoch unwahrscheinlich. Der
originale Eingang im Osten der Ziegelkapelle wurde
von den jüngeren Bauten G 1208 und G 1208-annex
respektiert,1009 so daß keine Notwendigkeit bestand,
einen zusätzlichen Eingang – noch dazu direkt in den
Totenopferraum – anzulegen. Der Durchgang dürfte
vermutlich zu einem kleinen Nebenraum [d] (Serdab ?)
führen, dessen Nordwand REISNER in seinem Plan als
schmale Bruchgesteinmauer zwischen dem Massiv von
G 1209 und G 1208 eingetragen hatte.

Die ältere Kapelle der Mastaba G 1209 könnte der
Grundform von G 1203 (Abb. 14) ähnlich gewesen
sein und war ursprünglich ebenfalls mit Ringschich-
tengewölben gedeckt. Der Totenopferraum [b] war
ein rechteckiger Raum, der von Raum [a] aus
zugänglich war. Von letzterem konnte man wahr-
scheinlich auch Raum [c] über einen Durchgang in
der Südwand erreichen (vgl. G 1235).1010

Grab: G 1223 (Abb. 42 und Plan 1)

Trotz der Zerstörungen und der zahlreichen Verbau-
ungen zeigt diese Grabanlage ein ähnliches Bild wie
G 1201. Ursprünglich war das Grab mit einer Opfer-

161

1002 G.A. REISNER, Giza I, 396f., fig. 100, pl. 14a.
1003 G.A. REISNER, Giza I, 396.
1004 G.A. REISNER, Giza I, 190, 397, Map of Cem. G 1200.
1005 Vermutlich hat REISNER Spuren der älteren Ziegelkapelle

von G 1209 unter der Mastaba G 1208 gefunden, vgl. G.A.
REISNER, Giza I, 397, und den Befund daher so gedeutet,
daß G 1208 die ältere Kapelle teilweise zerstört hatte. 

1006 G.A. REISNER, Giza I, 396(b), berichtet, daß ursprünglich
nur der Totenopferraum [b] mit den Maßen 3,9 × 2,7 m
existierte und daß der kleine Eingangsraum erst später
eingefügt worden sein soll, was aus seiner Zeichnung fig.
100 jedoch nicht ersichtlich wird, da dort die Fuge zwi-
schen der Ostwand von [b] und der Südwand von [a] nicht
eingezeichnet ist. Auf S. 397 betont er zudem, die jüngere
Kapelle „was constructed at one operation.“

1007 Vielleicht existierte diese Trennwand (siehe G 1235) und
wurde später wieder entfernt.

1008 G.A. REISNER, Giza I, 397.
1009 G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. G 1200.
1010 G.A. REISNER, Giza I, 397. REISNER erwähnt auch einen

Hof, der analog zu G 1203 an der Nordseite existiert haben
soll. Doch konnte bei der Besprechung der Baustadien von
G 1203 gezeigt werden, daß der Hof eine spätere Anfü-
gung ist. „... the remains of a c.b. cross-wall in the passage
north of the wall“, die angeblich zu der Kapelle gehörte,
sind auf keinem Plan verzeichnet, falls es sich nicht um die
schmale Bruchgesteinmauer, die zwischen G 1209 und G
1208-annex eingezeichnet ist, handelt, G.A. REISNER, Giza
I, 397, Map of Cem. 1200.

G 1209  

a

b

c

0 5m

Abb. 18  Die Kapelle von G 1209
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platte und vermutlich einer Ziegelkapelle in Funk-
tion (Abb. 42/1) oder diese war zumindest geplant.
Reste der Kapelle wurden jedoch nicht gefunden,
und die Opferplatte ist später vermauert worden,
siehe S. 186.1011

Grab: G 1225 (Abb. 43)

Wie bei den Mastabas G 1201 und G 1225 ist es auf-
grund der vermauerten Opferplatte1012 wahrschein-
lich, daß ursprünglich eine Schlammziegelkapelle als
Kultbau existierte oder zumindest geplant war.1013

Grab: G 1227 (Plan 1)

Von der Kultstelle der Mastaba G 1227 ist aufgrund
späterer Verbauungen und Zerstörungen nur der
rechteckige Totenopferraum [b] erhalten geblieben.1014

Der dokumentierte Befund gibt jedoch zu erkennen,
daß ursprünglich ein mehrräumiger Kultkomplex exi-
stierte. Dieser war im Norden von der langgestreckten
Grabanlage G 1226 überbaut worden. Im Süden über-
lagerte die Grabanlage G 1216 den südlichen Bereich
des Totenopferraumes und blockierte fast vollständig
den Zugang in den Totenopferraum [b].1015 Wohl in
dieser Zeit dürfte auch die Schachtanlage an der Ost-
wand von [b] angelegt worden sein;1016 der Totenopfer-
kult für den Besitzer von G 1227 war zu dieser Zeit ver-
mutlich nicht mehr in Betrieb.

Der Kultbau der ältesten Phase bestand wahr-
scheinlich aus mehreren Räumen. Die Mauern des
erhaltenen Raumes [b] dürften noch zur originalen
Bausubstanz des Totenopferraumes gehören. Auf
dem Boden vor der Opferplatte befanden sich zwei
niedrige Plattformen aus Nilschlamm, die möglicher-
weise bereits in der älteren Bauphase existierten.1017

Die beiden Mauerzungen an der Nordostecke von
[b] zeigen, daß im Norden ein weiterer Raum existiert
haben muß, dessen Größe aufgrund der Zerstörungen
jedoch nicht mehr rekonstruierbar ist. Die nach Osten
weisende Mauerzunge zeigt, daß die Absicht bestand,
östlich von [b] einen weiteren Raum anzulegen, der

vermutlich jedoch nie zur Ausführung kam. Es liegt
hier ein ähnlicher Befund vor, wie er bereits bei G 1203
beschrieben wurde. Man wollte offenbar die Fertig-
stellung (Glättung der Verkleidung) der östlich gele-
genen Mastaba G 1225 abwarten, um dann an deren
Westfassade den östlichen Teil der Ziegelkapelle anzu-
bauen. Die Nicht-Fertigstellung von G 1225 hatte die-
ses Vorhaben verhindert. Im geplanten Endzustand
hätte die Kapelle wahrscheinlich vier Räume beses-
sen, die mit Ringschichtengewölbe gedeckt waren.
Darauf deuten auch die unterschiedlichen Wandstär-
ken hin: Die West- und Ostwand hatten jeweils eine
Stärke von 0,5 m, auf denen die Gewölbe aufsaßen,
die Querwände waren dagegen nur 0,35 m stark. Zur
Kultstelle des annex siehe S. 188.

Grab: G 1233

Spuren eines Ziegelbaus sind nicht dokumentiert
worden und ein solcher dürfte auch nicht existiert
haben. Der Platz der Kultstelle wurde in späterer
Zeit vom bescheidenen Grabbau eines Anchchaef
(G 1234) belegt.1018 Zur Kultstelle des annex von
G 1233 siehe S. 188f.

Grab: G 1235 (Abb. 19)

Der erhaltene Ziegelbau1019 (Maße: 6,15 × 3,7–4 m
[12 × 7–7½ E]) besitzt vier unterschiedlich große
Räume (Abb. 19/1). Diese geben den Endzustand
eines längeren Bauprozesses wieder, der anhand der
Baufugen und architektonischen Befunde rekonstru-
ierbar ist. Der gute Erhaltungszustand der Kapelle
gestattet es, eine relativ genaue Bauabfolge darzule-
gen, die mindestens zwei Bauphasen erkennen und
auf einen „Urplan“ schließen läßt (Abb. 19/1–3).

Der ältere Bau bestand ursprünglich aus zwei
Räumen: einem L-förmigen großen Totenopferraum
[b]1020 und einem rechteckigen Eingangsraum [a], der
von Norden her betretbar war (Abb. 19/2). Unge-
klärt bleibt die Art der Abdeckung des Raumes [b],
der in dieser Bauphase kein Ringschichtengewölbe

II. Die Kernfriedhöfe162

1011 G.A. REISNER, Giza I, 399, fig. 111, pls. 14b–f, 15a, Map of
Cem. 1200.

1012 Die Opferplatte wurde gemeinsam mit dem sie umgeben-
den Mauerwerk des Tumulus 1902 von M. BALLARD her-
ausgebrochen, G.A. REISNER, Giza I, 403.

1013 Daß die U-förmige Schlammziegelmauer im Süden, G.A.
REISNER, Giza I, Map of Cem. 1200, ein Rest der
ursprünglichen Kapelle war, ist unwahrscheinlich, da
Kapellen immer entlang der östlichen Front einer Mastaba
und nicht um die Südostecke der Anlage erbaut wurden.

1014 G.A. REISNER, Giza I, 407, pl. 16a–c; Map of Cem. 1200.

1015 G.A. REISNER, Giza I, 407f., Map of Cem. 1200.
1016 Dieser sekundäre Grabschacht ist nur im Plan G.A. REIS-

NER, Giza I, Map of Cem. 1200, eingetragen. 
1017 Analog zu den Befunden in anderen Kapellen waren auf

der größeren Plattform wahrscheinlich ein Opferbecken
und Opferständer, auf der kleineren im Norden vielleicht
eine Statue aufgestellt gewesen.

1018 G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. G 1200.
1019 G.A. REISNER, Giza I, 412, fig. 101.
1020 Ähnliche Raumformen finden sich auch in den Kapellen

von G 1207 und G 1209.
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hatte, was aufgrund der geringen Mauerstärken
(0,35 m) unmöglich ist. Offenbar war diese Konzep-
tion als unbefriedigend empfunden worden, denn spä-
ter zog man eine Längsmauer ein, so daß ein längs-
rechteckiger Totenopferraum [b] und ein weiterer
Raum [c] entstanden. Gleichzeitig brach man einen
Durchgang in die Südwand von [a], um den Zugang
in den neu geschaffenen Raum [c] im Süden zu
ermöglichen (Abb. 19/1). In einer späteren Phase

unterteilte man Raum [a] weiter, indem man eine
schmale Quermauer einzog.1021

Die rekonstruierbare ältere Phase dieser Kapelle
(Abb. 19/2) dürfte jedoch nicht die älteste Baukon-
zeption darstellen. Anhand der Befunde in den übri-
gen Kapellen der Nekropole G 1200 ist zu vermuten,
daß G 1235 ursprünglich eine noch ältere Kapellen-
form besessen haben dürfte, die bis auf die erhaltene
Westwand mit der Nische für die Opferplatte völlig
entfernt wurde.1022 Die Stärke der Westwand (0,4 m)
deutet darauf hin, daß ursprünglich Ringschichten-
gewölbe die älteste Kapelle abdeckten.1023 Eigenartig
ist die schräg verlaufende östliche Hälfte der Kapel-
lenfassade, die nahelegt, daß im Osten des Bauwerks
nicht genügend Raum für eine exakte Flucht vorhan-
den war oder der Raum östlich der Kapelle benötigt
wurde (wahrscheinlich für den Zugang zu der jünge-
ren Grabanlage G 1675).

Der Urplan der Kapelle hat wahrscheinlich aus drei
Räumen [a]–[c] bestanden (Abb. 19/3). Offen bleiben
muß allerdings, ob der Eingang in die Kapelle bereits
in dieser Urphase im Norden angelegt war oder viel-
leicht noch in der Südhälfte der Ostwand saß, wie dies
auch bei anderen Kapellen zu beobachten ist, deren
östlicher Eingang später vermauert wurde.1024

Die Nekropole G 2100 (Päne 2 und 3)

In G 2100 zeigen sieben Grabanlagen so gravierende
architektonische Eingriffe am ursprünglichen Tumu-
lus, daß ältere Vorgängerbauten nicht mehr nachweis-
bar sind (Pläne 2 und 3). Bei diesen muß es also offen
bleiben, ob sie je existierten. Die archäologischen
Reste an drei Anlagen (G 2100, G 2120, G 2135) lassen
hingegen erkennen, daß an der Ostseite des Tumulus
Ziegelkapellen mit Opferplatten als Kultstellen errich-
tet waren. Jedoch nur G 2100 und G 2135 blieben als
unverkleidete Grabmassive stehen, was wohl darauf
hindeutet, daß sie noch unter Cheops oder kurz
danach belegt wurden und keine Möglichkeit oder
Absicht bestand, sie zu ändern.1025 Bei G 2120 ist
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1021 G.A. REISNER, Giza I, 412.
1022 G.A. REISNER, Giza I, 412, war sich offenbar auch nicht

ganz sicher, ob die Nordwand mit der Westwand im Ver-
band gemauert war („... the north wall seems to be bonded
with the north end of the west wall ...“), was auf eine weite-
re Baufuge in der Nordwestecke hindeuten könnte.

1023 Der Gewölbeansatz (Kämpfer) dürfte dabei im Westen
sowohl auf der 0,4 m breiten Mauer als auch auf einer
Stufe des Tumulus aufgesessen haben und hatte insgesamt
eine Basis von 0,5 m. Die östliche Mauer sowie die Trenn-
mauer zwischen den Räumen dürften etwa 0,6–0,65 m
Breite besessen haben.

1024 Vgl. dazu den Baubefund in der Kapelle von G 1203, wo
der Eingang ursprünglich auch im Osten lag und erst nach
dem Absperren der Zugangsmöglichkeit von Süden her an
die Nordwand der Kapelle verlegt wurde (Abb. 14/3).

1025 G.A. REISNER, Giza I, 112. Beide Anlagen besitzen ver-
kleidete Sargkammern, die sonst nur noch bei G 2120,
G 2130 und G 2210 vorhanden sind (vgl. Tab. H2). Ver-
mutlich starben die Grabbesitzer vor Vollendung der Anla-
gen und die Nachkommen hatte entweder keine Mittel
oder kein Interesse, die Mastabas auszubauen.
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Abb. 19 Die Bauphasen der Kapelle von G 1235: 
1. Baubefund, 2. und 3. Rekonstruktion der bei-
den möglichen Originalzustände
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dagegen zu erkennen, daß die alte Kultanlage aus Zie-
geln im Zuge der Verkleidung des Tumulus durch
einen Steinbau ersetzt werden sollte (siehe S. 178f.).
Ähnliche Bauprozesse sind auch bei zahlreichen ande-
ren Gräbern anzunehmen, bei denen der archäologi-
sche Befund älterer Kapellen nicht vorliegt. 

Grab: G 2100 (Plan 2)

Die Vertiefung zur Aufnahme einer Opferplatte im
Massiv der Ostfassade des Tumulus zeigt, daß diese
die Kultstelle von G 2100 bildete. Von der einstigen
Ziegelkapelle, die um die Opferplatte errichtet war,
haben sich aufgrund der zahlreichen späteren Ver-
bauungen nur geringe Spuren erhalten.1026 Die Anzahl
der Räume und die Raumanordnung sind nicht mehr
zu rekonstruieren.

Grab: G 2120

Die Vertiefung für die Opferplatte sowie die verwor-
fenen Reste derselben zeigen, daß ursprünglich eine
Ziegelkapelle existierte, deren Reste zumindest
anhand bescheidener Spuren unter dem jüngeren
Kultbau aus Stein dokumentiert wurden.1027 Auf-
grund der jüngeren Bauvorgänge, bei denen die
Opferplatte am Massiv vermauert wurde, ist der
ursprüngliche Kultbau so zerstört worden, daß das
originale Aussehen der Ziegelkapelle nicht sicher
rekonstruierbar ist und jeder dahingehende Versuch
hypothetisch bleiben muß (Abb. 36/1).1028

Grab: G 2135 (= G 4770 = VIInn) (Abb. 20)

Die Kultanlage dieser anonymen Mastaba ist die
besterhaltene der drei Ziegelkapellen in G 2100,
obwohl sie vor allem im Nordteil durch jüngere Grab-
bauten zerstört und überbaut wurde.1029 Die Kapelle
war ca. 9 × 4,8 m (17 × 9 E) groß und bestand wahr-
scheinlich aus drei oder vier Räumen.1030 Der Eingang
lag im Norden und führte in einen langrechteckigen
Eingangsraum [a]. Von diesem gelangte man entwe-
der nach Süden in einen annähernd quadratischen
Nebenraum [c] oder nach Westen in den Totenopfer-
raum [b]. Dieser besaß die charakteristische Vertie-

fung zur Aufnahme der Opferplatte.1031 Aufgrund der
ungewöhnlichen Länge des Totenopferraumes könnte
dieser noch unterteilt gewesen sein.1032

Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

In diesem großen Gräberfeld mit insgesamt 42 Tumu-
li (G 4000 inkl.) besaßen ursprünglich wahrscheinlich
12 (oder 13) Anlagen eine Opferplatte als Kultstelle,
die jedoch nur in drei Fällen erhalten geblieben ist.
Bei neun Gräbern ist die ursprüngliche Existenz der
Platten aufgrund der charakteristischen Vertiefung
an der Grabfassade anzunehmen.1033 Diese Opferplat-
ten waren in einer Kultkapelle aus Ziegeln unterge-
bracht und sind mit dem originalen Grabmassiv zum
ältesten Baubestand dieses Friedhofs zu zählen. Bei
etlichen Anlagen muß es aufgrund späterer Erweite-
rungen, Verbauungen oder Zerstörungen allerdings
offen bleiben, ob die Tumuli ursprünglich mit Ziegel-
kapellen und Opferplatten ausgestattet waren (z.B.
G 4000, G 4240). Die Zahl der mit Opferplatten aus-
gestatteten Gräber könnte daher durchaus höher
sein. Die Mehrzahl der Gräber in dieser Nekropole
besaß hingegen keine Opferplatte, und es ist auch
auszuschließen, daß sie je mit einer solchen versehen
war. Der archäologische Befund sowie die Architek-
tur (vor allem der unterirdischen Anlagen) der Grä-
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1026 G.A. REISNER, Giza I, 418: „... only NE corner preserved
with whitened mud floor and small bench inside the corner...“
vgl. auch Map of Cem. 2100.

1027 G.A. REISNER, Giza I, 427f., fig. 243, pl. 34g.
1028 Zur Rekonstruktion des Steinbaus siehe S. 178f.
1029 H. JUNKER, Gîza I, 228f., Abb. 52; G.A. REISNER, Giza I, 435.
1030 G.A. REISNER, Giza I, 435, rekonstruierte fünf Räume.
1031 Zu den Bruchstücken einer Opferplatte, die dieser Mastaba

zugewiesen werden, siehe H. JUNKER, Gîza I, 229ff., Abb. 53. 

1032 H. JUNKER, Gîza I, Abb. 52. An der Außenseite der Kapel-
le läuft von der Südostecke eine ca. 1,8 m starke Ziegel-
mauer nach Süden, die nach etwa 2 m abbricht. Diese
mächtige Mauer ist an die Kapelle angebaut worden und
scheint eine spätere Abgrenzung in dieser Straße darzu-
stellen, H. JUNKER, Gîza VI, 84, Abb. 26 u. Übersichtsplan
am Ende des Bandes.

1033 Zu diesen Opferplatten siehe hier S. 119ff., 280ff.

G 2135Opferplatte
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Abb. 20 Rekonstruktion der Ziegelkapelle von G 2135 (= G 4770)
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II.2.4 Die Kultbauten

ber zeigen, daß diese anfangs leer standen und erst zu
einer späteren Zeit genutzt wurden.

Aufgrund des schlechten Erhaltungzustandes las-
sen sich bei den Ziegelkapellen dieses Friedhofes kaum
Bauphasen oder Erweiterungen, wie sie in G 1200
deutlich nachvollziehbar sind, darlegen. Von den
Grabanlagen mit Opferplatte und Ziegelkapelle wur-
den fünf in Stein umgebaut bzw. erweitert, wobei die
alte Ziegelkapelle beseitigt wurde. JUNKER, der den
Hauptteil dieser Anlagen freigelegt hatte, scheint die
Bauvorgänge bzw. den archäologischen Befund z.T.
mißverstanden zu haben. Der Ausgräber ging in allen
Fällen davon aus, daß die Ziegelkapellen mit Opfer-
platten zeitgleich mit den Steinbauten in Funktion
waren, also eine Scheintür in einer Steinkapelle sowie
die Opferplatte in einem eigenen Ziegelraum als Kult-
stellen einer Grabanlage dienten. JUNKER war bei sei-
nen Rekonstruktionen einerseits von der altbekann-
ten Form einer Mastaba geleitet, die in der Regel zwei
Kultstellen – d.h. zwei Scheintüren – besitzt; anderer-
seits konnte er beobachten, daß etliche Kultanlagen
aus Stein unvollendet geblieben waren und in Ziegel-
bauweise fertiggestellt wurden bzw. Erweiterungen
aus diesem Baumaterial erhielten. Darüber hinaus
konnte er bei etlichen Anlagen, die Erweiterungen aus
Stein besaßen, erkennen, daß die (später angefügte)
Scheintür nicht direkt an der Stelle der Opferplatte,
sondern etwas abseits errichtet wurde, so daß der Ein-
druck entstand, Scheintür und Opferplatte seien zwei
separat gehaltene und zugängliche Kultziele gewesen
(vgl. etwa den Befund von G 4160). Diese Beobach-
tungen führten den Ausgräber zur Rekonstruktion
der zweifachen Kultstelle in G 4000.1034

Die Annahme der verdoppelten Kultstelle ist
jedoch auf den zerstörten Zustand der meisten Anla-
gen zurückzuführen, bei denen die Verkleidung bzw.
die Westwand der Kultkammer verschwunden war.
Weder in G 1200 noch in G 2100 lassen sich Mastabas
mit zwei Kultstellen – eine Ziegelkapelle mit Opfer-
platte und eine Steinkapelle – nachweisen. Eine
Überprüfung des Baubefundes in G 4000 zeigt auch,
daß die Reste aus Schlammziegeln Teile eines älteren
Kultbaus waren, der später durch den Steinbau

ersetzt wurde (vgl. die Anlage G 2120). JUNKERs
Rekonstruktion ist auch insofern schwer aufrecht-
zuerhalten, da dann erklärt werden müßte, warum
bei drei Anlagen (G 1201, G 1225, G 4150)1035 die
Opferplatte im Zuge der Erweiterung in Stein nach-
weislich vermauert und damit unzugänglich gemacht
wurde, in anderen Gräbern jedoch als Kultplatz
(neben einer Scheintür) gedient haben soll. Eine
detaillierte Darlegung der Baubefunde und erkenn-
baren Bauetappen, wie sie hier unter den jeweiligen
Grabnummern zu finden ist, zeigt, daß diese Rekon-
struktion der Anlagen revidiert werden muß.

Bei etlichen Anlagen in G 4000 bleibt aufgrund
der Zerstörungen die Rekonstruktion des ursprüng-
lichen Bauzustandes offen. So ist bei der Mastaba
G 4440 nicht zu entscheiden, ob die erhaltenen Zie-
gelreste Teile einer direkt an den unverkleideten
Tumulus angebauten Ziegelkapelle sind, ob das Grab
von Anfang an eine Steinkapelle mit angebauten Zie-
gelräumen besaß oder der Steinbau unvollendet
geblieben ist und in Ziegeln fertiggestellt wurde
(siehe unten unter G 4440).

Einige Gräber besaßen weder eine Opferplatte noch
die charakteristische Vertiefung, jedoch ist die Form
der dokumentierten Ziegelanlage denen mit Opferplat-
ten so auffallend ähnlich, daß diese Anlagen ebenfalls
in diesem Abschnitt behandelt werden sollen.

Abschließend ist auf einen wichtigen Befund hin-
zuweisen, der die zeitliche Ordnung der Gräber und
deren Kultanlagen betrifft. Nicht alle Kultkapellen aus
Schlammziegeln, die direkt an den originalen Tumulus
angebaut wurden, sind der gleichen Entstehungsphase
zuzurechnen. In dem folgenden Abschnitt werden
lediglich die Anlagen behandelt, die sicher mit einer
Opferplatte ausgestattet waren bzw. bei denen es auf-
grund anderer Befunde wahrscheinlich ist, daß sie eine
Opferplatte besaßen (zu den übrigen Gräbern dieser
Nekropole siehe Kap. II.2.4.2).

Grab: G 4140 (Meritites)

Die Anlage der Meritites besaß eine Opferplatte, die
jedoch nicht am originalen Tumulus, sondern am
erweiterten Bau (das Massiv wurde mit einem annex
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1034 JUNKER erkannte natürlich, daß er die doppelte Kultstelle
gegenüber den einfachen Kultstellen der anderen Gräber
mit Opferplatten erklären mußte. Neben der bereits
erwähnten Deutung als Fortsetzung der alten Tradition
von doppelten Kultstellen an der Ostseite einer Mastaba,
an der diese Gräber in Giza anknüpften, schien ihm auch
eine zweite Erklärung denkbar. So vermutete er, daß in den
Gräbern mit den beiden Kultstellen Mann und Frau

gemeinsam in einer Sargkammer bestattet waren. Die
Scheintür diente dabei dem Mann, die Opferplatte hinge-
gen der Frau als Kultstelle, H. JUNKER, Gîza I, 165. 

1035 G 1201 (Wepemnefret), G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE
13, 1914, 234f.; G.A. REISNER, Giza I, 64, 385f., pl. XIb–d;
G 1225 (Nefretiabet), G.A. REISNER, Giza I, 403; G 4150
(Iunu), H. JUNKER, Gîza I, 173, Tf. XXVI; XII, 53.
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versehen) an der Ostfassade eingesetzt war (Plan 4).
In der Regel sind Opferplatten immer am originalen
Tumulus angebracht – auch bei jenen Gräbern, die
später vergrößert wurden, so daß die Platte vom jün-
geren Mauerwerk verdeckt wurde (eine weitere Aus-
nahme bildet die Anlage G 4350). Der Befund ist
wichtig, denn er fixiert einerseits die Datierung der
Erweiterung, wirft andererseits die Frage auf, welche
Form die Kultstelle des annex-Baus erhalten sollte
(siehe dazu S. 189). Da auf der Opferplatte sicher nur
Meritites abgebildet und genannt war,1036 muß für die
Bestattung im annex (dessen unterirdische Anlage
allerdings unvollendet blieb) eine eigene Kultstätte
geplant gewesen sein.

Wie bereits der Ausgräber richtig vermutete,1037

deutet die Existenz der Opferplatte darauf hin, daß
die Grabanlage ursprünglich eine Kapelle aus Ziegeln
besaß oder besitzen sollte. Von dieser sind allerdings
keine Reste erhalten geblieben.

Grab: G 4150 (= Is) (Iunu)

Der dokumentierte Baubefund der stark zerstörten
Kultanlage zeigt, daß mindestens zwei Bauphasen zu
unterscheiden sind (Abb. 45):1038 eine Ziegelkapelle
mit Opferplatte als Kultstelle am originalen Tumulus
und eine L-förmige Steinkapelle, die erstere ersetzte
(siehe dazu S. 189ff.). 

Die Existenz der Opferplatte impliziert, daß ein
Kultbau aus Schlammziegeln existiert haben muß.
Im Zuge der Erweiterung des Tumulus und der Ver-
kleidung des Massivs wurde die alte Ziegelkapelle
beseitigt. Der Ausgräber dokumentierte zwar die
Reste von Ziegelmauerwerk,1039 deutete dieses jedoch
korrekt als Ergänzungen der steinernen Erweite-
rung,1040 die unvollendet geblieben war.

Grab: G 4160 (= In) (Abb. 21 und 22)

Der dokumentierte Baubefund von G 4160 ist auf-
grund der Zerstörungen nicht einfach zu interpre-
tieren.1041 Am Tumulus wurden keine Erweiterungen
wie bei G 4140 vorgenommen. Die Vertiefung
für eine Opferplatte an der Ostfassade zeigt, daß
vermutlich eine Kapelle aus Schlammziegeln exi-
stierte bzw. zumindest geplant war. Die erhaltenen
Verkleidungsblöcke an der Nord-, Ost- und Südseite
sowie die erhaltenen Bodenplatten belegen, daß

die Anlage verkleidet und mit einer Steinkapelle
versehen wurde (Abb. 37).1042 Reste von Schlamm-
ziegelmauern zeigen darüber hinaus, daß auch ein
Bau aus diesem Material existiert haben muß
(Abb. 21 und 22).

JUNKER deutete die erhaltenen Baureste in Stein
und Ziegeln als Teile einer Kultanlage, die mit einer
doppelten Opferstelle – einer Scheintür in einem
Steinbau sowie einer Opferplatte in einem Ziegel-
raum – in Funktion war. Bei genauerer Überprüfung
des architektonischen Befundes stellt sich jedoch her-
aus, daß die vom Ausgräber dargelegte Rekonstruk-
tion in dieser Weise nicht möglich ist. Der Ziegelbau
und die Steinkapelle gehören zwei verschiedenen
Baustadien an, wobei ersterer als der ältere Bau
anzusehen ist. Die Einwände, die sich gegen JUNKERs
Deutung richten, sind folgende:

– Das Ineinandergreifen von Stein- und Ziegelmauer-
werk (siehe Abb. 21) ist wenig überzeugend, auch
wenn man damit rechnen kann, daß die Ziegelwän-
de geweißt worden sind und nach Vollendung
optisch nicht aufgefallen wären. Spätestens nach
ein paar Jahren mußten sich aufgrund natürlicher
Setzungs- und Alterungsprozesse sowie durch Wit-
terungseinflüsse die Ziegelmauern auffällig vom
Steinbau unterschieden haben.

– Der vom Ausgräber dokumentierte Block mit
einem Türangelloch ist disloziert und gehört nicht
zum Ziegelbau. Dies wäre schon aufgrund der 
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1036 G.A. REISNER, Giza I, 460, fig. 280.
1037 G.A. REISNER, Giza I, 460.
1038 H. JUNKER, Gîza I, 169ff.
1039 H. JUNKER, Gîza I, 171ff., Abb. 29.
1040 H. JUNKER, Gîza I, 172, Abb. 30.

1041 H. JUNKER, Gîza I, 162ff.
1042 Ob die Grabanlage je vollendet war, ist aufgrund des

Erhaltungszustandes nicht mehr zu entscheiden, siehe H.
JUNKER, Gîza I, 164.
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Abb. 21 JUNKERs Aufnahme der Kultanlage von G 4160
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II.2.4 Die Kultbauten

Position des Türangelloches unmöglich, das in der
westlichen Ecke des Raumes liegen müßte.

– Die Rekonstruktion des Durchganges in den nörd-
lichen Raum entspricht nicht dem dokumentierten
Befund. Die Schnittzeichnung1043 zeigt eindeutig,
daß die Ziegelmauer tiefer fundamentiert ist und
die Bodenplatten der Steinkapelle ein höher gelege-
nes Fußbodenniveau festlegen – der Niveauunter-
schied beträgt min. 0,42 m.

– Schließlich ist die bereits oben erwähnte Frage zu
wiederholen (S. 165), warum die Opferplatte bei
vier Anlagen nachweislich vermauert wurde, in die-
sem Fall jedoch zugänglich gewesen sein soll.

Der Rekonstruktionsversuch der beiden Bauphasen
bleibt aufgrund der Zerstörungen in einigen Berei-
chen hypothetisch, doch lassen die erhaltenen Bau-
reste das ursprüngliche Aussehen der Kultanlagen
einigermaßen gut erkennen (Abb. 22). Der ältere Bau
aus Ziegeln bestand aus mind. vier Räumen, die auf
zwei Ebenen angelegt waren. Der Zugang erfolgte
vom Süden, da der Ziegelbau im Osten direkt an die
Westfassade der Mastaba G 4260 angesetzt war, wäh-
rend im Norden kein Eingang vom Ausgräber doku-
mentiert wurde. Vom Eingangsraum [a] konnte man
entweder nach Norden in den Raum [c] mit dem wei-
ter nördlich gelegenen Raumteil [d] gelangen oder
sich nach Westen wendend in den langgestreckten
Totenopferraum [b] treten. Nicht sicher zu deuten
ist die schmale Öffnung (?) zwischen [c] und [b] im
Westen. Für einen normalen Durchgang ist die Öff-

nung zu schmal (kaum 0,5 m), so daß man bestenfalls
an eine Verbindung zum Durchreichen von Gegen-
ständen denken könnte. Ohne weitere Befunde ist die
Funktion dieser Öffnung nicht zu klären. Im Toten-
opferraum [b] ist an der Ostfassade des Tumulus eine
etwa 0,5 m breite Ziegelwand als Auflager zu ergän-
zen, die das Tonnengewölbe der Raumabdeckung
getragen hat. Anders ist die Bedachung dieses lang-
gestreckten Raumes (außer mit einem Flachdach,
was wenig wahrscheinlich ist) nicht zu denken. Der
Kultplatz vor der Opferplatte war im Norden von
einer schmalen Mauerzunge abgeschirmt, die als
Sichtschutz diente (vgl. G 4350). Eine ähnliche
Begrenzungsmauer ist auch im Süden zu erwarten.
Dort wurde zwar eine schmale Mauer dokumentiert,
jedoch verlief diese durchgehend von Ost nach West,
so daß der Eindruck einer Raumtrennung entsteht.
Der Befund ist merkwürdig und läßt zwei Rekon-
struktionen zu, wovon die eine Auswirkungen auf die
Raumdisposition der gesamten Kultanlage hat. Ent-
weder handelt es sich um eine ähnlich kurze Begren-
zungsmauer wie die nördliche, und der Befund des
Mauerverlaufes ist durch die später als Bodenplatten
der Kapelle verlegten Kalksteinblöcke entstanden
(bzw. undeutlich dokumentiert worden), oder die
Mauer hat tatsächlich in dieser Form existiert. In
diesem Fall lag westlich vom Raum [a] ein eigener
Raum, von dem aus man nicht in den Totenopfer-
raum gelangen konnte. Die einzige Verbindung stell-
te die bereits erwähnte schmale Öffnung zwischen
Raum [c] und [b] dar, was jedoch recht ungewöhn-
lich ist, da der Durchgang in den Totenopferraum als
wichtigste Verbindung innerhalb der Kultkapelle
anzusehen ist. Eine sichere Deutung des Befundes ist
in diesem Fall unmöglich.

Zur Rekonstruktion der später angebauten Stein-
kapelle siehe S. 179 und Abb. 37.

Grab: G 4250 (= IIs) (Abb. 23)

Die Kultanlage dieser Mastaba verursacht aufgrund
ihres guten Erhaltungszustandes keine Schwierig-
keiten hinsichtlich der Rekonstruktionen, da keine
späteren baulichen Eingriffe die originale Bausub-
stanz zerstörten.1044 Die Grabanlage war als unver-
kleideter Tumulus mit Opferplatte (nur die Vertie-
fung ist erhalten) und Ziegelkapelle in Funktion
(Abb. 23). Die Kultanlage bestand aus einem unge-
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1043 H. JUNKER, Gîza I, Abb. 25. 1044 H. JUNKER, Gîza I, 191ff., Abb. 38.
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Abb. 22 Die rekonstruierte Ziegelkapelle von G 4160
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wöhnlich langgestreckten Bau (17,1 × 3,65 m [32½
× 7 E]), der sich über die südliche Hälfte der Ostfas-
sade des Tumulus erstreckte. Es ist jedoch zu erken-
nen, daß das nördliche Drittel des Ziegelbaus eine
spätere Anfügung darstellt und der ältere Kultbau
ursprünglich nur die Maße 12,1 × 3,65 m [23 × 7 E]
besaß.1045

Der Hauptbau bestand aus drei (oder vielleicht
vier) Räumen. Erwähnenswert ist der tiefe Mauer-
rücksprung der Eingangsfront in der Kapellenfassade
(ca. 0,4 m). Solche Rücksprünge sind in den Ziegel-
kapellen der älteren Zeit selten (vgl. etwa die Kapel-
leneingänge der jüngeren Anlagen G 4650 und G
4660) und sind ein Merkmal der Eingänge von Stein-
kapellen. Von einem kleinen Eingangsraum [a]1046

gelangte man nach Süden in den Totenopferraum [b]
oder nach Norden in einen L-förmigen Raum [c]
(„Magazin“).1047 Am Westende des Raumes [c] befand
sich ein kleiner aus Bruchstein aufgemauerter Sockel,
auf dem wahrscheinlich einmal das Kalksteinbecken
aufgestellt war, das unmittelbar vor dem Sockel lie-
gend gefunden wurde.1048

Von [c] gelangte man in einen kleinen Nebenraum
[d] im Süden, der unmittelbar hinter dem Eingangs-
raum [a] liegt. Dieser Raum war mittels einer von
Ziegeln überwölbten Tür zugänglich,1049 seine Funk-
tion bleibt allerdings unbekannt.

Der Totenopferraum der Kultanlage war stark
zerstört und ließ keine innere Unterteilung mehr
erkennen. Seine ungewöhnliche, nicht sicher feststell-
bare Größe (rekonstruiert: 12 × 5 E) deutet aber dar-
auf hin, daß u.U. im Süden des Raumes ein kleiner
Nebenraum oder Raumteil existiert haben könnte.
Der Platz vor der Opferplatte wurde durch Steinplat-
ten als besondere Stelle gekennzeichnet, wie dies
auch in anderen Kapellen nachweisbar ist (vgl. G
4350 und G 4360). Die Westwand des Raumes ist als
Mauer von etwa 0,5 m Stärke zu rekonstruieren, da
ansonsten die Überdachung, die als Tonnengewölbe
anzunehmen ist, nicht in Frage käme. Eine Nische im
Mauerwerk der Westwand gewährte den Blick auf die
Opferplatte am Massiv.

Der nördlich angebaute Komplex bestand aus drei
Räumen (Abb. 23), deren Funktion aufgrund der völ-
ligen Fundleere schwer zu deuten ist. Wahrscheinlich
handelt es sich um Nebenräume, die für den Kultbe-
trieb notwendig waren.1050

Grab: G 4260 (= IIn) (Abb. 24 und 25)

Der Baubefund dieser stark zerstörten Anlage zeigt
Eigenschaften, die auf zwei getrennte Bauphasen
hinweisen (Abb. 25/1). Am originalen Tumulus war
ein Opferplatte eingelassen (in Fragmenten erhal-
ten),1051 die die Existenz einer Ziegelkapelle nahelegt.
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1045 H. JUNKER, Gîza I, 191, deutete den nördlich angefügten
Bau als Kultanlage der Frau des Grabbesitzers, da er – nicht
ganz zu Unrecht – davon ausging, daß in machen Fällen
Doppelbelegungen in einer Mastaba stattgefunden haben.

1046 Das vom Ausgräber beschriebene und eingezeichnete Zap-
fenloch für eine Türangel dürfte bei der Freilegung der
Anlage nicht mehr in originaler Position gelegen sein. Es
befindet sich zu sehr im Raum und liegt vor dem Durchgang
in den nördlichen Raum [c], H. JUNKER, Gîza I, Abb. 38.

1047 H. JUNKER, Gîza I, 191.
1048 H. JUNKER, Gîza I, 192, Abb. 38 (Fundposition F).
1049 Der Durchgang ist im Plan H. JUNKER, Gîza I, Abb. 38,

nicht eingezeichnet, vgl. jedoch seine Beschreibung
op.cit., 191f.

1050 H. JUNKER, Gîza I, 191; s. Anm. 1045.
1051 H. JUNKER, Gîza I, 185ff., Abb. 36.
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Abb. 23  Die Kultanlage von G 4250
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Reste der Verkleidung aus Stein waren noch an der
West- und Nordseite des Tumulus erhalten. Der
Nachweis von Relieffragmenten aus Kalkstein sowie
die Beschädigung bzw. Abarbeitung der südlichen
Ostfassade des Tumulus zeigen, daß auch ein Stein-
bau für den Totenkult existiert haben muß.1052

In Anlehnung an den Befund und die vorgenom-
mene Rekonstruktion der Mastaba G 4160 verband
der Ausgräber auch in diesem Fall den von ihm
erschlossenen Steinbau mit den Resten der Ziegel-
mauern, um zu dem Ergebnis zu gelangen, daß bei
dieser Mastaba ebenfalls eine doppelte Kultstelle exi-
stiert haben muß (Abb. 24). Die Rekonstruktion ist
aber schon deshalb fragwürdig, da JUNKER1053 zwi-
schen den Räumen [a] und [c] einen ungewöhnlich
schmalen Durchgang (0,45 m) annehmen mußte, der
weder im Befund der Ziegelmauern gegeben ist, noch
als geplanter Durchgang in die Kultanlage angesehen
werden kann. Ebensowenig sind die Verbindung zwi-
schen der Ziegelkapelle und der Steinkapelle sowie
die rekonstruierte Form des Eingangs der Steinka-
pelle akzeptabel.

Aufgrund der dokumentierten Baureste kann
allerdings kein Zweifel bestehen, daß der Steinbau

und die Opferplatte zwei verschiedenen Bau- und
Nutzungsphasen des Grabes zuzuordnen sind
(Abb. 25). Der ältere Kultbau war eine Ziegelkapelle
mit einer Opferplatte als Kultstelle. Der jüngere Bau
bestand aus einer Kultkapelle aus Kalkstein, die mit
der steinernen Verkleidung an den Tumulus angesetzt
wurde. Die Frage, die sich anhand der vorliegenden
Dokumentation leider nicht mehr eindeutig beant-
worten läßt, ist, ob der von JUNKER dokumentierte
Ziegelbau älter ist – also zum ersten Kultbau mit der
Opferplatte gehört – oder mit dem Steinbau im
Zusammenhang steht. Für den Kultbau ergeben sich
dadurch zwei Rekonstruktionsmöglichkeiten, die sich
durch den Baubefund rechtfertigen lassen.

1. Der ursprüngliche Ziegelbau bestand aus zwei
Ebenen und hatte vermutlich eine Größe von ca. 6,15
× 5,4 m (11½ × 10½ E). Zu rekonstruieren sind drei
oder vier Räume, zwei in der östlichen Ebene, einer
bzw. zwei in der westlichen, wovon einer die Stelle mit
der Opferplatte umschloß und als Totenopferraum
[b] diente (siehe Abb. 25/2). Die quadratische Ziegel-
einfassung, die JUNKER in seinem Plan dokumentiert
hatte (dort mit „?“ versehen, siehe hier Abb. 24),
dürfte eine spätere Schachteinfassung sein, die offen-

II.2.4 Die Kultbauten 169

1052 H. JUNKER, Gîza I, 183, 188ff., Abb. 37. 1053 Gîza I, 184f.
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Abb. 24  JUNKERs Rekonstruktion der Kultanlage von G 4260 (× = Totenopferstelle)
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bar nicht näher untersucht wurde. Schächte dieser
Art lassen sich häufig in Ziegelkapellen nachweisen
(vgl. etwa die Kapellen in der Nekropole G 1200). Der
Schacht muß allerdings angelegt worden sein, als die
Verkleidung von der Ostseite des Tumulus wieder
abgetragen war. Aufgrund der geringen Wandstärken
muß der Ziegelbau flach gedeckt gewesen sein (siehe
Abb. 25/2).

2. Von dem Steinbau ist bis auf die bereits
erwähnten Relikte und Bearbeitungsspuren (siehe
oben) nichts erhalten geblieben. Der Kapellenraum
hatte vermutlich einen L-förmigen Grundriß und

besaß eine Scheintür. Offen bleiben muß, ob der Ein-
gang in den Kultraum im Süden oder im Norden der
Kapellenostfassade saß. Ebenso schwer zu rekonstru-
ieren ist die Raumtiefe, da die vorhandenen Baureste
lediglich einen Kultraum von kaum 1,5 m Breite zu
ergänzen erlauben.

Ein Argument, das entschieden gegen die erste
Rekonstruktion spricht, sind die Mauerstärken des
Ziegelbaus. Der in der Abb. 25/2 vorgeschlagene Bau
kann unmöglich mit einem Tonnengewölbe über den
einzelnen Räumen, wie dies bei Kapellen dieser Art
üblich war, gedeckt gewesen sein, da die Wandstärken

II. Die Kernfriedhöfe170
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dies nicht zulassen. Schließt man die Bedeckung
mittels eines Flachdaches aus (was für Kultkapellen
mit Opferplatten ohnehin ungewöhnlich wäre), dann
bleibt als Ausweg, in den beiden dokumentierten Zie-
gelräumen [a] und [c] einen Vorbau, der an die Stein-
kapelle angesetzt war, zu erkennen (Abb. 25/3). Zie-
gelvorbauten dieser Art lassen sich an zahlreichen
Kapellen sowohl im Ost- wie im Westfriedhof bele-
gen. In diesem Fall ist dann allerdings davon auszu-
gehen, daß von der ursprünglichen Ziegelkapelle, die
der Opferplatte als Kultbau gedient hatte, keine Spu-
ren erhalten geblieben sind bzw. erkannt wurden.

Grab: G 4330  (Abb. 26)

Der großsteinige Tumulus besaß an der Ostfassade
einen kleinen Ziegelbau.1054 Dieser ist im Vergleich
mit der Position der Ziegelkapellen der Cheopszeit
merkwürdig gegen die Mitte der Mastaba verschoben
(Abb. 26). Auch die Mauerstärken sind auffällig
gering, so daß wohl ein Flachdach als Abdeckung des
Baus angenommen werden muß. Der Kultbau
bestand aus zwei Räumen und vermutlich aus einem
Vorraum [a], dessen Form aufgrund der Zerstörung
jedoch nicht mehr festzustellen ist.1055 Der Totenop-
ferraum [b] (3,65 × 1,4 m [7 × 2½ E]) besaß im Süden
der Westwand eine einfache Nische, die die Sicht auf
das Kernmauerwerk des Tumulus freigab. Eine
Scheintür oder Opferplatte bzw. eine Vertiefung

dafür im Mauerwerk wurde nicht gefunden. Der öst-
lich liegende Raum [c] hatte die Maße 3,65 × 2,05 m
(7 × 4 E).

Grab: G 4340

In dem großsteinigen Tumulus befand sich eine Ver-
tiefung zur Aufnahme einer Opferplatte, die jedoch
nicht erhalten war.1056 Reste der Tumulusverkleidung
sowie die einer Steinkapelle weisen darauf hin, daß
die Anlage in Stein fertiggestellt werden sollte (Plan
4). Von der ursprünglichen Ziegelkapelle, die mit der
Opferplatte zu verbinden ist (falls je eine vorhanden
war), wurden keine Reste dokumentiert.1057

Grab: G 4350 (= IIIs) (Abb. 27)

Die Anlage G 4350 weist eine Besonderheit auf.1058 Der
ursprünglich großsteinige Tumulus erhielt eine
Ummantelung (keine Verkleidung!) aus kleinen Kalk-
steinblöcken. Diese Baumaßnahme vergrößerte einer-
seits das Grabmassiv (25,4 × 11,75 m [48½ × 22½ E]),
glich es andererseits aber dem Äußeren der anderen
kleinsteinigen Tumuli an (Plan 4).1059 Eine spezieller
Grund oder eine bestimmte Bauabsicht für diese
Erweiterung (die Ummantelung enthielt keine Vor-
richtung zum Einbau einer Kultkapelle o.ä.) ist nicht
zu erkennen. Von Bedeutung ist allerdings, daß die
Opfertafel erst in der nachträglich angesetzten
Ummantelung eingesetzt wurde1060 und nicht wie
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1054 G.A. REISNER, Giza I, 486, Map of Cem. G 4000.
1055 Der eigenartig schmale Rücksprung mit einer Nische (?) in

der Westwand dürfte vermutlich die Kultstelle der unmittel-
bar nördlich gelegenen Anlage G 4331 gewesen sein. 

1056 G.A. REISNER, Giza I, 471.
1057 Ibid. Die spärlichen Mauerzüge aus Ziegeln, die vom Aus-

gräber erwähnt werden, dürften von jüngeren Anbauten
an die Steinkapelle herrühren.

1058 H. JUNKER, Gîza I, 194ff., Abb. 39.

1059 Derartige Ummantelungen des originalen Tumulus sind bis-
her nur an zwei weiteren Anlagen im Westfriedhof – G 2000
und G 4140 – nachgewiesen. Ob mit dieser Baumaßnahme
allerdings wirklich eine Angleichung an das Äußere der
anderen Grabanlagen angestrebt wurde, ist fraglich, da
davon auszugehen ist, daß alle Tumuli letztendlich verklei-
det werden sollten, so daß die Ummantelung außer einem
Größenzuwachs keine Bedeutung gehabt hätte.

1060 Zu einem ähnlichen Befund siehe die Anlage G 4140.

G 4330

b

c
a

?

ursprünglicher Kultbau 
verschwunden? 

0 5m

Opferplatte

a

b

c

10m 0 5

G 4350

Abb. 27  Die Kultanlage der Mastaba G 4350Abb. 26  Die Kultanlage der Mastaba G 4330
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sonst bereits am originalen Tumulus angebracht war.
Der Grabbau blieb unverkleidet, zumindest gibt es
keine Anzeichen, daß eine Verkleidung oder eine
Steinkapelle geplant war.

Die Kultanlage ist ein langgestreckter Bau von
13,75 × 3,65 m (26 × 7 E) Größe, dessen Räume auf
einer Ebene liegen (wegen der Vergrößerung des
Tumulus war der Raum zur Westfassade von G 4450
bereits eingeschränkt) (Abb. 27). Raum [a] scheint
ein Hof gewesen zu sein, in dessen Südostecke ein
Rücksprung in der Ostwand existierte. In diesem
war vermutlich eine Statue oder ein Wasserbecken
aufgestellt. Die schmale Ost-West verlaufende
Mauer im Hof scheint eine Art Blend- oder Sicht-
schutzmauer vor dem Eingang in den Totenopfer-
raum [b] gewesen zu sein, um den intimen Teil
der Anlage vor dem Hof (= äußeren Teil) abzuschir-
men. Der anschließende Raum [b] im Süden ist der
Totenopferraum der Anlage (5,3 × 2,25 m [10 × 4 E]).
Dieser besaß ebenfalls eine schmale Blendmauer, die
den Kultplatz vor dem Blick des unmittelbar Ein-
tretenden abschirmen sollte. In der Nordostecke des
Raumes stand ein Kalksteinbecken. Die Kultstelle
bestand aus der zurückspringenden Mauernische, in
der die Opferplatte am Tumulus eingesetzt war.
Eine Ziegelplattform (2 × 1,6 × 0,12 m) mit gerun-
deten Ecken kennzeichnete den Opferplatz am
Boden, auf dem zwei Opferständer in zwei steiner-
nen Untersätzen standen. Die Mauerstärken lassen
keinen Zweifel, daß der Totenopferraum mit einem
Tonnengewölbe gedeckt war. Ein Durchgang in der
Südwand führte in einen Ost-West gerichteten
Raum, der als „Magazin“ bezeichnet werden kann
und in derselben Ausrichtung ebenfalls ein Tonnen-
gewölbe als Bedachung besaß.

Grab: G 4360 (= IIIn) (Merihetepef) (Abb. 28)

Der Tumulus dieser Anlage erhielt weder eine Verklei-
dung noch eine Kapelle aus Kalkstein. Der Grabbau
war mit einer Ziegelkapelle und Opferplatte in Funk-
tion (Abb. 28). Die Kultanlage des Totenopferraumes
zählte zu den besterhaltenen des Westfriedhofes aus
dieser Epoche.1061 Die Kapelle war ein 7,15 × 4,13 m
(13½ × 8 E) großer Ziegelbau, der mindestens vier
Räume, die auf zwei Ebenen angeordnet waren, ent-
hielt. Im Osten befand sich ein langgestreckter Ein-

gangsraum [a], dessen Eingang im Norden lag. Daß er
eine Raumteilung besaß, ist nicht auszuschließen,
aufgrund der späteren Schachtanlagen, die in diesem
Teil der Mastabastraße angelegt wurden, jedoch nicht
mehr nachzuweisen. JUNKER rekonstruierte vom
Raum [a] zwei Durchgänge nach Westen. Einer führ-
te in den Raum [c] im Norden, von dem aus man in
den Totenopferraum [b] im Süden gelangte. Der zwei-
te Durchgang, etwas weiter im Süden der Westwand
von [a] gelegen, führte direkt in den Totenopferraum.
Diese Raum- und Durchgangsdisposition ist jedoch
fraglich, da der Zugang in den Totenopferraum ohne
Ausnahme immer nur über einen Eingang erfolgte. Es
ist auch wahrscheinlicher, daß der Raum [c] eine
durchlaufende Südwand ohne Durchgang besaß (der
Durchgang wurde aufgrund der fehlenden oder zer-
störten Mauerpartie angenommen).1062 Daß der Ein-
gang in den Totenopferraum tatsächlich beim südlich
gelegenen Durchgang lag, scheint auch die schmale
Blend- oder Hürdenmauer unmittelbar südlich der
Kultstelle anzudeuten, die in einer Flucht mit der
rechten Türwange des Zugangs lag und den Kultplatz
abschirmte (vgl. G 4350).1063 Vermutlich war südlich
dieser Blendmauer eine Statue des Verstorbenen auf-
gestellt, die dem Eintretenden entgegenblickte.

Der Totenopferraum [b] maß 3,4 × 2,1 m (6½ ×
4 E) lichte Weite. Vor der am Tumulus angebrachten
Opferplatte lag eine erhöhte Plattform aus Kalkstein-
blöcken und Nilschlamm, die mit weißem Verputz
überzogen war. In die Plattform aus Nilschlamm war
ein runder Opferstein aus Alabaster eingesetzt.1064 Um
diesen standen vermutlich vier Opferständer (drei
nachgewiesen).1065 Vom Totenopferraum führte ein
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1061 H. JUNKER, Gîza I, 198ff., Abb. 40.
1062 H. JUNKER, Gîza I, 201: „... ein schmaler Vorraum (Breite

80 cm) ..., dessen Verbindung mit der Opferkammer nicht
mehr zu erkennen ist.“

1063 Aufgrund der geringen Mauerstärke war diese Mauer sicher
nicht hoch bzw. bildete keine eigentliche Raumtrennung. 

1064 H. JUNKER, Gîza I, 201, Abb. 40, Tf. XLII, XLIII.
1065 H. JUNKER, Gîza I, Tf. XXXIIa.
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Abb. 28  Die Kultanlage von G 4360
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II.2.4 Die Kultbauten

Durchgang nach Süden in einen Ost-West ausgerich-
teten Nebenraum (2,2 × 1,75 m). Die Kammern waren
alle mit Tonnengewölben überdeckt.

Grab: G 4430 (Abb. 29)

Der Tumulus dieser Anlage blieb unverkleidet.1066 Etwa
in der Mitte der Ostseite (vgl. die Position der Kapelle
von G 4330) wurde ein Ziegelbau, bestehend aus drei
Räumen, errichtet. Vom Eingangsraum [a] (2,27 × 1,05
m) gelangte man entweder nach Süden in einen kleinen
Nebenraum [c] (1,7 × 1,05 m) oder nach Westen in den
Totenopferraum [b] (4,42 × 1,8 m [8½ × 3½ E]). Die
Ostseite des Tumulus bildete die Westwand von Raum
[b]. Im Süden derselben wurde das Mauerwerk heraus-
geschlagen, um die Aufstellung einer monolithen Kalk-
steinscheintür zu ermöglichen. Die nördliche Hälfte der
Tumulusfassade wurde mit Bruchstein aufgemauert,
um eine senkrechte Wand zu bilden.

Grab: G 4450 (= IVs)  (Abb. 30 u. 31)

Der Grabbau war mit einer Ziegelkapelle und Opfer-
platte als Kultstelle in Funktion.1067 Die Ziegelkapel-
le war bei der Freilegung nicht mehr vollständig
erhalten, und JUNKER rekonstruierte einen Bau mit
drei Räumen, wobei der Eingangsraum [a] nach
Osten vorsprang, so daß der Eingang in die Anlage
von Norden her erfolgte (Abb. 30).1068

Die vom Ausgräber dargelegte Rekonstruktion
stößt hinsichtlich der Raumdisposition auf Schwie-
rigkeiten, und es läßt sich zeigen, daß eine auf dem
Baubefund gestützte und der Raumanordnung
gerechtere Rekonstruktion möglich ist (Abb. 31). Auf-
fällig ist der vom Ausgräber rekonstruierte Eingangs-
raum [a], der über die Ostfront der Kapelle vor-
springt. Den Eingang rekonstruierte JUNKER in der
schmalen Nordwand. Diese Form des Eingangsrau-
mes läßt sich bisher an keiner weiteren Anlage bele-
gen. Der Vorschlag wäre an sich noch nicht befremd-
lich, wenn nicht der Eingangsraum in der JUNKER-
schen Rekonstruktion direkten Zugang zum Totenop-
ferraum [b] böte. Mehr noch: von Raum [a] aus war
der Totenopferplatz direkt einsehbar. Eine solche
direkte Verbindung zwischen dem Eingangsraum [a]
und der Kultstelle wird in der Regel in den Kultanla-
gen der Mastabas vermieden, um die Totenopferhand-
lungen von der „profanen Außenwelt“ abzuschirmen
bzw. unsichtbar zu machen.

Der dokumentierte Baubefund gestattet es, eine

Rekonstruktion darzulegen, die die oben genannte
Schwierigkeit behebt und in der Tradition der ande-
ren Ziegelkapellen mit Opferplatten steht. So lag der
Eingang vermutlich im Osten des Eingangsraumes
[a] (der Zugang vom Süden wäre theoretisch denkbar,
erscheint jedoch unwahrscheinlich, da ansonsten der
Durchgang zwischen [a] und [c] und der Eingang in

173

1066 G.A. REISNER, Giza I, 486ff.
1067 H. JUNKER, Gîza I, 206ff., Abb. 44.

1068 H. JUNKER, Gîza I, 206f., Abb. 3, 3a, 44.
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Gegenvorschlag der Rekonstruktion
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die Kapelle in einer Flucht zu liegen kämen, was bei
der Errichtung von Kultanlagen im allgemeinen ver-
mieden wurde). Von [a] aus betrat man nach Norden
einen Verbindungsraum [c], der Zugang in den Toten-
opferraum [b] gewährte. Der Eingang nach [b] und
die Kultstelle mit der Opferplatte lagen dadurch an
den räumlich entferntesten Punkten und entspra-
chen damit der Grundform der L-förmigen Kapelle.

Grab: G 4460 (= IVn)  (Abb. 32)

Die großsteinige Mastaba erhielt keine Verkleidung
und auch keine Steinkapelle. Der Grabbau war mit
einer Ziegelkapelle und einer heute verschwunden
Opferplatte als Kultstelle in Funktion (Abb. 32).1069

Die Ziegelkapelle (8,9 × 5 m [17 × 9½ E]) wies zwei
Raumebenen auf. Die ursprüngliche Raumanzahl ist
aufgrund späterer Zerstörungen allerdings nicht
genau festzulegen. Auffällig ist der Eingang, der
direkt in den Totenopferraum [b] führte. Bereits
dem Ausgräber fiel diese ungewöhnliche Disposition
auf, da dadurch die Abgeschiedenheit des Totenop-
ferplatzes nicht gewährleistet war.1070 Er vermutete
daher zu Recht, daß im Raum [b] eine Trennwand
existiert haben muß, die den Totenopferplatz vom
Eingang abschirmte. Reste dieser Mauer konnte
er allerdings nicht finden. Der Platz vor der Opfer-
platte war durch eine erhöhte Plattform mit Ziegel-
einfassung gekennzeichnet, auf der wahrscheinlich
einmal eine Altarplatte und mindestens ein Opfer-
ständer standen.1071 Die Form der Bedachung des
Totenopferraumes bleibt unsicher, da die Mauerstär-
ken zu gering sind und auch an der Tumulusfassade
keine Reste einer Wand als Auflager festgestellt wur-
den. Südlich von [b] lag der Raum [c], in dem nahe
der Grabfassade noch ein Opferständer gefunden
wurde. Die eigenartigen kleinen Nischen in der Süd-
wand sind nicht sekundär, sondern waren wie die
übrigen Wände dieses Raumes verputzt. Ihre Funk-
tion bleibt unklar.1072

Der östliche Teil der Kapelle wird von einem lang-
gestreckten Raumkomplex ([d] und [e]), der im Nor-
den einen kleinen Vorraum(?) [d] besaß, gebildet. Die
innere Unterteilung des großen Raumes [e] bleibt
aufgrund der späteren Zerstörungen und Einbauten
ungewiß.1073

Grab: G 4540  (Abb. 33)

An dem unverkleideten Tumulus ist die Existenz einer
Opferplatte nicht nachweisbar.1074 Reste von Ziegel-
mauern an der Ostfassade zeigen, daß ein Kultbau mit
mindestens vier Räumen existierte. Der Ziegelbau
war ursprünglich sicher an die unverkleidete Westfas-
sade der Anlage G 4640 angebaut gewesen. Die östli-
che Hälfte der Kapelle ist jedoch durch spätere Grab-
anlagen (G 4543) zerstört worden. Anhand zahlrei-
cher Parallelbeispiele aus dieser Nekropole ist die
Raumdisposition der Kapelle mühelos zu rekonstruie-

II. Die Kernfriedhöfe174

1069 H. JUNKER, Gîza I, 203ff., Abb. 42.
1070 H. JUNKER, Gîza I, 203.
1071 Das Fragment eines Opferständers lag verworfen vor Ort,

H. JUNKER, Gîza I, 23, Abb. 42.
1072 H. JUNKER, Gîza I, 203.
1073 Im Süden der Ostwand fand H. JUNKER, Gîza I, 23f., Abb.

42, ein Tongefäß und Mauerreste, die er als Installation
einer Abwasserleitung deutete. Da es jedoch fraglich
erscheint, daß aus Raum [e] große Flüssigkeitsmengen
entsorgt werden mußten, dürfte es sich um einen späteren
Einbau handeln (Rest einer Behausung?).

1074 G.A. REISNER, Giza I, 479 und Map of Cem. G 4000.
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Abb. 32  Die Kultkapelle von G 4460
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Abb. 33  Die Kultkapelle von G 4540
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ren (Abb. 33), wobei sie denjenigen Kapellen auffällig
ähnlich ist, die mit einer Opferplatte ausgestattet
waren. Der Zugang erfolgte von Norden in einen Vor-
raum [a]. Von diesem aus erreichte man entweder
einen langgestreckten Nebenraum im Süden [c] oder
den Totenopferraum [b] im Westen. Südlich von [b]
lag ein schmaler Nebenraum [d]. Welche Form die
Totenopferstelle hatte, ist nicht mehr festzustellen.

Grab: G 4550 (= Vs)  (Abb. 34)

Der großsteinige Tumulus blieb ohne Verkleidung.
Eine Opferplatte bzw. die Vertiefung dafür an der
Tumulusfassade sind ebensowenig nachzuweisen. Die
Ziegelkapelle war bei ihrer Freilegung fast völlig abge-
tragen.1075 Trotz des Fehlens einer Opferplatte sind die
Form und Raumdisposition der Kapelle denen der
oben besprochenen Anlagen so ähnlich, daß sie in die-
sem Abschnitt zu behandeln sind. Der Kultbau maß
ca. 6,8 × 4,6 m (13 × 9 E) und besaß wahrscheinlich
mindestens vier, wenn nicht gar fünf Räume
(Abb. 34). Der Zugang erfolgte vom Norden her in die
östliche Kapellenebene (Raum [a]). Daß dieser lang-
gestreckte Raum unterteilt war, ist anzunehmen,
jedoch nicht mehr nachzuweisen. Die zweite Kapel-
lenebene im Westen bestand vermutlich aus zwei Räu-
men. Der Totenopferraum [b] könnte entweder eine
Blendwand besessen haben oder eine durchgehende
Trennwand mit Durchgang, so daß im Norden ein
weiterer Raum [c] zu rekonstruieren ist. Südlich von
[b] öffnete sich ein langgestreckter Nebenraum [d]. In
[b] lag eine Kalksteinplatte an der Tumulusfassade,
die Teil einer Plattform für die Kultstelle gewesen sein
könnte. Die Bedachung der Kultanlage ist aufgrund

der Zerstörung nicht mehr festzustellen. Ungewöhn-
lich sind die Wandstärken von knapp 0,3 m, die kaum
ein Tonnengewölbe getragen haben können.

Grab: G 4560 (= Vn) 

Der großsteinige Bau erhielt keine Verkleidung. Die
Existenz einer Opferplatte zeigt, daß das Grabmal
mit einer Ziegelkapelle in Funktion gewesen sein
muß.1076 Die Rekonstruktion der Kultanlage stößt
jedoch auf Schwierigkeiten, da die Nordhälfte des
Baus von der später angelegten Mastaba des Kaem-
anch (G 4561, 6. Dynastie)1077 zerstört wurde. Der
Bau besaß zwei Ebenen und wahrscheinlich minde-
stens vier Räume. Ungewöhnlich ist die stark vor-
springende Ostwand in Raum [b], die sich einer ver-
nünftigen Rekonstruktion entzieht (siehe Plan 4).

Grab: G 4860 (= VIIIn)

Der großsteinige Tumulus erhielt keine Verklei-
dung.1078 Die Existenz einer Opferplatte,1079 die noch
zum Teil in situ in der Tumulusfassade entdeckt
wurde, legt nahe, daß ursprünglich auch eine Ziegel-
kapelle als Kultbau existiert haben dürfte. Von die-
sem ist allerdings keine Spur entdeckt worden (Plan
4). Zur abweichenden Form der unterirdischen Anla-
ge dieses Grabes siehe S. 210 und Abb. 50.

Grab: G 4650 und G 4660 (Abb. 35)

Die Kultanlagen der Mastaba der Iabtet (G 4650) und
der anonymen Mastaba G 4660 sind sich in ihrer
Form und Raumanordnung sowie im Gesamtbefund
der Grabanlage so ähnlich, daß sie eine annähernd
gleiche Entstehungszeit nahelegen. Auch die Tatsa-
che, daß beide Gräber unmittelbar nebeneinander in
derselben Straße liegen (Plan 4), könnte darauf hin-
deuten, daß beide Besitzer in einem bestimmten ver-
wandtschaftlichen oder familiären Verhältnis zuein-
ander standen. Bei beiden Gräbern liegt kein Nach-
weis einer Opferplatte an der Ostfassade des Tumulus
vor. Daß diese einmal existierten, ist unwahrschein-
lich. Die Ziegelkapellen gehören aufgrund ihrer spe-
ziellen Form nicht zu den Kultanlagen mit Opfer-
platten (siehe oben). Die Ziegelanlage der Iabtet
(G 4650) wurde erst nach Aufgabe des Vorhabens, den
originalen Tumulus mit Stein verkleiden zu lassen,
errichtet. Als Kultstelle wurde sekundär eine monoli-
thische Scheintür aufgestellt.

175

1075 H. JUNKER, Gîza I, 211, Abb. 48.
1076 H. JUNKER, Gîza I, 208ff., Abb. 46.
1077 H. JUNKER, Gîza IV, passim; PM III2, 131ff.

1078 H. JUNKER, Gîza I, 242ff., Abb. 58.
1079 H. JUNKER, Gîza I, 242ff., Abb. 59.
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Abb. 34   Die Kultkapelle von G 4550
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Grab: G 4650 (= VIs) (Iabtet)

Der Kultbau aus Ziegeln wurde zwischen den unver-
kleideten Teil des Tumulus von G 4650 und die ver-
kleidete Westfassade der Anlage G 4750 gesetzt
(Abb. 35).1080 Entlang der nördlich der Kultanlage lie-
genden Ostfassade befinden sich Reste von Verklei-
dungsblöcken, die zu erkennen geben, daß in einer
älteren Bauperiode die Absicht bestanden haben
muß, die Mastaba in Stein zu vollenden. Dieses Vor-
haben ist offensichtlich nicht beendet worden (vgl.
auch den Befund der unverkleideten Sargkammer).

Der Ziegelbau (8,4 × 6,3 m [16 × 12 E]) ist zwar
gedrungener als der von G 4660, zeigt aber in der
Anzahl und Anordnung der Räume das gleiche Bild.
Auffällig sind hier wie dort die enormen Wandstärken
des Baus (bei G 4650: zwischen 0,75 und 1,45 m), die
keine Entsprechung in den Ziegelkapellen mit Opfer-
platten finden. Die Kapelle war über eine Rampe
vom Norden her zugänglich. Die Räume sind auf
zwei Ebenen aufgeteilt, die von dem Eingangsraum
[a] aus zugänglich waren. Die östliche Ebene umfaß-
te zwei Räume [c] und [d], deren Funktion nicht zu
bestimmen ist. In der westlichen Ebene lag ein lang-
gestreckter Raum (4,75 × 2,1 m [9 × 4 E]), der als
Totenopferraum [b] zu bezeichnen ist, obwohl die
Westwand des Raumes, die von der Tumulusfassade
gebildet wird1081, nicht zu erkennen gibt, ob sich dort
ursprünglich eine Scheintür oder Nische befunden
hatte (vgl. G 4660).1082 Im südlich gelegenen, Ost-
West orientierten Raum [b’] (Maße: 2,9 × 1,3 m) stell-
te der Totenpriester der Iabtet, Kai, an der west-
lichen Schmalwand eine Scheintür aus Kalkstein
auf.1083 In seiner Form ähnelt der Totenopferraum
bereits den Totenopferräumen, die in den Privatgrä-
bern ab der 5. Dynastie typisch werden. 

Vor die unvollendete Verkleidung des Tumulus
wurde eine Ziegelmauer im Abstand von etwa 1 m
gelegt, die an die Nordfassade der Kapelle angesetzt
war und an der Nahtstelle zwischen G 4650 und der
angebauten Mastaba des Kai umknickte. Die erhalte-
nen Quermauern zeigen, daß es sich um eine Art Ver-
schalung handelt, deren Zwischenraum aufgefüllt
wurde. Die Mauer ist wahrscheinlich als Blendwand
anzusehen, um den unvollendeten Zustand der Iab-
tet-Mastaba zu verbergen.

Zu den Bauphasen der Anlage ist folgendes fest-
zuhalten: JUNKER deutete die Verkleidung des
Tumulus als Werk der Grabbesitzerin, die jedoch
über das Anfangsstadium der Arbeiten nicht hinaus-
gekommen ist. Die Kultanlage aus Ziegeln und die
Verblendung der Ostfassade wies er dem Totenprie-
ster Kai zu, von dem auch die monolithe Scheintür
gestiftet wurde.1084

Die Tatsache, daß der Ziegelbau an die Verklei-
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1080 H. JUNKER, Giza I, 216ff., Abb. 50, 234. Dies liefert einen
zeitlichen Anhaltspunkt, da die Nutzung der Anlage des
Achi (G 4750) nicht vor die Regierung des Chephren
datiert werden kann, siehe S. 230.

1081 Daß die abgetreppte Fassade des Tumulus ursprünglich
die Westwand des Raumes gebildet hatte, erscheint
unwahrscheinlich.

1082 H. JUNKER, Giza I, 216. Die Tatsache, daß Kai zu einem

späteren Zeitpunkt eine Scheintür im südlich gelegenen
Nebenraum [b’] aufstellen ließ, deutet darauf hin, daß die
Kapelle der Iabtet offenbar ohne Totenopferstelle war.

1083 Zur Datierung dieses Mannes sowie die der Errichtung des
Totenopferraumes siehe hier S. 229.

1084 H. JUNKER, Gîza I, 219.

Abb. 35  Die Kultkapellen der Gräber G 4650 und 4660
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dung der Mastaba G 4750 des Achi angebaut wurde,
stellt einen zeitlichen Terminus dar. Da Achi nicht
vor der Regierung des Chephren seine Anlage fertig-
stellen ließ – allgemein wird der Grabbesitzer in die
Zeit des Mykerinos datiert –, ist der Kultbau der Iab-
tet entsprechend später anzusetzen.

Grab: G 4660 (= VIn)

Die Kultanlage dieses Grabes ist im Zusammenhang
mit jener von G 4650 zu betrachten (Abb. 35). Am
unverkleideten Tumulus lassen sich weder Spuren
einer Opferplatte noch die einer Verkleidung nach-
weisen. Der massive Kultbau (9,6 × 5 m [18½ ×
9½ E])1085 ist direkt an den Tumulus angesetzt. Der
verbleibende Raum zwischen der Ostfassade des Zie-
gelbaus und der Westfassade der Mastaba G 4760
wurde massiv vermauert, so daß der Durchgang wie
bei G 4650 unmöglich wurde.1086 Auch dieser Bau
besaß ungewöhnlich starke Mauern (bis 1,6 m). Über
eine von Norden heranführende Rampe gelangte man
in den Vorraum [a], von dem aus man die beiden
Räume der östlichen Ebene [c] und [e] oder den Toten-
opferraum [b] und den südlich anschließenden Neben-
raum [d] erreichte. Der ungewöhnlich langgestreckte
Totenopferraum (6,05 × 1,9 m [11½ × 3½ E]) besaß
am Südende der Westwand eine Scheintür, die völlig
aus Ziegeln errichtet war. Bemerkenswert ist die eigen-
tümliche Gestaltung der Südwand von [b], die sich
durch Vorsprünge verengt und den Zugang nach [d]
bildet. Man wird nicht fehlgehen, diesen Raum als Sta-
tuenraum zu identifizieren. Der Kultbau war mit
einem Tonnengewölbe überdacht. Ähnlich wie bei
G 4650 verlief eine Ziegelmauer parallel zur unverklei-
deten Tumulusfront, die vermutlich ebenfalls als
Abgrenzung oder Blendmauer zu interpretieren ist.
Ihr Verlauf im Norden bleibt jedoch unsicher.

b) Das Ostfeld

Die Nekropole G 7000 (Abb. 3)

Bisher gibt es weder in den archäologischen Befunden
noch in der dokumentierten Architektur der acht
Doppelmastabas einen Hinweis, daß die ursprüng-
lichen 12 Tumuli dieses Gräberfeldes (zum älteren
Bauplan, siehe hier S. 91ff.) vor dem Zusammenlegen
der Massive Kultkapellen aus Ziegeln und Opferplat-
ten besessen hätten (siehe auch Kap. II.2.2.3–4).

2.4.2 Die Ausführungen in Stein

In diesem Abschnitt werden die Veränderungen bzw.
Erweiterungen in Stein behandelt, die am originalen
Tumulus erfolgten. In vielen Fällen ist zu erkennen,
daß die architektonischen Eingriffe am Massiv auch
zu einer baulichen Veränderung des Grabes führten.
Aufgrund des oft fragmentarischen Erhaltungszu-
standes ist es bei den meisten Anlagen nicht sicher
festzustellen, ob sie je vollendet waren. Das Fehlen
großer Teile der Verkleidung sowie der Kapellen deu-
tet auf extensive Beraubungen hin, die eine Rekon-
struktion des ursprünglichen Bauzustandes erschwe-
ren. In einigen wenigen Fällen ist es trotz des unge-
nügenden Baubefundes aber sicher, daß die Anlage
unvollendet geblieben ist.

Folgende Formen der Bauerweiterungen lassen
sich in den Kernfriedhöfen fassen:

a) Verkleidung des originalen Tumulus und Errich-
tung einer Steinkapelle

b) Erweiterungen des Tumulus zur Aufnahme einer
Steinkapelle (ohne zusätzliche Bestattungsanlage)

c) Erweiterungen des Tumulus zur Aufnahme einer
zusätzlichen Bestattungsanlage (mit oder ohne
massiver Vergrößerung) – sog. annex-Bauten

d) Verbindung zweier Tumuli zu einer Doppelanlage

e) das Verlegen der Kultkapelle in den originalen
Tumulus

f) Sonderformen

g) Tumuli ohne Kultanlagen 

Anm.: Gräber, bei denen eine ältere Kultanlage aus Ziegeln als
Vorgängerbau dokumentiert wurde, sind mit einem vorange-
stellten ** gekennzeichnet. Der Baubefund dieser älteren Kult-
kapellen ist im Kap. II.2.4.1 behandelt.

a) Gräber mit Verkleidung des originalen Tumulus
und Errichtung einer Steinkapelle

In dieser Gräbergruppe lassen sich zwei Bauformen
unterscheiden. Bei der ersten wird das Grabmassiv
vollständig verkleidet und die Ostfassade erhält
zwei Scheintüren. Um die Hauptkultstelle wird
nachträglich eine steinerne Kapelle an der Grabfas-
sade errichtet. Diese Bauform ist nur in der Nekro-
pole G 2100 (G 2110) belegt. In der zweiten Gruppe
wird die Verkleidung mit der Kultkapelle im Ver-
band errichtet.
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1085 In der Abbildung bei H. JUNKER, Gîza I, Abb. 49, werden
die Maße des Baues mit 10,25 × 4,9 m angegeben.

1086 In der endgültigen Publikation des Grabes fehlt diese mas-

sive Vermauerung, vgl. jedoch H. JUNKER, Vorbericht 1914,
18, Abb. 4.
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Die Nekropole G 1200

Diese Bauform ist in G 1200 nicht belegt.

Die Nekropole G 2100 (Pläne 2 u. 3)

Grab: G 2110 (Nefer)

Der originale Tumulus erhielt eine vollständige Ver-
kleidung aus feinem Kalkstein sowie zwei Scheintü-
ren an der Ostfassade. Um die südliche Scheintür
wurde eine Steinkapelle mit L-förmigem Grundriß
erbaut, die nicht im Verband mit der Mastabaverklei-
dung angelegt wurde (Plan 3).1087 Auffallend ist die
Form der Kapelle. Sie ist die einzige in den Kern-
friedhöfen, die einen abweichenden Grundriß auf-
weist. In der Regel liegt der Eingang in die L-förmi-
ge Kapelle im Norden, während die Scheintür im
Süden der Westwand angebracht ist, bei G 2110 ist
die Anordnung hingegen umgekehrt.1088

Reste von Lehmziegelmauern nördlich der Stein-
kapelle scheinen darauf hinzudeuten, daß wahr-
scheinlich auch ein Anbau aus Schlammziegeln exi-
stierte. Die erhaltenen Reste sind jedoch zu gering,
um eine sichere Aussage zu gestatten.1089 Im Gegen-
satz zur Anlage G 2100, die eine verkleidete Sarg-
kammer, nicht jedoch einen fertiggestellten Oberbau
besaß, fehlt bei Nefer die Verkleidung der Sargkam-
mer (siehe S. 164, 211, Tab. 9 u. Tab. H2).

Grab: *G 2120 (Seschatsechentiu) (Abb. 36)

Die Grabanlage des Seschatsechentiu blieb unvollen-
det,1090 jedoch zeigen die Baureste, daß zwei Baupha-
sen vorliegen. Die dokumentierten Reste einer älte-
ren Ziegelkapelle gestatten nur eine hypothetische
Rekonstruktion der Kultanlage (Abb. 36/1).1091 Dieser
ältere Bau wurde durch eine Steinkapelle mit einer
monolithischen Scheintür in der Westwand der Kult-

II. Die Kernfriedhöfe178

1087 Zur abweichenden Kapellenform und -dekoration siehe
N. STRUDWICK, Administration, 49. Ob der Kernbau
ursprünglich eine Opferplatte oder zumindest eine Vertie-
fung für diese im Mauerwerk besaß, ist vom Ausgräber
nicht untersucht worden, P. DER MANUELIAN, Stationen,
Fs R. Stadelmann, 120f.

1088 Warum diese entgegengesetzte Disposition bei G 2110
gewählt wurde, bleibt vorerst ungeklärt.

1089 Die im Plan eingetragene Nord-Süd verlaufende Ziegel-
mauer, G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. G 2100, könn-
te auch der Rest der jüngeren Grabanlage G 2115 sein.

1090 Als Begründung siehe G.A. REISNER, Giza I, 67.

Opferplatte G 2120

Opferplatte vermauert

G 2120
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Abb. 36 Die Bauphasen der Kultanlagen von G 2120:
1. Der rekonstruierte ältere Ziegelbau und 2. die Steinkapelle mit Anbau
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kapelle ersetzt (Abb. 36/2). Wahrscheinlich ist die
Opferplatte durch das Anlegen der Verkleidung am
Massiv belassen und vermauert worden (vgl. G 1201,
G 1225 und G 4150). Die Steinkapelle wurde im Ver-
band mit der Verkleidung des Tumulus errichtet (vgl.
dagegen G 2110, wo die Kapelle an die bereits vor-
handene Verkleidung angesetzt wurde). Kultbau und
Verkleidung blieben allerdings unvollendet. Die
Kapelle wurde in Ziegeln fertiggestellt und diese an
die ungeglätteten Verkleidungsblöcke angesetzt.
Bemerkenswert ist der schmale Freiraum (knapp
40 cm) zwischen dieser Ziegelkapelle und der unver-
kleideten Westfassade der Anlage G 2140 (Plan 2).
Dieser deutet darauf hin, daß man zur Zeit der
Errichtung der Ziegelkapelle mit der Ausführung der
Verkleidung von G 2140 nicht mehr rechnete, da
ansonsten der Zugang in die Kapelle blockiert wor-
den wäre. Die Sargkammer war verkleidet und ent-
hielt einen Kalksteinsarkophag.

Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

Grab: *G 4160 (= In)  (Abb. 37)

Zu dem älteren Baubefund einer Kapelle aus
Schlammziegeln und deren unsicheren Ergänzung
siehe S. 166f., Abb. 21 u. 22.

Die Rekonstruktion der Steinkapelle ist noch
unsicherer, da außer den Bodenplatten nichts von
dieser übriggeblieben ist. Der Ausgräber rekonstru-
ierte eine Kammer mit der lichten Weite von ca. 2,7 ×
0,9 m (ca. 5 × 2 E), was unproportioniert und zu
schmal wirkt. Da nicht alle Bodenplatten bei der

Freilegung vorhanden waren (der dislozierte Block
mit der Vertiefung – Türangelloch? – könnte am Ein-
gang der Kapelle gelegen sein, allerdings erscheint
der eingezeichnete Durchmesser der Vertiefung für
ein Türangelloch ungewöhnlich groß: ca. 0,3 m), ist es
nicht ausgeschlossen, daß der Kapellenraum größer
war (siehe Abb. 37). Ob der Eingang in den Raum im
Süden oder Norden der Ostfassade lag, ist nicht mehr
festzustellen.

Grab: G 4240 (Snofruseneb) (Abb. 38)

Der Tumulus dieser Grabanlage wurde mit einer
Steinkapelle versehen, die im Verband mit der Ver-
kleidung errichtet wurde. Die Glättung der Verklei-
dung sowie die Ausgestaltung der Kapelle blieben
unvollendet.1092 Die Kapelle (3,62 × 1,55 m [7 × 3 E])
besaß eine Scheintür im Süden der Ostwand sowie
eine zweite im Norden der Außenfassade (Abb. 38
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1091 G.A. REISNER, Giza I, 425ff., fig. 243. 1092 G.A. REISNER, Giza I, 465, pl. 47.

G 4160

G 4260

Verkleidungsblöcke

b
Bodenplatten

Opferplatte vermauert

0 5m

Abb. 37  Die hypothetisch erschlossene Steinkapelle von G 4160

G 4240

a
b

d c e

G 4340

Verkleidung von G 4340

nicht ausgeführt

?

B
ru

c
h

s
te

in

0 5m

Abb. 38  Die Kultanlage der Mastaba G 4240
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und Plan 4). Zu einem späteren Zeitpunkt – als es
bereits feststand, daß die im Osten gelegene Graban-
lage G 4340 unverkleidet bleiben würde – errichtete
man eine Bruchgesteinmauer, die die Südostecke von
G 4240 mit der Südwestecke von G 4340 verband und
dadurch den Durchgang zwischen den beiden Anla-
gen vom Süden versperrte. Gegen diese Mauer und
teilweise entlang der unverkleideten Westfassade von
G 4340 errichtete man anschließend einen Ziegelbau
mit vier Räumen, dessen Nordfassade bei der Freile-
gung teilweise zerstört war. Im Gegensatz zu den
umliegenden Gräbern in dieser Nekropole blieb die
Sargkammer unverkleidet.1093

Grab: G 4340

In dem großsteinigen Tumulus befand sich eine Ver-
tiefung zur Aufnahme einer Opferplatte (nicht erhal-
ten).1094 Reste der Tumulusverkleidung sowie die
einer Steinkapelle weisen darauf hin, daß die Anlage
in Stein fertiggestellt werden sollte (vermutlich eine
L-förmige Kapelle mit Eingang im Norden der Ost-
fassade).1095 Von der ursprünglichen Ziegelkapelle, die
mit der Opferplatte zu verbinden ist (falls je eine vor-
handen war), wurden keine Reste dokumentiert
(Plan 4).1096

Grab: G 4440 

An dem großsteinigen Tumulus ist nicht zu erkennen,
ob eine Opferplatte eingesetzt werden sollte oder je
vorhanden war. Die für die Platte typische Vertiefung
im Mauerwerk fehlt. Reste einer Verkleidung zeigen
allerdings, daß der Bau mit einer Steinkapelle geplant
oder sogar vollendet war.1097 Von dieser ist jedoch
keine Spur erhalten geblieben. Der freie Platz an der
Südseite der Ostfassade deutet darauf hin, daß der
Steinbau später (von Steinräubern) weggerissen
wurde.1098 Reste eines Ziegelbaus mit mindestens drei
Räumen (siehe Plan 4), die sich an die Westfassade
der Mastaba G 4540 anlehnen, sind als Teil der Kult-
anlage zu betrachten und lassen zwei Rekonstruk-
tionsmöglichkeiten zu: So könnten die erhaltenen

Ziegelmauern Teile einer direkt an den unverkleide-
ten Tumulus angebauten Ziegelkapelle gewesen sein,
die im Zuge der später erfolgten Verkleidung und
Errichtung der Steinkapelle zerstört wurde. Denkbar
und dem Befund nach wahrscheinlicher ist jedoch die
Annahme, daß das Grab eine Steinkapelle mit ange-
bauten Ziegelräumen besaß bzw. der Steinbau unvoll-
endet geblieben ist und in Ziegeln fertiggestellt und
erweitert wurde.

Grab: G 4640

Der Baubefund dieser Anlage zeigt, daß der Tumulus
eine Verkleidung sowie eine Kapelle aus Kalkstein
besaß.1099 Diese hatte die typische L-Form mit einer
monolithen Scheintür im Süden der Westwand. Ob in
der Nordhälfte der Westwand eine zweite Scheintür
saß, ist nicht mehr nachzuweisen, da in diesem Teil
der Kapelle die Wand völlig weggerissen wurde. Reste
von Ziegelmauern deuten auf einen Vorbau, der ver-
mutlich mindestens zwei Räume besaß (Plan 4).1100

Grab: G 4750 (= VIIs) (Achi) (Abb. 39)

Der großsteinige Tumulus besaß eine Verkleidung,
die jedoch nur in geringen Resten erhalten war,
sowie eine Kapelle aus Stein.1101 Dem Befund nach
waren Verkleidung und Kapelle im Verband gemau-
ert.1102 Die erhaltenen Spuren des stark zerstörten
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1093 G.A. REISNER, Giza I, 466, fig. 281.
1094 G.A. REISNER, Giza I, 471.
1095 An die Nordfassade der Steinkapelle wurde später die

Grabanlage G 4341 angebaut, die sich entlang der gesam-
ten Ost- und Nordfassade von G 4340 erstreckte und
scheinbar die intakte Verkleidung an der Nordwestecke in
die Grabarchitektur miteinbezog.

1096 G.A. REISNER, Giza I, 471. Die spärlichen Mauerzüge aus
Ziegeln, die vom Ausgräber erwähnt werden, dürften jün-
gere Anbauten an die Steinkapelle darstellen.

1097 G.A. REISNER, Giza I, 475ff.
1098 G.A. REISNER, Giza I, 477. „Chapel ... destroyed except for

one block in south wall ...“; der Block ist in REISNERs Plan
der Nekropole allerdings nicht eingezeichnet.

1099 G.A. REISNER, Giza I, 481ff.
1100 G.A. REISNER, Giza I, 482.
1101 H. JUNKER, Gîza I, 234ff., Abb. 55.
1102 H. JUNKER, Gîza I, 234.

G 4750

Serdab

0 5m

Abb. 39 Die Kultanlage der Mastaba G 4750
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II.2.4 Die Kultbauten

Baus erlauben es, eine L-förmige Kultkapelle mit
einem lichten Raummaß von etwa 3,6 × 1,8 m (7 × 3
E) Größe zu rekonstruieren, deren Eingang im Nor-
den der Ostfassade lag1103 (Abb. 39). Die Kapelle war
wohl vollendet und mit Reliefs dekoriert.1104

Unmittelbar hinter der Scheintür und mit dieser
mittels eines Sehschlitzes verbunden befand sich ein
Serdab, in dem eine Gruppenstatue des Grabherrn
mit seinem Sohn aufgestellt war.1105 G 4750 ist die
einzige Anlage in den Kernfriedhöfen, die einen Ser-
dabraum in der an den Tumulus gesetzten Steinka-
pelle enthielt.

b) Gräber mit Erweiterungen des Tumulus zur Aufnahme
einer Steinkapelle (ohne zusätzliche Bestattungsanlage)

Diese Bauform läßt sich in allen drei Kernnekropolen
des Westfeldes belegen. Insgesamt sind 6 Gräber
bekannt, die diese Erweiterung aufweisen.

Die Nekropole G 1200 (Plan 1)

Grab: G 1201 (Abb. 40)

Für die Kultanlage dieser Mastaba sind, wie bereits
erwähnt (S. 156), mindestens drei Baustadien zu
rekonstruieren:1106

181

1103 Der Ausgräber rekonstruierte eine Raumgröße von ca. 3,5
× 2,2 m, was in ihm Bedenken wegen der von der Beda-
chung zu überspannenden Raumbreite hervorrief. Die
Raumbreite ist jedoch um 30 bis 40 cm zu verkürzen, da
JUNKER den bei Steinkapellen üblichen Rücksprung für
den Türanschlag nicht miteinberechnet hatte. Die Raum-

maße entsprechen den üblichen Abmessungen jener Zeit.
1104 H. JUNKER, Gîza I, 236ff., Abb. 56, 57, Tf. XXXIXa, c.
1105 H. JUNKER, Gîza I, 236, Tf. XXXIXb; B. JAROŠ-DECKERT -

E. ROGGE, Wien CAA Lfg. 15, 1993, 135ff. (ÄS 8384).
1106 G.A. REISNER, Giza I, 385f., fig. 104, pl. 11a–d, Map of

Cem. 1200.

G 1201

G 1201G 1201
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Opferplatte

Ziegelkapelle nicht erhalten

Opferplatte vermauert

Steinkapelle unvollendet
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Hof

b

c

b
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Serdab?

Opferplatte

Opferplatte

10m 0 5

1

2

3
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Abb. 40 Die Bauphasen der Kultkapelle von G 1201
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1. Aufgrund der in situ vermauerten Opferplatte
ist davon auszugehen, daß ursprünglich auch einmal
eine Schlammziegelkapelle existierte oder diese
zumindest geplant war. Reste dieser Kapelle sind
jedoch nicht nachgewiesen (Abb. 40/1).

2. Bei der Erweiterung des Tumulus durch Anset-
zen eines Steinmassivs an der Ostfassade sollte auch
eine Kultkapelle aus Stein errichtet werden. Ledig-
lich vier Blöcke der Kapellenwestwand sind erhalten,
doch gestatten diese, die Größe des Kultraumes mit
etwa 4 × 10 E zu rekonstruieren. Aufgrund der späte-
ren Vollendung in Ziegeln ist es naheliegend, daß
auch die Steinkapelle dem L-förmigen Kapellentypus
entsprach und nur eine Scheintür an der Westwand
besaß (Abb. 40/2).

3. Die Vollendung der Grabanlage in Stein unter-
blieb und die Kultstelle wurde in mehreren Baupha-
sen in Ziegeln ergänzt und erweitert (Abb. 40/3–3a).
Im ersten Baustadium wurde der Totenopferraum
[b] vollendet, wobei es unklar bleibt, ob bereits ste-
hende Teile der Kapellennord- und -südwand wieder
entfernt wurden, um die Ziegelmauern an die West-
wand besser ansetzen zu können. Der Totenopfer-
raum, in Ziegeln fertiggestellt, besaß die lichten
Maße 1,85 × 4,9 m (3½ × 9½ E).

Problematisch zu interpretieren ist der nördliche
Teil des Raumes [b]. Vier unregelmäßig zugehauene
Kalksteinblöcke, die sich in Größe und Form sowohl
von den Blöcken der Kapellenwestwand als auch von
denen des steinernen Erweiterungsbaus unterschei-
den, umschließen unregelmäßig einen schmalen
Raum (Abb. 40/3). Die in diesem Raum eingezeich-
nete, etwas schräg verlaufende Ziegelmauer bleibt
unerklärlich.1107 Ursprünglich dürfte dieser schmale
Raum zugänglich gewesen sein und könnte als
Nebenraum (Magazin?) [d] gedient haben. Als der
große Hof [a] an Raum [b] angesetzt wurde, ver-
sperrte dessen Nordwand den Zugang in den kleinen
Raum [d]. Ob dieser dadurch unbenutzbar wurde
oder vielleicht als Serdab gedient haben könnte,

bleibt unklar. Die Funktion des Magazins könnte der
kleine eingebaute Raum [c] im Hof übernommen
haben.1108 Bei dem großen Hof [a] ist zu beachten,
daß trotz des zur Verfügung stehenden Freiraums1109

und der erkennbaren Ost-Westausrichtung der Kult-
anlage der Eingang in diese nicht von Osten, sondern
von Norden erfolgte.

Die Nekropole G 2100 (Pläne 2 u. 3)

Grab: G 2130 (Chent[ka])

Diese Mastaba kombiniert die Bauform (b) – Erwei-
terung des Tumulus ohne zusätzliche Bestattungsan-
lage – mit (e) – Hineinversetzen der Kalksteinkapelle
in das nachträglich herausgebrochene Massiv – und
ist in Abschnitt (e) behandelt (siehe S. 196).

Grab: G 2210

Der fertiggestellte Tumulus erhielt an der Nord- und
Ostseite eine Erweiterung aus großen Kalkstein-
blöcken. An der Ostseite wurde dabei der Raum für
die zu errichtende Kapelle freigehalten. Von dieser
sind allerdings keine Reste festgestellt worden, ver-
mutlich wurde sie nie errichtet.1110 Ob im Norden eine
zweite Schachtanlage in der Erweiterung, ähnlich den
anderen annex-Bauten, existierte, ist nicht festgestellt
worden. Die Größe der Erweiterung schließt eine der-
artige Einrichtung nicht aus (Plan 2). Ob die Anlage
je eine Verkleidung erhalten hatte, bleibt ungewiß.1111

Der geringe Abstand zur Nordkante von G 2130 läßt
gerade genug Platz, um Verkleidungsblöcke an die
Südkante des ursprünglichen Tumulus anzusetzen.
Der Baubefund zeigt also, daß eine Erweiterung von
G 2210 erst nach der Verkleidung von G 2130 stattge-
funden haben kann, was einen zeitlichen Anhalts-
punkt bietet, da G 2130 entweder unter Cheops/Djed-
efre oder Chephren seine endgültige Gestalt erhielt.

Auch die unterirdische Anlage zeigt Abweichun-
gen und Merkwürdigkeiten, die auf eine spätere Ent-
stehungszeit hindeuten. Vor allem die ungewöhnliche

II. Die Kernfriedhöfe182

1107 REISNER beschrieb diesen Mauerzug nicht, es sei denn, der
vage Hinweis „... traces of the old mud-brick chapel were
found behind the later chapel wall“, G.A. REISNER - C.S. FIS-
HER, ASAE 13, 1914, 235, bezieht sich auf diesen Befund.
Die Mauer kann jedoch nicht der Rest der ältesten Kapelle
(Südwand?) sein, da sie fast genau in der Flucht der Opfer-
platte liegt. Die Opferplatte und die Mauer müssen zwei
unterschiedlichen Bauetappen zugewiesen werden.

1108 Im Schutt dieses Raumes fanden sich „several pottery ves-
sels“, G.A. REISNER, Giza I, 386(c).

1109 Die östlich des Hofes liegende Mastaba G 1151 des Kedne-
fer existierte noch nicht, als der Hof errichtet wurde, siehe
G.A. REISNER, Giza I, 312; PM III2, 56.

1110 Die Zuordnung der wenigen Relieffragmente, die bei G
2210 gefunden wurden, G.A. REISNER, Giza I, 433, fig. 251,
ist zweifelhaft.

1111 G.A. REISNER, Giza I, 433.
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II.2.4 Die Kultbauten

Tiefe des Schachtes (21,65 m im Fels + 5,15 m im
Tumulus) und das Zweikammersystem sind bemer-
kenswert und weichen von der Konzeption der übri-
gen Gräber in G 2100 ab. Ursprünglich war eine Sarg-
kammer in der Tiefe von etwa 13 m geplant gewesen.
Bis in diese Tiefe wurden auch die Führungen für den
Fallstein aus dem Fels gehauen. Die Kammer, die als
die ursprüngliche der Grabanlage zu betrachten ist,
blieb jedoch unvollendet. Zu einem nicht näher
bestimmbaren Zeitpunkt wurde der Schacht auf eine
Tiefe von 21,65 m abgesenkt, wobei die Fallsteinfüh-
rung nicht in diese Tiefe fortgeführt wurde. Die zwei-
te Sargkammer liegt im Süden des Schachtbodens
und besitzt eine auffällige Raumgröße (4,25 × 3,8 ×
3,3 m [8 × 7½ × 6 E]). Die Verkleidung der Kammer
blieb unvollendet (siehe Tab. H2).

Der Baubefund des Grabes gibt zu erkennen, daß
ursprünglich (wahrscheinlich noch unter Cheops)
eine Mastaba der üblichen Form entstehen sollte.
Diese blieb jedoch bis auf die Errichtung des Tumu-
lus und die ältere Schachtanlage unvollendet. Später
– vielleicht erst unter der Regierung des Chephren –
wurde das Grab erweitert. Ob eine Belegung erfolgte,
ist allerdings nicht mit Gewißheit festzustellen.

Grab: G 2155 (= G 4870 = VIIInn)

Die Anlage des Kaninisut I.1112 besteht aus einem
erweiterten Grabmassiv, wobei an der Südseite
des Tumulus ein Anbau erfolgte, der bereits den
Raum für die Kultkapelle enthielt (Plan 3). Die L-
förmige Kapelle (3,7 × 1,5 m) besitzt zwei Scheintü-
ren an der Westwand. Hinter der südlichen befindet
sich ein kleiner Serdab. Der vergrößerte Rohbau
wurde verkleidet und besaß eine Scheintür an der
nördlichen Außenfassade. Vor dem Eingang in die
Kultkapelle wurde ein einfacher Ziegelbau errichtet.
Die Sargkammer blieb unvollendet. Die Bauform
dieses erweiterten Grabes unterscheidet sich grund-

legend von den übrigen Gräbern in G 2100, steht
jedoch einigen vollendeten Anlagen im Cemetery en
Échelon nahe.

Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

Grab: G 4000 (Hemiunu) 

Die Anlage G 4000 ist die größte Mastaba der Nekro-
pole G 4000 und weist darüber hinaus auch eine wei-
tere Besonderheit auf: Das Massiv besitzt zwei
Schächte, ein Umstand, der für die Gräber der Kern-
friedhöfe ungewöhnlich ist. Der massive Kernbau
besteht aus kleinen Kalksteinblöcken guter Qualität
und mißt 47 × 21,45 (90 × 41 E).1113 In einer zweiten
Bauphase wurde der Kernbau beträchtlich vergrö-
ßert und maß mit der Verkleidung 53,2 × 26,8 m
(101 × 51 E). Der Ausgräber vermutete, daß in der
ersten Bauphase das Grab mit einer Opferplatte vor-
gesehen war, ihr Nachweis aufgrund der nachträg-
lichen Änderungen jedoch nicht mehr möglich war.

In der zweiten Bauphase wurde das Kernmassiv
nicht nur vergrößert, sondern an zwei Stellen der
Ostseite auch herausgebrochen.1114 In diesen nach-
träglich angelegten Räumen wurden je eine Serdab-
kammer1115 aus feinen hochkant gestellten Platten
errichtet.1116 An der Nord-, Süd- und Ostseite des
Massivs erfolgte eine Erweiterung mit großen Kalk-
steinblöcken. Während die Erweiterungen an den
Schmalseiten kleiner waren (etwa 4 E), betrug die
Erweiterung an der Ostseite etwa 10 E, um den lang-
gestreckten Korridor 36,9 × 1,56 m (70 × 3 E) unter-
zubringen. Der Eingang in diesen lag im Süden, die
Hauptkultstelle – von der Regel abweichend – im
Norden (vgl. G 2110). In der Westwand des Korridors
wurden zwei Scheintüren angelegt, eine kleinere im
Süden sowie ein größere im Norden. Beide Scheintü-
ren lagen nicht exakt in der Achse der Serdabkam-
mern, sondern waren ein wenig nach Süden verscho-
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1112 Zur Baugeschichte der Anlage und den späteren Anbau-
ten im Osten (G 2156, Kaninisut II.) und Norden (Kani-
nisut III.) siehe H. JUNKER, Gîza II, 138ff.; III, 145ff.;
VIII, 177f.

1113 H. JUNKER, Gîza I, 132ff., Abb. 18–21.
1114 D. ARNOLD, Lexikon, 105, vermutet zu Recht, daß bereits

der ursprüngliche Kernbau die zwei Vertiefungen besessen
haben könnte, in denen die Errichtung von Kultnischen
geplant war. Der Regel entsprechend müßte man dann
annehmen, daß anfänglich die südliche die größere gewe-
sen ist und die nördliche Vertiefung erst mit dem Errich-
ten des Serdab erweitert wurde.

1115 Die nördliche Kammer enthielt die fast unversehrte Kalk-

steinstatue des Grabbesitzers (Hildesheim Inv. Nr. 1962),
PM III2, 123. Im südlichen Serdab wurden dagegen un-
identifizierbare Granitbruchstücke gefunden, die JUNKER

zu der Vermutung veranlaßten, daß in dieser Kammer eine
Statue aus diesem Material aufgestellt war, Vorbericht 1912,
13. In der Endpublikation des Grabes ist von diesen Frag-
menten allerdings nicht mehr die Rede, „... bei diesem
Zustand [des Serdabs] war jede Hoffnung auf Funde
geschwunden...“, H. JUNKER, Gîza I, 153. Der Verbleib der
Fragmente ist unbekannt.

1116 H. JUNKER, Gîza I, 137f. Der südliche Serdab war kleiner
und maß etwa 1,02 × 0,79 m (lichte Maße), der nördliche und
besser erhaltene war 1,57 × 1,03 × 2,1 m [3 × 2 × 4 E] groß.
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ben.1117 Der Eingangsbereich des Korridors war mit
feinem Relief versehen.1118 Inwieweit die Dekoratio-
nen im Korridor vollendet waren, bleibt aufgrund der
Zerstörung ungewiß.1119

Vor dem Korridoreingang wurde ein Ziegelbau
errichtet1120 (Maße: 7,7 × 2,55 m [16½ × 5 E]), der
zwei Räume umfaßte: einen Eingangsraum [a] (2,56
× 2,3 m [5 × 41½ E]) sowie einen Vorraum [c] (4 ×
2,1 m [8 × 4 E]).1121 Während Raum [c] aufgrund sei-
ner Wandstärken (1,15 m) sicher mit einem Ziegelge-
wölbe eingedeckt war, blieb der Eingangsraum wohl
ungedeckt, da die Nordwand mit dem Eingang zu
schmal war, um einen Tonnengewölbe zu tragen.1122

In der Südostecke des Vorraumes befand sich eine
kleine steinerne Vorrichtung mit einem Kalkstein-
becken, die zur Aufnahme von Flüssigkeit diente.1123

Grab: G 4260 (= IIn)

Die stark zerstörte Kultanlage läßt zwei getrennte Bau-
phasen erkennen: Am originalen Tumulus war eine
Opferplatte eingelassen,1124 die die Existenz einer Zie-
gelkapelle voraussetzt, die nur hypothetisch erschlossen
werden kann (siehe S. 168ff.). Reste der Verkleidung aus
Stein, die direkt an den Tumulus gesetzt war, existierten
noch an der West- und Nordseite des Massivs. Relief-
fragmente aus Kalkstein sowie die Abarbeitung der
südlichen Tumulusostfassade zeigen darüber hinaus,
daß auch ein jüngerer Steinbau für den Totenkult exi-
stiert haben muß, der jedoch nicht eindeutig zu rekon-
struieren ist (siehe Abb. 25/3). Der Kapellenraum hatte
vermutlich einen L-förmigen Grundriß und besaß eine
Scheintür in der Westwand. Die Position des Einganges
in den Kultraum sowie die Raumtiefe (B: etwa 1,5 m?)
müssen aus Mangel an Befunden unsicher bleiben.

c) Gräber mit Erweiterungen des Tumulus zur 
Aufnahme einer zusätzlichen Bestattungsanlage
(sog. annex-Bauten) (Abb. 41)

Mit dem Terminus annex bzw. annex-Bau wird eine
spezielle Erweiterung des ursprünglichen Grabmas-

sivs bezeichnet, die an sieben Anlagen im Westfried-
hof vorhanden ist. Dabei setzte man an der Nordfas-
sade des alten Tumulus (und ausschließlich an die-
ser)1125 einen massiven Steinbau an, der einen Schacht
enthielt. Die Südkante dieses Schachtes wurde dabei
von der abgetreppten Tumulusfassade des ursprüng-
lichen Massivs gebildet (Abb. 41, Pläne 1 und 4). Die
Sargkammer war so ausgerichtet, daß sie unter dem
originalen Tumulus zu liegen kam.

Das Besondere an dieser Erweiterung der Grab-
anlage ist nicht ihre Vergrößerung, sondern die Hin-
zufügung einer zusätzlichen Bestattungsanlage,
denn alle ursprünglichen Tumuli in den Kernfried-
höfen waren von Anfang an als Einschachtmastabas
konzipiert.1126 Es kann kein Zweifel bestehen, daß
alle diese Anlagen verkleidet werden sollten, so daß
im vollendeten Zustand die Erweiterung nicht sicht-
bar war.1127 Durch das Anfügen einer weiteren
Bestattungsanlage wurde das ursprüngliche Kon-
zept der Mastaba wesentlich geändert: Aus der Ein-
schachtmastaba entstand die Zweischachtmastaba.
Aufgrund der zweiten Bestattungsanlage wurde
allerdings eine zusätzliche Kultstelle benötigt, da der
Kult für die zweite Bestattung nicht in der Kapelle
am Südende der Ostseite vollzogen wurde, wo nur
eine Scheintür (für die Hauptbestattung) existierte.
Bei drei Grabanlagen liegt der Nachweis vor, daß in
der Kapelle des annex-Baus ebenfalls nur eine
Scheintür existierte.

In G 1200 wurden an vier Anlagen (G 1223, G 1225,
G 1227 und G 1233) und in G 4000 an zwei Gräbern
(G 4140 und G 4150) diese Art der Erweiterung des
originalen Tumulus vorgenommen. Im Cemetery en
Échelon erhielt G 5020 einen annex (siehe S. 249), der
allerdings nicht vor Chephren zu datieren ist. In
G 2100 sind solche Erweiterungen an zwei Tumuli
festzustellen (G 2130 und G 2210), doch liegt bei die-
sen bisher kein Nachweis vor, daß sie auch eine eige-
ne Schachtanlage erhielten. In beiden Fällen ist diese
jedoch aufgrund der Gestaltung und Form der Kult-

II. Die Kernfriedhöfe184

1117 Diese merkwürdige Verschiebung von Serdabkammer zu
Scheintür zeigen auch etliche ältere Gräber in Meidum,
Nr. 8, 9 und 16; G.A. REISNER, Development, fig. 117, 118;
D. ARNOLD, Lexikon, 173, und wurden von H. JUNKER,
Gîza I, 137, daher als „Fortsetzung der Medûm-Tradition“
bezeichnet.

1118 H. JUNKER, Gîza I, 145ff., Abb. 23, Tf. XVII; W.ST. SMITH,
AJA 46, 1942, 520ff.

1119 H. JUNKER, Gîza I, 145.
1120 Dieser entstand, als die Verkeidungsblöcke der beiden öst-

lich gelegenen Gräber, G 4150 und G 4140, bereits verlegt
waren, was die Errichtung der Kapelle an das Ende der
Regierung des Cheops oder in die des Djedefre datiert.

1121 H. JUNKER, Gîza I, 139ff., Abb. 20.
1122 H. JUNKER, Gîza I, 140.
1123 Becken in ähnlichen Positionen lassen sich auch in ver-

schiedenen anderen Ziegelkapellen nachweisen, siehe G
1223, G 4350.

1124 H. JUNKER, Gîza I, 185ff., Abb. 36.
1125 Zur Erklärung, warum nur diese Seite für den annex-Bau

gewählt wurde, siehe S. 216ff.
1126 Zur Mastaba G 4000 mit den zwei Bestattungsanlagen

siehe S. 205.
1127 Bei G 1223, G 1225 und G 4140 wurden die Verkleidungs-

arbeiten zumindest begonnen, blieben jedoch unvollendet.

167_196.qxd  02.02.2005  10:39  Seite 184



II.2.4 Die Kultbauten 185

G
 1

2
2
8

G
 1

2
3
3

G
 1

2
2
3

a
n

n
e

x

A
A

A

B

A

G
 1

2
2

7
G

 1
2

2
5

a
n

n
e

x
a

n
n

e
x

G
 1

2
2

3
a

n
n

e
x

S
e

rd
a

b
?

1
0

m
 

0
5

G
 1

2
2

7
 a

n
n

e
x 

=
 G

 1
2
2
8

K
a
p
e
lle

 n
ic

h
t 
e
rh

a
lt
e
n

A
bb

. 4
1 

D
ie

 a
nn

ex
-B

au
te

n 
in

 d
er

 N
ek

ro
po

le
 G

 1
20

0

167_196.qxd  01.02.2005  12:48  Seite 185



kapelle zu vermuten und könnte durch eine Nachgra-
bung bestätigt werden.

Andererseits ist gerade aufgrund der unterirdi-
schen Anlagen nicht zu übersehen, daß es sich bei den
annex-Bauten um nachträgliche und in vielen Fällen
– was die Bestattungsanlage betrifft – nachlässige
Anfügungen handelt. Sie stehen in unübersehbarem
Kontrast zum erweiterten Oberbau, der sich der sorg-
fältigen Bauweise anpaßt. Die Tiefen, Formen und
Ausrichtungen einiger unterirdischer Anlagen geben
zu erkennen, daß sie hastig fertiggestellte Einrich-
tungen darstellen, die aber letztendlich nicht benutzt
wurden. In keinem Fall wurde die sekundäre Sarg-
kammer mit feinem Kalkstein verkleidet.

Die Nekropole G 1200 (Plan 1)

Grab: G 1223 (Abb. 41 u. 42)

Die Kultanlage von G 1223 zeigt trotz der Zerstörun-
gen und der zahlreichen Verbauungen in vielen
Details ein ähnliches Bild wie der Ziegelbau von
G 1201. Auch bei dieser Anlage lassen sich mehrere
Baustadien unterscheiden.1128

1. Wie bei G 1201 ist aufgrund der vermauerten
Opferplatte davon auszugehen, daß ursprünglich eine
Schlammziegelkapelle existierte (Abb. 42/1) oder
zumindest geplant war. Reste davon wurden aller-
dings nicht nachgewiesen.

2. Nachdem der Tumulus einen annex mit einer
zweiten Bestattungsanlage im Norden erhalten hatte,
errichtete man einen massiven Steinbau an der Ost-
seite, der auch die Kultkapelle im Süden umschloß.
Um den annex-Bau und die Erweiterung im Osten
erfolgte die Verlegung der Verkleidungsblöcke, die
jedoch über die untersten Lagen nicht hinausgekom-
men zu sein scheint. Die Steinkapelle (4,25 × 1,55 m
[8 × 3 E] lichte Maße) – der Totenopferraum [b] der
Anlage – ist nur unvollständig erhalten und enthielt
noch keine Dekorationen. Der Raum war über drei
Steinstufen erreichbar.

Vor der steinernen Kapelle lag eine mehrräumige
Ziegelanlage, die mehrmals umgebaut bzw. ausgebes-
sert wurde und offenbar noch in Funktion war, als die
kleinen Mastabagräber im Süden (G 1224 und G 1311)
sowie G 1308–1310 im Norden die originale Bausub-
stanz der Ziegelkapelle zu überlagern begannen,1129

wie der freigehaltene Zugangsweg und das große
Wasserbecken in der Südostecke zeigen. Der Befund

verdeutlicht, daß trotz des steinernen Kultraumes [b]
weitere Räume aus Schlammziegeln für den Toten-
kult als notwendig empfunden wurden.

Soweit es sich anhand des dokumentierten Befun-
des rekonstruieren läßt, bestand der ursprüngliche
Ziegelbau aus vier oder fünf Räumlichkeiten. Im
Norden der östlichen Hälfte lag der Eingangsraum
[a], der zu zwei ungleich großen Räumen [c] und [d]
im Süden oder nach Westen zu einem langgestreck-
ten Raum [e] – der wohl ungedeckt blieb und als Hof
zu identifizieren ist – Durchgang gewährte.

In der Endphase des Kultbetriebes, als auch die
jüngeren Gräber ringsum bereits errichtet waren,1130

war der originale Eingang im Norden blockiert und
der Zugang in die Kapelle von G 1223 erfolgte ver-
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1128 G.A. REISNER, Giza I, 399, fig. 111, pls. 14b-f, 15a, Map of
Cem. 1200.

1129 G.A. REISNER, Giza I, 403.
1130 G.A. REISNER, Giza I, Map of Cem. 1200.
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Abb. 42 Die Bauphasen der Kultkapelle von G 1223
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mutlich über die aufgebrochene Ostflanke des Zie-
gelbaus. Spätestens als zwei Grabschächte (REIS-
NER: x und y) im Ziegelbau angelegt wurden, war
der Kultbetrieb für G 1223 vermutlich endgültig ein-
gestellt.

Die Nordostecke der Anlage ist aufgrund späterer
Zerstörungen fast völlig weggerissen,1131 so daß über
die ursprüngliche Form der Kultanlage nichts Siche-
res gesagt werden kann. Lediglich ein ca. 0,5 m star-
kes L-förmiges Mauerstück aus Ziegeln könnte als
der Rest (Süd- und Ostwand) eines kleinen Kultbaus
identifiziert werden (Abb. 41), dessen Nordwand mit
dem Eingang verschwunden ist (vgl. G 1228). Ver-
mutlich war in der Verkleidung der Mastaba eine
Scheintür vorgesehen oder existierte in ähnlicher
Form, wie sie bei G 1225 annex nachgewiesen ist. In
der unterirdischen Anlage fanden sich die Überreste
einer Bestattung.1132

Grab: G 1225 (Abb. 43)

Die Steinkapelle von G 1225 ist aufgrund extensiver
Zerstörungen fast völlig verschwunden. Der Baube-
fund1133 zeigt jedoch, daß ein der Anlage G 1223 ähn-
liches Baukonzept beabsichtigt war. Lediglich der

Ziegelbau vor dem Eingang in die Steinkapelle wurde
aus Platzmangel nicht errichtet. Folgende Baupha-
sen lassen sich aufzeigen:

1. Wie bei den Mastabas G 1201 und G 1223 ist es
aufgrund der vermauerten Opferplatte1134 wahr-
scheinlich, daß ursprünglich eine Schlammziegelka-
pelle als Kultbau existierte (vgl. Abb. 42/1) oder
zumindest geplant war.1135

2. Der Tumulus erhielt einen annex-Bau mit einer
zweiten Bestattungsanlage im Norden sowie einen
Steinvorbau an der Ostseite, der auch die Kultkapelle
im Süden umschloß (Plan 1). Um beide Erweiterungen
wurden Verkleidungsblöcke gelegt.1136 Die Vollendung
der Anlage unterblieb jedoch. Die Steinkapelle ist bis
auf zwei Blöcke der Westwand und einen Block der
Nordwand verschwunden. Es ist anhand des vorlie-
genden Baubefundes nicht festzustellen, ob die Kapel-
le einst fertiggestellt war und später zerstört wurde
oder die Bauarbeiten im unvollendeten Stadium abge-
brochen wurden. Der Totenopferraum dürfte ähnliche
Maße wie die Kapelle von G 1223 besessen haben.

Von den wenigen erhaltenen Kultstellen der annex-
Bauten ist die kleine Kapelle von G 1225 die bester-
haltene (Abb. 41).1137 In die Nische der zurückversetz-
ten Verkleidung der Mastaba wurde eine kleine
Scheintür aus Kalkstein eingesetzt. Der Kultbau
wurde aus Schlammziegeln um den Kultplatz gebaut
(3,55 × 1,45 m [6½ × 2½ E]). Der Zugang in den Kult-
raum erfolgte von Süden. Dieser war mit einem Ring-
schichtengewölbe überdeckt. Die Ostwand, 0,8 m
stark, saß auf den Blöcken der unvollendeten Verklei-
dung und dem Tumulus von G 1223 auf. Der Raum
zwischen der Ostwand des Kultraumes und dem
Tumulus von G 1223 wurde ebenfalls mit einem klei-
nen Gewölbe überdacht, so daß im Osten ein schmaler
Korridor entstand. Es ist wahrscheinlich, daß dieser
kleine Seitenraum ebenfalls eine Funktion erfüllte.1138

Da vom Ausgräber keine weiteren Durchgänge doku-
mentiert wurden und der Korridor sehr schmal war
(auf Kämpferhöhe betrug der Zwischenraum ledig-
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1131 Aufgrund der Position der Anlage ist zu vermuten, daß
Anchchaef, der Besitzer von G 1234, einen Teil des Bau-
materials für seine Grabanlage aus dem Massiv der Erwei-
terung von G 1223 entwendet hat

1132 G.A. REISNER, Giza I, 401, figs. 226, 227b.
1133 G.A. REISNER, Giza I, 403f., pl. 15b, Map of Cem. 1200.
1134 G.A. REISNER, Giza I, 403.
1135 Siehe Anm. 162.
1136 Die Erweiterung der Anlage nach Osten betrug bei G 1223

6,4 m [12 E] (mit den Verkleidungsblöcken). Bei G 1225
war die Erweiterung nur 3,6 m [7 E] stark, was auf den

Platzmangel zwischen G 1223 und G 1225 zurückzuführen
ist, G.A. REISNER - C.S. FISHER, ASAE 13, 1914, 234.

1137 G.A. REISNER, Giza I, 404, figs. 201, 228, pl. 15d.
1138 G.A. REISNER, Giza I, 404, betrachtete dieses kleine

Gewölbe als Gegenstütze zum Gewölbe über dem Kult-
raum. Angesichts der Stärke der Ostwand erscheint diese
Deutung jedoch nicht zutreffend. Außerdem hätte man
den ganzen Zwischenraum massiv auffüllen können, um
dem Gewölbe sicheren Halt zu geben. Wie die Gewölbe-
konstruktionen in den anderen Kapellen zeigen, waren
diese auch auf schmäleren Wänden aufgesetzt.

G 1223
0 5m

G 1225

b

Abb. 43 Rekonstruktion der steinernen Kultkapelle von G 1225
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lich 0,57 m), ist es wahrscheinlich, daß der schmale
Raum als Serdab gedient hat (Abb. 41).

Interessant und für die Baugeschichte der Nekro-
pole aufschlußreich ist die Position dieser kleinen
Kultkapelle. Diese war nicht ebenerdig, sondern ihr
Boden lag etwa 1,9 m über dem natürlichen Felsbo-
den.1139 Auf den ersten Blick sieht es so aus, als säße
die kleine Kultanlage auf Schutt und Ablagerungen
auf, was sie in eine jüngere Zeit als die Entstehung
des annex datieren würde. Die Einrichtung der nörd-
lichen Kultstelle dürfte jedoch nicht allzulange nach
dem Bau des annex vorgenommen worden sein, und
die Erhöhung scheint aus praktischen Gründen not-
wendig geworden zu sein. Wäre die Verkleidung an
G 1223 und G 1225 wie geplant ausgeführt worden,
hätte der dazwischenliegende Freiraum von Kante zu
Kante gerade 2 E betragen, was für die Errichtung
eines Kultbaus zu gering ist. Als es offensichtlich
wurde, daß beide Anlagen unvollendet bleiben wür-
den, entschloß man sich, das Bodenniveau anzuhe-
ben, um dadurch mehr Fläche für die Kapelle des
annex zu gewinnen.

Zeigt bereits das Anfügen des annex-Baus an den
alten Mastabakern, daß diese Erweiterung nicht zum
ursprünglichen Baukonzept gehörte, da dadurch der
Zwischenraum zwischen den Schmalseiten der Masta-
bas blockiert wurde, so liefert die Position der nörd-
lichen Kultstelle von G 1225 einen zusätzlichen Hin-
weis, daß die Erweiterung des Tumulus ursprünglich
nicht beabsichtigt gewesen sein konnte. Interessant
ist die Tatsache, daß die Kultstelle nicht wie die süd-
liche in das erweiterte Massiv gesetzt wurde, um
dadurch mehr Raum zu erhalten. Im vollendeten
Zustand hätte G 1225 wie eine Einschachtmastaba
mit der Hauptkultstelle im Süden und einer Neben-
kultstelle im Norden ausgesehen.

Die unterirdische Anlage war geplündert, wies
aber noch die Reste der einstigen Vermauerung sowie
den Fallstein auf.1140

Grab: *G 1227 (annex = G 1228) (Abb. 41)

Das originale Grabmassiv wurde nach Norden
erweitert, der Bau erhielt jedoch keine massive Ver-

größerung an der Ostseite wie G 1223 und G 1225.
Eine Verkleidung fehlt und dürfte wohl nie ausge-
führt worden sein. Das Grabmal besitzt zwei Kult-
stellen aus Ziegeln (zur Kapelle der Hauptkultstelle
siehe S. 162), die direkt an den rohen Grabbau gesetzt
wurden. Der Kultbau des annex weist eine eigentüm-
lich langgestreckte Form auf.1141 Der schmale korri-
dorartige Raum mit einem Zugang von Norden ist
entlang der gesamten Ostfassade des annex-Baus
angesetzt. Im Süden der Westwand befindet sich eine
Scheintür, für deren Fixierung am Mauerwerk die
zweite Stufe des Tumulus herausgebrochen werden
mußte, um die Opfernische anlegen zu können. Die
Ostwand der Kapelle springt im Süden um ca. 0,4 m
zurück und bildet eine etwa 0,8 m lange Nische.1142

Eine gravierende Abweichung gegenüber den
anderen annex-Bauten zeigt sich in bezug auf die
unterirdische Anlage (Abb. 41). Anstatt eines Schach-
tes, der wie üblich etwa in der Nord-Süd-Achse des
Grabkomplexes angelegt sein sollte, befinden sich
zwei kleinere Schachtöffnungen im Massiv, wobei
einer nach Osten, der andere nach Westen versetzt
ist.1143 Der östlich liegende Schacht B endet blind im
Tumulusmassiv und enthielt keine Bestattung, wäh-
rend der westliche (Schacht A) wohl eine kleine west-
lich der Schachtmündung gelegene Sargkammer
besaß. Die Position der Sargkammer ist charakteri-
stisch für eine jüngere Zeit.

Es drängt sich der Verdacht auf, daß es sich bei
der Kultkapelle und den unterirdischen Anlagen des
annex nicht um originale Einrichtungen handelt, son-
dern um spätere Eingriffe, wobei eine genauere zeitli-
che Eingrenzung aufgrund des Fehlens weiterer
Funde offen bleiben muß.

Grab: G 1233

G 1233 erhielt im Norden einen Anbau, der deutlich
größer als die übrigen annex-Bauten dieses Friedhofes
ist.1144 Im Norden der Tumulusostseite ist eine schmale
monolithe Scheintür (B: 0,5 m) im Massiv eingesetzt,
die als Kultstelle der Bestattungsanlage in G 1233
annex zu betrachten ist (Abb. 41).1145 Unmittelbar vor
der Scheintür verlief eine schmale (0,15 m) Schlamm-
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1139 G.A. REISNER, Giza I, fig. 228.
1140 G.A. REISNER, Giza I, 405, fig. 230.
1141 G.A. REISNER, Giza I, 407f., pl. 16d, Typ: 8e, Map of Cem.

1200.
1142 Diese Kapellenform ist in einer Anzahl von Gräbern nach-

zuweisen, die bereits der fortgeschrittenen 5. und 6. Dyna-
stie in Giza angehören; C.S. FISHER, Minor Cemetery, 8, 115
(G 3033); H. JUNKER, Gîza IX, 2.

1143 G.A. REISNER, Giza I, 408. Beide Schachtkonstruktionen
im Tumulusmassiv sind mit Schotter und Bruchgestein
aufgemauert.

1144 G.A. REISNER, Giza I, 410, Map of Cem. 1200.
1145 Ibid.
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ziegelmauer nach Osten, die dann nach Norden
umknickte und deren weiterer Verlauf durch die Anla-
ge G 1232 gestört wurde. REISNER betrachtete diesen
Mauerrest als Teil der ursprünglichen Ziegelkapelle,
doch sowohl die Mauerstärke wie auch die Position und
Form deuten darauf hin, daß es sich um die Schacht-
einfassung einer sekundären Bestattungsanlage han-
delt, die an der Ostfassade von G 1233 eingetieft wurde.

In der Schachtanlage des annex war die Bestattung
einer Frau in einem Holzsarg untergebracht.1146 Die
nachlässige Art der Ausführung der unterirdischen
Anlage zeigt, daß diese nicht zeitgleich mit der Errich-
tung des annex-Baus gewesen sein dürfte. Der Schacht
wurde nicht im Tumulus hochgemauert, sondern nach
Zuschütten des Felsschachtes wie das Kernmauerwerk
des annex mit losem Bruchgestein massiv aufgefüllt.
Die grob aus dem Fels gehauene und von der Nord-
Süd-Ausrichtung abweichende Sargkammer, die gera-
de genug Platz bot, um den Holzsarg unterzubrin-
gen,1147 sowie die Position der Sargkammer auf halber
Höhe der Schachtlänge sind Indikatoren dafür, daß
diese Bestattung rasch und ohne großen Aufwand in
späterer Zeit angelegt wurde.1148

Die Nekropole G 2100

In diesem Nekropolensektor läßt sich die Erweite-
rung mit zusätzlicher Bestattungsanlage nicht nach-
weisen, auch wenn bei einer Anlage (G 2210, siehe
Plan 3) durchaus die Bauform eines annex vorliegen
könnte.

Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

Grab: G 4140 (Meritites)

Der ursprüngliche Tumulus wurde durch den Anbau
eines annex mit Bestattungsanlage an der Nordseite
beträchtlich erweitert und der Kern mit zusätzlichem
Mauerwerk ummantelt, so daß der Kernbau von 22,55
× 9,6 m (43 × 18½ E) auf 29,4 × 11,45 m (56 × 22 E)
vergrößert wurde (Plan 4).1149 Dabei ist nicht so sehr
die Vergrößerung des Tumulus selbst erwähnenswert

(die auch bei anderen Gräbern nachweisbar ist), wie
vielmehr die Tatsache, daß die Opferplatte an die Ost-
fassade des erweiterten Baus gesetzt wurde. In der
Regel sind Opferplatten direkt am ursprünglichen
Tumulus angebracht, auch bei jenen Gräbern, die spä-
ter vergrößert wurden, so daß die Platte vom jüngeren
Mauerwerk verdeckt wurde (eine weitere Ausnahme ist
G 4350, siehe dazu S. 171f.).

Die Existenz der Opferplatte legt nahe, daß die
Grabanlage ursprünglich eine Kapelle aus Ziegeln
besaß, von der allerdings keine Reste nachgewiesen
wurden. Von der zweiten Bauetappe, die eine Stein-
kapelle und die Verkleidung des erweiterten Tumulus
umfaßte, sind lediglich die Bodenplatten der Kapelle
erhalten geblieben. Nördlich dieser Platten wurden
Mauerreste festgestellt, die wohl von einem angebau-
ten Ziegelraum stammen dürften, falls sie nicht gänz-
lich einer späteren Epoche (intrusive Bestattungen)
zuzurechnen sind.

Die Form der Steinkapelle läßt sich nicht mit
Sicherheit rekonstruieren. REISNER vermutete zwei
Räume,1150 was aber aufgrund des beschränkten Plat-
zes unwahrscheinlich ist. Vermutlich war eine L-för-
mige Kapelle vorgesehen oder vorhanden. Anhand
der Baureste läßt sich diese allerdings nicht nachwei-
sen. Auch die Verbindung zum nördlich gelegenen
Ziegelbau bleibt offen.

Die Kultstelle des annex-Baus ist nicht erhalten.
Kein Relikt gibt darüber Auskunft, ob sie je angelegt
war. Die unterirdische Anlage1151 besteht lediglich aus
einem 2,8 m tiefen Schacht im Fels, der blind endet.
Der Befund zeigt, daß der annex wohl angelegt, aber
weder fertiggestellt noch genutzt wurde.

Grab: G 4150 (= Is) (Iunu) (Abb. 44 u. 45)

Der dokumentierte Baubefund der stark zerstörten
Ziegelanlage zeigt, daß zwei Bauphasen vorliegen
(Abb. 44 und 45).1152 Eine Ziegelkapelle mit Opfer-
platte als Kultstelle und eine L-förmige Steinkapelle,
die erstere ersetzte.

1. Der originale und unverkleidete Tumulus erhielt

189

1146 G.A. REISNER, Giza I, 411, fig. 234a–b.
1147 Außer der Bestattung enthielt die Kammer nur zwei Krüge

(special ware), G.A. REISNER, Giza I, 411, fig. 234c.
1148 Die Datierung dieser Schachtanlage nicht später als die

Regierung des Chephren anzusetzen, so G.A. REISNER, Giza
I, 95, ist durch nichts zu begründen und resultiert lediglich
aus der Vorstellung, daß der annex nicht viel später als der
originale Tumulus errichtet worden sein konnte. Es ist jedoch
aufgrund des Befundes klar, daß die unterirdische Anlage –
ein Schacht ohne Sargkammer – erst zu einem späteren Zeit-

punkt die unregelmäßig aus dem Fels geschlagene Sargkam-
mer für die Bestattung der Frau erhielt, op.cit., 411, fig. 234a.

1149 G.A. REISNER, Giza I, 460, fig. 3.
1150 Giza I, 460. Der Ausgräber rekonstruierte einen Totenop-

ferraum (4,3 × 1,5 m) mit einer Scheintür sowie einen Ein-
gangsraum (4,3 × 1 m) mit Zugang von Norden. Außerdem
nahm er einen von einer Ziegeleinfassung begrenzten Hof
(3 × 3,1 m) im Norden an.

1151 G.A. REISNER, Giza I, 464.
1152 H. JUNKER, Gîza I, 169ff.
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an der Ostfassade eine Opferplatte eingesetzt. Die
Existenz dieser Platte impliziert, daß ein Kultbau
aus Schlammziegeln existiert haben muß, der durch
jüngere Bauaktivitäten völlig verschwunden ist
(Abb. 45/1). Der Ausgräber dokumentierte zwar die
Reste von Ziegelmauerwerk,1153 deutete dieses jedoch
als Fertigstellung der steinernen Erweiterung,1154 die
unvollendet geblieben ist (siehe Abb. 44 und 2.).

2. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde der ori-
ginale Tumulus beträchtlich erweitert. An der Nord-
und Ostseite wurde massives Mauerwerk angefügt.
An der Nordseite wurde zudem ein zusätzlicher
Schacht angelegt, dessen Sargkammer unter dem ori-
ginalen Massiv liegt (annex, siehe unten). Im Süden
der östlichen Erweiterung wurde ein Freiraum zur
Errichtung einer steinernen Kultkapelle ausgespart
(Abb. 45/2). Im Zuge dieser Erweiterungen wurde die
Opferplatte am Tumulus vermauert.1155 Reste von
Verkleidungsblöcken geben zu erkennen, daß die
erweiterte Anlage verkleidet war oder werden soll-
te.1156 Von der steinernen Kultkapelle sind nur die
Standspuren auf den Bodenplatten sowie ein Block
der Westwand erhalten geblieben.1157 Der Kultraum
besaß die L-Form und eine Scheintür am Südende der
Westwand. Der Zustand der steinernen Anlage deu-
tet darauf hin, daß diese unvollendet geblieben ist
(der Boden des Kultraumes erhielt nicht seine end-
gültige Glättung). Die dokumentierten Ziegelmauern

sind aufgrund ihrer Verbindung zum steinernen Mau-
erwerk als rasche Ergänzungen anzusehen. Wie
bereits der Ausgräber vermutete, dürfte der Grabherr
vor Vollendung seines Monuments gestorben sein,
und die fehlenden Teile wurden in Ziegelbauweise
vollendet, um für den Totenkult1158 bereitzustehen.
Anders als JUNKER, der die beiden Bauteile zu einer
Einheit verband und dadurch gezwungen war, die
eigentümliche Form der Grabfassade – eine Ziegelka-
pelle im Verband mit dem Steinbau – zu erklären
(Abb. 44),1159 ist es aus bautechnischen Erwägungen
überzeugender, den Ziegelbau als provisorische Ein-
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1153 H. JUNKER, Gîza I, 171ff., Abb. 29.
1154 H. JUNKER, Gîza I, 172, Abb. 30.
1155 H. JUNKER, Gîza I, 173, Tf. XXVI.
1156 Ob entlang der Südfassade die Verkleidung je ausgeführt

war, ist nicht mehr festzustellen. An die Südkante von
G 4150 reicht der annex-Bau von G 4140 heran, so daß

dort nur ein schmaler Zwischenraum freiblieb, H. JUNKER,
Gîza I, 169.

1157 H. JUNKER, Gîza I, 171, Abb. 29.
1158 H. JUNKER, Gîza I, 173.
1159 H. JUNKER, Gîza I, 172f., Abb. 30.
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Abb. 45  Die Baustadien der Kultanlage von G 4150

167_196.qxd  01.02.2005  12:48  Seite 190



II.2.4 Die Kultbauten

richtung zu erklären, die nicht die von JUNKER

rekonstruierte Form besaß (vgl. dazu auch den Bau-
befund bei G 1223). 

Die steinerne Kultkapelle war vermutlich errichtet
(Abb. 45/2), doch in vielen Teilen unvollendet (keine
Glättung der Blöcke etc.). Wie auch bei anderen
Tumuli mit steinernen Kapellen wurde dem Kultbau
eine Erweiterung aus Ziegeln angefügt, die zum Teil
auch den unvollendeten Zustand des Steinbaus
kaschieren sollte (siehe das L-förmige Mauerstück an
der Nordostecke der Kapelle). Vor den Eingang wurde
ein langgestreckter Raumkomplex gelegt, dessen Ein-
gang im Norden lag. Vom Eingangsraum [a] gelangte
man in den südlich gelegenen Raum [c], dessen Süd-
wand eine Nische [d] besaß. Diese dürfte ohne Zweifel
einmal eine Statue beherbergt haben. Unmittelbar
südlich von [d] liegt ein kleiner blinder Raum, den der
Ausgräber nicht zu deuten vermochte,1160 der jedoch
bereits von REISNER als Serdab identifiziert wurde.1161

Von Raum [a] aus gelangte man nach Westen in einen
korridorartigen Raum [e], der als schmaler Vorraum
oder Hof vor dem eigentlichen Totenopferraum
gedeutet werden muß. Das Massiv ist am Nordende
der Ostfassade z.T. herausgebrochen und die Verklei-
dung fehlt. Ob sich dort eine Kultstelle (Scheintür) in
der Verkleidung für die Bestattung im annex befand,
ist nicht mehr festzustellen. Spuren eines Kultbaus
sind nicht dokumentiert worden. Falls ein solcher exi-
stierte, dann bestand er wahrscheinlich aus einem
kleinen Ziegelraum mit Eingang von Süden her, da
durch die massive Erweiterung des Tumulus der
Abstand zur Westfassade von G 4250 auf kaum 1,4 m
reduziert wurde.

Die unterirdische Anlage des annex ist insofern
auffallend, da sie tiefer im Fels liegt (8 m) als der
Hauptschacht.1162 Reste der Kammerblockierung
waren noch vorhanden, von einer Bestattung fehlte
allerdings jede Spur.

Grab: G 4320 

Das Grabmassiv blieb unverkleidet, und an der Ost-
seite des Tumulus haben sich keine Spuren einer
Kultkapelle erhalten.1163 Die Südseite des großsteini-

gen Massivs wurde zu einem späteren Zeitpunkt
abgetragen und mit kleinen Kalksteinblöcken nach
Süden eine Erweiterung vorgenommen. In dem ange-
fügten Bauteil errichtete man eine Kultkapelle mit
zwei Scheintüren an der Westwand (= Mastaba
G 4311, Neferherenptah).1164 Südlich der Kapelle
wurde ein Serdab untergebracht. Im Massiv waren
zwei Schächte angelegt. Die im Norden der Ostfassa-
de des unverkleideten Tumulus von G 4320 ange-
brachte Scheintür1165 ist im Zusammenhang mit der
Erweiterung der Anlage durch Neferherenptah
(G 4311) zu sehen, der dadurch seinem Grab eine
„klassische“ Form verlieh. Der Hauptschacht besaß
zwei Sargkammern, die nicht zu erkennen geben, ob
sie je belegt waren.

d) Die Verbindung zweier Grabtumuli zu einer 
Doppelanlage (sog. „Zwillings“- oder Doppelmastabas)

Diese Bauform läßt sich bisher nur an den Gräbern im
Ostfriedhof belegen. Das Chrakteristische dieser Anla-
gen ist, daß zwei originale und ursprünglich eigenstän-
dige Grabmassive zu einem großen Grabbau verbun-
den werden. Außerdem wird ein Teil der originale Mas-
sive herausgebrochen, um den Kultkapellen Platz zu
bieten. Grabverbindungen wie G 2100 und G 2100-I-
annex (Merib) gehören nicht in diese Gräberkategorie.

Wie bereits erwähnt, ist es nicht festzustellen,
welche Form die Kultstellen der ursprünglichen 12
Tumuli in G 7000 erhalten sollten (S. 86). Aufgrund
der massiven Eingriffe in die Architektur der Gräber
läßt der Baubefund diesbezüglich keine Rückschlüs-
se mehr zu. Soweit erkennbar, waren die Gräber wohl
nicht mit den charakteristischen Opferplatten als
Kulteinrichtung wie im Westfriedhof ausgestattet.1166

Es ist zu vermuten, daß die Grabmassive verkleidet
werden und eine außen errichtete Kultkapelle aus
Stein erhalten sollten.1167

Als man die originalen Tumuli verband bzw.
erweiterte und dadurch große Doppelmastabas
schuf, stand wohl auch die Form der Kultanlagen
fest. In die Ostfassade der bereits stehenden Massive
brach man eine Bresche, in der die steinerne Kultka-
pelle errichtet werden konnte. Diese ist, soweit
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1160 H. JUNKER, Gîza I, 172. Vgl. auch die sinnlose Einbindung
dieses Raumes in das massive Steinmauerwerk seiner
Rekonstruktion op.cit., Abb. 30.

1161 G.A. REISNER, Giza I, 456.
1162 H. JUNKER, Gîza I, 180, Abb. 29.
1163 G.A. REISNER, Giza I, 501.
1164 An der Südwand der Kapelle hat sich eine Opferliste eines

Neferherenptah erhalten, der „Richter“ und „Ältester der
Halle“ war, PM III2, 126; vgl. G.A. REISNER, Giza I, 501.

1165 G.A. REISNER, Giza I, 501, pl. 64g. Die etwas weiter süd-
lich gelegene Scheintür ist aufgrund ihrer geringen Größe
sekundär und dürfte im Zusammenhang mit der wohl spä-
ter entstandenen zweiten Sargkammer in G 4320A ange-
legt worden sein.

1166 Bisher ist kein Fragment dieser Platten in G 7000 gefun-
den worden, vgl. G.A. REISNER, Giza I, 65.

1167 G.A. REISNER, Giza I, 72, 80, 296.
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anhand des Erhaltungszustandes nachprüfbar, mit
der Verkleidung des Tumulus im Verband angelegt
worden. Bei der südlichen Tumulusreihe G 7130 –
G 7430 hielt man dagegen bereits beim Errichten der
Erweiterungen G 7140 – G 7440 einen Raum im
Massiv frei, in dem die Kapelle errichtet werden
konnte. Mastabas mit einer im Massiv befindlichen
Kapelle ab origine sind also nach dem Zusammen-
schluß der alten Mastabatumuli in G 7000 zu set-
zen.1168 Wichtig ist dabei der Umstand, daß die

Kapelle bereits mit der Errichtung des Mastabamas-
sivs oder dessen Erweiterung konzipiert wurde.

Aufgrund ihrer besonderen Größe zeigen die acht
Doppelmastabas verschiedene Formen mehrräumi-
ger Kultanlagen, deren Totenopferraum (Raum [b])
jedoch in allen Fällen von der L-förmigen Kapelle
(Kapellentyp: 3a) mit einer Scheintür in der West-
wand gebildet wird.1169 In allen Kapellen ist die Posi-
tion des Kapelleneinganges und die der Scheintür in
der Westwand gleich: Der Eingang lag in der Nord-

II. Die Kernfriedhöfe192

G 7120

G 7140 G 7130

G 7340

G 7210

Ziegel

G 7240

G 7430

10m 0 5

Abb. 46  Die Kultbauten der Doppelmastabas in G 7000

1168 Die bereits vom Anfang an geplanten und errichteten Kapel-
len im Massiv wurden von REISNER in die Regierungsjahre
17 bis 20 des Cheops datiert, G.A. REISNER, Giza I, 72, 296
(zur Datierungsfrage siehe S. 96ff.). Alle übrigen Kapellen
dieser Bauart wurden dementsprechend später datiert.

1169 G.A. REISNER, Giza I, 183, 185, 203ff., 296. Von diesen acht
Anlagen sind bisher allerdings nur die zwei Doppelmastabas

im Westen veröffentlicht. Die Baubefunde der übrigen Grä-
ber sind aus den etwas kargen Angaben der Giza-Publika-
tion REISNERs zu entnehmen, die in vielen Teilen jedoch
unbefriedigend bleiben. Bis zur endgültigen Veröffentli-
chung der anderen sechs Doppelgräber sind die hier darge-
legten Beobachtungen daher als vorläufig anzusehen.
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II.2.4 Die Kultbauten

hälfte der Ostfassade, während die Totenopferstelle
am Südende der Kapellenwestwand angebracht war
(Abb. 46).1170

Als Besonderheit dieser Kultanlagen ist die Form
der Scheintür hervorzuheben, die in neun Kapellen zu
finden ist. Diese war nicht wie die Scheintüren des
Westfeldes gestaltet, sondern besitzt eine besonders
tiefe innere Nische (Abb. 67),1171 die der Scheintür
eine besondere Form verleiht. Wie an anderer Stelle
dargelegt (S. 292ff.), ist es sehr wahrscheinlich, daß in
dieser Nische einmal eine Statue des Grabbesitzers
aufgestellt war (Abb. 68/1).

Bei keiner dieser Kultanlagen läßt sich mit
Sicherheit ein Serdab nachweisen (zum unsicheren
Befund in G 7140 siehe S. 194), dafür waren aber die
Anlagen des Kawab (G 7120) und des Chaefmin
(G 7430) mit Nischen bzw. Kapellen zur Aufnahme
von Statuen ausgestattet. Soweit feststellbar waren
alle steinernen Totenopferräume und Scheintüren
mit Dekorationen versehen, die in den meisten Fäl-
len jedoch im fragmentarischen Zustand erhalten
geblieben sind.1172

Die Nekropole G 7000

Folgende Kapellenformen sind in G 7000 zu fin-
den:1173

1. L-förmige Steinkapellen im Massiv ohne zusätzli-
che Anbauten: 5 Gräber (G 7220, G 7320, G 7310,
G 7420, G 7410)

2. L-förmige Steinkapellen im Massiv mit steinernen
Vorbauten: 4 Gräber (G 7120, G 7240, G 7240,
G 7430)

3. L-förmige Steinkapellen im Massiv mit Vorbauten
aus Ziegeln: 2 Gräber (G 7130, G 7210)

4. Sonderformen: 1 Grab (G 7340)

5. Gräber ohne Kultbau: 4 Gräber (G 7110, G 7230,
G 7330, G 7440)

Grab: G 7110/20 (Kawab/Hetepheres [I.])

In beiden originalen Tumuli wurde vor der Umgestal-
tung in eine Doppelanlage ein Teil des Kernmassivs
nahe der Südostecke herausgebrochen, um der inter-
nen Steinkapelle Platz zu machen. Diese wurde
jedoch nur bei G 7120 errichtet, da der nördliche
Grabteil unvollendet und unbenutzt blieb. Im verklei-
deten Zustand besaß der Grabbau jedoch zwei
Nebenkultstellen in Form von schmalen Scheintüren
an der Außenfassade.

Die südliche Kultstelle bestand aus einem mehr-
räumigen steinernen Kultkomplex, der zwischen der
Grabfassade und der von G 7210/20 errichtet wurde,
so daß die Straße vollständig blockiert war (Abb. 46).
Der Zugang erfolgte von Norden, führte über einen
Portikus in einen kleinen Eingangsraum [a] und
anschließend in einen langgestreckten Vorraum [c],
von dem man in den eigentlichen Totenopferraum
[b] im Westen trat. Dieser war bei der Auffindung
stark zerstört, ließ aber im Grundriß die charakteri-
stische Kapellenform noch erkennen (lichte Maße:
4 × 1,6 m). 

Der Portikus hatte zwei wuchtige Pfeiler, deren
Höhen nicht mehr festzustellen sind. Nördlich von
diesem wurden im Boden drei runde Vertiefungen
gefunden, die im regelmäßigen Abstand zueinander
standen. Diese wurden als Fundamente dreier Säu-
lenbasen gedeutet, die einmal Holzsäulen trugen und
vor dem Portikus einen weiteren überdachten Vor-
platz gebildet haben sollen.1174

193

1170 Als Ausnahme zu dieser Regel, die sich in allen Kernfried-
höfen beobachten läßt, siehe die Kapelle der Mastaba
G 2110, wo die Disposition von Kapelleneingang und
Scheintür genau umgekehrt ist.

1171 G.A. REISNER, Giza I, 372, fig. 195, erklärte diese Schein-
türform als spezielle Einrichtung der großen Doppelmas-
tabas.

1172 G.A. REISNER, Giza I, 307f., 322ff.; W.ST. SMITH, History,
161ff.; DERS, AJA 46, 1942, 523ff.

1173 Von diesen Kultanlagen sind, wie bereits erwähnt, bisher
nur die der beiden westlichen Doppelmastabas veröffent-
licht. Die Beschreibungen der übrigen bleiben daher not-
wendigerweise oberflächlich bzw. in den Besprechungen
der Details ungenau.

1174 W. K. SIMPSON, Kawab, 1, fig. 4: „...emplacements for slender
columns, evidently of wood, which served as supports for the
portico roof.“ Es ist allerdings zweifelhaft, daß drei schlanke

Holzsäulen (laut Plan besaßen sie einen Durchmesser von
etwa 45 cm) das wuchtige Steindach des Portikus getragen
haben, wie dies in der Rekonstruktion wiedergegeben ist.
Wie bereits in der Publikation festgestellt, muß das Stein-
dach aufgrund seines Gewichts in der Verkleidung der bei-
den Mastabafassaden verankert gewesen sein, was wiede-
rum voraussetzt, daß die Verkleidungsarbeiten von G
7110/20 und G 7210/20 gemeinsam durchgeführt worden
sein müssen. Da jedoch der äußere Steinbau von G 7120 an
die Verkleidung der Mastaba angesetzt wurde, ist es wenig
wahrscheinlich, daß die Bedachung mit dieser verbunden
war. Außerdem erscheint es merkwürdig, daß vor einem stei-
nernen Portikus ein zweiter mit Holzsäulen gesetzt worden
wäre. Vielleicht handelt es sich bei den drei Vertiefungen um
die Reste einer temporären Einrichtung, die vor dem Ein-
gang in die Kapelle aufgestellt war.
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Vom Portikus aus gelangte man über eine kleine
Rampe nach Süden in den Vorraum (1,5 × 2,85 m),
der sich auf ca. 0,2 m tiefer gelegenem Niveau
befand.1175 Am Ostende der Südwand gewährte ein
weiterer Durchgang Zugang in den langgestreckten
Vorraum (8,1 × 2,05 m [15½ × 4 E]), der aufgrund
seiner Ausstattung als Statuenraum zu identifizieren
ist. In der Westwand, nördlich vom Eingang in den
eigentlichen Totenopferraum [b], waren zwei
ungleich große Nischen im Mauerwerk ausgespart
(1,7 × 0,7 m bzw. 1,6 × 0,7 m), die wahrscheinlich zwei
bzw. drei Statuen des Grabherrn beherbergten.1176 Die
Kapelle bzw. auch der Raum [c] waren dekoriert,
doch lassen sich die wenigen und verstreuten Relief-
fragmente nicht immer sicher zusammenfügen bzw.
einer bestimmten Wandstelle zuordnen.1177

Grab: G 7130/40 (Chaefchufu I./Nefretkau)

Diese Doppelanlage besitzt zwei Kultkapellen sowie
zwei Nebenkultstellen, die als schmale Scheintüren
an der verkleideten Außenfassade angebracht waren.
Die nördliche Kultkapelle ist im nachträglich her-
ausgebrochenen Massiv des originalen Tumulus
errichtet worden, während die südliche Kultkapelle
in einem freigehaltenen Raum der Erweiterung
erbaut wurde. Im Endzustand war die Grabanlage
als Zwillingsmastaba in Funktion. Beide Kapellen
wurden im Verband mit der Verkleidung der Doppel-
anlage errichtet.

Die nördliche Kultanlage bestand aus einer L-för-
migen Kapelle als Totenopferraum [b] und einem Vor-
bau aus Ziegeln, der einen Raum [a] enthielt (Abb. 46).
Dieser Ziegelbau war direkt an die Grabfassade ange-
setzt. Der Totenopferraum maß 4,3 × 1,5 m und besaß
den charakteristischen Grundriß mit einer Scheintür
der speziellen Form (S. 293f.). Der Eingangsraum war
mit einer Holztür verschließbar und maß 3,55 ×
1,45 m. Während der innere Raum mit Reliefs ausge-
stattet war, blieb der Vorbau undekoriert.

Der südliche Kultbau bestand aus dem L-förmigen
Totenopferraum sowie einem Anbau aus Stein, der
zwei Räume enthielt. Westlich des Totenopferraumes

[b] wurde in jüngerer Zeit (ptolemäisch?) eine Kam-
mer angelegt, der den Baubefund der Kultstelle ver-
unklärte.1178 In der endgültigen Publikation des Gra-
bes wurde dieser Einbau als originaler Serdab der
Kapelle gedeutet, was dazu führte, daß die (rekon-
struierte) Scheintür nicht die im Ostfriedhof übliche
Form mit tiefer innerer Nische besaß.1179 Da jedoch in
G 7000 alle Kultkapellen aus Stein diese spezielle
Scheintürform aufweisen, ist davon auszugehen, daß
ursprünglich auch die Kapelle von G 7140 diese besaß,
die in jüngerer Zeit durch den Umbau zerstört wurde.
Der Kultraum hatte die Maße 4,15 × 1,65 m.

Der angesetzte Vorbau bestand aus einem Ein-
gangsraum [a] (3,65 × 2,3 m), der von Osten her
betretbar war. Nördlich von diesem lag ein Neben-
raum [c] (2,05 × 1,7 m), der entlang der Ostfassade
des Grabes (die gleichzeitig auch die Westwand des
Raumes bildete) in 1,25 m Höhe eine horizontal ver-
legte Steinplatte besaß. Die Platte ist als Abstellflä-
che und der Nebenraum daher als eine Art Magazin
zu identifizieren.1180

Während der Anbau außer auf den Türlaibung
des Einganges keine Dekorationen besaß, waren die
Eingangsfassade in den Totenopferraum sowie dieser
mit Darstellungen versehen.1181

Grab: G 7210/20 (Hordjedef, unveröff.)

An der Ostseite beider Tumuli brach man das origi-
nale Mauerwerk z.T. heraus, um den Kultkapellen
Platz zu machen. In beiden Grabmassiven wurde eine
L-förmige Kapelle errichtet, die mit der speziellen
Scheintür ausgestattet war. Vor dem Eingang in die
nördliche Kapelle errichtete man einen langgestreck-
ten Ziegelbau mit fünf Räumen (Abb. 46). Dieser
Vorbau war so konzipiert, daß er die Straße nicht völ-
lig blockierte. Die nördliche Steinkapelle hatte die
Maße 4,15 × 1,65 m, die südliche 4,3 × 1,6 m. Beide
waren einst dekoriert.1182

Grab: G 7230/40 (anonym, unveröff.)

Der Tumulus von G 7230 wurde an der Ostseite auf-
gebrochen, um die Kultkapelle im Massiv aufzuneh-
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1175 W. K. SIMPSON, Kawab, figs. 4 und 5, pls. IVb.
1176 W. K. SIMPSON, Kawab, 2, fig. 5. Die Fragmente, die gefun-

den wurden, lassen darauf schließen, daß in der Kultka-
pelle insgesamt zwischen 10–20 Statuen aufgestellt waren,
op.cit., 7f., figs. 17 und 18, pls. VIII–IXa.

1177 W. K. SIMPSON, Kawab, 2ff., figs. 5, 10-16, pls. V–VI.
1178 W. K. SIMPSON, Kawab, 9.
1179 W. K. SIMPSON, Kawab, fig. 19; vgl. auch G.A. REISNER,

Giza I, fig. 194.

1180 Anders K. LEHMANN, Serdab, 23, die den Nebenraum als
Serdab deutet, was aufgrund des Durchganges allerdings
fragwürdig ist. Auch wenn der Durchgang auffällig niedrig
und schmal ist, so deutet die flache Vertiefung an der Ost-
wand dieses Raumes an, W.K. SIMPSON, Kawab, 9, daß an
dieser Stelle einmal eine Tür existierte, die rechts anschlug.

1181 W.K. SIMPSON, Kawab, 11ff., figs. 23–34, pls. XV–XXVII,
XXIX.

1182 G.A. REISNER, Giza I, 307f.
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men. Diese wurde jedoch nicht errichtet und die Bre-
sche wieder vermauert. Die Verkleidung der Doppel-
anlage wurde zwar in Angriff genommen, blieb
jedoch unvollendet und wurde schließlich in Ziegeln
fertiggestellt. Auch die mehrräumige Kultkapelle im
Süden wurde in Ziegeln erbaut (Abb. 46). Der Toten-
opferraum entsprach dem Kapellentyp 3a, wies
jedoch kleinere Maße auf (3,15 × 1,25 m). Die Schein-
tür an der Westwand, die ebenfalls aus Ziegeln errich-
tet war, entsprach nicht der in G 7000 üblichen Form
mit tiefer Mittelnische. Im Endzustand war die Anla-
ge als Zweischachtmastaba in Funktion.

Grab: G 7310/20 (Bauefre?, unveröff.)

Der Baubefund dieser Doppelanlage gibt zu erkennen,
daß diese wie G 7210/20 je einen L-förmigen Kultraum
(Typ 3a) im Massiv sowie zwei Nebenkultstellen an der
Außenfassade besaß. Vorbauten sind keine dokumen-
tiert und dürften aufgrund der schmalen Straße ent-
lang der Ostseite auch nicht existiert haben. Die nörd-
liche Kapelle (4,15 × 1,65 m) blieb undekoriert, wäh-
rend aus der südlichen (4,15 × 1,55 m) Relieffragmen-
te stammen.1183

Grab: G 7330/40 (anonym, unveröff.)

Die Doppelanlage blieb unvollendet und erhielt keine
Verkleidung. Der Tumulus von G 7330 wurde nicht
aufgebrochen, lediglich bei der Errichtung der Erwei-
terung (G 7340) hielt man einen Raum für die Kapel-
le frei. In diesem wurde ein Kultkomplex aus Bruch-
gestein und Ziegeln errichtet, der drei Räume besaß
(Abb. 46). Der Totenopferraum (3,95 × 1,5 m) hatte
eine Scheintür, die nicht dem in G 7000 üblichen Typ
entsprach. Ein Eingangsraum oder kleiner Hof [a]
war von Norden her zugänglich. Ein separat zugäng-
licher Raum [c] lag im Süden und ist vermutlich als
Magazin zu identifizieren. Im Endzustand war die
Grabanlage als Zweischachtmastaba in Funktion.

Grab: G 7410/20 (Horbaef/Meresanch II., unveröff.)

Abweichend von den übrigen Grabanlagen dieser
Nekropole wurden im nördlichen Tumulus zwei Ver-
tiefungen zur Aufnahme einer Kultanlage angelegt.
Im südlichen Grabmassiv wurde nur eine Bresche
geschlagen. Vor der endgültigen Verkleidung erhielt
der Doppelbau eine Ummantelung aus kleinen Stein-
blöcken (REISNERs Tumulustyp III). Die Doppelan-
lage besaß im vollendeten Zustand jedoch nur zwei

Kultkapellen, die nördlich gelegene Vertiefung war
wieder vermauert worden. In beiden Kultanlagen
haben die Totenopferräume die typische L-Form
(nördliche Kapelle: 4,25 × 1,55 m, südliche Kapelle:
4,2 × 1,55 m) mit jeweils einer Scheintür mit der cha-
rakteristischen tiefen Mittelnische. G 7420 besaß vor
dem Kapelleneingang offenbar auch einen einräumi-
gen Vorbau aus Stein (in der Abb. 3 nicht einge-
zeichnet). Aus beiden Kapellen stammen Relieffrag-
mente.1184

Grab: G 7430/40 (Minchaef, unveröff.)

In der erweiterten Anlage wurde sowohl im origina-
len Tumulus als auch in der Erweiterung (G 7440) je
ein Raum zur Errichtung einer Kultkapelle angelegt.
Der südliche Raum wurde jedoch nicht genutzt, son-
dern wieder vermauert und in der Verkleidung der
Mastaba lediglich eine schmale Scheintür als Kult-
stelle eingesetzt. Eine weitere Nebenkultstelle in
Form einer Scheintür richtete man am Nordende der
Ostfassade des Grabmals ein. Die Vertiefung im
nördlichen Grabmassiv (G 7430) erhielt eine Kapelle
als Totenopferraum und der gesamte Grabbau
wurde anschließend verkleidet (Abb. 46). Der Kult-
raum wies den üblichen Grundriß (ca. 4,1 × 1,4 m)
auf, die Scheintür besaß jedoch nicht die in G 7000
typische Form mit tiefer Mittelnische (S. 293f.).1185

Vor dem Kapelleneingang errichtete man einen
mehrräumigen Bau aus Stein und Ziegeln, der meh-
rere Bauphasen erkennen läßt. Der langgestreckte
Vorbau aus Stein besaß offenbar zwei Eingänge, was
für Kultanlagen ungewöhnlich ist. Er bestand aus
drei unterschiedlich großen Raumeinheiten, wovon
die nördliche besonders erwähnenswert ist. Die West-
wand dieses Raumes besaß vier Kapellen (B 1,2 m),
die auf höherem Niveau angelegt waren. Vor dem
nördlichen Eingang des Vorbaus wurde ein weiterer
Raum aus Stein angebaut. Später wurde vor diesem
ein Ziegelgebäude bestehend aus zwei Räumen
errichtet, wovon der größere wohl als Hof zu identi-
fizieren ist.

Die Anlage war ursprünglich als Doppelmastaba
konzipiert, als Zweischachtmastaba ausgeführt und
nach dem bisher vorliegenden Baubefund zu urteilen,
als Einschachtmastaba in Funktion. Bemerkenswert
ist, daß der Grabbesitzer jenen Grabteil als Bestat-
tungsort und Kultplatz wählte, der in einer Zwei-
schachtmastaba gewöhnlicherweise der Frau vorbe-

195

1183 G.A. REISNER, Giza I, 308.
1184 G.A. REISNER, Giza I, 308.

1185 G.A. REISNER, Giza I, fig. 7.
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halten war (vgl. die Anlagen G 7110/20, G 7130/40,
G 7410/20).

e) Das Verlegen der Kultkapelle in den originalen
Tumulus

Bei dieser Bauform lassen sich zwei Varianten unter-
scheiden, die nicht nur bautechnischer Natur sind,
sondern auch zeitliche Relevanz besitzen. Bei der
ersten Variante wurde ein Teil des bereits stehenden
Grabmassivs herausgebrochen, um die Kapelle im
Inneren errichten zu können. Anschließend wurde
das Grabmassiv verkleidet. Diese Grabform ist zum
ersten Mal bei den Doppelmastabas in G 7000 beob-
achtbar und wird in die Zeit des Cheops datiert (siehe
jedoch hier S. 278ff.).1186

Bei der zweiten Bauvariante wird bereits beim
Errichten des Grabmassivs ein Platz für die Steinka-
pelle im Inneren freigelassen. Diese Mastabaform ist
in keinem der Kernfriedhöfe des Westfeldes, im Ceme-
tery en Échelon oder in der Nekropole G I S belegbar.
Die ältesten Vertreter dieses Grabtyps sind, soweit
erkennbar, ab der Regierung des Mykerinos oder spä-
ter zu finden.1187 Diese Bauform soll bis auf eine Aus-
nahme hier nicht behandelt werden.

Die Nekropole G 1200

Diese Bauform ist in G 1200 nicht belegt.

Die Nekropole G 2100  (Pläne 2 u. 3)

Grab: G 2130 (Chent[ka])

Diese Mastaba war nach Fertigstellung der Erweite-
rungen die größte Anlage in G 2100, und einige
Details in der Architektur deuten darauf hin, daß es
sich um eines der bedeutendsten Gräber der west-
lichen Gruppe handelte. Bereits im Rohbau besaß der

Tumulus die für die Nekropole G 2100 einmalige
Größe von 30,8 × 12,1 m (59 × 23 E). Nach den erfolg-
ten Erweiterungen maß der Grabbau im Endzustand
36,15 × 15,1 m (69 × 29 E) (vgl. Tab. G2).

1188 Die unge-
wöhnliche Größe der Schachtmündung (ähnlich wie
bei G 2110) ist ebenfalls bemerkenswert (Plan 2).

Der ursprüngliche Tumulus wurde durch Anfügen
zusätzlichen Mauerwerks im Norden und wahrschein-
lich auch im Süden erweitert.1189 Wohl gleichzeitig
mit der Erweiterung des Tumulus wurde im Süden
des Massivs die Ostseite soweit herausgebrochen, daß
eine Steinkapelle im Inneren des Baus errichtet wer-
den konnte.1190 Diese besaß eine Scheintür an der
Westwand, während an der Nordseite der Außenfas-
sade ebenfalls eine Scheintür in der Verkleidung
angebracht war. Vor dem Kapelleneingang wurde ein
Bau aus Schlammziegeln und Bruchgestein direkt an
die Verkleidung angefügt, der sich auch an die ver-
kleidete Anlage G 2150 im Osten anlehnte.1191 Da die
Verkleidung von G 2150 frühestens aus der Mykeri-
noszeit stammen kann (terminus a quo), vermutlich
jedoch erst am Ende der Dynastie ausgeführt wurde,
ist damit auch ein grober Anhalt zur Datierung des
Vorbaus von G 2130 gewonnen: der Anfang der
5. Dynastie. Die Sargkammer war verkleidet und ent-
hielt einen Kalksteinsarkophag.

Grab: G 2140

Der Tumulus erhielt keine Verkleidung und besaß
auch keine Vorrichtung zum Einsetzen einer Opfer-
platte. In der Ostseite wurde das Massiv jedoch
soweit herausgebrochen, daß eine Steinkapelle im
Inneren angelegt werden konnte. Diese besitzt den L-
förmigen Kapellengrundriß und eine Scheintür im
Süden der Westwand (Plan 3). An der Außenfassade
ist keine nördliche Scheintür vorhanden, was auf das 
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1186 G.A. REISNER, Giza I, 72.
1187 Man beachte, daß die von G.A. REISNER, Giza I, 206ff.,

aufgeführten Kapellen genaugenommen nicht in diese
Kategorie fallen, da es sich bei diesen Gräbern um
Erweiterungen des originalen Grabmassivs durch Anset-
zen eines nachträglichen Steinbaus handelt, in dem die
Kapelle ab origine errichtet wurde. Das älteste Beispiel
einer solchen Anlage mit Kapelle im Inneren in G 7000
dürfte die anonyme Mastaba G 7050 (Nefretkau zuge-
schrieben) sein, op.cit., 207. Zu den Mastabas dieser Bau-
form im Westfeld siehe H. JUNKER, Gîza III, 217.

1188 Die Maße stimmen auffällig mit denen überein, die bisher
an einigen Gräbern in Dahschur-Mitte gemessen wurden:
Mastaba I/2: 31,8 × 15,8 m (60 × 30 E) und Mastaba II/1:
35,1 × 18,9 m (67 × 36 E), siehe D. RAUE in: MDAIK 49,
1993, 284 (M I/2); N. ALEXANIAN in: Kunst, 1 (M II/1);
DIES., Dahschur II, 33.

1189 G.A. REISNER, Giza I, 430. Die Erweiterung an der Süd-
seite ist von REISNER nicht ausdrücklich erwähnt oder
beschrieben worden. Nach dem publizierten Plan (Map of
Cem. G 2100) scheint jedoch das Mauerwerk auch an der
Südseite zu wechseln und auf einen Anbau hinzudeuten.
Die ursprüngliche südliche Fassade des Tumulus dürfte
etwa in der Linie der Südwand der Kapelle verlaufen.

1190 Ob der eigenartige Hohlraum am Südende der Kapelle
einen Serdab beherbergte, ist nicht sicher.

1191 Dies geht aus der Schnittzeichnung G.A. REISNER, Giza I,
fig. 247, nicht deutlich hervor, wo die Mauer aus Bruchge-
stein vertikal gemauert erscheint; zu den erhaltenen Mau-
erresten im Norden, wo auch der Eingang lag, siehe
op.cit., 430, 432.
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II.2.4 Die Kultbauten

Fehlen der Verkleidung zurückzuführen ist. Die
Dekoration der Kammer ist bis auf den Architrav
der Scheintür1192 unterblieben. 

Grab: G 2150 (Kanefer)

Der Tumulus erhielt eine Kapelle im Massiv, die nach-
träglich in den herausgebrochenen Kern der Anlage
hineingesetzt wurde (Plan 3). Anschließend wurde
der Kernbau verkleidet und die Kapelle dekoriert; die
Reliefarbeiten blieben jedoch unvollendet.1193 An der
Westwand der Kapelle befinden sich zwei Scheintü-
ren, ebenso eine an der nördlichen Außenfassade des
Grabes. Hinter der nördlichen Scheintür der Kapelle
liegt ein Serdab,1194 der mit dem Einsetzen der Kapel-
le dort eingerichtet wurde. Vor der gesamten Ostfront
der Mastaba wurde ein Ziegelbau angelegt, der aus
drei Räumen bestand.1195

Die Anlage besitzt zwei Schächte, wovon der südli-
che aufgrund seiner Position wie auch seiner Maße1196

als sekundär zu betrachten ist.1197 Diese Schachtanlage
wurde gemeinsam mit der nachträglich erbauten
Kapelle und dem Serdab im Grabmassiv angelegt. In
seiner vollendeten Form (2 Schächte in einem Massiv,
Kultkapelle mit zwei Scheintüren und eine Scheintür
an der Außenfassade) entspricht die Grabanlage dem
Typus der sog. Zweischachtmastaba,1198 die die vor-
herrschende Mastabaform gegen Ende der 4. Dynastie
und in der ersten Hälfte der 5. Dynastie in Giza ist. 

Die Nekropole G 4000

Grab: G 4520

Bei dieser Anlage wurde ein Teil des originalen
Tumulus herausgebrochen und anschließend eine
Steinkapelle (2,65 × 1,3 m [5 × 2½ E]) mit zwei

Scheintüren (die größere im Süden, die kleinere im
Norden) sowie ein Serdab im Massiv errichtet.1199 Das
Grabmassiv blieb unverkleidet und erhielt an der Ost-
seite einen L-förmigen Eingangsraum.1200 Die unterir-
dische Anlage besaß zwei Sargkammern.

Grab: G 4710 (= LG 49) (Setju)

In der Südhälfte der Ostseite wurden Teile des origina-
len Tumulus herausgebrochen.1201 In der freien Stelle
wurde eine Kalksteinkapelle errichtet und anschlie-
ßend der Kernbau verkleidet. Das Nordende der
Außenfassade erhielt eine schmale Scheintür. Die L-
förmige Kultkapelle (3,15 × 1,15 m [6 × 2 E]) hatte eine
Scheintür am Südende der Westwand, der Raum war
dekoriert.1202 Vor dem Eingang in die Kultkapelle
wurde ein Vorbau aus Bruchgestein und Ziegeln errich-
tet. Dieser bestand aus einem schmalen Eingangsraum
(die Südhälfte wurde später verbaut), einem Ost-West
ausgerichteten Nebenraum („Magazin“?) sowie einem
Hof, der in der Südostecke einen Opfertisch besaß.

Die folgenden beiden Kapellen befinden sich in den
beiden größten Privatgräbern der Nekropole. Aus
den bisher vorliegenden Baubeschreibungen geht
allerdings nicht eindeutig hervor, ob diese Kultbau-
ten nachträglich ins bereits stehende Massiv gesetzt
wurden oder der Platz für die Kapellen bereits beim
Errichten freigehalten wurde. Angesichts der Monu-
mentalität der Bauwerke wird man damit rechnen
müssen, daß die Kapellen in einem bereits offen
gehaltenen Freiraum des Tumulus erbaut wurden.

Grab: G 2000  (Abb. 47)

G 2000 war als gewaltige Einschachtmastaba geplant
und errichtet worden (zur Annahme einer ursprünglich
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1192 Dieser enthält lediglich den Beginn der Htp di nswt-Formel,
die jedoch ebenfalls unvollendet blieb, G.A. REISNER, Giza
I, 436, pl. 38b. Ungewöhnlicherweise sind die Zeichen ver-
tikal auf dem Architrav angeordnet. Zur Relieftechnik
siehe W.ST. SMITH, History, 247f.

1193 Die im Louvre befindliche Türrolle C 155, C. ZIEGLER, Cata-
logue, 238f. (No. 43) (dort ist Dahschur als Herkunftsort ange-
geben), stammt aus der Mastaba in Giza, H. G. FISCHER, Or
61, 1992, 145. Zu einigen Ergänzungen in den Dekorationen
dieses Grabes siehe J. MÁLEK, BSEG 6, 1982, 47ff.

1194 G.A. REISNER, Giza I, 444.
1195 G.A. REISNER, Giza I, 437.
1196 G.A. REISNER, Giza I, 445, fig. 268.
1197 In der Sargkammer steht ein undekorierter Granitsarko-

phag mit flachem Deckel, G.A. REISNER, Giza I, 444, pl.
38e. Kanefer gehört zu jener kleinen Gruppe von Personen,
die am Ende der 4. Anfang bzw. am Anfang der 5. Dyna-
stie einen Granitsarkophag im Westfriedhof besaßen.

1198 Offenbar waren in G 2150B zwei Sargkammern auf unter-
schiedlichem Niveau geplant gewesen. Lediglich eine Kam-
mer, die im Norden liegt und die bescheidenen Maße von
1,15 × 2,25 × 0,95 m aufweist, wurde ausgeführt (auf einer
Höhe von ca. 2,8 m im Fels), während der Schacht nach
weiteren 5,6 m blind endet. Vgl. die unterirdische Anlage
der östlich gelegenen Mastaba G 2170.

1199 G.A. REISNER, Giza I, 503f.; der Serdab ist im Plan, Map of
Cem. G 4000, allerdings nicht eingezeichnet.

1200 Die am Nordende der Westwand dieses Raumes befindli-
che Scheintür ist eine spätere Hinzufügung und dürfte mit
der nachträglich angelegten Bestattungsanlage im Ein-
gangsraum in Verbindung stehen, siehe G.A. REISNER,
Giza I, Map of Cem. G 4000, pls. 65a und 66d. 

1201 G.A. REISNER, Giza I, 521ff.
1202 G.A. REISNER, Giza I, 522f., pls. 74b–d und 75; PM III2,

136.
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geplanten Zweischachtmastaba siehe S. 147ff. und
204f.). Der Tumulus erhielt zwei große Vertiefungen an
der Ostseite zur Aufnahme der Kultkapellen, wobei es
nicht festzustellen ist, ob diese nachträglich aus dem
Massiv des Tumulus herausgebrochen oder bereits ab
origine die Vertiefungen freigehalten wurden.1203 Auf-
grund der Monumentalität dieser Anlage wird man der
zweiten Deutung zuneigen. Die nördliche Vertiefung
wurde später jedoch mit Mauerwerk zugesetzt und an
der Fassade eine gewaltige Scheintür aus Kalkstein-
blöcken errichtet.1204 In der südlichen Vertiefung wurde
eine L-förmige Kapelle errichtet, die bei der Freilegung
nur zur Hälfte erhalten war. Die Raummaße zeigen
normale Proportionen (4,5 × 1,75 m [8½ × 1½ E]), die
Westwand besaß jedoch vermutlich zwei Scheintüren.
Die Kapelle war mit der Verkleidung des Tumulus im
Verband angelegt worden, die Verkleidungsarbeiten
kamen über die Anfänge jedoch nicht hinaus.1205

Vor den Kapelleneingang legte man einen recht-
eckigen Ziegelbau (9,7 × 8,8 m), der vier Räume
umfaßte:1206 einen annähernd quadratischen Ein-
gangsraum [a] (4 × 3,5 m), einen westlich gelegenen
Verbindungsraum [c] (4 × 2,32 m), einen langge-
streckten Neben(?)raum [d] (6,6 × 2,6 m) und einen
länglichen Raumbereich, der vor der eigentlichen
Mastabafassade und dem Eingang in die Steinkapelle
lag (Raum [e], 7,25 × 2,1 m).

Grab: G 7510 (Anchchaef, unveröff.)  (Abb. 48)

Der Totenopferraum dieser gewaltigen Mastaba
weicht in mehreren Punkten von den Kulträumen der
Doppelmastabas in G 7000 ab. Die Kapelle weist eine
ungewöhnlich schmale und langgestreckte Form auf
(7,55 × 1,65 m [14 × 3 E], Abb. 48). An der Kapellen-
westwand sind zwei Scheintüren angebracht, der
Raum entspricht damit REISNERs Kapellenform 4a,

II. Die Kernfriedhöfe198

1203 G.A. REISNER, Giza I, 41 (IIIii).
1204 G.A. REISNER, Giza I, 81, 141f., pl. 25d.

1205 G.A. REISNER, Giza I, 414.
1206 G.A. REISNER, Giza I, 415, fig. 4.
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Abb. 47 Die Kultanlage der Mastaba G 2000
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II.2.4 Die Kultbauten

die in der frühen Zeit selten vertreten ist.1207 Die nörd-
liche Scheintür ist kleiner gestaltet und auffällig nahe
an die Nordwestecke des Raumes gerückt, so daß sie
nicht, wie bei den späteren Kapellen des Typs 4a
üblich, dem Kapelleneingang gegenüber steht. Diese
Scheintür war nicht nur für Anchchaef, sondern auch
für seine Frau Hetepheres bestimmt.1208 Dies ist
befremdlich, da G 7510 keine eigene Bestattungsanla-
ge für Hetepheres enthält. Außerdem besitzt der

Grabbau einen großen Serdabraum der unmittelbar
westlich des Totenopferraumes liegt.1209 Die Existenz
des Serdabraumes hat verhindert, daß die Scheintür
im Süden die tiefe Mittelnische erhielt wie in den Dop-
pelmastabas (Abb. 67), sondern zu der normalen
Form zu zählen ist. Vor dem Kapelleneingang wurde
ein mehrräumiger massiver Ziegelbau errichtet, der
einen Ost-West orientierten Hof mit einer zentralen
Säulenstellung enthielt.1210

199

1207 Diesen Kultraum mit zwei Scheintüren datierte der Aus-
gräber bereits vor die Zeit des Chephren bzw. Mykerinos, in
der diese Kapellenform üblich wurde, G.A. REISNER, Giza
I, 211ff., fig. 122.

1208 G.A. REISNER, Giza I, 308. Alle frühen Kapellen des Typs
4a haben dagegen ausnahmslos beide Scheintüren mit dem
Namen und den Darstellungen des Grabbesitzers deko-
riert. Die Frau, falls sie in den Dekorationen erscheint,
spielt eine untergeordnete Rolle. Die einzige Ausnahme in
der 4. Dynastie bildet offenbar die Dreischachtmastaba
G 7650, bei der die nördliche Scheintür in der Kapelle im

Namen einer Frau (Meretites) dekoriert ist. Diese Anlage
stellt allerdings eine Erweiterung zum Kernfriedhof in
G 7000 dar und ist wahrscheinlich nicht vor Chephren zu
datieren, G.A. REISNER, op.cit., 212.

1209 Einige dieser Eigenschaften haben REISNER dazu geführt,
die Grabanlage G 7510 in die Zeit des Chephren zu datie-
ren, siehe dazu S. 92f., 108ff.

1210 Aus diesem Ziegelgebäude stammt auch die berühmte
Büste des Grabbesitzers (Boston Mus. 27.442), PM III2,
196; W.ST. SMITH, History, 38f.; A.O. BOLSHAKOV, JMFA 3,
1991, 4ff.
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Abb. 48 Die Kultanlage der Mastaba G 7510
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f) Sonderformen

Die im folgenden besprochenen Kultanlagen gehören
nicht der in dieser Arbeit behandelten Zeit an, son-
dern sind sicher jünger. Die Anlagen sind vollständig-
keitshalber aufgeführt, da einige Kapellen Baufor-
men der älteren Zeit nachahmen und eine Ergänzung
zum Befund liefern.

Grab: G 2220

Die anonyme Anlage liegt im Nordosten der Nekro-
pole G 2100 und fällt durch ihre Größe und Position
auf (Plan 3).1211 Bemerkenswert ist die ungewöhnliche
Länge des Grabmassivs (62,0 × 20,4 m [118 × 39 E], im
vollendeten Zustand: 66,8 × 25,2 m [127 × 48 E]),1212

die gegenüber den herkömmlichen Maßverhältnissen
der anderen Mastabas der Kernfriedhöfe dispropor-
tioniert erscheint (Maßverhältnis des Tumulus 1 : 3
gegenüber dem der Normtumuli mit 1 : 2,2). Leider
ist das Grab nicht vollständig untersucht worden, so
daß eine endgültige Beurteilung der Bauweise unsi-
cher bleibt. Die ungewöhnliche Form der Mastaba
könnte jedoch darauf hindeuten, daß zwei Tumuli
des gewöhnlichen Typus im Inneren verbaut sind und
die Anlage somit als eine Doppelmastaba zu identifi-
zieren ist, was die auffällig schmale Länge der Anlage
erklären würde. Dies würde vielleicht auch die Art
des Kernmauerwerks (core type IViii) erklären, die
von den Kernbauten der anderen Gräber in dieser
Nekropole abweicht. Die Kapelle im Süden scheint
bereits ab origine in das Massiv hineingebaut worden
zu sein, was dann allerdings auf eine Bauzeit nach
Cheops hindeuten würde. Die Dekorationen wurden
lediglich begonnen.1213

Die ungewöhnliche Position zweier Schachtanla-
gen in der Südhälfte des Massivs zeigt, daß es sich um
intrusive Schächte handeln muß.1214 In der vorläufig
dokumentierten Form ist die Anlage daher nicht als
Zweischachtmastaba1215 zu identifizieren. Die Form
der unterirdischen Anlagen, vor allem die starke Ver-
jüngung des Schachtes B in der Tiefe, die unregelmä-
ßigen Höhen der Steinblocklagen in der Schachtaus-
mauerung und die roh angelegten und unfertigen
Sargkammern (bei Schacht B im Norden gelegen) las-

sen keinen Zweifel daran, daß es sich nicht um die ori-
ginalen Bestattungsanlagen der Mastaba handelt1216

und diese somit für eine Datierung der Entstehung
von G 2220 keinen Anhalt liefern können.

Eine architektonische Besonderheit, die auf eine
spätere Entstehungszeit der Mastaba hindeuten dürf-
te, ist ihre Orientierung und Position, die deutlich
erkennbar von den Ausrichtungen der regelmäßigen
Tumuligruppen abweichen (Abweichung des Grab-
massivs nach Nordost-Südwest gegenüber der Aus-
richtung der übrigen Gräber in G 2100).1217 Die Ost-
west-Ausrichtung auf die westlich gelegene Anlage
G 2210 ist daher nur eine scheinbare. Ebensowenig ist
G 2220 auf die südlich gelegene Grabgruppe von
G 2100 ausgerichtet, sondern versetzt und in einem
beträchtlichen Abstand zu dieser entstanden. Wäre
die Anlage unter Cheops erbaut worden, hätte sie mit
den anderen Tumuli eine Einheit gebildet (vgl. die
Positionen von G 1201 und G 4000) und die kleineren
Tumuli hätten sich in gewisser Weise nach dem gro-
ßen Bau gerichtet. 

Grab: G 4410 

Die Mastaba bildete den südlichen Teil eines Grä-
berkomplexes, der aus den Anlagen G 4420, G 4411
(= LG 51, Sechemka)1218 und G 4440 bestand. Der
originale Tumulus von G 4440 wurde umgebaut und
nach Norden erweitert, wobei die Ausrichtung des
Grabmonuments deutlich verändert wurde. Die
Position der Schachtanlage, die zur Zeit des
Umbaus bereits existiert haben muß, war durch die
Baumaßnahmen jedoch nicht betroffen (beachte die
exakte Ausrichtung der Schachtmündungen dieser
Gräberreihe).

Der Kultbau aus Stein nimmt die gesamte Breite
bis zur Westfassade von G 4510 ein. Der Bau besteht
aus einem langgestreckten L-förmigen Totenopfer-
raum (5,1 × 1,55 m) mit einer Scheintür am Südende
der Westwand und einem Ost-West ausgerichteten
Serdab. Der Eingangsbereich wurde durch Ziegel-
mauern in einen Eingangskorridor umgestaltet. An
der nördlichen Außenfassade saß eine schmale
Scheintür.

II. Die Kernfriedhöfe200

1211 G.A. REISNER, Giza I, 450ff.
1212 G.A. REISNER, Giza I, 451.
1213 G.A. REISNER, Giza I, pl. 41; W.ST. SMITH, History, 164.
1214 Der zu erwartende Schacht im Norden (REISNERs Schacht

A) wurde nicht gefunden, G.A. REISNER, Giza I, 451.
1215 So G.A. REISNER, Giza I, 453.
1216 Schacht B enthielt eine Bestattung in einem Holzsarg,

G.A. REISNER, Giza I, 452, pl. 42; W.ST. SMITH, History, 24;
Mummies & Magic, 76f., figs. 35 und 36. Schacht C war völ-
lig geplündert oder nie belegt, G.A. REISNER, op.cit., 452f.

1217 G.A. REISNER, Giza I, Map of Western Cemetery und Map
of Cem. G 2100.

1218 PM III2, 127.
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Grab: G 4420 (Tetu)

Das Grabmassiv blieb unverkleidet, und der Platz, an
dem die Kultanlage zu erwarten wäre, wurde von dem
kleinen Grab G 4421 belegt. Der Name des Besitzers
fand sich in einer unvollendeten Darstellung einer
Totenopfertischszene,1219 die direkt am Südende der
Ostfassade in einen Steinblock des Tumulus gemei-
ßelt wurde. G 4420 bildete mit den Grabanlagen G
4410 (der originale Tumulus dieser Anlage wurde
abgerissen und später wiedererrichtet) und G 4411
(Sechemka: Mitte 5. Dynastie)1220 einen großen Grä-
berkomplex. In der kleinen Sargkammer fanden sich
keine Hinweise auf eine Bestattung.1221

Grab: G 4510

Reste einer Kapelle aus Bruchgestein wurden unter
den jüngeren Grabanlagen an der Ostseite des Tumu-
lus entdeckt.1222 Eine Rekonstruktion der Form ist
jedoch aufgrund der Zerstörungen nicht möglich.

Grab: G 4530

Die Kultanlage dieses Grabes besteht aus einer einfa-
chen Einfassung aus Bruchgestein, die an dem
unverkleideten Tumulus errichtet wurde. Der Raum
(5 × 2,4 m) blieb vermutlich ungedeckt. Die Opfer-
stelle ist durch keine spezielle Einrichtung oder
Abarbeitung am Grabmassiv kenntlich gemacht.1223

Grab: G 4620 (Kanefer)

An der Ostseite des Tumulus sind die Reste einer
unregelmäßig gebauten Kapelle aus Bruchgestein
(lichte Weite des Raumes: 7,2 × 1,5 m) erhalten. Die
Kultstelle ist nicht gekennzeichnet.1224

Grab: G 4630 (Medunefer)

Der Tumulus blieb unverkleidet, erhielt jedoch an der
Ostfassade einen gewaltigen Anbau, der den gesamten
Raum zwischen dieser Mastaba und der Westfassade
von G 4730 belegte. Dieser Anbau ist eine eigenstän-
dige Mastaba aus Bruchgestein (G 4631, Nensedjer-
kai),1225 die direkt an die Ostfassade von G 4630 ange-

setzt wurde.1226 G 4631 enthielt 8 Schachtanlagen,
wovon der nördlichste (Schacht B mit Sargkammer
im Norden) als originaler Bestattungsplatz des Gra-
bes zu betrachten ist. Vor dem Portikus des Kultbaus
legte man einen Eingangsraum aus Bruchgestein an,
der vermutlich zwei Säulen besaß.1227 Die Nordfassa-
de des Baus wurde ebenfalls mit Stein verblendet, so
daß der gesamte Grabbau schließlich zwei Tumuli
umfaßte (G 4630 und G 4730) und von außen wie ein
gewaltiger massiver Steinbau wirkte. Bemerkenswert
ist der ursprüngliche, fast quadratische Eingangs-
raum (3,65 × 3,35 m), der mit einer Säule im Zentrum
des Raumes wie eine antichambre carrée der könig-
lichen Pyramidentempel gestaltet war. Von diesem
konnte man nach Westen in den Totenopferraum (3,9
× 1,3 m) gelangen oder nach Norden in einen schma-
len Korridor (14,9 × 0,8 m), der mit einem Ring-
schichtengewölbe gedeckt war.1228 Die Westwand des
Korridors wies nach Beschreibung des Ausgräbers
mindestens vier Paar Nischen auf (im Plan sind aller-
dings nicht alle eingezeichnet).

Grab: G 4820

An der Ostfassade des unverkleideten großsteinigen
Tumulus wurde eine einfache Kapelle aus Bruchge-
stein (4,05 × 1,7 m) errichtet.1229 Der Eingang lag am
Südende der Ostseite. Die Kultstelle ist nicht mar-
kiert, dürfte jedoch in der nördlichen Hälfte der
Westwand angelegt gewesen sein. Reste einer Ziegel-
mauer, die südlich des Kultbaus gefunden wurden,
können nicht sicher mit der Anlage in Verbindung
gebracht werden. Die kleine und unregelmäßige
Grabkammer im Westen des Schachtes enthielt wohl
nie eine Bestattung.1230

Grab: G 4840 ( = VIIIss) (Wenschet)

An das großsteinige, unverkleidete Mastabamassiv
wurde im Süden eine Steinkapelle mit einer Scheintür
angebaut (lichte Maße des Raumes: 5 × 1,5 m). Weder
die Kapellenwände noch die Scheintür waren deko-
riert. Besonders hingewiesen werden muß auf die
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1219 G.A. REISNER, Giza I, 502, fig. 308.
1220 K. BAER, Rank, 129[467]; PM III2, 127.
1221 G.A. REISNER, Giza I, 502.
1222 G.A. REISNER, Giza I, 518.
1223 G.A. REISNER, Giza I, 488, Map of Cem. G 4000.
1224 G.A. REISNER, Giza I, 508 und Map of Cem. G 4000.
1225 G.A. REISNER, Giza I, 495ff.; PM III2, 134.
1226 G.A. REISNER, Giza I, 495ff.
1227 Allerdings wurde nur eine Säulenbasis aus Kalkstein

gefunden, die vom Ausgräber in der Flucht des Kapellen-

eingangs eingezeichnet wurde, G.A. REISNER, Giza I,
491(c), Map of Cem. G 4000.

1228 G.A. REISNER, Giza I, 495.
1229 G.A. REISNER, Giza I, 512 und Map of Cem. G 4000.
1230 Die Sargkammer war vollkommen leer. Vermutlich war das

Grab für eine Beisetzung bestimmt, die jedoch nie vorge-
nommen wurde (vgl. das Fehlen der Kultstelle).
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Größe der Kalksteinblöcke, die zum Bau der Kapelle
dienten. Diese sind auffällig kleiner als die Blöcke, die
zur Errichtung der anderen Steinkapellen im Westen
der Nekropole verwendet wurden (vgl. etwa G 4240,
G 4150 oder G 4160). Auch die Tatsache, daß der
Tumulus offenbar nie eine Verkleidung besaß, weicht
von den übrigen Anlagen in den drei nördlichen Rei-
hen von G 4000, die eine Steinkapelle erhielten, ab. In
all diesen Fällen ist die Steinkapelle mit der Verklei-
dung des Tumulus (in einigen Fällen sogar nachweis-
lich im Verband gemauert) angelegt worden. Der
Bauzustand und die Form der Steinkapelle von G
4840 zeigen jedoch, daß diese an den unverkleideten
Tumulus angesetzt wurde und es auch nicht beab-
sichtigt war, letzteren zu verkleiden. Dieser eigenarti-
ge Befund wird unterstrichen von der monolithen
dekorierten Scheintür der Wenschet, die den einzige
Hinweis auf die Besitzerin dieser Anlage liefert.1231

Die Scheintür ist im Norden der Ostfassade gegen das
Kernmauerwerk „nicht aufrecht stehend, sondern der
Böschung der Längswand entsprechend nach W.
geneigt“ aufgestellt gewesen.1232 Diese Position der
Scheintür ist in der Tat befremdlich und zeigt, daß
wohl nie die Absicht bestand, den Tumulus der Anla-
ge zu verkleiden. Andernfalls wäre die monolithe
Scheintür gemeinsam mit den geglätteten Verklei-
dungsblöcken so am Tumulus angesetzt worden, daß
sie keinen Bruch in der Baulinie der Fassade hervor-
gerufen hätte.

Reste eines Kapellenraumes, in dem die Scheintür
gestanden hat, sind vom Ausgräber nicht festgestellt
worden. Die Form der Scheintür sowie das Fehlen
ihres oberen Architravs zeigen jedoch, daß diese einst-
mals senkrecht stehend in einer Steinwand eingesetzt
gewesen sein muß oder diese Aufstellung zumindest
geplant war. In einer späteren Epoche des Alten Rei-
ches wurde der Raum zwischen G 4840 und den West-
fassaden der beiden östlich gelegenen Anlagen G 4940
und G 4950 durch sekundäre Bestattungen so gestört,

daß die Scheintür ohne die dazugehörige Kapellenar-
chitektur völlig isoliert zurückblieb.1233

g) Tumuli ohne Kultanlagen 

In diesem Abschnitt sind jene Anlagen erfaßt, die
keine Kultkapellen oder Reste davon aufweisen. Die
archäologischen Befunde deuten darauf hin, daß
diese in den meisten Fällen wohl nie existierten. Das
Fehlen der Kapellen bzw. der Kultstellen wird auch
durch die Befunde in den Sargkammern gestützt, wo
keine Bestattungen erfolgten. In einigen Tumuli sind
hingegen Bestattungen dokumentiert. Die Befunde
zeigen jedoch, daß diese als sekundäre Belegungen
angesehen werden müssen.

Die Nekropole G 1200

Grab: G 1233

Die Mastaba war wahrscheinlich nie belegt und eine
Kultstelle nicht errichtet worden. An der Stelle, an
der der originale Kultbau zu erwarten wäre, hatte
später ein Anchchaef seine kleine Grabanlage errich-
ten lassen (G 1234),1234 siehe S. 162.

Die Nekropole G 2100

Gräber: G 2160 und G 2170

Beide Massive erfuhren keine baulichen Veränderun-
gen. Opfertafeln bzw. die Nischen zum Einsetzen der-
selben sowie Kultkapellen fehlen. Die Schachtanla-
gen beider Gräber blieben unvollendet und weichen
von den charakteristischen Formen der 4. Dynastie
ab.1235 Der Befund deutet darauf hin, daß beide
Tumuli eine Zeitlang unbelegt blieben und später für
einfache Bestattungen hergerichtet wurden.1236

Die Nekropole G 4000

Grab: G 4310

An der Ostseite des großsteinigen Tumulus sind
Reste jüngerer Grabbauten erhalten (G 3412).1237
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1231 G.A. REISNER, Giza I, 500, fig. 306, fand in der kleinen
Anlage G 4832 ein Kalksteinfragment, das den Namen
der Wenschet trägt. Die Herkunft dieses Stückes ist nicht
geklärt. Allgemein wird es als Teil einer Opferplatte iden-
tifiziert, wofür es jedoch keine sicheren Anhaltspunkte
gibt. Die erhaltene Inschriftenzeile mit den Titeln und
dem Namen der Wenschet paßt in kein Schema der
bekannten Opferplatten. Das Fragment könnte ebenso-
gut von einer Scheintür oder einem anderen Bauteil
stammen.

1232 H. JUNKER, Gîza I, 249, Abb. 62, Tf. XLb; dies ist deutlich
auf der Photographie Gîza VII, Tf. VIa zu erkennen.

1233 Zu dem eigenartigen Befund der unbeschrifteten Scheintür

in der Steinkapelle und der dekorierten Scheintür an der
nördlichen Außenfassade siehe Anm. 786.

1234 G.A. REISNER, Giza I, 411, Map of Cem. G 1200.
1235 G 2160A blieb unvollendet, doch zeigt die begonnene Aus-

schachtung, daß die Sargkammer zwar im Süden, jedoch
aus der Schachtachse verschoben geplant war. In G 2170A
ist die Sargkammer ein kleiner Raum (2,05 × 1,35 × 1,20
m), der unmittelbar im Westen der Schachtmündung liegt,
G.A. REISNER, Giza I, 449f., figs. 271, 273; vgl. auch 113:
„The two chambers in 2160 and 2170 are difficult to place but
are probably of late Dynasty IV or early Dynasty V.“

1236 G.A. REISNER, Giza I, figs. 272 und 273.
1237 G.A. REISNER, Giza I, 513f.
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II.2.5 Die unterirdischen Anlagen

Eine originale Kultanlage scheint nicht existiert zu
haben.1238 Die unterirdische Schachtanlage besitzt
zwei Sargkammern auf unterschiedlichem Niveau,
wovon die tiefer gelegene eine Bestattung ohne Bei-
gaben enthielt.

Grab: G 4610

Die Stelle, an der die originale Kultkapelle an der Ost-
seite des Tumulus zu erwarten wäre, ist von der jün-
geren Grabanlage G 4612 völlig überbaut worden.1239

Reste einer Bestattung sowie Teile der originalen
Kammervermauerung in der unterirdischen Anlage
belegen,1240 daß eine Beisetzung in diesem Tumulus
stattgefunden hat.

Grab: G 4720

Am Tumulus sind keine An- oder Zubauten von Kult-
anlagen festgestellt worden.1241 Reste einer Vermaue-
rung in der unterirdischen Anlage deuten jedoch dar-
auf hin, daß das Grab für eine (sekundäre) Bestat-
tung genutzt wurde.

Grab: G 4730

An der Ostseite des großsteinigen Tumulus wurden
keine Bauten errichtet.1242 Die Schachtanlage blieb
unvollendet, eine Sargkammer fehlt. Der architekto-
nische Befund läßt keinen Zweifel, daß G 4730 unbe-
nutzt blieb.

Grab: G 4740

Der großsteinige Tumulus war unverkleidet. An der
Ostfassade wurden keine Spuren eines Kultbaus ent-
deckt, der mit diesem Grabmal in Verbindung
gebracht werden kann.1243 Die Existenz eines solchen
Baues kann lediglich aus der Position der später ange-
bauten Grabanlagen G 4741 und G 4742 erschlossen
werden, die das südliche Drittel der Ostfassade von
G 4740 freilassen bzw. respektieren, so als ob dort ein-
mal ein Kultbau vorhanden gewesen wäre. In der Sarg-
kammer wurden Reste einer Bestattung nachgewiesen.

Grab: G 4760 (= VIIn)

Diese Mastaba ist ein großsteiniger Bau, der keine
Verkleidung erhielt.1244 Von einer Kultkapelle wurden
ebenfalls keine Spuren dokumentiert; ob sie jemals
errichtet war, bleibt daher fraglich. Die Sargkammer
war unverkleidet, eine Bestattung (ob aus der frühen
4. Dynastie?) scheint erfolgt zu sein.

Grab: G 4830 

Der Tumulus von G 4830 ist an fast allen Seiten mit
späteren Grabanlagen verbaut worden. An der Ost-
seite liegen die beiden jüngeren Gräber G 4833 und
G 4832 und lassen nicht erkennen, ob eine originale
Kultanlage existierte. Der Befund der unterirdischen
Anlage von G 4830 zeigt jedoch, daß das Grab offen-
bar nie belegt wurde.1245

Grab: G 4850 (= VIIIs)

Der großsteinige Tumulus ist aus minderwertigem
Gesteinsmaterial errichtet worden und verblieb ohne
Verkleidung und Kultkapelle.1246 Das Ausschachten
der Sargkammer ist über das Anfangsstadium nicht
hinausgekommen und blieb unbenutzt. Der Grabbau
ist unbelegt geblieben.1247

22..55 DDiiee uunntteerriirrddiisscchheenn AAnnllaaggeenn

„Für den Westfriedhof kann als eines der Haupt-
unterscheidungsmerkmale für eine bestimmte
Periode die Behandlung der unterirdischen
Räume gelten.“ (H. JUNKER, Gîza II, 124)

Soweit nicht bereits im Zusammenhang mit den
Beschreibungen der einzelnen Anlagen dargelegt
oder erwähnt, sollen in diesem Abschnitt einige
zusammenfassende Beobachtungen bezüglich der
unterirdischen Anlagen der Mastabas in den Kern-
friedhöfen besprochen werden, die für die Grabent-
wicklung der 4. Dynastie charakteristisch sind.1248

Sowohl JUNKER als auch REISNER maßen den For-
men und der Gestaltung der unterirdischen Anlagen
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1238 Die in die nördliche Hälfte der Tumulusfassade eingearbei-
tete Scheintür (H: 1,1 m) ist sekundär.

1239 G.A. REISNER, Giza I, 519, vermutete, daß ursprünglich
eine einfache Kapelle aus Bruchgestein existierte.

1240 G.A. REISNER, Giza I, 520, fig. 323.
1241 G.A. REISNER, Giza I, 509f.
1242 G.A. REISNER, Giza I, 499.
1243 G.A. REISNER, Giza I, 484f.
1244 H. JUNKER, Gîza I, 231ff., Abb. 54.
1245 G.A. REISNER, Giza I, 499, fig. 305.
1246 H. JUNKER, Gîza I, 248ff., Abb. 61.

1247 In einer späteren Zeit (5. Dynastie) errichtete ein gewisser
Werkai an der Südhälfte der Ostfassade des alten Tumulus
seine kleine Mastaba, H. JUNKER, Gîza I, 241f., Abb. 102.
Dadurch entstand der Eindruck, daß Werkai der Besitzer
von G 4850 gewesen sei und sein bescheidener Anbau die
Kultanlage zum großen Tumulus bildete. Ähnliche „para-
sitäre“ Anbauten sind auch in G 2100 und im Cemetery en
Échelon zu beobachten.

1248 Die Darstellung bleibt aufgrund der Materialmenge not-
wendigerweise unvollständig und konzentriert sich auf die
wichtigsten Elemente des unterirdischen Grabbereiches.

197_240.qxd  23.01.2005  13:50  Seite 203



große Bedeutung bei und erkannten, daß diese
Anhaltspunkte für zeitliche Ordnungen liefern (siehe
das Zitat oben).1249 Beide Archäologen erkannten
auch, daß die unterirdischen Anlagen nicht in allen
Fällen zeitgleich mit der Errichtung der Tumuli ent-
standen sein müssen,1250 wodurch sich zeitliche Diffe-
renzen in der Datierung der einzelnen Teile einer
Grabanlage ergeben können.

Die Ausschachtung des unterirdischen Grabberei-
ches erfolgte nach einem vorgegebenen Schema. Nach
der Bestimmung der Position und Größe der geplan-
ten Mastaba legte man die Position und den Schacht-
querschnitt (in der Regel 2 × 2 E) am Felsgrund fest.
Mit der Errichtung des Grabmassivs wurde auch der
Schacht hochgemauert, wobei als Regel gelten kann,
daß die Art und Größe der Blöcke in der äußeren
Tumulushülle mit den Blöcken der Schachtmauerung
in Form und Maß übereinstimmen.1251 Weicht die
Form und Qualität der Schachtausmauerung gegen-
über der Bauweise des Außenmantels ab, so ist dies
fast ausnahmslos ein Indikator dafür, daß der
Schacht sekundär – also erst nach dem Errichten des
Tumulus – angelegt wurde.1252 Aufgrund dieses ein-
heitlichen Arbeitsprozesses erklärt sich auch die auf-
fällig regelmäßige Ausrichtung der Schachtmündun-
gen in den Gräberreihen der Kernfriedhöfe.1253 Die
vollständige Ausschachtung und Fertigstellung der
unterirdischen Anlage erfolgte in der Regel nach
Errichtung des Rohbaus.1254

Bis auf eine Ausnahme (G 4000) besitzen alle
Tumuli der Kernfriedhöfe (nicht jedoch die Gräber
im Cemetery en Échelon und in der Nekropole G I S)
nur eine Schachtanlage. Jedes Grab war also
ursprünglich für eine Bestattung vorgesehen. Bei
jenen Tumuli, die dennoch zwei Schächte besitzen,

kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, daß der zwei-
te Schacht sekundär – also nach Aufmauerung des
Tumulus – in das Grabmassiv geschlagen wurde.
Dabei lassen sich zwei Arten der Schachtkonstruk-
tion unterscheiden:

a)Der zweite Schacht wird in der Erweiterung des
ursprünglichen Tumulus angelegt (siehe die annex-
Bauten). Die Schachtform stimmt nicht mit dem
originalen Schacht im Grabmassiv überein und ist
im Querschnitt kleiner.

b)Der zweite Schacht wird nachträglich in das bereits
stehende Massiv getrieben (siehe etwa G 2150,
G 4860), was an der abweichenden Art des Schacht-
mauerwerks und zumeist auch an der Form der
gesamten unterirdischen Anlage erkennbar wird, die
vom original angelegten Bestattungstrakt abweicht.

Bezüglich der bereits eingangs erwähnten Regelmä-
ßigkeit der Positionen der Schachtöffnungen ist eine
weitere Beobachtung anzuschließen. Die Position der
Schachtmündung im Grabmassiv befindet sich bis auf
zwei Ausnahmen in der nördlichen Hälfte des Tumu-
lus, so daß die Sargkammer etwa unter dem Zentrum
des Grabmassivs zu liegen kommt. Von dieser Regel
weichen die Positionen der Schächte in den beiden gro-
ßen Anlagen G 20001255 und G 7510 ab. Bemerkenswert
ist auch, daß in beiden Anlagen die Schachtmündung
nicht nur in der südlichen Hälfte des Massivs liegt,
sondern aus der Grabachse nach Westen verschoben
ist.1256 Während für die aus der Achse nach Westen ver-
schobene Position kein Grund ersichtlich ist (in der
Regel liegen die Mündungen eines Grabschachtes in
der Längsachse des Massivs),1257 ist die Position in der
südlichen Hälfte des Massivs baugeschichtlich zu
begründen. REISNER hatte aufgrund der Schachtposi-
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1249 H. JUNKER, Gîza I, 38ff.; II, 22f.; III, 25ff.; G.A. REISNER,
Giza I, 68, 114, 120f., 147ff.

1250 Eine zeitliche Differenz ergibt sich bereits dadurch, daß die
Schächte im Massiv zwar mit dem Errichten desselben
hochgeführt wurden, die eigentlichen Ausschachtungsarbei-
ten im Fels jedoch erst später erfolgten, siehe H. JUNKER,
Gîza I, 40; II, 109; X, 31, 67, 83; XI, 75; G.A. REISNER,
Giza I, 30, 85, 120f.

1251 H. JUNKER, Gîza I, 40, 95; G.A. REISNER, Giza I, 85.
1252 Dies ist bei den Gräbern im Cemetery en Échelon gut beob-

achtbar, H. JUNKER, Gîza II, 178; III, 164, 200, 217, 220,
224, Abb. 26, 38a, 41, 44; X, 31.

1253 Zu einer eingehenden Analyse dieser Ausrichtung siehe K.
HOLEY in: H. JUNKER, Gîza I, 82ff., Abb. 7 und 8, Tf. I,
IIIb, wo auch auf die optisch kaum wahrnehmbaren
Abweichungen der Schachtmündungen aufmerksam
gemacht wird; siehe weiters G.A. REISNER, Giza I, Maps of
Cem. G 1200, G 2100 und G 4000, pl. 8b.

1254 H. JUNKER, Gîza I, 40f. Zu den Ausschachtungsmethoden
und zum Arbeitsprozeß siehe D. ARNOLD, Building, 211ff.

1255 Die zweite Schachtanlage (Schacht A) in diesem Massiv ist
sekundär, G.A. REISNER, Giza I, 416, fig. 4.

1256 G.A. REISNER, Giza I, fig. 4 und 8.
1257 Man könnte vermuten, daß in beiden Fällen die Graban-

lagen ursprünglich kleiner konzipiert waren und später
so erweitert wurden, daß die Schachtmündungen nach
Fertigstellung des Grabmassivs nicht mehr auf der Grab-
achse zu liegen kamen. Vgl. etwa die Mastaba 4000, wo
die Schachtöffnungen nach der Erweiterung des Massivs
an der Ost-, Nord- und Südseite im Verhältnis zur Grab-
achse nach Westen verschoben liegen. Diese Vermutung
einer nachträglichen Erweiterung des Massivs bei G 2000
und G 7510 könnte durch eine Nachuntersuchung geklärt
werden.

197_240.qxd  23.01.2005  13:50  Seite 204



II.2.5 Die unterirdischen Anlagen

tionen vermutet, daß beide großen Anlagen ursprüng-
lich als Zweischachtmastabas konzipiert waren und im
Norden ein zweiter Schacht hätte entstehen sollen.1258

Da aber bei beiden Anlagen kein Schacht im Norden
des Massivs existiert, sind sie als Einschachtmastabas
zu identifizieren. Aufgrund ihres Alters – sie dürften
zu den frühesten Grabanlagen unter Cheops gehören –
liegen ihre Schachtmündungen genau in jenen Positio-
nen, die auch in den 12 originalen Tumuli des Ost-
friedhofes und in einigen Gräbern unter Snofru üblich
waren: nämlich in der südlichen Tumulushälfte.1259 Für
die Position im Süden des Grabmassivs dürfte der
Umstand ausschlaggebend gewesen sein, daß man die
Sargkammer so nahe wie möglich an die Kultstelle des
Oberbaus legen wollte, um die Verbindung zwischen
Bestattung und Totenopferstelle zu gewährleisten.1260

Bei den großen Anlagen G 2000 und G 7510 mußte auf-
grund der Größe der Gräber diese Verbindung zwangs-
weise „verlorengehen“, der man durch Verlegung der
unterirdischen Anlage nach Süden entgegenzuwirken
trachtete. Bereits unter Snofru, endgültig aber unter
Cheops, werden Schachtmündungen dann in der nörd-
lichen Hälfte des Grabmassivs angelegt, wie die zahl-
reichen Tumuli der Kernfriedhöfe zeigen, so daß die
Sargkammer fast exakt unter dem Zentrum des
Tumulus zu liegen kommt.

Ein wichtiges Bindeglied in der Entwicklung der
unterirdischen Anlagen scheint die Mastaba des Hem-
iunu (G 4000) darzustellen. Sein Grabmal besitzt zwei
Bestattungsanlagen, was für die Mastabas der Kern-
friedhöfe einmalig ist (zu den Maßen der Substruktu-
ren siehe Tab. H3). Trotz der beiden Schachtanlagen
ist lediglich eine Sargkammer in Verwendung gewesen.
Während die nördliche vollendet und verkleidet
wurde, blieb die südliche Sargkammer in unvollende-
tem Zustand.1261 Man könnte natürlich spekulieren,
daß eine Sargkammer für Hemiunus Frau bestimmt
war.1262 Dagegen sprechen jedoch gewichtige Argumen-
te. Erstens liegen bisher keine Hinweise vor, daß Hem-

iunu verheiratet war. Zweitens müßte man aufgrund
des unfertigen Zustandes der südlichen Sargkammer
annehmen, seine Gemahlin sei letztendlich nicht dort
bestattet worden. Drittens ist einzuwenden, daß in
Zweischachtmastabas die südliche Bestattungsanlage
in der Regel dem Grabherrn vorbehalten war, während
die Bestattung der Frau in der nördlich gelegenen
Sargkammer erfolgte. Wie jedoch die Größe der Kult-
stelle und die fertiggestellte Bestattungsanlage im
Norden von G 4000 zeigen, war die nördliche Bestat-
tungsanlage für Hemiunu bestimmt,1263 während die
südliche aufgegeben wurde. Es ist zu vermuten, daß G
4000 ursprünglich als Einschachtmastaba der alten
Form mit einer Bestattungsanlage unter der südlichen
Hälfte des Grabmassivs geplant war – wie auch G 2000
oder G 7510. Im Zuge der Bauerweiterung des Tumu-
lus entschloß man sich offenbar, die Bestattungsanla-
ge nach Norden (vgl. dazu auch die Bauvorgänge an
den Tumuli in G 7000) und mit ihr auch die Totenop-
ferstelle für den Grabbesitzer zu verlegen.

REISNER unterschied insgesamt neun Typen von
unterirdischen Anlagen, die in den Mastabas der ver-
schiedenen Friedhöfe von Giza zu finden sind.1264 Die
ersten sechs Typen sind in den Gräbern der Kern-
friedhöfe vertreten, jedoch nur drei davon (Typen 1
bis 3) sind ab der Regierung des Cheops belegt und
somit als älteste Schachtanlagen der Nekropole zu
betrachten. Es ist aufschlußreich zu verfolgen, in wel-
cher Weise REISNER seine Gruppierungen vornahm
und damit auch zu seinen Datierungen gelangte.

Die wichtigsten vier Schachttypen in den Kern-
friedhöfen sind (Abb. 49):1265

Typ 1: Eine große Sargkammer im Süden des
Schachtes, die (bis auf die Decke) mit feinem
Kalkstein ausgekleidet war.1266

Typ 2: Ähnlich dem Typ 1, doch mit einer Stiege
oder Rampe, die vom Verbindungskorridor
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1258 G.A. REISNER, Giza I, 148, 212, 414, 416. Dies war für den
Ausgräber auch einer der Gründe, warum er beide Anlagen
in eine spätere Zeit datieren wollte/mußte.

1259 R. STADELMANN - N. ALEXANIAN, MDAIK 54, 1998, 305f.,
Abb. 5 (Grab DAS 25-1); N. ALEXANIAN, Dahschur II, 23,
Abb. 4; zu den 12 Tumuli in G 7000 siehe hier S. 91ff. 

1260 H. JUNKER, Gîza II, 8, 23, 109; III, 200; G.A. REISNER,
Giza I, 293f.

1261 H. JUNKER, Gîza I, 141, fig. 21. Man beachte jedoch die
Anzahl der Funde, die in der südlichen Schachtanlage getä-
tigt wurden und die den Eindruck erwecken, diese Bestat-
tungsanlage könnte in Verwendung gewesen sein. Abgese-
hen vom unvollendeten Zustand der Kammer (Raumhö-

he1,4 m) gibt jedoch auch die Beobachtung JUNKERs klar
zu erkennen, op.cit., 161, daß es sich um verlagerten Grab-
räuberschutt handelt. So wurden „oben am Südschacht“
Fragmente eines Kalksteinsarkophags gefunden, die aus
dem Nordschacht stammen. Wie öfters zu beobachten,
haben die Grabräuber der Einfachheit halber den Inhalt
und Verbruch des Nordschachtes in den Südschacht gefüllt,
was zu diesem irreführenden Befund führte.

1262 G.A. REISNER, Giza I, 105.
1263 H. JUNKER, Gîza I, 141.
1264 G.A. REISNER, Giza I, 85ff.
1265 G.A. REISNER, Giza I, 87; figs. 19–22.
1266 G.A. REISNER, Giza I, 87, 92f., figs. 32–35.
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II.2.5 Die unterirdischen Anlagen

zum Sargkammerboden führt. Die Kammern
waren für eine Verkleidung vorgesehen, die
jedoch in der Hälfte der Fälle unterblieb.1267

Typ 3: Eine hohe Kammer ähnlich dem Typ 1,
jedoch in allen Fällen unverkleidet.1268

Typ 4: Ähnlich dem Typ 3, jedoch mit niedriger Kam-
mer, die durchwegs unverkleidet blieb. Die
Kammerdecke liegt auf einer Höhe mit der des
Verbindungskorridors.1269

Während bei den Typen 1 bis 3 die Kammer ohne
Ausnahme im Süden des Schachtes liegt, können bei
Typ 4 bereits Positionsänderungen der Sargkammer
auftreten.1270 Die Typen 2 bis 4 und alle weiteren
Schachtformen sind Abwandlungen, die auf dem
Typ 1 basieren.1271 Die unvollendeten Schachtanlagen
in den Mastabas bezeichnete der Ausgräber als
Typ 7x,1272 die als blinder Schacht entweder schon im
Grabmassiv oder im Fels enden. Eine Bestattungs-
kammer oder -nische fehlt (Tab. 6).

Die Datierung der Schächte legte der amerikanische
Archäologe folgendermaßen fest:1274

Typ 1: In der Zeit des Cheops (G 2210A etwas später).

Typ 2: Am Ende der Regierung des Cheops und in
den ersten Jahren des Chephren.

Typ 3: Etwa vom 20. Regierungsjahr des Cheops bis
an das Ende der 4. Dynastie.

Typ 4: Von der Regierung des Chephren bis an den
Beginn der 5. Dynastie.

Bei genauer Prüfung der von REISNER gegebenen
Begründungen für die verschiedenen zeitlichen
Ansätze stößt man allerdings auf Widersprüche bzw.
auf Unstimmigkeiten, die eine Modifikation seiner
Datierungen nahelegen.

Ohne jeden Einwand wird man REISNERs Beob-
achtung zustimmen, daß die Typen 1 bis 3 im Grun-
de ein und dasselbe Schema einer unterirdischen
Anlage repräsentieren.1275 Schachttyp 1 ist aufgrund
seiner Einheitlichkeit ohne Zweifel ein Merkmal der
Cheopszeit (Tab. 6 und L).1276 Die von REISNER etwas
später angesetzte Anlage von G 2210 gehört genauge-
nommen nicht in diese Schachtkategorie, obwohl die
Sargkammer verkleidet war, sondern ist sicher eine
sekundäre und spätere Anlage, wie aus der Form des
nachträglich vertieften Schachtes hervorgeht (siehe
S. 182f.).1277

Auf wesentlich gravierendere Bedenken stößt
allerdings die zeitliche Einordnung des Typs 2, für
den REISNER „a very short period“ am Ende der
Regierung des Cheops und in den ersten Jahren des
Chephren ansetzte.1278 REISNERs Vorstellung nach
wäre dieser Schachttyp in den letzten Jahren des
Cheops in Gebrauch gewesen, dann eine unbestimm-
te Periode nicht mehr verwendet und mit dem Regie-
rungsantritt des Chephren für kurze Zeit wieder
angelegt worden. Diese zeitlichen Ansetzungen igno-
rieren die Regierungszeit des Djedefre, der REISNER

keine Bedeutung bezüglich chronologischer Ent-
wicklungen in Giza zumaß. Wie gezeigt werden
konnte (siehe S. 71f., 231ff.), ist diese Vorgehensweise
jedoch nicht aufrechtzuerhalten, da schon die Länge
der Regierung des Djedefre einen solchen Hiatus in
Frage stellt. Außerdem bliebe es uneinsichtig,
warum gerade Typ 2 in den ersten Regierungsjahren
des Chephren wieder im Grabbau verwendet worden
sein soll, um dann endgültig zu verschwinden.

Der zeitliche Ansatz für Schachttyp 2 basiert
auf REISNERs Vergleich mit den unterirdischen
Anlagen der Königinnenpyramiden (G I-a und -b),
wo Rampen im Korridorsystem vorhanden sind.
Da REISNER die Errichtung der Königinnenpyrami-
den nach dem 15. Regierungsjahr des Cheops als
vollendet betrachtete und er Typ 2 in den Privatgrä-
bern später als die Königinnenpyramiden datierte,
war seiner Meinung nach der Schachttyp 2 folglich
vor dem Ende der Regierung des Cheops eingeführt
worden.1279 Dagegen ist allerdings einzuwenden, daß
sich die Rampe in den Königinnenpyramiden nicht

207

1267 G.A. REISNER, Giza I, 87, 93, figs. 36–38.
1268 G.A. REISNER, Giza I, 87, 94.
1269 Ibid.
1270 Ibid.
1271 G.A. REISNER, Giza I, 148, 150: „The succession of types pre-

sents a continual cheapening of the form from type 1 to type 6.“
1272 G.A. REISNER, Giza I, 98.

1273 G.A. REISNER, Giza I, 139ff.
1274 G.A. REISNER, Giza I, 129, 149.
1275 G.A. REISNER, Giza I, 148f.
1276 G.A. REISNER, Giza I, 128(e), 295.
1277 G.A. REISNER, Giza I, fig. 252.
1278 G.A. REISNER, Giza I, 149.
1279 G.A. REISNER, Giza I, 148.

SScchhaacchhttttyypp:: 11 22 33 44 55 66 77xx

Westfeld: 27 10 4 13 2 7 1

Ostfeld: – – 12 3 – 1 5

gesamt: 27 10 16 16 2 8 6

Tab. 6  Die Anzahl der Schachttypen in den Kernfriedhöfen1273
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in der Sargkammer, sondern in der Vorkammer
befindet1280 – der Vergleich mit dem Befund in den
Privatgräbern also nicht zulässig ist. Darüber hinaus
ist die Datierung der Vollendung der Königinnenpy-
ramiden nicht so sicher, wie REISNER es darstellte
(siehe S. 88ff.), so daß diese keinen Anhaltspunkt zur
zeitlichen Fixierung des Auftretens des Schachttyps
2 in den Privatgräbern bieten. Nach dem vorliegen-
den Befund zu urteilen, ist Typ 2 eine Variante des
Typs 1, der zeitlich parallel zu diesem läuft und nach
dem Tod des Cheops verschwindet.

Typ 3 klassifizierte der Ausgräber als unfertige
große Anlage, deren Sargkammer wie die des Typs 1
verkleidet werden sollte.1281 Der Schachttyp ist cha-
rakteristisch für die Doppelmastabas in G 7000 und
war auch in den späteren Gräbern dieses Friedhofes
in Verwendung.1282 Die Entstehung dieser Form der
unterirdischen Anlage verband der Ausgräber mit
der Datierung der Doppelmastabas und mit dem
Umstand, daß Kawab noch vor dem Tod des Cheops
seine Sargkammer in unfertigem Zustand benutz-
te.1283 Wie bereits unter Typ 2 festgestellt, sind die
zeitlichen Fixierungen in G 7000 jedoch nicht gesi-
chert, so daß auch die Entstehung des Typs 3 nicht so
strikt (ab dem 20. Regierungsjahr) innerhalb der
Regierung des Cheops festgelegt werden kann.

Die Verteilung des Schachttyps 4 in den Kern-
friedhöfen, der als einfachere Variante des Typs 3
anzusehen ist, zeigt, daß er nach Typ 3 in Gebrauch
kam. Seine Entstehung läßt sich zeitlich nicht exakt
fassen.1284 REISNER setzte seine Laufzeit von Cheph-
ren bis in die 5. Dynastie an.1285 Akzeptiert man, daß
unter Djedefre in Giza gebaut wurde, dann wäre das
Auftreten dieses Schachttyps entsprechend früher zu
datieren. In den Kernfriedhöfen des Westfeldes sind

die Gräber mit diesem Schachttyp als sekundär
genutzte Anlagen zu betrachten, d.h. den Grabbesit-
zern wurde ihr Grab erst nach der Zeit des Cheops
zugewiesen.

Bezüglich der Gestaltung und Form der Sargkam-
mern sind folgende Feststellungen zu machen: Von
den 64 Tumuli des Westfeldes besaßen 31 Gräber ver-
kleidete Sargkammern.1286 Darüber hinaus ist bei
zahlreichen anderen Gräbern zu vermuten, daß ihre
Kammern ebenfalls verkleidet werden sollten (siehe
etwa G 4650), dieses Vorhaben jedoch nicht zur Aus-
führung gelangte.1287 Neben der einheitlich quadrati-
schen Grundrißform der Sargkammern in Giza, die
von den Kammerformen der älteren Anlagen in Mei-
dum und Dahschur1288 abweicht, ist eine architektoni-
sche Besonderheit hervorzuheben. Trotz der tech-
nisch und qualitativ hochstehenden Verkleidungsar-
beiten in den Sargkammern1289 ist kein Raum mit
Kalksteinblöcken überdeckt worden.1290 Die Kon-
struktion der Kammerwände und die Behandlung
der rohen Felsdecken zeigen auch, daß nie die
Absicht bestand, diese zu verkleiden. Für das Fehlen
der künstlichen Kammerdecken ist ohne Zweifel der
feste Kalkfelsen des Gizaplateaus verantwortlich zu
machen, der eine Überdeckung der Sargkammern
nicht erforderte.1291

Eine weitere Eigenschaft der verkleideten Kam-
mern in Giza ist, daß sie Granit imitierend bemalt
waren. Spuren dieser Bemalung sind in den Gräbern
G 4150, G 4160, G 4240, G 4360, G 4450, G 4560 nach-
gewiesen.1292 Diese Gestaltung muß als Imitation der
königlichen Sargkammer verstanden werden.

Hinsichtlich der bereits erwähnten Anzahl der
verkleideten Kammern im Verhältnis zu den errich-
teten Tumuli ergibt sich für die Kernfriedhöfe eine
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1280 P. JÁNOSI, Pyramidenanlagen, 105, Abb. 47, 52.
1281 Diese ist in nur zwei Sargkammern nachgewiesen, die

unvollendet blieben: G 7130B und G 7430B, G.A. REISNER,
Giza I, 105.

1282 G.A. REISNER, Giza I, 125ff., 149.
1283 G.A. REISNER, Giza I, 120f., 125, 128(f),149. Zur unhaltba-

ren Hypothese, daß Kawab als designierter Thronfolger
vor seinem Vater gestorben sein soll, siehe S. 101f.

1284 G.A. REISNER, Giza I, 145, 149.
1285 G.A. REISNER, Giza I, 120f.
1286 H. JUNKER, Gîza I, 47ff., Abb. 4, Tf. IXc, d, X; G.A. REIS-

NER, Giza I, 103ff.
1287 Privatgräber mit kalksteinverkleideten Sargkammern sind

bereits ab Snofru in den Gräbern von Meidum und Dah-
schur nachgewiesen, siehe G.A. REISNER, Development,
206ff., 219f., 234ff.; DERS., Giza I, 103ff. und neuerdings N.
ALEXANIAN, Dahschur II, 29.

1288 H. JUNKER, Gîza I, 46; N. ALEXANIAN, Dahschur II, 29.

1289 H. JUNKER, Gîza I, 47ff., 96ff.; G.A. REISNER, Giza I, 105.
1290 Vgl. H. JUNKER, Gîza I, 47; G.A. REISNER, Development,

219.
1291 G.A. REISNER in: Mél. Masp. I, 1935, 582f. Die in manchen

Fällen nachgewiesenen Ausbesserungs- und Kaschierarbei-
ten mit Mörtel, siehe etwa H. JUNKER, Gîza I, 144, doku-
mentieren unmißverständlich, daß die rohe Felsdecke als
endgültig angesehen wurde. Auch die verkleideten Sarg-
kammern der Königinnenpyramiden des Cheops erhielten
keine Decken aus Kalksteinblöcken, P. JÁNOSI, Pyrami-
denanlagen, 109, Abb. 48. Zu den verschiedenen Decken-
formen der älteren Gräber in Meidum und Dahschur, wo
das Felsmaterial von minderwertiger Qualität ist und ent-
sprechende Gegenmaßnahmen in der Konstruktion der
Kammern erforderte, siehe N. ALEXANIAN, Dahschur II,
29, Anm. 66.

1292 H. JUNKER, Gîza I, Tab. S. 45.
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II.2.5 Die unterirdischen Anlagen

interessante Feststellung: Mehr als die Hälfte der
erbauten Grabanlagen besaß keine verkleidete Sarg-
kammer, wobei die größte Diskrepanz in der Nekro-
pole G 7000 zu beobachten ist  (Tab. 7).

Tab. 7  Das Verhältnis der Gräber 
zu den verkleideten Sargkammern

Einen bemerkenswerten Zusammenhang, der für
die Belegung des Westfeldes nicht ganz unerheblich
ist, zeigt die Gegenüberstellung der Mastabas mit ver-
kleideten Sargkammern mit jenen Anlagen, die eine
Opferplatte (entweder durch diese selbst oder die Ver-
tiefung im Tumulus nachgewiesen) besaßen (Tab. 8).

Tab. 8  Das Verhältnis Opferplatte zu 
verkleideter Sargkammer in den Kernfriedhöfen

Das Verhältnis zwischen der Anzahl der verkleide-
ten Sargkammern zu den Opferplatten am Grabober-
bau sieht zusammengefaßt folgendermaßen aus:

Die Tabelle zeigt eindrucksvoll, daß zwischen der
Ausstattung der Sargkammer und der Kultstelle
(Opferplatte) eine Beziehung bestanden haben muß,
die folgende Aussage zu formulieren gestattet: Man
wird jene Gräber zuerst belegt haben, die zumindest
im unterirdischen Grabteil vollendet waren. Bedenkt
man weiters, daß bei vielen Gräbern, bei denen der
sichere Nachweis der Existenz einer Opferplatte
nicht gegeben ist, nicht von vornherein ausgeschlos-
sen werden kann, daß die Platte nicht doch vorhan-
den oder zumindest geplant war, so läßt der Befund
eine weitere Aussage zu: Die oben angeführten Grab-
anlagen waren zumindest soweit vollendet, daß sie
unter Cheops bzw. kurz danach für eine Beisetzung
genutzt werden konnten.1294

Die Position und Form der Sargkammern im Ver-
hältnis zum Schacht stellen weitere wichtige Krite-
rien dar, die von beiden Ausgräbern auch als Indika-
toren für zeitliche Entwicklungen angesehen wurden.
Die Sargkammern der ältesten Anlagen sind aus-
nahmslos südlich des Grabschachtes angelegt worden
und mittels eines kurzen horizontalen Korridors

209

1293 Die verkleidete Sargkammer von G 2210 ist eine sekundä-
re Einrichtung, wie die nachträgliche Erweiterung der
unterirdischen Anlage zeigt, siehe hier S. 182f.

1294 Einen weiteren interessanten Aspekt ergibt die Gegen-
überstellung dieser Gräber mit dem Befund der Tumulus-
verkleidung, siehe hier S. 433ff.

NNeekkrrooppoollee GGrrääbbeerr vveerrkklleeiiddeettee iinn %%
SSaarrggkkaammmmeerrnn

G 1200: 10 10 100

G 2000: 1 0 0

G 2100: 11 5 45,5

G 4000: 42 16 38,1

G 7000: 8 3 37,5

72 34 47,2

GGrraabb OOppffeerrppllaattttee vveerrkklleeiiddeettee SSaarrggkkaammmmeerr

G 4360 x x

G 4450 x x

G 4460 x x

G 4540 x

G 4550 x

G 4560 x x

G 4640 x

G 4660 x

G 4860 x

GGrraabb OOppffeerrppllaattttee vveerrkklleeiiddeettee SSaarrggkkaammmmeerr

G 1201 x x

G 1203 x x

G 1205 x x

G 1207 x x

G 1209 x

G 1223 x x

G 1225 x x

G 1227 x x

G 1233 x

G 1235 x x

G 2100 x x

G 2120 x x

G 2130 x

(G 2210)1293

G 2135 x x

G 4000 x

G 4140 x x

G 4150 x x

G 4160 x x

G 4250 x x

G 4260 x x

G 4340 x x

G 4350 x x

NNeekkrrooppoollee vveerrkklleeiiddeettee :: OOppffeerrppllaatttteenn
SSaarrggkkaammmmeerrnn

G 1200: 10 : 8

G 2100: 4 : 3

G 4000: 16 : 12

gesamt: 30 : 23
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erreichbar gewesen.1295 Diese Anordnung ist in allen
Kernfriedhöfen gleichermaßen belegbar und kann als
kanonische Ausrichtung gelten, die ihre Wurzeln in
den Gräbern der vorhergehenden Zeit hat.1296 Ände-
rungen der Sargkammerposition nach Westen, Nor-
den oder seltener nach Osten müssen dagegen als ein-
schneidende Maßnahmen im Grabbau gewertet wer-
den, die nicht auf praktischen Gegebenheiten beru-
hen. Bei den bisher dokumentierten Positionsände-
rungen von Sargkammern war in keinem Fall eine
technische Ursache ausschlaggebend (schlechtes
Gestein, eine benachbarte Anlage, der man auswei-
chen mußte etc.), sondern offenbar veränderte Vor-
stellungen hinsichtlich des Totenkultes und des Jen-
seits, wie dies einige Sargkammern in den Kernfried-
höfen belegen. Die Verlegung der Kammer nach
Westen dürfte dabei Vorstellungen entsprochen
haben, die mit dem Gedanken, die Bestattung – also
den Sarkophag mit dem Toten – „weiter“ im Westen
zu wissen, einhergehen.1297

So war in G 48601298 eine Sargkammer ursprüng-
lich im Süden geplant gewesen, doch wurden die
Bauarbeiten laut dem Ausgräber aufgrund des
schlechten Gesteins aufgegeben und eine neue Sarg-
kammer im Westen angelegt, die unverkleidet blieb
(Abb. 50). Es ist allerdings fraglich, ob tatsächlich
die schlechte Qualität des Felsens für die Aufgabe
der Kammer im Süden verantwortlich zu machen
ist.1299 In keiner der Sargkammern der unmittelbar
benachbarten Mastabas ist eine Bauänderung auf-
grund des Gesteins zu beobachten, sondern die Sarg-
kammern blieben einfach unvollendet (siehe G 4850
und G 4840), ohne daß der Versuch gemacht wurde,

eine zweite Kammer anzulegen. Darüber hinaus zei-
gen die Abmessungen der westlichen Kammer in
G 4860 (3,23 × 2,22 m), daß es sich schon aufgrund
der Form und Größe des Raumes nicht um eine Sarg-
kammer aus der Entstehungszeit des Tumulus han-
delt.1300 Es ist anzunehmen, daß die Arbeiten an der
ursprünglichen Kammer von G 4860 abgebrochen
wurden und die Anlage im unvollendeten Zustand
stehen blieb. Zu einer späteren Zeit wurde die Masta-
ba von einem neuen Grabbesitzer übernommen. Die-
ser ließ sich eine neue Sargkammer im Westen aus
dem Felsen schlagen, da es zu seiner Zeit bereits
erstrebenswert war, Sargkammern im Westen des
Schachtes anlegen zu lassen.

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang
auch die Sargkammer der benachbarten Anlage des

II. Die Kernfriedhöfe210

1295 In der Regel verläuft der Verbindungskorridor horizontal,
in einigen Gräbern jedoch schräg (G 1223, G 1233, G 2000,
G 4000, G 4140, G 4440, G 7220A, G 7420A, G 7230B, G
7510), siehe H. JUNKER, Gîza I, 41f.; G.A. REISNER, Deve-
lopment, 220; DERS., Giza I, 107f., 113ff.

1296 Zu einer Erklärung dieser Ausrichtung siehe H. JUNKER,
Gîza I, 41; III, 29.

1297 Eine andere Entwicklung ist hingegen bei den Zwei-
schachtmastabas festzustellen, die ab der zweiten Hälfte
der 4. Dynastie zum „Standardgrabtyp“ der Nekropole
werden. In diesen ist aufgrund der Doppelbestattung die
Absicht erkennbar, daß man die Sargkammern so unter
dem Massiv positionierte, daß sie möglichst nahe bei den
Totenopferstellen im Oberbau zu liegen kamen (meist in
einer gedachten Geraden von Osten nach Westen), um die
ideelle Verbindung zwischen Totenopferkultstelle und den
im Sarkophag ruhenden Toten zu gewährleisten. Dies führ-
te dazu, daß in vielen Zweischachtmastabas die Sargkam-
mer der nördlichen Bestattungsanlage nördlich von der

Schachtsohle angelegt wurde, um mit der nördlichen
Opferstelle an der Außenfassade der Mastaba eine Verbin-
dung zu ermöglichen. Diese Disposition ist bei zahlreichen
Anlagen vor allem im Cemetery en Échelon zu beobachten
(siehe Kap. II.3.1.3–4). Zu den Positionen von Sargkam-
mern in der 5. Dynastie siehe P. JÁNOSI, in: Abusir and Saq-
qara in the Year 2000, ArOr 9 Suppl., 2000, 445ff.

1298 G 4860 besitzt zwei Schächte, doch ist es aufgrund der
Bauweise des zweiten Schachtes im Süden eindeutig, daß
dieser sekundär angelegt wurde und nicht zum ursprüng-
lichen Bau gehörte, H. JUNKER, Gîza I, 247, Abb. 58.

1299 H. JUNKER, Gîza I, 247.  
1300 In der Regel weisen diese Kammern einen annähernd qua-

dratischen Grundriß auf, was bei G 4860 eindeutig nicht
der Fall ist. Zu den Maßen der Kammern siehe Tab. H.

A

A'

AA'

G 4860

Sargnische

G 4750

0 5m

Abb. 50 Die unterirdischen Anlagen
der Gräber G 4860 und G 4750
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Achi (G 4750) (Abb. 50).1301 Diese Kammer besitzt
zwar die übliche Form und Position der ältesten
Gräber, verblieb jedoch im Rohzustand. Als
Besonderheit weist die Westwand der Kammer eine
Nische auf, in der der Sarkophag aufgestellt war. Da
rein praktische Notwendigkeiten für die Nische
nicht erkennbar sind, muß ein bestimmter Grund
zur Verlegung des Sarkophags angenommen werden,
die dem Grabbesitzer wichtig erschien. Es ist die
einzige Sargkammer in den Kernfriedhöfen des
Westfeldes, die eine solche zusätzliche Erweiterung
nach Westen besitzt.1302

Daß man anhand der Formen der unterirdischen
Anlagen keine allzu strenge zeitliche Eingrenzung
der Entstehungszeit vornehmen kann, ist im Beson-
deren für die Schachttiefen der Gräber zu konstatie-
ren. Obwohl allgemein festzustellen ist, daß die
Schachttiefen in den jüngeren oder sekundären
Bestattungsanlagen auffällig geringer sind als jene
der älteren Periode, ist es nicht möglich, eine
bestimmte Schachttiefe für eine Regierungsperiode
auszumachen. JUNKER wollte in den Schachtlängen
von etwa 11 m ein Charakteristikum der Cheopszeit
erkennen und in den Längen von etwa 13 m eine
Eigenschaft der Gräber der Chephrenzeit.1303 Diese
Unterscheidung gründete er jedoch auf seine Datie-
rungen der Tumuli unter den drei Herrschern der
4. Dynastie, was – wie gezeigt wurde – in dieser strik-
ten Art jedoch nicht aufrecht zu halten ist (siehe S.
136ff.). Darüber hinaus muß wieder betont werden,
daß die Errichtung eines Grabtumulus und die voll-
ständige Ausschachtung der unterirdischen Anlage
nicht zeitgleich sein müssen. Anhand der Form der
Substrukturen sind Grabanlagen also nicht immer
eindeutig zu datieren. Eine Zusammenstellung der
Schachtlängen der Gräber, die unter Cheops entstan-
den sind und vermutlich auch zu seiner Zeit oder kurz
danach genutzt wurden, zeigt Tabelle 9:

Tab. 9  Die Schachttiefen der ältesten Anlagen 
(vgl. auch Tab. H)1304

Auffällig sind bereits die unterschiedlichen Längen
der Grabschächte in G 1200, die zwischen 5,45 m und
12,86 m (10½ und 24½ E) Tiefe variieren.1305 Sieht
man von den beiden großen Mastabas G 2000 und
G 4000 ab, so zeigen auch die Gräber in G 4000 bis auf
drei Ausnahmen (G 4140, G 4540 und G 4640) Schacht-
tiefen, die zwischen 7 m und 9,2 m (13½ und 17½ E)
liegen. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Tiefen der
Schächte in G 2100, die 7 m bis 11,9 m (13½ und
22½ E) messen. Die Variationsbreite der Schachttie-
fen ist also zu groß, um verbindliche Normen für eine
bestimmte Regierungszeit festlegen zu können.

Andererseits gibt es Schächte in den originalen
Tumuli der Kernfriedhöfe, die aufgrund ihrer Formen
sicher einer späteren Entstehungszeit als die Errich-

1301 H. JUNKER, Gîza I, 241, Abb. 55.
1302 Die Erweiterung ist nicht vor Chephren zu datieren und

vermutlich unter Mykerinos entstanden. Sargkammern
mit dieser charakteristischen Erweiterung nach Westen
sind vor allem im Central Field zu finden (siehe etwa die
Kammer im sog. „Galarzagrab“, Abb. 122, die als eine der
ältesten Belege anzusehen ist, falls es sich nicht um eine
nachträgliche Erweiterung aus jüngerer Zeit handelt).

1303 H. JUNKER, Gîza I, 40.
1304 Die Maßangabe (m) bezieht sich nur auf die Tiefe des

Schachtes im Felsen.
1305 Zur internen chronologischen Ordnung dieser Schachtanla-

gen siehe G.A. REISNER, Giza I, 113f.
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GGrraabb SScchhaacchhttttiieeffee vveerrkklleeiiddeettee SSaarrggkkaammmmeerr

G 1201 10,8 x

G 1203 5,45 x

G 1205 11,9 x

G 1207 9,9 x

G 1209 10,32 x

G 1223 6,2 x

G 1225 5,5 x

G 1227 8,33 x

G 1233 12,86 x

G 1235 11,9 x

G 2000 24,5

G 2100 7,8 x

G 2120 7,3 x

G 2130 7,0 x

G 2135 11,9 x

G 2210 7,85 Kammer unvoll.

G 4000 15,0/15,4 x

G 4140 10,63 x

G 4150 7,0 x

G 4160 6,5 x

G 4250 7,5 x

G 4260 6,5 x

G 4340 9,2 x

G 4350 8,0 x

G 4360 8,0 x

G 4450 8,18 x

G 4460 8,0 x

G 4540 12,8 x

G 4550 8,0 x

G 4560 7,0 x

G 4640 12,05 x

G 4660 7,00 x

G 4860 7,3 Kammer unvoll.
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tung der Grabmassive zuzuordnen sind. Verständli-
cherweise läßt sich der zeitliche Abstand zwischen
den beiden Bauvorgängen – Errichtung des Tumulus
mit Aufmauerung des Schachtes im Massiv und spä-
terer Ausschachtung der Substruktur – in keinem
Fall exakt festlegen. Wie bereits erwähnt, wird man
im Regelfall kurz nach Fertigstellung des Rohbaus
bzw. schon vorher mit den Ausschachtungsarbeiten
begonnen haben. In zahlreichen Grabanlagen ist es
allerdings offensichtlich, daß die Ausschachtungsar-
beiten bedeutend später erfolgt sein müssen und als
sekundäre Bauvorgänge anzusehen sind. An dieser
Stelle sind vor allem jene Schächte zu nennen, die
zwar bis zu einer bestimmten Tiefe den im Tumulus
festgelegten Schachtquerschnitt (in der Regel etwa
2 × 2 E) weiterführen, dann aber diesen erheblich
reduzieren, wobei die weitere Abtiefung des Schachtes
von einer Ecke des alten Schachtbodens aus erfolgt.
Die Anzahl der Gräber, die diese auffällige Verkleine-
rung des Schachtquerschnittes besitzen, ist nicht
gering. Solche Schachtformen lassen sich sowohl in
G 4000 als auch im zeitlich späteren Cemetery en Éche-
lon belegen. In G 4000 sind es vor allem die Gräber der

beiden südlichen Reihen der Nekropole, die diese
Schachtform besitzen: G 4310, G 4320, G 4420, 4510,
G 4520, G 4610, G 4720 und G 4820 (Abb. 51).

Diese Schächte sind ohne Zweifel ein Indikator
dafür, daß die Ausschachtarbeiten nachträglich an
einem unvollendet verbliebenen Grabbau erfolgten.
In vielen Fällen zeigt auch der oberirdische Befund
dieser Gräber, die weder eine Kapelle noch sonstige
kultische Einrichtungen besaßen, daß es sich um
Sekundär- oder „Armenbestattungen“ handelt, die
nach Verlassen des Friedhofes, zumindest aber nach
Aufgabe einer geordneten Gräberverteilung vorge-
nommen wurden. 

Darüber hinaus zeigen auch die Formen und Grö-
ßen der Sargkammern in diesen und manchen ande-
ren unterirdischen Anlagen, daß sie einer späteren
Zeit angehören. Es handelt sich dabei um Substruk-
turen, die zwar aus einem Schacht mit begrenzter
Tiefe (meist über 4 m Länge nicht hinausgehend)
bestehen, bei denen die eigentliche Sargkammer
jedoch zu einer einfachen und kleinen Bestattungsni-
sche verkümmert ist. Diese Nische kann nun an allen
vier Seiten des Schachtes angelegt sein und folgt kei-
ner erkennbaren Ausrichtung.1306

Diese einfache Bestattungsform ist ebenfalls in
den südlich gelegenen Gräberreihen von G 4000 sowie
in zahlreichen Anlagen des Cemetery en Échelon anzu-
treffen (Abb. 55). Die Sargkammern sind als einfache
und schnelle Sekundäreinrichtungen in den Gräbern
zu betrachten, deren Urheber weder zeitlich noch
besitzrechtlich mit dem originalen Tumulus in Ver-
bindung gebracht werden können.

Eine besondere Entwicklung zeigen die Bestat-
tungsanlagen der Tumuli im Ostfriedhof. Der
Befund ist insofern aufschlußreich, als er die bereits
festgestellten Planungsänderungen in G 7000 wäh-
rend der Regierungszeit des Cheops untermauert
(siehe Kap. II.2.2.1–4). Dieser Nekropolensektor
unterlag keiner einheitlichen Planung, sondern läßt
Änderungen und Adaptierungen im Laufe der Zeit
erkennen, die auch die Substrukturen der Gräber
betrafen. Ursprünglich waren 12 Grabmassive
errichtet worden, die je einen Schacht besaßen (siehe
Abb. 5). Die Schachtmündung lag ursprünglich
jeweils in der Südhälfte des Tumulus, wie dies bei den
ältesten Gräbern üblich war (vgl. G 7510, G 2000,

II. Die Kernfriedhöfe212

1306 Es handelt sich dabei um einen Typ, den G.A. REISNER,
Giza I, 95ff., 149f., als shaft typ 6 eingehend besprochen
hat und dessen Auftreten als sekundäre bzw. parasitäre
Bestattungsanlage ab der zweiten Hälfte der 4. Dynastie

erfolgte. Erst in der 5. Dynastie ist dieser Schachttyp in
unabhängigen Mastabas mit kleinen Abmessungen zu
belegen.

0

5m

G 4420 A

Abb. 51 Die Schachtanlage von G 4420
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G 4000 [ältere Bauphase], siehe oben). Als man sich
entschloß, die 12 Tumuli zu acht großen Zwillings-
oder Doppelmastabas umzubauen, wurden auch
Änderungen an den Bestattungsanlagen vorgenom-
men. Kurioserweise nutzte man nicht die bereits vor-
handenen Schächte, sondern legte neue Bestattungs-
anlagen an und gab die ursprünglichen auf. REISNER

vermutete, daß aufgrund des Zusammenschließens
der Tumuli und der dadurch entstandenen Vergröße-
rung des Grabbaus auch die Positionen der Kultka-
pellen neu bestimmt werden mußten. Diese hatten
wiederum Einfluß auf die Position der Sargkam-
mern, so daß man gezwungen war, neue Bestattungs-
anlagen einzurichten, um die ideelle Verbindung zwi-
schen Sargkammer und Totenopferstelle aufrecht-
zuerhalten.1307 So wurde in der Nordhälfte der Masta-
bas der mittleren Gräberreihe G 7120 – G 7420
(Abb. 7) jeweils eine neue Bestattungsanlage einge-
richtet (vom Ausgräber als Schacht A bezeichnet),
die, wie das Beispiel der Mastaba G 7110/20 zeigt,
dem Mann (in diesem Fall Kawab) vorbehalten war.
Die originalen Schächte dieser Tumuli, die im Süden
des Massivs lagen (in allen Fällen Schacht B
genannt), blieben dagegen unvollendet und wurden
aufgegeben (siehe Tab. 10).1308 In den nördlichen
Tumuli dieser Doppelmastabas behielten dagegen
die originalen Schächte B ihre Funktion und dienten
als Bestattungsanlage der Frauen. Lediglich im Mas-
siv von G 7110 existiert im Norden ein zweiter
Schacht (A), der jedoch unvollendet blieb.1309 Die
Aufgabe der originalen Schachtanlagen (B) und Nut-
zung der neu angelegt Schächte (A) in G 7000 bestä-
tigen das Bild von nachträglichen Bauänderungen in
G 7000, das allein schon daran ersichtlich wird, daß
in diesen Anlagen fünf originale Schächte unvollen-
det geblieben sind (Schachttyp 7x).

Eine etwas abweichende, aber nicht minder inter-
essante Entwicklung zeigt die südliche Reihe der

Doppelgräber G 7130 – G 7430. Dort mußte aufgrund
des Fehlens eines weiteren Grabmassivs eine Erweite-
rung des alten Tumulus nach Süden vorgenommen
werden. Das Merkwürdige an dieser Erweiterung ist
der Umstand, daß der zweite Schacht nicht in der neu
entstandenen Erweiterung angelegt wurde, wie dies
bei den annex-Bauten im Westfriedhof zu beobach-
ten ist, sondern im alten Grabmassiv (Abb. 7 und 52).
Dieser Befund ist befremdlich, denn es steht außer
Zweifel, daß das nachträgliche Anlegen einer
Schachtanlage – d.h. das Durchbrechen des massiven
Tumulus und das anschließende Aufmauern des
Schachtes – zeitaufwendiger war als ein mit der zu
errichtenden Erweiterung gleichzeitiges Hochmau-
ern des Schachtes. Daß man diese mühsame Arbeit
auf sich nahm, muß tiefere Ursachen als rein bau-
technische Erwägungen gehabt haben. Allgemein ist
bei einem solchen Vorgang die Nachträglichkeit
immer dadurch festzustellen, daß das Mauerwerk des
jüngeren Schachtes nicht dem des älteren bzw. der
Mauerung des Tumulus entspricht. Diesbezüglich lie-
fern REISNERs Beschreibungen allerdings keine ein-
deutigen Angaben. Der Ausgräber erwähnt zwar, daß
die Gräber im Zuge der Erweiterung den zweiten
Schacht im Norden erhielten, macht jedoch selbst
darauf aufmerksam, daß von der südlichen Tumulus-
reihe lediglich die westliche Anlage (G 7130/40) als
Doppelmastaba fertiggestellt wurde, die anderen drei
hingegen als Zweischachtmastabas in Funktion
waren.1310 Eine Überprüfung des Mauerwerks der
Schächte in G 7130 anhand der vorliegenden Doku-
mentationen läßt nicht erkennen, daß einer davon
tatsächlich nachträglich im Tumulusmassiv angelegt
worden wäre.1311 Im Gegenteil – die Mauerung ist bei
beiden Schächten gleichartig, wobei die verschiede-
nen Blockgrößen zu stufenartigen Fugenverläufen
führten, was in den Gräbern des Ostfriedhofes aber
keine Besonderheit darstellt.1312

II. Die Kernfriedhöfe214

1307 „When the twin core was constructed and the new interior cha-
pel built farther north, the new shaft was made in the proper
relative position to the new chapel.“, G.A. REISNER, Giza I, 52.

1308 Sie wurden von G.A. REISNER, Giza I, 98, 117, als Schacht-
typ 7x („empty open shaft with no chamber preserved“)
bezeichnet.

1309 G.A. REISNER, Giza I, 54; W. K. SIMPSON, Kawab, 5. Die
Errichtung dieses Schachtes bleibt unverständlich, da er
nicht sekundär zu sein scheint. Er ist nur im Massiv des
Tumulus aufgemauert (REISNERs Schachttyp 7x), die Aus-
schachtung im Fels ist hingegen unterblieben. Man
gewinnt den Eindruck, als ob man vorsorglich einen
Schacht im Massiv angelegt hatte, um eine zusätzliche

Bestattungsanlage einrichten zu können. In den anderen
Tumuli der Nordreihe fehlt hingegen der nördliche
Schacht.

1310 G.A. REISNER, Giza I, 54, 72f., 298.
1311 W. K. SIMPSON, Kawab, figs. 20, 21. Man beachte, daß die

Abbildungen in unterschiedlichen Maßstäben wiedergege-
ben sind, so daß der Eindruck entsteht, die Schachtaus-
mauerung von G 7130A besäße größere Blöcke.

1312 Vgl. etwa G 7420A: G.A. REISNER, Giza I, fig. 21. Ein ähn-
licher Befund ist auch in der benachbarten Anlage
G 7110/20 zu konstatieren, wo im Tumulus G 7120 die
Schachtmauerungen keinen sekundären Eingriff erkennen
lassen, siehe W. K. SIMPSON, Kawab, figs. 7, 9.
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Es ist – bei aller gebotenen Vorsicht bezüglich des
noch unveröffentlichten Materials dieser Gräber –
keineswegs auszuschließen und nach den oben darge-
legten Beobachtungen sogar einigermaßen wahr-
scheinlich, daß die Gräber der mittleren und süd-
lichen Reihe in G 7000 sowie u.U. die Mastaba G 7110
von Anfang an als Zweischachtmastabas konzipiert
und errichtet waren.1314 Dies würde auch erklären,
warum man in der erweiterten Gräberreihe G 7140 –
G 7440, wo zwar ein Freiraum für die zu errichtende
Steinkapelle ab origine im Massiv ausgespart wurde,
keine Schachtanlagen anlegen mußte, da diese bereits
im originalen Tumulus vorhanden waren. Es kann

kein Zweifel bestehen, daß aufgrund des Arbeitsauf-
wandes die Errichtung des Schachtes in der Erweite-
rung sicher einfacher und schneller zu bewerkstelli-
gen gewesen wäre (siehe die annex-Bauten im West-
friedhof), als im bereits stehenden Grabmassiv nach-
träglich einen Schacht abzutiefen. Sollte sich diese
Beobachtung bezüglich der Errichtung der Schächte
anhand des noch zu veröffentlichenden Materials
bestätigen, dann ist das Aufkommen von Zwei-
schachtmastabas in Giza mit der Errichtung der 12
Tumuli unter Cheops zu datieren. Laut REISNER ist
diese Bauform erst unter Chephren belegt,1315 obwohl
der Ausgräber vereinzelte Ausnahmen unter Cheops

215

1313 G.A. REISNER, Giza I, 115ff., 119ff., 128f., 147ff., 166ff.
1314 Darauf könnte auch folgende Bemerkung REISNERs in

Giza I, 54, hinweisen: „These mastabas were obviously desi-
gned as two-shaft mastabas and enlarged after the construc-
tion of the shafts.“ (Hervorhebung P.J.). Korrekterweise

muß allerdings angemerkt werden, daß der Satz nicht
unbedingt impliziert, daß beide Schächte zur gleichen Zeit
wie das Massiv konstruiert worden wären.

1315 G.A. REISNER, Development, 285; DERS., Giza I, 52, 56,
82(d).

Tab. 10  Die Schachttypen und ihre Nutzung in G 70001313

SScchhaacchhtt TTyypp BBeessiittzzeerr BBeemmeerrkkuunnggeenn

G 7110A 7x – unvollendet

G 7110B 3 Hetepheres (II.) unbenutzt

G 7120A 3 Kawab Granitsarkophag

G 7120B 7x – unvollendet

G 7130A 6 Nefretkau unvollendet, leer

G 7130B 4 Chaefchufu I. Granitsarkophag

G 7210A fehlt –

G 7210B 3 anonym

G 7220A 3 Hordjedef Granitsarkophag unvollendet

G 7220B 7x – unvollendet

G 7230A 3 anonym offen, leer

G 7230B 3 anonym ptolem. Veränderungen

G 7310A fehlt –

G 7310B 4 anonym Kalksteinsarkophag

G 7320A 3 Bauefre(?) Granitsarkophag

G 7320B 7x – unvollendet

G 7330A 3 anonym unvollendet

G 7330B 3 anonym offen, leer

G 7410A fehlt – 

G 7410B 3 Meresanch II. Granitsarkophag

G 7420A 3 Horbaef? unbenutzt?

G 7420B 7x – unvollendet

G 7430A 3 Chaefmin Granitsarkophag

G 7430B 4 anonym unvollendete Verkleidung
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datierte.1316 Die Zweischachtmastaba ist jedoch kein
Ergebnis der Grabentwicklung in Giza (obwohl sich
ihre Baugeschichte gerade in dieser Nekropole
besonders gut nachzeichnen läßt),1317 sondern besitzt
ältere Vorläufer,1318 so daß die Schachtanzahl einer
Anlage für Datierungszwecke nicht immer eindeutige
Hinweise liefert.

Abschließend ist bezüglich G 7000 ein weiterer
Umstand hervorzuheben, der auf nachträgliche
Änderungen in dieser Nekropole hinweist. In vielen
Substrukturen begnügte man sich nicht mit der
bereits vorhandenen Sargkammer, sondern legte süd-
lich von dieser einen weiteren Raum an, der als der
eigentliche Sargraum in Funktion war, wie die Auf-
stellung der Sarkophage in vier Anlagen zu erkennen
gibt (Tab. 11).

Der Grund, der zu dieser Erweiterung führte, ist
nicht erkennbar. Vielleicht wollte man durch die Ver-
legung des Bestattungsraumes der im Süden des
Oberbaus befindlichen Kultstelle näher kommen, um
die ideelle Verbindung zwischen Sarg und Totenop-
ferstelle zu begünstigen.1319 Als Entstehungszeit-
punkt dieser Erweiterung ist mit einiger Wahrschein-
lichkeit die Zeit nach Cheops anzusetzen.1320

Zusammenfassend muß hier auf eine Entwicklung
in der Grabarchitektur aufmerksam gemacht wer-
den, die hinsichtlich der ursprünglichen Konzeption
eines Mastaba-Grabes eine wesentliche Veränderung
und Weiterentwicklung bedeutet. Wie bereits mehr-
fach erwähnt, lag in den ältesten Gräbern in Giza

die Substruktur des Grabes unter der südlichen
Mastabahälfte. Mit der Errichtung der Kernfriedhö-
fe wurde sie unter die nördliche Hälfte des Grabbaus
gelegt und dies fortan als festes Konzept in der
Grabgestaltung betrachtet. Die Gräber in den bei-
den jüngeren Nekropolen, Cemetery en Échelon und
G I S, zeigen hingegen Abweichungen hinsichtlich
der Position der Schachtmündung im Norden des
Tumulus und der Lage der Hauptkultstelle im
Süden des Grabmassivs (siehe die Kap. II.3.1.3–4
und II.3.23–4), die erklärt werden müssen.1321 In bei-
den Nekropolen sind diese Veränderungen der jünge-
ren Zeit zuzuschreiben, als die Gräber fertiggestellt
und belegt wurden (Ende 4./Anfang 5. Dynastie)
und die Position der Sargkammer in bezug auf die
oberirdisch gelegene Totenopferstelle neu bestimmt
werden mußte.

Fast alle Mastabas dieser beiden Nekropolen
besitzen bereits zwei Bestattungsanlagen. Dieses
Bild der Einheitlichkeit täuscht jedoch, denn in bei-
den Nekropolen ist es aufgrund der Bauweise der
Schächte eindeutig, daß der zweite Schacht in über-
wiegender Zahl erst nachträglich und oft in Verbin-
dung mit der Errichtung der Kultkammer im Mas-
siv in dem bereits bestehenden Tumulus angelegt
wurde, d.h., ursprünglich waren die meisten Anla-
gen als Einschachtmastabas errichtet worden. Viele
dieser Mastabas lassen aufgrund des Befundes
erkennen, daß diese Vermehrung der Bestattungs-
möglichkeiten nur eine scheinbare ist, denn fast alle

II. Die Kernfriedhöfe216

1316 G.A. REISNER, Development, 280.
1317 So H. JUNKER, Gîza I, 40ff; II, 23; VII, 7f.
1318 Vgl. die Mastabas Meidum Nr. 6, 9, 14 und 16. Nr. 14

scheint sogar eine Dreischachtmastaba gewesen zu sein,
G.A. REISNER, Development, 221ff., 284, figs. 117–118.
Siehe dazu neuerdings auch N. ALEXANIAN, Dahschur II,
18, Anm. 22, 43, Anm. 130.

1319 Rätselhaft ist die Erweiterung in der Anlage G 7430B, die
unvollendet und unbelegt blieb. Die Bestattung des Grab-
besitzers (Chaefmin) erfolgte nämlich im nördlichen
Schacht (Abb. 7), und die Grabanlage war im Endzustand
als gewaltige Einschachtmastaba in Funktion. Vielleicht

war ursprünglich geplant gewesen, Chaefmin im südlichen
Schacht beizusetzen, der dann aber zugunsten des nörd-
lichen aufgegeben wurde.

1320 G.A. REISNER, Giza I, 125.
1321 Eine eingehende Darstellung dieser Entwicklung der

unterirdischen Anlagen in bezug auf die Kultstellen im
Oberbau und die daraus resultierenden Veränderungen am
Grabbau selbst würden den in dieser Arbeit vorgegebenen
zeitlichen Rahmen sprengen und sind daher einer eigenen
Studie vorbehalten.

1322 G.A. REISNER, Giza I, 115, 118, 125, 121.

SScchhaacchhtt TTyypp BBeessiittzzeerr BBeemmeerrkkuunnggeenn

G 7130B 4 Chaefchufu I. Granitsarkophag

G 7220A 3 Hordjedef Granitsarkophag 

G 7410B 3 Meresanch II. Granitsarkophag

G 7430A 3 Chaefmin Granitsarkophag

G 7430B 4 anonym Kammer unvollendet

Tab. 11  Mastabas mit erweiterten Sargkammern in G 70001322
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Gräber wurden zwar als Einschachtmastabas errich-
tet und nachträglich in Zweischachtmastabas umge-
baut, jedoch letztendlich als Einschachtmastabas
genutzt. In vielen Fällen wurde der zweite Schacht
nicht vollendet und endet meist blind im Fels oder
enthielt keine Bestattung. Der Befund zeigt also,
daß nicht die Schaffung einer zweiten Bestattungs-
möglichkeit im Vordergrund der Baumaßnahme
stand, sondern die Absicht, eine alte und bereits
bestehende Grabanlage einem neuen Grabkonzept
anzupassen. Der originale Bestattungstrakt dieser
Gräber, der der Regel der Tumuli der Kernfriedhöfe
entsprechend unter der nördlichen Hälfte des Grab-
massivs lag, wurde aufgegeben und stattdessen der
neu angelegte südliche Bestattungsteil für die Bei-
setzung genutzt (siehe die Gräber G 4970, G 4940,
G 5080, G 5170, M. III). Diese Transposition zeigen
auch die wenigen Grabanlagen in G I S, die bereits
ab origine als Zweischachtmastabas errichtet wur-
den (M. VI–M. X, siehe Kap. II.3.2.4). Zwei davon
wurden als Einschachtmastabas der in den Kern-
friedhöfen üblichen Form – d.h. die Bestattungsan-
lage liegt im Norden – genutzt (M. VI und M. VII),
zwei waren als Einschachtmastabas mit südlich
gelegenem Bestattungstrakt in Funktion (M. VIII
und M. X) und nur eine war als „echte“ Zwei-
schachtmastaba mit der Hauptbestattung im Süden
und der Nebenbestattung im Norden vollendet
(M. IX, Sechemka). Es ist unverkennbar, daß hier-
bei die Idee im Vordergrund stand, die Sargkammer
in unmittelbarer Nähe zur Hauptkultstelle im Ober-
bau anzulegen, um die Verbindung zwischen dem im
Sarg ruhenden Toten und der Totenopferstelle herz-
ustellen (vgl. dazu auch die Veränderungen nach der
Errichtung der Doppelmastabas in G 7000), und
nicht der Wunsch maßgeblich war, eine zweite
Bestattungsmöglichkeit in der Anlage unterzubrin-
gen. Als Ursache für diese Verlegung der Bestat-
tungsstelle ist ohne jeden Zweifel die Einführung
der Zweischachtmastaba – bzw. als Vorstufe dazu
die Grabanlagen mit annex-Bau – zu nennen. Mit
der Verdoppelung der Bestattungsanlage in einer
Mastaba wurde nicht wie bei den Doppelmastabas
auch die Kultstelle verdoppelt (vgl. die Gräber in
G 7000), d.h. die beiden Scheintüren einer Mastaba

mußten nun für zwei Bestattungen als Totenopfer-
stellen dienen. Dies führte zu einer Neubewertung
und Abgrenzung der Totenopferstellen am Grab-
bau, da nun kenntlich gemacht werden mußte, wel-
che Scheintür welcher Bestattung diente. Dabei
wurde der südliche Bestattungstrakt der wichtigere,
da er der südlichen Kultstelle – die immer die bedeu-
tendere Funktion am Grabbau besaß – am nächsten
lag, während die Bestattungsanlage im Norden, die
der ursprünglichen Konzeption der Einschachtmas-
tabas in Giza entsprach,1323 nun zur Nebenbestat-
tungsanlage wurde.1324 Diese erhielt in vielen Fällen
keinen eigenen Kultraum im Grabmassiv oder eine
besonders gestaltete Totenopferstelle, sondern man
begnügte sich nur mit einem einfach gehaltenen
Kultbau vor der nördlichen Scheintür an der Grab-
fassade (vgl. M. IX).

Für die oben skizzierte Entwicklung liefert die
Gestaltung der Mastaba des Ni[anch]re I. (G IV S) in
der Nekropole G I S (5. Dynastie, siehe Kap. II.3.2.5)
eine „komplementäre“ Entsprechung, die die oben
gemachten Feststellungen bestätigt. Bei dieser Anla-
ge behielt man den Nordschacht, der von Anfang als
Hauptschacht der Mastaba konzipiert war, als sol-
chen bei und legte die Kultkapelle im nördlichen Teil
des Massivs an. Der Totenopferraum wurde dabei so
gestaltet, daß die Hauptscheintür im Süden der
Kammerwestwand auf den Sarkophag in der Sarg-
kammer ausgerichtet war (Abb. 59).1325 Die nördliche
Scheintür der Kammerwestwand, die nicht als solche
angelegt, sondern als einfache tiefe Nische gehalten
war, übernahm die Funktion der nördlichen Außen-
fassadenscheintür (die in diesem Fall wegfallen
mußte) und war auf den Hauptschacht der Mastaba
(= „Eingang“) ausgerichtet.

Die sekundäre Scheintür war dagegen an der süd-
lichen Hälfte der Fassade angebracht, wo normaler-
weise die Hauptkultstelle angelegt ist. Als man sich
entschloß, eine zweite Bestattung im Grabbau unter-
zubringen und den Grabbau zu erweitern (2. Bau-
phase), wurde ein kleiner Steinbau um die südliche
Scheintür errichtet, um eine angemessene Kultstelle
für die zweite Bestattung zu erhalten. Um die Ver-
bindung von sekundärer Scheintür und Sargkammer
der zweiten Bestattung sicherzustellen, wurde die
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1323 Zu den frühen Anlagen in Giza, deren Schachtanlagen den-
noch im Süden liegen, siehe S. 212ff.

1324 Wie bereits erwähnt, wurde diese in vielen Fällen auch
nicht weiter ausgebaut bzw. blieb unbelegt, so daß die Grä-
ber als Einschachtmastabas in Funktion waren.

1325 Eine vergleichbare Transposition des Bestattungs- und
Kultteiles liegt auch bei der großen Anlage des Minchaef
(G 7430/40) vor, die etwa in der zweiten Hälfte der 4.
Dynastie fertiggestellt wurde.
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Sargkammer des Südschachtes (regelwidrig gegen-
über den Bestattungsanlagen der 4. Dynastie) nach
Osten gelegt, um sie der Kultstelle anzunähern.1326

22..66 DDiiee aabbssoolluuttcchhrroonnoollooggiisscchhee NNuuttzzuunngg ddeerr GGrrääbbeerr
iimm WWeessttffeelldd

Im Gegensatz zur Nekropole G 7000, die aufgrund
ihrer geringen Anzahl an Gräbern bzw. an nachweis-
baren Bestattungen sowie des vergleichsweise
umfangreicheren inschriftlichen Materials hinsicht-
lich der Datierung der Nutzung der Anlagen keine
allzu großen Probleme bereitet (siehe dazu Kap.
II.2.2.4), ist der Befund im Westfeld wesentlicher
komplexer. Dies beruht nicht nur auf dem wenigen
auswertbaren inschriftlichen Material, sondern vor
allem auf den unterschiedlichen Interpretationsmög-
lichkeiten der archäologischen Befunde. Im folgenden
sollen die wichtigsten Ergebnisse der vorangegange-
nen Kapitel als Synthese präsentiert und eine Datie-
rung der wichtigsten Gräber im Westfeld dargelegt
werden.

In den drei Kernfriedhöfen des Westfeldes sind
unter Cheops 64 Tumuli (inkl. G 2000) entstanden.
Die zeitliche Fixierung der Entstehung dieser Grab-
massive muß entgegen REISNERs Versuch allerdings
offen bleiben. Die Vollendung und eigentliche Bele-
gung bzw. Nutzung der Gräber erfolgten zu verschie-
denen Zeiten, die von der Regierungszeit des Cheops
bis an den Anfang der 5. Dynastie oder später rei-
chen. Von Bedeutung ist es nun, den Bauzustand des
Westfeldes beim Tod des Cheops bzw. kurz danach
herauszuarbeiten und von den jüngeren Belegungen
zu trennen; die Schwierigkeit dieses Unterfangens
läßt sich an den drei Kernnekropolen besonders gut
aufzeigen.

2.6.1 Die Nekropole G 1200 (Plan 1)

Diese Nekropole bietet das homogenste Bild der
Friedhofsbelegung im Westfeld. Wie bereits dargelegt,
sind alle zehn Mastabatumuli unter Cheops errichtet
worden. Die Gräber weisen alle denselben Tumulustyp
auf (IIa) und besaßen ausnahmslos verkleidete Sarg-
kammern. Vier Anlagen – G 1223, G 1225, G 1227 und
G 1233 – erhielten einen annex-Bau zur Aufnahme
einer zweiten Bestattung (ohne verkleidete Sargkam-
mern) und drei Tumuli – G 1201, G 1223 und G 1225

– wurden durch Vorsetzen eines massiven Steinmau-
erwerks an der Ostseite erweitert, um eine Kultkam-
mer aus Kalkstein im Massiv errichten zu können.
Wie der Baubefund der drei Anlagen zeigt, wurde die
ältere Kultstelle – die Ziegelkapelle mit der Opfer-
platte – durch den Steinbau ersetzt (siehe Kap.
II.2.4.2).

Bei insgesamt acht Anlagen wurde die Kultstelle
mit einer Opferplatte ausgestattet, die in allen Fällen
in einer Schlammziegelkapelle untergebracht war.
Bei den drei Anlagen mit Steinkapellen sind die älte-
ren Kultbauten beseitigt und die Opferplatten hinter
der Erweiterung vermauert worden. Bei G 1209 ist
aufgrund des Baubefundes der Kapellenwestwand
mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß dort eben-
falls eine Platte vorgesehen war, obwohl weder diese
noch die charakteristische Vertiefung vorhanden
waren. An der Ostseite von G 1233 entstand in der 5.
Dynastie die Anlage G 1234, so daß keine Rük-
kschlüsse auf die originale Kultstelle möglich sind.
Dem Befund nach zu urteilen, blieb die Mastaba
unbenutzt und besaß weder eine Opferplatte noch
eine Kapelle.

Wie auf den S. 119ff., 280ff. und 433ff. ausgeführt,
müssen die Anbringung einer Opferplatte am unver-
kleideten Tumulus sowie die Errichtung einer
Schlammziegelkapelle als Merkmal der Cheopszeit
angesehen werden. Auch die Verkleidung der Sarg-
kammern stützen diesen Schluß. Damit sind in die-
sem Friedhof alle nachweisbaren Belegungen der
Regierungszeit dieses Königs zuzuweisen.

Die archäologischen und architektonischen Befun-
de lassen auch erkennen, daß die Ziegelkapellen eine
gewisse Nutzungsdauer aufweisen. Bei den meisten
Kapellen lassen sich mindestens zwei, in manchen Fäl-
len sogar mehrere Bau-/Instandsetzungsphasen nach-
weisen. Wie die späteren Verbauungen zwischen den
Mastabas zeigen, die die Straßen und damit auch die
Zugangswege z.T. blockierten, dürfte der Kult in eini-
gen Kapellen (G 1205 und G 1207) wohl bis an das
Ende der 4. Dynastie aufrecht erhalten worden sein.

2.6.2 Die Nekropole G 2100 (Pläne 2 und 3)

Die Grabanlagen dieser Nekropole bieten ein unein-
heitliches Bild der Nutzung und Belegung während
der 4. Dynastie. In vielen Fällen läßt der feststellba-
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1326 Eine ähnliche Disposition zeigt auch die unterirdische
Anlage von M. VIII, wo der Kalksteinsarkophag – anstatt
an der Westseite – an der Ostseite aufgestellt wurde und

die Kultkammer am Oberbau so angelegt war, daß die
Kultstelle genau in einer Linie mit der Sargkammer lag,
siehe S. 262, Abb. 58.

197_240.qxd  23.01.2005  13:50  Seite 218



II.2.6 Die absolutchronologische Nutzung der Gräber im Westfeld

re Befund zwischen der Entstehung der Tumuli und
dem Ausbau bzw. der endgültigen Belegung der Anla-
gen ein z.T. auffällig langes Zeitintervall erkennen.
Diese zeitliche Differenz zwischen Errichtung und
Nutzung der Gräber läßt sich auch in G 4000 sowie in
verstärktem Maße in den jüngeren Nekropolen Ceme-
tery en Échelon und G I S konstatieren.

In G 2100 wurden zwar alle 11 Tumuli unter Che-
ops errichtet, jedoch nicht einmal die Hälfte davon
unter seiner Regierung fertiggestellt und belegt. Die
feststellbaren jüngsten Belegungen scheinen vom
Ende der 4. oder dem Anfang der 5. Dynastie zu
stammen. Diese späten Belegungen der Gräber sind
hinsichtlich der Nutzungsgeschichte der Nekropole
aufschlußreich. Es muß nämlich davon ausgegangen
werden, daß diese Besitzer in G 2100 nicht die origi-
nalen Grabherren waren und folglich ihre Gräber
nicht von Cheops zugewiesen bekommen hatten. Die
tabellarische Zusammenstellung soll den Belegungs-
befund verdeutlichen (Tabelle 12).

Bereits bei den Anlagen, die ab Chephren ausge-
baut und belegt wurden, ist davon auszugehen, daß
es sich nicht um die originalen Grabbesitzer aus der
Regierungszeit des Cheops handelt, sondern um Per-
sonen, die später anzusetzen sind. Es ist wenig wahr-
scheinlich, daß diese Besitzer zwar unter Cheops eine
Anlage zugewiesen bekamen, jedoch erst unter
Chephren (also etwa 10 oder gar 25 Jahre später, siehe
S. 71f.) mit dem Ausbau ihres Grabes begonnen
haben sollen. Keiner dieser Grabbesitzer konnte wis-
sen, daß Chephren wieder nach Giza als Bestattungs-
platz zurückkehren würde. Erst als es klar war, daß
Chephren sein Grabmal in Giza errichten ließ, wur-

den die seit Cheops leerstehenden Tumuli ausgebaut
bzw. belegt. Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß bis
auf G 2155 (Kaninisut I.) keine fertiggestellte und
mit Reliefs versehene Anlage (G 2100, G 2120,
G 2130, G 2130, G 2140, G 2150) tatsächlich vollendet
wurde. Der Befund ist merkwürdig und kann nicht
immer mit dem Ableben eines Herrschers (Chephren
oder Mykerinos) erklärt werden. Es scheint, als hätte
die staatliche Unterstützung für den privaten Grab-
bau in der zweiten Hälfte der 4. Dynastie so nachge-
lassen, daß zahlreiche Grabbesitzer nicht in der Lage
waren, ihre Gräber aus eigenen Mitteln fertigstellen
zu lassen.

Aufgrund der Schwierigkeiten bezüglich der exak-
ten Datierung der Belegungen, sollen die einzelnen
Fakten ausführlicher diskutiert werden, da sich die
Problematik an dem gut dokumentierten Befund die-
ser Nekropole besonders deutlich aufzeigen läßt.

Grab: G 2100

Aufgrund des erhaltenen Bauzustandes war der
Tumulus – ähnlich wie G 2135 und in der ersten Bau-
phase auch G 2120 – nach der Fertigstellung des
Massivs und der unterirdischen Anlage mit einer
Opferplatte und Kultkapelle aus Ziegeln in Funk-
tion. Alle drei Anlagen besitzen zwar Vorrichtungen
zum Einsetzen der Platte, jedoch ist diese nur in zwei
Fällen fragmentarisch erhalten geblieben. Bei den
ersten beiden Gräbern wurden keine erkennbaren
Änderungen am Bau vorgenommen (siehe dagegen G
2120). Der Baubefund läßt den Schluß zu, daß die
Anlagen als unverkleidete Grabmassive mit verklei-
deten Sargkammern, Opfertafeln1327 und Ziegelbau-
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1327 Zur zeitlichen Einordnung der Opfertafel aus G 2135 siehe P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 125, fig. 5 und 131.

äälltteerree jjüünnggeerree
GGrruuppppee CChheeooppss DDjjeeddeeffrree CChheepphhrreenn MMyykkeerriinnooss ssppäätteerr

G 2100 unverändert —>
G 2110 Steinkapelle
G 2120 Steinkapelle
G 2130 Steinkapelle
G 2210 Erweiterung (unvoll.)

G 2135 unverändert —>
G 2140 Steinkapelle —————>?
G 2150 Steinkapelle
G 2155 Steinkapelle ——> ?
G 2160 unverändert
G 2170 unverändert?

Tab. 12  Die Belegung der Grabanlagen in G 2100
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ten unter Cheops oder wenig später belegt und in
Funktion waren.1328

Grab: G 2110 (Nefer)

Mit dem vorliegenden Befund lassen sich zwei Datie-
rungsmöglichkeiten für die Vollendung und Belegung
dieses Grabbaus herausarbeiten. So sicher die Errich-
tung des Tumulus unter Cheops ist, so schwierig
scheint die zeitliche Festlegung der Ausführung der
Dekorationen sowie der Nutzung der Anlage. Der
Kernbau dieses Grabes ist einer der wenigen im gesam-
ten Westfeld, der in seiner ursprünglichen Form voll-
ständig verkleidet wurde und an der Ostfassade zwei
Scheintüren erhielt. An die Verkleidung wurde um die
südliche Scheintür herum eine Steinkapelle gebaut
und mit Reliefs versehen, die jedoch unvollendet blie-
ben. Als zeitlicher Rahmen der Datierung, der vor-
nehmlich auf der Beurteilung des Reliefstils basiert,
liegen bisher Vorschläge von Cheops bis Chephren,1329

der Beginn der 5. Dynastie und sogar die 6. Dynastie
vor.1330 Aufgrund des Vergleichs der Totenopfertisch-
szene, die bereits auf der Scheintür angebracht ist,
mit der Darstellung auf der Opferplatte des Seschat-
sechentiu (G 2120) sowie der Bewertung der Qualität
des Reliefs der Kapelle hat sich allgemein ein zeitlicher
Ansatz um die Mitte der Regierung des Chephren eta-
bliert.1331 Diese Datierung beruht auf den Rekon-
struktionen REISNERs, der die Fertigstellung der Anla-
ge nach der Thronbesteigung des Chephren ansetz-
te.1332 Dabei ist jedoch zu beachten, daß REISNER die
Regierung des Djedefre ignorierte.

CHERPION1333 dagegen hat die Datierung der
Reliefs aufgrund der Auswertung ihrer ikonographi-
schen Kriterien nicht später als Djedefre angesetzt.
Wie auch an anderer Stelle dargelegt, spricht für
diese Einordnung, daß dadurch die Regierungszeit
des Djedefre, die von REISNER in seiner Darlegung
der Nekropolenentwicklung unberücksichtigt geblie-
ben ist, mehr Gewicht erhält. Es bliebe unerklärbar,
warum Nefer von der Regierungszeit des Cheops an
(Fertigstellung des Tumulus und Zuweisung des Gra-
bes) bis in die Zeit des Chephren (also mindestens 10
bis 15 Jahre bzw. nach den verlängerten Regierungs-
zeiten sogar 30–35 Jahre) gebraucht haben soll, um

seine Anlage vollenden zu lassen, die in der Ausfüh-
rung der Dekorationen dennoch unfertig geblieben
ist. Dem frühen Ansatz zufolge bekam Nefer sein
Grab unter Cheops zugewiesen. Unter Djedefre sind
dem Grabbesitzer dann vermutlich die Mittel zur
Vollendung der Grabdekorationen ausgegangen, oder
die Zuwendungen staatlicherseits versiegten, was den
uneinheitlichen und unvollendeten Zustand der
Reliefs erklären würde.

Andererseits ist der Zustand und Baubefund der
Anlage eigentümlich und läßt sich mit der Bautätig-
keit der Cheopszeit nur schwer in Übereinstimmung
bringen. Wie bereits erwähnt, wurde der Grabtumulus
als einziger im Westfeld erst vollständig verkleidet
und nachträglich mit einer steinernen Kultkapelle um
die südliche Scheintür versehen. Dies ist bemerkens-
wert, da bei allen übrigen Tumuli, die eine Steinkapel-
le erhielten, diese in der Regel im Verband mit der
Verkleidung angelegt wurde. Auch der Grundriß der
Kapelle des Nefer weicht ohne erkennbaren Grund-
von allen L-förmigen Kapellen der Cheopszeit
dadurch ab, daß der Eingang in den Kultraum im
Süden der Ostfassade liegt, die Scheintür dagegen im
Norden der Westwand (Plan 3). Bei den Kapellen
unter Cheops ist die Disposition ausnahmslos umge-
kehrt. Die Sargkammer erhielt keine Verkleidung,
wie sie für die Cheopszeit charakteristisch ist.

Dem Befund nach zu urteilen, dürfte G 2110
anfangs im Rohbau (unverkleideter Tumulus und
Sargkammer) leer gestanden sein und war beim Tod
des Cheops noch nicht vergeben. Während der Regie-
rung des Chephren – als die Anzahl der Grabbelegun-
gen in Giza wieder zunahm – erhielt Nefer diesen
Grabbau zugewiesen, den er fertigstellen ließ und mit
Dekorationen zu versehen begann. Diese Erklärung
hat allerdings zur Folge, daß in der Übernahme der
Anlage durch Nefer eine sekundäre Belegung zu
erkennen wäre.

Grab: G 2120 (Seschatsechentiu)

Die Anlage G 2120 war anfangs mit einer Opferplatte
und einer Ziegelkapelle, die direkt an den unverklei-
deten Tumulus angebaut war, ausgestattet. Die spä-
ter erfolgten baulichen Änderungen am Grabmassiv
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1328 G.A. REISNER, Giza I, 112.
1329 G.A. REISNER, Giza I, I, 306f.: „... to be dated between the

last years of Cheops and the middle of the reign of Cheph-
ren“; W.ST. SMITH, History, 163.

1330 J. VANDIER, Manuel, I, 764; K. BAER, Rank, 89f. [250]; W.
BARTA, Opferliste, 51f., 56; dagegen H.G. FISCHER, Orien-
tation, Anm. 440. Siehe auch N. CHERPION, Mastabas, 120,

Anm. 243; P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadel-
mann, 120.

1331 W.ST. SMITH, History, 163; PM III2, 72; N. STRUDWICK,
Administration, 38, 110.

1332 G.A. REISNER, Giza I, 67, 307.
1333 Mastabas, 119f.
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zeigen jedoch, daß eine beträchtliche Erweiterung
der Anlage vorgesehen war, die allerdings nur zum
Teil zur Vollendung gelangte.

Zur zeitlichen Eingrenzung der Mastaba G 2120
steht zwar ein inschriftlich fixiertes Datum zur Ver-
fügung (siehe Tab. C2), das jedoch bei genauerer
Betrachtung keinen definitiven Schluß zuläßt. Ein
Graffito mit der Erwähnung eines „12. Males“ auf
der Westwand der unvollendeten Kapelle deutet dar-
auf hin, daß sich die Erweiterung der Anlage späte-
stens im 23./24. Jahr einer Regierung im Bau befand
(zur Problematik der Auswertung von Graffiti mit
Datumsangaben siehe Kap. I.1.1.7). Das Datum wird
allgemein auf Cheops bezogen,1334 was jedoch nicht
zwingend ist und aufgrund der stilistischen Einord-
nung der Opferplatte bisher auf Widerspruch stieß.
Die in der Opfertafel angeführte Opferliste wird all-
gemein in die Regierung des Chephren datiert.1335 Da
die Opferplatte bei der späteren Erweiterung der
Kultanlage vermauert wurde, müßte sich das Graffi-
to aus der Kultkapelle folglich auf Chephren bezie-
hen. Damit erschiene eine Vollendung der Anlage
unter Chephren bestätigt, wenn nicht die hohe Jah-
reszahl bedenklich stimmte und eine andere Lösungs-
möglichkeit den Befund besser erklärte.

In der oben dargelegten Rekonstruktion ist näm-
lich die zeitliche Diskrepanz zwischen der Errich-
tung des Tumulus und der Inbetriebnahme des Gra-
bes mit einer Opferplatte und Ziegelkapelle unter
Cheops sowie der Erweiterung und annähernden
Vollendung im max. 23./24. Jahr des Chephren
(Graffito) zu lang und würde auch dem unvollende-
ten Zustand der Anlage widersprechen. Wenn man
davon ausgeht, daß die Mastaba in der Zeit des Che-
ops belegt war, dann wird die Zuweisung des Graffi-
tos an Chephren aus zeitlichen Gründen unhaltbar,
da nicht verständlich wäre, warum so spät mit dem
Umbau des Grabes begonnen wurde. Die Erweite-
rung und Errichtung der Kapelle kann also durchaus

noch unter Cheops oder vielleicht unter seinem
Nachfolger begonnen worden sein. Spätestens unter
Djedefre blieb die Mastaba in unvollendetem
Zustand stehen.

Grab: G 2130 (Chent[ka])

Die Datierung der Vollendung und Belegung dieser
Anlage ist aufgrund des spärlichen archäologischen
Befundes nicht eindeutig festzulegen. Ein in der
Grabkammer gefundener Siegelabdruck mit einem
auf ///w endenden Horusnamen wird seit der Auffin-
dung allgemein zum Namen des Cheops (@r MDdw)
ergänzt.1336 Der Ausgräber ging aufgrund dieses Sie-
gels davon aus, daß die Bestattung noch unter Cheops
erfolgt sein muß und folgerte daraus, daß der in
G 2130 verwendete Kapellentyp (3a) sowie die Voll-
endung der Mastaba an das Ende dieser Regierung zu
setzen sei.1337 Wie auf den Seiten 49f. (siehe auch
Tab. B1) dargelegt, ist ein Siegelabdruck als Datie-
rungshilfe für die Grablegung jedoch wenig aussage-
kräftig und sagt auch nichts über die zeitliche Anset-
zung der Errichtung der Kultkapelle aus. Zudem
zieht die Überprüfung der anderen Befunde diese
zeitliche Ansetzung in Zweifel.

Auf einem der Verkleidungsblöcke der Mastaba-
westseite fand sich ein Graffito mit der Aufschrift
eines „4. Males“ der Zählung,1338 was max. dem 7./8.
Jahr einer Regierung entspricht (zur Problematik der
Zählung in der 4. Dynastie siehe Kap. I.2.2). Das
Datum ließe sich zwar mit den von REISNER rekon-
struierten zeitlichen Bauabläufen im Westfriedhof
vereinbaren, denenzufolge der Tumulus bereits im 5.
Regierungsjahr des Cheops errichtet gewesen sein
soll. Das Grab wäre laut Graffito demnach noch im
ersten Regierungsjahrzehnt des Herrschers verklei-
det worden. Da die Datumsangabe allerdings die Zeit
des Abbaus im Steinbruch oder die Heranschaffung
des Steinmaterials festhält, nicht aber darüber Aus-
kunft gibt, wann der Block tatsächlich am Grab ver-
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1334 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [3], Abb. 6; „The reign is
again almost certainly Cheops.“ G.A. REISNER, Giza I, 427:
„I interpret this date as year 23 of Cheops“. N. STRUDWICK,
Administration, 117, Anm. 4 und A. SPALINGER, SAK 21,
1994, 285, halten auch die Regierung des Chephren für
möglich. Daß sich das Graffito auf die Regierung des
Djedefre bezieht, ist wohl auszuschließen, vgl. jedoch die
Diskussion zu dem Datumsgraffito aus der östlichen
Bootsgrube bei der Cheopspyramide, hier S. 71f.

1335 N. STRUDWICK, Administration, 37f. STRUDWICK berück-
sichtigte allerdings (wie auch REISNER und JUNKER vor
ihm) die Regierungszeit des Djedefre nicht. Die Opferplat-

te ist der aus G 4140 (Meritites) stammenden Tafel in
Form und Gestaltung ähnlich, W.ST. SMITH, History, 159;
P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 125,
fig. 5.

1336 G.A. REISNER, Giza I, 433, fig. 249a; G.A. REISNER - W.ST.
SMITH, Giza II, 50, fig. 48.

1337 G.A. REISNER, Giza I, 296, 307: „... burial in the last two
years of Cheops indicates finishing of the chapel at that
date.“

1338 W.ST. SMITH, JNES 11, 1952, 127 [4], Abb. 6. Zur unge-
wöhnlichen Schreibung des Datums siehe M. RÖMER,
„Königssöhne“, 23.
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baut wurde, ist das Graffito für die Eingrenzung der
Bauzeit des Grabes wenig hilfreich.1339 Auch der
architektonische Gesamtbefund der Anlage steht im
Widerspruch zu dieser Datierung.

Die Mastaba G 2130 wäre eine der ganz wenigen
Anlagen im Westfriedhof und die einzige in der
Nekropole G 2100 gewesen, die unter Cheops nicht
nur annähernd fertiggestellt, sondern auch bedeu-
tend verändert wurde. Das Massiv wurde nicht nur
erweitert, sondern z.T. auch aufgebrochen, um der
Kultkapelle im Inneren des Massivs Platz zu machen.
Laut REISNER ist die nachträglich in das Massiv
gesetzte Kultkapelle im Westfriedhof allerdings erst
nach dem 20. Jahr des Cheops zu erwarten, was sich
wiederum mit der Datumsangabe des Graffitos
schwer vereinbaren läßt. Die Vorstellung, daß der
Besitzer vom 7./8. („4. Mal“ der Zählung) bis zum 20.
Regierungsjahr (oder später) benötigt hätte, um
seine Anlage umbauen und verkleiden zu lassen, ist
wenig überzeugend. Dem widerspricht auch das Bau-
geschehen im Westfriedhof, wo zu dieser Zeit noch
nicht alle Tumuli der Kernfriedhöfe errichtet
waren.1340 Es bliebe unverständlich, daß bereits unter
Cheops die Kapelle von G 2130 nachträglich ins
bereits errichtete Massiv eingesetzt wurde, gleichzei-
tig und später jedoch noch zahlreiche massive Tumu-
li entstanden, in die wiederum erst im nachträglichen
Verfahren eines herausgebrochenen Massivs oder
eines zusätzlich angefügten Anbaus eine Kapelle ein-
gesetzt werden konnte (vgl. G 2140, G 2150, G 2155).
Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Bauvorgang
der nachträglich ins Massiv eingebauten Kapelle
nicht vor Chephren (oder Djedefre?) zu datieren ist.

Die Qualität und Ausführung der Reliefs in der
Kapelle schließen eine späte Datierung ebenfalls
nicht aus, erlauben allerdings auch keine präzisere
Festlegung. Die Reliefs werden im allgemeinen mit
denen der Gräber G 4000, G 7510 (beide Cheops-zeit-
lich), und G 7650 (Chephren) auf eine qualitative
Ebene gestellt.1341 Die Dekorationen legen also eben-
so wie der architektonische Befund nahe, daß der
Besitzer von G 2130 erst spät sein Grab erweitern
und dekorieren ließ. Die Umgestaltung und Vollen-

dung von G 2130 könnte folglich unter Djedefre oder
unter Chephren erfolgt sein, wenn man die nachträg-
lich ins Massiv gesetzte Kultkapelle berücksichtigt.
Eine Fertigstellung unter Chephren impliziert dann
allerdings, daß sich Chent[ka] in der Zeit dieses Herr-
schers einen leerstehenden Tumulus angeeignet oder
zugewiesen bekommen hat, den er umgestalten ließ
(vgl. G 2110).

Grab: G 2210

Nach dem architektonischen Befund zu urteilen,
scheint die Anlage in der ersten Bauform unvollendet
geblieben zu sein (Plan 2). Darauf deutet die in unfer-
tigem Zustand aufgegebene unterirdische Anlage, die
noch den charakteristischen T-förmigen Schacht auf-
weist.1342 Zu einem späteren Zeitpunkt – wahrschein-
lich nicht vor Chephren – wurde die Bestattungsanla-
ge jedoch bedeutend abgetieft und eine neue Sarg-
kammer angelegt. Dabei wurde die Form des älteren
Schachtes nicht mehr weitergeführt. Ob der Tumulus
ebenfalls zu dieser Zeit vergrößert wurde (ob ein
annex-Bau vorliegt?) oder noch in der älteren Bau-
phase, muß offenbleiben. Die Vollendung der Verklei-
dung der jüngeren Sargkammer ist ebensowenig
gelungen wie die Fertigstellung des Oberbaus. Die
Anlage scheint nicht belegt gewesen zu sein.

Grab: G 2135

Die Mastaba war im Rohbau mit einer Opfertafel und
Ziegelkapelle vermutlich bereits unter Cheops oder
kurz danach belegt und erhielt keine Erweiterungen
(Plan 2).

Grab: G 2140

Unbestimmbar bleibt, wann sich der anonyme Besit-
zer von G 2140 die Kultkapelle im nachträglich her-
ausgebrochenen Massiv anlegen ließ (Plan 3). Ausge-
hend davon, daß die östliche Gräbergruppe später als
die westliche entstanden ist (siehe S. 149ff.), G 2135
in einfachster Form in Funktion war, G 2160 und
G 2170 überhaupt unbelegt blieben und die Anlagen
G 2150 und G 2155 ebenfalls spät Verwendung fan-
den, wird man den nachträglichen Einbau der Kapel-
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1339 Vgl. auch das Graffito mit der Nennung eines 23. Jahres
einer Regierung, das an der Kapellenwand von G 2120
gefunden wurde und aus dem dritten Regierungsjahrzehnt
des Cheops stammen dürfte. Eine Zuweisung des Graffitos
in die Regierung des Chephren ist wohl denkbar, verlangt
dann allerdings nach einer Begründung, warum G 2120
erst so spät mit der Verkleidung und einer Kultkapelle aus
Stein versehen wurde, siehe unter G 2120.

1340 Nach REISNER entstanden die Tumuli zwischen dem 5.

und 15. Regierungsjahr des Cheops, was jedoch eine rein
hypothetische Annahme bleibt. Nach den feststellbaren
Baubefunden ist es wahrscheinlicher, daß die Errichtung
der Tumuli zwar etappenweise, jedoch später in der Regie-
rung dieses Herrschers begonnen wurde (siehe Kap.
II.2.3.4).

1341 W.ST. SMITH, History, 160, 361.
1342 G.A. REISNER, Giza I, fig. 252.
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le mit einer Scheintür nicht vor die Regierung des
Chephren setzen.1343 Der Baubefund der unterirdi-
schen Anlage weist allerdings auf eine noch spätere
Zeit. Der Schacht ist ungewöhnlich kurz (2,9 m im
Fels), und auch die Sargkammer mit ihren geringen
Maßen (es ist die kleinste Kammer in G 2100, siehe
Tab. H2) fällt aus dem Rahmen. Die Form der Sub-
struktur weist auf eine Ausschachtung, die sicher
sekundär ist und wohl nach Verlassen der Nekropole
am Ende der 4. Dynastie ausgeführt wurde.

Grab: G 2150 (Kanefer)

Die Grabanlage des Kanefer ist ein klares Beispiel
dafür, daß zwischen der Datierung der Errichtung
des Tumulus und der (annähernden) Vollendung der
Kapelle ein langes Zeitintervall anzusetzen ist (Plan
3). Das Grabmassiv wurde unter Cheops errichtet, die
Ausführung der Reliefs erfolgte hingegen am Beginn
der 5. Dynastie. Kanefer kann unter keinen Umstän-
den der originale Eigentümer des Grabes unter Che-
ops gewesen sein.

Die Mastaba G 2150 entsprach in ihrer vollende-
ten Bauform mit sekundärem zweiten Schacht und
einer Kultkapelle mit zwei Scheintüren an der West-
wand dem Typus der Grabanlage, die ab der Regie-
rung des Mykerinos vorherrschend wird. Der im
Domänenaufzug der Reliefs genannte Name des
Mykerinos1344 ist ohne zusätzliche Kriterien kein ver-
läßlicher Hinweis auf eine Datierung in die Zeit die-
ses Herrschers,1345 sondern lediglich ein terminus a
quo. Die Anbringung der Verkleidung und die Aus-
führung der Reliefs von G 2150 werden seit REISNER

allgemein in die Zeit des Schepseskaf oder etwas spä-
ter datiert.1346 Der Reliefstil sowie die Szenen1347 wer-
den mit denen der Kapellen von G 4940 (Seschemne-
fer I.) und G 5080 (Seschemnefer II.) verglichen und

in die Zeit zwischen Schepseskaf und der ersten Hälf-
te der 5. Dynastie eingegrenzt.1348 Dies wird auch
durch die Laufzeiten der epigraphischen Kriterien in
den Darstellungen bestätigt, die bis in die Mitte der
5. Dynastie reichen.1349 Neuerdings konnten die
Datierung durch ein computergestütztes Sereations-
verfahren auf die Zeit des Userkaf präzisiert wer-
den,1350 so daß dessen Regierung für die Entstehung
der Kapellendekorationen als wahrscheinlich angese-
hen werden kann. 

Grab: G 2155 (Kaninisut I.)

Wie bereits anfangs erwähnt, fällt in dieser Nekropo-
le mit 10 unvollendeten Anlagen die erweiterte, voll-
endete, und vollständig dekorierte Mastaba des Kani-
nisut I. besonders auf (Plan 3).

Seit JUNKERs Veröffentlichung des Grabes wird
die Datierung des Grabbesitzers an den Beginn der 5.
Dynastie allgemein akzeptiert.1351 Diese zeitliche
Ansetzung ist von CHERPION aufgrund ihrer Krite-
rien zugunsten der Regierung des Cheops bzw. Djed-
efre in Frage gestellt worden.1352 Eine derartig ekla-
tante Rückdatierung verlangt ein Abwägen aller zur
Verfügung stehenden Belege, die im folgenden zu
diskutieren sind. Es kann jedoch vorausgeschickt
werden, daß abgesehen von der nicht unumstrittenen
Anwendung des CHERPIONschen Datierungssystems
die übrigen Argumente die Frühdatierung der Reliefs
in der Kultkammer nicht bestätigen bzw. stützen.

Das Vorkommen der Königsnamen Snofru und
Cheops1353 sagt ohne zusätzliche Indizien natürlich
nichts über die zeitliche Ansetzung der Entstehung
der Reliefs aus. Daß JUNKER kurz nach Entdeckung
der Grabanlage (1913) diese noch in die 4. Dynastie
gesetzt hatte, später jedoch seine Datierung auf-
grund der Befunde und Vergleichsmöglichkeiten
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1343 Zu dieser Kapellenform und ihrer zeitlichen Ansetzung
siehe S. 278ff.

1344 G.A. REISNER, Giza I, 67, 444, fig. 260.
1345 So neuerdings M. BAUD in: Critères, 57ff.; DERS., Famille

royale, 42, 593.
1346 G.A. REISNER, Giza I, 177; K. BAER, Rank, 146 [536]; PM

III2, 77. Zur unhaltbaren Datierung des unmittelbar an
die Nordfassade von G 2150 angebauten Grabes G 2132 des
Seniwehem (PM III2, 75) in die Zeit des Djedefre siehe
S. 43.

1347 Die Darstellungen in der Kapelle blieben allerdings unvoll-
endet, und die Ausführung der Reliefs weist unterschiedli-
che Qualitäten auf, siehe W.ST. SMITH, History, 250. Ver-
mutlich verstarb der Grabbesitzer oder ihm gingen die
Mittel aus, so daß die Ausführung der Dekorationen in

minderer Qualität fortgeführt und schließlich ganz einge-
stellt werden mußte.

1348 W.ST. SMITH, History, 165; Y. HARPUR, Decoration, 270; zu
den Ergänzungen in den Dekorationen siehe J. MÁLEK,
BSEG 6, 1982, 47ff.

1349 N. CHERPION, Mastabas, 226 (crit. 22, 28, 41a).
1350 J. SEIDLMAYER in: Internationale Archäologie 23, 1997, 40,

45f.
1351 H. JUNKER, Gîza II, 136f.; G.A. REISNER, Giza I, 311; PM

III2, 78; Y. HARPUR, Decoration, 270; A.O. BOLSHAKOV,
Man, 57.

1352 N. CHERPION, Mastabas, 118f.; DIES., Kunst, 37f.; neuer-
dings DIES. in: L’art de l’Ancien Empire, 236; ihr folgend
auch M. BAUD, Famille royale, 42f., 480. 

1353 N. CHERPION, Mastabas, 118.
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korrigiert und an den Beginn der 5. Dynastie datier-
te, kann wohl kaum als Stütze oder gar als Hinweis
für eine Frühdatierung angeführt werden.1354 Kani-
nisut I. aufgrund seines Titels „leiblicher Königs-
sohn“ als gebürtigen Prinzen und Sohn des Cheops
zu identifizieren,1355 um damit scheinbar die Rück-
datierung zu untermauern, ist ohne Beweise oder
Erklärungsvorschläge nicht nur naiv, sondern zeugt
vom fahrlässigen Umgang mit bisherigen For-
schungsergebnissen zu diesem Thema. Ohne zusätz-
liche Belege liefern Titel dieser Art keinen Anhalts-
punkt zur Bestimmung der Abkunft einer Person
(siehe Kap. I.1.1).1356

Demgegenüber sind zwei Argumente anzuführen,
die sowohl die königliche Herkunft des Grabbesitzers
als auch seine Frühdatierung ausschließen: Wäre
Kaninisut I. tatsächlich ein leiblicher Sohn des Che-
ops gewesen, dann wäre seine Grabanlage wohl im
Ostfriedhof zu erwarten.1357 Zumindest müßte man
erklären, warum dieser Prinz im Westfriedhof sein
Grabmal erhielt, die anderen bekannten Söhne des
Cheops jedoch in G 7000 bestattet wurden. Auch die
Größe der Anlage spricht – trotz der Erweiterung –
gegen diese Identifizierung. Hemiunu, der Besitzer
von G 4000, war ebenfalls nur Titularprinz (siehe S.
125) und besaß aufgrund seiner Stellung dennoch
eine im Vergleich zu den übrigen Tumuli im Westfeld
(außer G 2000) hervorragende Anlage, die die des
Kaninisut I. hinsichtlich der Größe, aber auch hin-
sichtlich der Qualität der Reliefs übertraf.

Die zweite Schwierigkeit betrifft die Position des
Kaninisut-Grabes im Westfeld. Aufgrund der Lage
seines Grabes müßte man davon ausgehen, daß alle
Gräber in G 4000 bzw. in G 2100 bereits vergeben
waren, so daß Kaninisut I. unter Cheops nur am
Rande dieser beiden Kernfriedhöfe sein Grab
(G 2155) erhielt und ausbauen konnte. Dies ist jedoch
nicht der Fall, da noch unter Chephren viele Anlagen
in den Nekropolen leer standen. Die Position seines

Grabes deutet darauf hin, daß er seinen Grabtumulus
zu einer Zeit umgestalten ließ, als die umliegenden
Gräber bereits belegt waren. Auch die Form der Kult-
kapelle mit zwei Scheintüren an der Westwand, die in
den Kernfriedhöfen nicht vor Mykerinos zu belegen
ist, zeigt, daß die Frühdatierung nicht haltbar ist.

Abschließend muß auch darauf hingewiesen wer-
den, daß es sonderbar (und mit dem vorliegenden
Befund unerklärbar) wäre, daß ein Großteil der
Tumuli in den Kernfriedhöfen unter Cheops unvollen-
det geblieben ist bzw. mit einfachen Ziegelkapellen in
Funktion war, während es Kaninisut I. gelungen sein
soll, sein Grab nicht nur erweitern, sondern auch voll-
ständig fertigstellen zu lassen. Da er kein Königssohn
gewesen ist, muß die Fertigstellung seiner Anlage in
eine Zeit fallen, als es wohlhabenden Grabbesitzern
möglich war, alte Tumuli in Giza zu übernehmen und
ausbauen zu lassen, wie dies besonders im Cemetery
en Échelon nachweisbar ist. Es gibt vorerst keinen
Grund, die Vollendung der Mastaba des Kaninisut I.
vor das Ende der 4. Dynastie zu datieren. In der rela-
tivchronologischen Ordnung ist er nach Hetepseschat
(G 5150) einzureihen (siehe S. 243).1358

Grab: G 2160 und Grab: G 2170

Zu diesen Mastabas, die unvollendet blieben, siehe
oben S. 202.

Grab: G 2220

Die große Mastaba liegt im Nordosten der Nekropole
G 2100 und fällt durch ihre abweichende Größe aus
dem Gefüge des Nekropolenplanes heraus (Plan 3).
Die zeitliche Einordnung des Bauwerks bleibt proble-
matisch, da das Grab nur unvollständig untersucht
wurde. Die Größe der Anlage könnte dazu verleiten,
ihre Entstehung (sie ist nach G 2000 und G 4000 die
drittgrößte Anlage im Westfriedhof) in die Zeit des
Cheops zu setzen.1359 REISNER datierte die Errichtung
des Bauwerks aufgrund der Kapellenform mit zwei
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1354 Ibid. JUNKER hatte seine Datierungen mit Fortschreiten
der Grabungen bzw. aufgrund der vollständigen Freilegung
und Erfassung seines Grabungsareals laufend justiert und
dies in allen Fällen genau begründet. Man sollte nicht ver-
gessen, daß kurz vor dem Ersten Weltkrieg die Kenntnis
über das Alte Reich bzw. die Materialbasis an vergleichba-
ren Gräbern und Reliefs verschwindend gering war. Erst
die Grabungen von JUNKER, REISNER und HASSAN haben
speziell für die Nekropole in Giza die Grundlage für eine
differenziertere Betrachtungsweise der Architektur und
des Bildprogrammes der Gräber des Alten Reiches geschaf-
fen. Schließlich sei nicht unerwähnt, daß es in der Feldfor-

schung eine völlig natürliche Vorgehensweise ist, archäolo-
gische Befunde und Relikte aufgrund neu hinzugewonne-
nen Materials und der wachsenden Erkenntnisse kritischer
zu betrachten und den Ergebnissen anzupassen.

1355 N. CHERPION, Mastabas, 119.
1356 Siehe dazu bereits H. JUNKER, Gîza II, 159f.; III, 145. 
1357 H. JUNKER, Gîza II, 159. Bis jetzt läßt sich in keinem Fall

die Bestattung eines gebürtigen Prinzen im Westfriedhof
nachweisen.

1358 K. BAER, Rank, 145 [531]; Y. HARPUR, Decoration, 270:
V.1-3; N. STRUDWICK, Administration, 40, 43.

1359 P. DER MANUELIAN in: Stationen, Fs R. Stadelmann, 125f.
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Scheintüren an der Westwand in die Zeit des Mykeri-
nos, in dessen Zeit sie vorherrschend wird.1360 Dies
stellt nicht unbedingt ein zwingendes Argument dar,
da die Kapelle auch später errichtet worden sein
könnte, wie dies bei einigen Gräbern in G 2100 nach-
zuweisen ist.

Der Tumulus wurde vom Ausgräber dem Typus
IViii zugeordnet,1361 was eine auffällige Abweichung
von der Bauform der ältesten Gräber in G 2100 dar-
stellt (Tab. F2). Die beiden Schachtanlagen, die in
ungewöhnlichen Positionen in der Südhälfte des Mas-
sivs liegen, sind intrusiv,1362 und keine von ihnen kann
aufgrund ihrer Form als originale Bestattungsanlage
des Grabes identifiziert werden.1363 Sie liefern für die
Datierung der Entstehung von G 2220 daher keinen
brauchbaren Anhaltspunkt.

Die bereits erwähnte abgelegene Position der Mas-
taba wird durch die erkennbare abweichende Orien-
tierung gegenüber den anderen Gräbern in dieser
Nekropole unterstrichen. Wäre die Anlage noch
unter Cheops errichtet worden, so ist davon auszuge-
hen, daß sie in irgendeiner Weise auf die anderen
Tumuli in G 2100 ausgerichtet worden wäre. Als frü-
hestmögliche Entstehungszeit der Mastaba dürfte
mit Vorbehalt die Regierung des Chephren anzuset-
zen sein, wenn man davon ausgeht, daß unter Djed-
efre keine Anlagen in dieser Größe in Giza errichtet
wurden. Sollte die Beobachtung zutreffen, daß der
Grabbau bereits ab origine einen Freiraum für die zu
errichtende Kapelle besaß, dann ist die Anlage aller-
dings nicht vor Mykerinos anzusetzen. Die Kultka-
pelle mit zwei Scheintüren könnte aber auch später
errichtet worden sein.

2.6.3 Die Nekropole G 4000 (Plan 4)

Diese Kernnekropole ist die größte, die unter Cheops
im Westfeld entstanden ist (insgesamt 42 Tumuli),
und weist folglich auch die meisten Abweichungen in
der Grabarchitektur und den Belegungen der Anla-
gen auf. Hinsichtlich der Nutzung der Gräber ist eine
auffällige Zweiteilung der Nekropole in eine nördliche
und südliche Hälfte nicht zu übersehen. Die drei
nördlichen Reihen G 4140 – G 4840, G 4150 – G 4850
und G 4160 – G 4860 zeigen hinsichtlich der Grabar-
chitektur und der archäologischen Befunde einheitli-

che Gestaltungen. Folgende Eigenschaften sind den
meisten Anlagen dieser Gräberreihen zu eigen: Opfer-
platten bilden die Kultstellen, die in Ziegelkapellen
untergebracht sind. Die unterirdischen Anlagen wei-
sen einheitliche Dispositionen, Formen und Größen
auf und waren mit feinem Kalkstein verkleidet (bis
in die Reihe G 4600 erhalten). Als Ausstattung besa-
ßen die Gräber Kalksteinsarkophage der einfachen
rechteckigen Form1364 (bis in die Reihe G 4700 nach-
gewiesen) und Ersatzköpfe (bis in die Reihe G 4600
vorhanden).

Als erster oder ältester Grabbau dieser Nekropole
ist die große Grabanlage des Hemiunu (G 4000) zu
identifizieren.1365 Ob der Tumulus anfänglich, also vor
der Erweiterung des ursprünglichen Massivs, eben-
falls eine Opferplatte besaß, ist nicht bekannt. Auf-
grund der Herkunft des Besitzers und der Bauge-
schichte des Grabes ist dieses sicher unter Cheops zu
datieren. Laut Angabe der Datumsgraffiti war die
Mastaba nach dem 20. Regierungsjahr annähernd
vollendet.

Insgesamt 12 Anlagen, die unmittelbar östlich von
G 4000 liegen und sich im westlichen Viertel der drei
nördlichen Gräberreihen der Nekropole G 4000 kon-
zentrieren, besaßen als Kultstelle eine Opferplatte,
die (ursprünglich) in einer Schlammziegelkapelle
untergebracht war. Bei zahlreichen Anlagen wurde
dieser ältere Bau durch später erfolgte Erweiterun-
gen in Stein ersetzt. In einem Fall – Mastaba G 4150
– wurde der ältere Kultbau zwar beseitigt, die Opfer-
platte jedoch hinter der steinernen Erweiterung ver-
mauert (vgl. den Befund an den Anlagen G 1203,
G 1223 und G 1225).

Wie bereits mehrmals erwähnt, ist die Anbringung
einer Opferplatte am unverkleideten Tumulus sowie
die Errichtung einer Ziegelkapelle als Merkmal der
Cheopszeit zu betrachten. Auch die Verkleidung der
Sargkammern sowie die erhaltenen Ausstattungen
stützen den Schluß, daß die Belegung dieser Gräber
in der Regierungszeit des Cheops oder kurz danach
erfolgt ist. Im Gegensatz zum archäologischen
Befund in G 1200 lassen die Dokumentationen und
der Erhaltungszustand der Ziegelkapellen jedoch
nicht klar erkennen, wie lange diese Anlagen in Funk-
tion waren. Die mit Opferplatten ausgestatteten Grä-
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1360 G.A. REISNER, Giza I, 453. Wie jedoch der Ausgräber
selbst bemerkte, ist dies allein kein ausreichender Hinweis
zur sicheren zeitlichen Ansetzung, da einige große Masta-
bas bereits vor Mykerinos Kapellen mit zwei Scheintüren
besaßen.

1361 G.A. REISNER, Giza I, 451.

1362 Der zu erwartende Hauptschacht im Norden (REISNERs
Schacht A) wurde nicht gefunden, G.A. REISNER, Giza I,
451.

1363 Siehe Kap. II.2.5.
1364 H. JUNKER, Gîza I, 54ff., Abb. 4, 5.
1365 Siehe hier S. 133.
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ber umfassen weniger als ein Drittel (28,6%) aller
Anlagen in G 4000. Es handelt sich um folgende Grä-
ber: G 4140 (Meritites), G 4150 (= Is) (Iunu), G 4160
(= In), G 4250 (= IIs), G 4260 (= IIn), G 4340, G 4350
(= IIIs), G 4450 (= IVs), G 4460 (= IVn), G 4560 (=
Vn) sowie die folgenden beiden Anlagen, G 4360 und
G 4860, die eine eigene Darstellung verdienen:

Grab: G 4360 (= IIIn) (Merihetepef)

Der Grabbesitzer dieser Anlage wird allgemein später
als die Regierungszeit des Cheops datiert.1366 JUNKER

datierte ihn aufgrund seiner Titel in die Regierungs-
zeit des Chephren,1367 während HELCK1368 Merihetepef
ohne Angabe von Gründen in die Zeit nach der 4.
Dynastie setzte. Aufgrund der Bauform der erhalte-
nen Anlage und des archäologischen Befundes läßt
sich eine solche späte Ansetzung jedoch nicht vertre-
ten. Als Zeitspanne der Datierung wird man das
Ende der Regierung des Cheops bis Djedefre oder –
weniger wahrscheinlich – die Regierungszeit des
Chephren in Erwägung ziehen; letzteres würde aller-
dings bedeuten, daß es sich um eine sekundäre Bele-
gung handelt (zur Problematik des Nachweises der
Djedefre-Regierung in der Gizanekropole siehe S.
231ff.), was durch den Baubefund der Anlage nicht
gestützt wird (Plan 4).

Grab: G 4860 (= VIIIn)

Isoliert und schwer zu interpretieren ist der Baube-
fund der Anlage G 4860 (= VIIIn), die zwar eine
Opferplatte am Tumulus besaß, jedoch offenbar
keine Ziegelkapelle. Die Form der unterirdischen
Anlage (die originale Sargkammer wurde im
Anfangsstadium der Ausschachtungsarbeiten aufge-
geben und stattdessen eine Kammer im Westen ange-
legt) deutet darauf hin, daß der Bau in einer späteren
Zeit – vermutlich erst gegen Ende der 4. Dynastie
oder später – (wieder?)benutzt wurde. Demgegenüber
bildet die Existenz der Opferplatte einen schwer
erklärbaren Widerspruch, da diese Platten als Werk
der Cheopszeit anzusehen sind.1369

Vier Mastabas der drei nördlichen Reihen besaßen
offenbar keine Opferplatte (weder das Bruchstück
einer solchen noch die charakteristische Vertiefung
im Massiv zum Einsetzen der Platte sind vorhanden),
erfüllen aber die übrigen oben genannten Kriterien
der Ausstattung (Ziegelkapelle am unverkleideten
Tumulus, verkleidete Sargkammer etc.). Es handelt
sich dabei um die Anlagen G 4440, G 4540, G 4550 (=
Vs) und G 4640. Bei diesen Gräbern ist es nicht zu
entscheiden, ob der Nachweis einer Opferplatte nur
aufgrund des unzureichenden Baubefundes (vgl.
etwa G 4440) nicht mehr zu führen ist oder ob die
Anlagen tatsächlich keine Platten besaßen. Bei den
Gräbern G 4440 und G 4640, die eine Steinkapelle
besaßen (ob die Anlagen je vollendet waren, bleibt
allerdings offen), jedoch keinen sicher nachweisbaren
älteren Ziegelbau, könnte man eine spätere Entste-
hungszeit der Kapellen (Djedefre–Chephren?) in
Erwägung ziehen.

All die oben genannten Eigenschaften einer frü-
hen Belegung fehlen in den übrigen Anlagen von
G 4000.1370 Vor allem die drei südlichen Gräberreihen
bilden, wie bereits erwähnt, einen auffälligen
Kontrast zu den oben beschriebenen Anlagen. Außer
den wenigen erhaltenen inschriftlichen Befunden,
die eine spätere Belegung bestätigen, sind bei zahl-
reichen Mastabas aufgrund des unzureichenden
Erhaltungszustandes keine verläßlichen Aussagen
über den Zeitpunkt ihrer Belegungen möglich. Es
ist aber deutlich, daß sie einer späteren Zeit als
der Regierung des Cheops angehören müssen. So zei-
gen die Formen fast aller Bestattungsanlagen der
beiden südlichen Gräberreihen G 4320 – G 4820 und
G 4310 – G 4610, daß es sich um Ausschachtungen
handelt, die nicht gleichzeitig mit der Errichtung der
Tumuli vorgenommen wurden. Diese Gräber müssen
eine Zeitlang leer gestanden sein und wurden von
Personen, die nicht als die ursprünglichen Grabbe-
sitzer zu identifizieren sind, frühestens ab dem Ende
der 4. Dynastie genutzt, als die Nekropole als
Bestattungsplatz der Könige aufgegeben wurde. Es

II. Die Kernfriedhöfe226

1366 PM III2, 127: „Late Dyn. IV or early Dyn. V.“
1367 H. JUNKER, Gîza I, 201.
1368 In: Hommages, Fs J. Leclant, I, 223.
1369 Für JUNKER war die Existenz dieser Opferplatte ein – heute

nicht mehr vertretbarer – Beweis dafür, daß noch unter
Mykerinos Opferplatten vergeben wurden, H. JUNKER, Gîza
I, 242. Wäre es möglich, daß es sich bei dieser Platte um eine
spätere Imitation der alten Opferplatten handelt? Vgl. dazu
die Bemerkungen H. JUNKERs, Gîza I, 242ff, der auf die
abweichende Gestaltung dieser Platte aufmerksam machte.

1370 Keine dieser Anlagen besitzt eine verkleidete Sargkammer
(einzige Ausnahme: G 4660), und die Position und Form
der Kanopennische variiert bzw. die Nische fehlt ganz. Der
Ersatzkopf aus Lehm, der in der Mastaba G 4430 gefun-
den wurde (siehe S. 228), ist sicher sekundär, da Ersatz-
köpfe in der Regel aus feinem Kalkstein gefertigt sind. Der
Sarkophag in der Anlage G 4410 gehört nicht dem unter
Cheops gebräuchlichen Typ an, vgl. G.A. REISNER, Giza I,
514, fig. 317 und H. JUNKER, Gîza I, 54ff., Abb. 5.
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handelt sich dabei um die Anlagen G 4310, 4510,
G 4530, G 4610 und G 4720.

Bei fünf Tumuli deuten die Befunde schließlich
darauf hin, daß ihre Bestattungsanlagen überhaupt
nicht benutzt wurden. Es sind dies die Gräber: G
4320, G 4730, G 4820, G 4830 und G 4850. Die
Schachtanlage von G 4730 besaß nicht einmal eine
Sargkammer.1371

Eine Diskussion der wenigen zur Verfügung ste-
henden Befunde der übrigen jüngeren Belegungen in
G 4000 zeigt folgendes Bild:

Grab: G 4240 (Snofruseneb)

Die Datierung des Snofruseneb ist unsicher.1372 Auf-
grund der Form der Opferliste (76 verschiedene Opfer
werden genannt, die nicht in kanonischer Form abge-
faßt sind) wird allgemein eine späte Ansetzung des
Grabbesitzers (Ende 4. bis Anfang 5. Dynastie) erwo-
gen.1373 Andererseits zwingt der Fund eines Reserve-
kopfes in seiner Sargkammer1374 zu einer nicht allzu
späten Datierung, die von STRUDWICK auf die Zeit
von Chephren bis Mykerinos eingegrenzt und mit der
zeitlichen Ansetzung des Merib verbunden wurde.1375

Weder die Opferliste noch die Existenz des Reserve-
kopfes sind allerdings verläßliche Indikatoren zur
zeitlichen Fixierung der Belegung. Wie auf den S.
120 dargelegt, muß die erweiterte Opferliste nicht
unbedingt auf eine späte Datierung verweisen. Ande-
rerseits kann der Reservekopf nicht als Anhalts-
punkt dafür dienen, daß die Bestattung früh (Cheops
bzw. Chephren) anzusetzen ist, da der Kopf sehr wohl
auch intrusiv bzw. wiederverwendet sein könnte, wie
dies bei zahlreichen Köpfen mühelos nachgewiesen
werden kann.1376

Dem Grab des Snofruseneb wird zudem ein weite-
rer (weiblicher) Ersatzkopf zugewiesen, obwohl die
Mastaba nur über eine Bestattungsanlage verfügt.
Dieser zweite Kopf, der der Gemahlin des Grabbesit-
zers zugeschrieben wird,1377 stammt aus Schacht C
der in beträchtlicher Entfernung liegenden Anlage

G 5020-annex (anonym) im Cemetery en Échelon.1378

Die Zuweisung beruht auf einem Fragment, das in
G 4240 sichergestellt wurde und zu dem Frauenkopf
aus G 5020-annex paßt.1379 Der Befund zeigt, daß die
Existenz eines Ersatzkopfes in einer Anlage die
Datierung der Bestattung nicht sicherstellt. 

REISNER datierte den Grabbesitzer aufgrund des
Stils der Reliefs in der unvollendeten Kapelle in die
Regierungszeit des Chephren.1380 SMITH hingegen
setzte die Kapelle bzw. die Reliefs der Mastaba in die
Zeit des Cheops und verglich letztere mit jenen der
Gräber des Bauefre und Hordjedef im Ostfriedhof.1381

Für HELCK gehörte Snofruseneb nicht zu den
ursprünglichen Grabbesitzern von G 4000, wobei er
auf den mit Snofru verbundenen Eigennamen ver-
wies.1382 Namensformen dieser Art sind nach HELCK

für das späte Alte Reich charakteristisch. Auch wenn
mit der basilophoren Namensform nicht automatisch
die Zeit des im Namen genannten Herrschers gege-
ben ist (siehe Kap. I.1.1.1), so ist eine Datierung in
das andere Extrem – also in das späte Alte Reich –
ohne weitere Kriterien nicht so einfach möglich, wie
die Belege zeigen (siehe Tab. A).

Der dokumentierte Baubefund der erweiterten
und dekorierten Anlage des Snofruseneb zeigt, daß
dieser wohl nicht vor die Zeit des Chephren zu datie-
ren ist. Darauf weisen die Verkleidung, die Kultka-
pelle mit der dekorierten Scheintür sowie der
Umstand hin, daß die Sargkammer unverkleidet
blieb. Der Vergleich der Reliefs mit denen aus den
Mastabas des Bauefre und Hordjedef (SMITH) steht
dem nicht entgegen, da die letztgenannten als Söhne
des Cheops ihre Anlagen frühestens unter Djedefre
bzw. Chephren dekorieren ließen. Wie bereits HELCK

erkannte, ist Snofruseneb nicht als ursprünglicher
Grabeigentümer der Anlage zu betrachten. 

Grab: G 4330

Eine sichere Datierung der Belegung dieser Anlage
ist nicht möglich. Aufgrund der abweichenden Posi-
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1371 G.A. REISNER, Giza I, 499.
1372 Vgl. etwa die Angabe in PM III2, 125: „Middle Dyn. IV to

early Dyn. V“, die offenbar auf dem Datierungsvorschlag
von K. BAER, Rank, 125 [451], beruht, ist wenig substan-
tiell.

1373 W. BARTA, Opferliste, 51f., 55f.
1374 G.A. REISNER, Giza I, 466, pl. 53a; siehe dazu hier S. 117f.
1375 N. STRUDWICK, Administration, 39.
1376 Vgl. die in den Anlagen G 4940 (Seschemnefer I.) oder in

der sog. „Mastaba der Tochter des Chephren“ (anonym; die
Zuweisung der Mastaba ist nicht korrekt) gefundenen
Köpfe, R. TEFNIN, Art et Magie, 104f., 116, 118f., die auf-

grund der Datierung der Anlagen aus einer späteren Zeit
stammen, falls sie nicht durch Plünderungen verschleppt
wurden (siehe dazu auch hier S. 118 u. Anm. 658). 

1377 PM III2, 125.
1378 Zur Datierung dieses Baus, der sicher nicht Cheops-zeitlich

ist, siehe S. 236ff.
1379 G.A. REISNER, Giza I, 466, 470; W.ST. SMITH, History,

26(10); PM III2, 125; R. TEFNIN, Art et Magie, 116; siehe
neuerdings C.H. ROEHRIG in: Egyptian Art, 77.

1380 G.A. REISNER, Giza I, 307, 334, pl. 57b.
1381 W.ST. SMITH, History, 162.
1382 W. HELCK in: Hommages, Fs J. Leclant I, 222.
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tion des Kultbaus (vgl. dazu die Position der Ziegel-
bauten der Cheopszeit) würde man eine jüngere Ent-
stehungszeit vermuten, die auch seitens der Beschei-
denheit des archäologischen Befundes und der Aus-
stattung (kein Sarkophag, keine Verkleidung der
Sargkammer oder des Tumulus, keine Inschriften)
gestützt wird. Die Belegung der Grabanlage ist wohl
als sekundär anzusehen.

Grab: G 4410

Die umgebaute Grabanlage G 4410 steht architekto-
nisch in direkter Verbindung mit der Mastaba G 4411
des Sechemka (Mitte 5. Dynastie)1383 und dadurch auch
mit G 4420. Aus dem Schacht A stammt ein Siegelab-
druck mit dem Horusnamen des Userkaf,1384 der allge-
mein als Datierungsgrundlage dient.1385 Der Königsna-
me bildet jedoch nur einen terminus ante quem non. Im
Totenopferraum fanden sich zwei kleine Statuen von
Totenpriestern des Grabherrn (Nischepsesnisut und
Isianch), die stilistisch an das Ende der 5. oder in die
erste Hälfte der 6. Dynastie datiert werden.1386 Der
Umbau und die Belegung dieses Grabkomplexes
(G 4410 – G 4411 – G 4420) sind nicht vor den Beginn
der 5. Dynastie zu datieren, wahrscheinlich ist ein zeit-
licher Ansatz in der ersten Hälfte dieser Dynastie.

Grab: G 4420 (Tetu)

Die unvollendete Darstellung einer Opfertischsze-
ne,1387 die direkt am Südende der Ostfassade in einen
Steinblock des Tumulus gemeißelt wurde, wird in die
5. oder 6. Dynastie datiert,1388 was aufgrund fehlen-

der Anhaltspunkte nicht weiter eingegrenzt werden
kann. Ein Totenpriester Tetu erscheint in den
Darstellungen der unmittelbar südlich angebauten
Anlage G 4411.1389 Sollte die Gleichsetzung der beiden
Personen zutreffen,1390 dann wäre Tetu etwas später
als der Besitzer der Anlage G 4411, Sechemka, anzu-
setzen und dürfte etwa in die Mitte oder in die zweite
Hälfte der 5. Dynastie zu datieren sein.

Grab: G 4430

Aus der Bestattungsanlage von G 4430A stammt ein
Reservekopf aus Lehm,1391 der jedoch keinen Anhalt
zur Datierung bietet (siehe Anm. 1370). Ebenfalls in
der unterirdischen Anlage wurden Siegelabdrücke
mit dem Namen des Chephren1392 gefunden, die – falls
sie tatsächlich Teil der ursprünglichen Grabausstat-
tung waren1393 – lediglich einen terminus ante quem
non darstellen. Die Bestattung ist daher mit Vorbe-
halt in die zweite Hälfte der 4. Dynastie zu datieren.

Grab: G 4520 (Chufuanch)

Trotz des basilophoren Personennamens des Grabbe-
sitzers ist es aufgrund verschiedener Indizien sicher,
daß der Eigentümer kein Zeitgenosse des Cheops war
und auch nicht in der 4. Dynastie gelebt hat.1394 In
der unterirdischen Anlage des Grabes fand sich ein
Siegelabdruck mit dem Horusnamen des Userkaf,1395

der bestenfalls einen terminus ante quem non lie-
fert.1396 Die Form der Scheintür und die Tatsache,
daß diese laut Inschrift vom König (anonym) für den
Grabherrn gestiftet wurde, weist auf eine Datierung
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1383 K. BAER, Rank, 129[467]; PM III2, 127.
1384 G.A. REISNER, Giza I, 515; G.A. REISNER - W.ST. SMITH,

Giza II, 52, fig. 54; P. KAPLONY, Rollsiegel, 151 (9).
1385 PM III2, 127.
1386 G.A. REISNER, Giza I, 514, pl. 71d-f; W.ST. SMITH, History,

72.
1387 G.A. REISNER, Giza I, 502, fig. 308.
1388 PM III2, 128; Y. HARPUR, Decoration, 271, 308.
1389 G.A. REISNER, Giza I, 517.
1390 G.A. REISNER, Giza I, 518; anders P. PIACENTINI, Les scri-

bes, 101f., die jedoch anhand zweier CHERPIONscher Datie-
rungsmerkmale zu einer falschen zeitlichen Ansetzung des
Neferseschemka kommt (4. Dynastie).

1391 G.A. REISNER, Giza I, 487; R. TEFNIN, Art et Magie, 129
(38).

1392 G.A. REISNER, Giza I, 487, fig. 295, Tf. 62d; G.A. REISNER

- W.ST. SMITH, Giza II, 50, fig. 49; P. KAPLONY, Rollsiegel,
46ff. (14), 49f. (15). Die Siegel werden von P. KAPLONY,
op.cit., 50, dem Besitzer von G 2150, Kanefer, zugewiesen.

1393 G.A. REISNER, Giza I, 487: „... found in thieves’ debris ...“
1394 Der Grabbesitzer hatte einen Sohn mit dem Namen Men-

kaureanch, der auch in einer Gruppenstatue des Grabherrn

mit seiner Frau dargestellt ist, G.A. REISNER, Giza I, 505,
507, pl. 67c. M. BAUD, BIFAO 96, 1996, 39f.; DERS. in: Cri-
tères, 36, datierte die Dekoration der Grabkapelle in die
Zeit des Mykerinos bzw. Schepseskaf, was jedoch nur auf
dem Namen des Menkaureanch und den CHERPIONschen
Kriterien (crit. 3 und 13) aufbaut. Die Kriterien weisen
jedoch eine Laufzeit bis in die Mitte der 5. Dynastie auf, so
daß die Datierung der Reliefs an das Ende der 4. Dynastie
weitere Beweise benötigt, um aufrecht erhalten zu werden.
Das Vorkommen des Titels xnti-S in der Titelkette des
Grabbesitzers ist kein Hinweis auf eine frühe Datierung,
wie sie neuerdings BAUD vertritt, da dieser spezielle Titel
vom Autor selbst zurückdatiert wurde bzw. die Inschriften
dieses Grabes einen der wenigen Belege für diesen Titel in
der 4. Dynastie liefern.

1395 G.A. REISNER, Giza I, 507; G.A. REISNER - W.ST. SMITH,
Giza II, 52, fig. 54; W.ST. SMITH, History, 190; P. KAPLONY,
Rollsiegel, 151f. (11).

1396 Anders W.ST. SMITH, History, 71, der die Bestattung in die
Regierungszeit des im Siegelabdruck genannten Königs
datierte.
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in die 5. Dynastie hin – wahrscheinlich nicht vor
Sahure, in dessen Regierung die ältesten Stiftungs-
texte dieser Art belegbar sind.1397 BAER schlug dage-
gen eine zeitliche Ansetzung des Grabbesitzers in der
späteren 5. Dynastie vor.1398

Grab: G 4620 (Kanefer)

Die Datierung des Grabbesitzers in die 5. Dynastie1399

bleibt mangels ausreichender Befunde unsicher und
kann nicht weiter präzisiert werden.1400

Grab: G 4630 (Medunefer)

Bezüglich der zeitlichen Einordnung des Grabkom-
plexes, dem mehrere Bauphasen zuzuordnen sind, ist
folgendes festzuhalten: Der Tumulus stammt aus der
Zeit des Cheops. Das Grab scheint dann wohl unge-
nutzt geblieben zu sein und wurde später von Medu-
nefer belegt. Seine Kultanlage (ob je eine eigene Kult-
kapelle vorhanden war, ist nicht bekannt) ist nicht
erhalten. An der Ostfassade des Grabtumulus ent-
stand später die Anlage G 4631 einer Nensedjerkai,
die mit Medunfer in familiärer Beziehung gestanden
haben dürfte (seine Frau?). Aus dem Schacht B dieses
Grabes stammt ein Siegel mit dem Namen des User-
kaf,1401 was für eine zeitliche Ansetzung allerdings nur
einen terminus ante quem non liefert. Wenn auch
Medunefer vielleicht noch an das Ende der 4. Dyna-
stie angesetzt werden kann, so ist die Kultanlage aus

Ziegeln, in der die Scheintüren aufgestellt waren, aus
bautechnischen Gründen sicher erst nach G 4631 ent-
standen. Der Kultbau, der nach Ausweis der Schein-
türinschriften vom Sohn (Anchiries) oder Enkel
(Medunefer) gestiftet wurde, ist etwa um die Mitte
der 5. Dynastie anzusetzen.1402

Grab: G 4650 (= VIs) (Iabtet)

Iabtet wird im allgemeinen in die zweite Hälfte der 4.
Dynastie datiert (Chephren bis Ende der 4. Dyna-
stie).1403 Aufgrund des Baubefundes ist die Ziegelka-
pelle nicht vor die Zeit des Chephren anzusetzen
(siehe S. 127, 176f.). Die von Kai gestiftete Scheintür
der Grabbesitzerin stammt vom Ende der 4. oder dem
Beginn der 5. Dynastie.1404

Grab: G 4660 (= VIn)

Die Kultanlage der anonymen Mastaba G 4660 ist
der der Iabtet (G 4650) in Form und Raumanord-
nung sowie im Gesamtbefund ähnlich, so daß eine
gewisse Gleichzeitigkeit in der Entstehung anzuneh-
men ist (siehe S. 177). Obwohl die Sargkammer ver-
kleidet war und einen Kalksteinsarkophag beher-
bergte, liegt kein Nachweis einer Opferplatte an der
Ostfassade des Tumulus vor. Daß eine solche einmal
existierte, ist unwahrscheinlich. Die Form der Zie-
gelkapelle ist nicht mit der Gruppe von Kultanlagen
mit Opferplatte zu vergleichen, wie sie im Kap.

229

1397 N. STRUDWICK, Administration, 51. Zur Datierung der in
der Kapelle gefundenen Statue siehe die nächste Anm.

1398 K. BAER, Rank, 111 [372]. Dabei war er von der Datierung
einer Statuengruppe des Grabherrn mit seiner Frau (die
von W.ST. SMITH, History, 71f., in die zweite Hälfte der 5.
Dynastie gesetzt wurde) sowie vom Vorkommen des Titels
xnti-S geleitet, der erst gegen Ende dieser Dynastie (Djed-
kare/Unas) auftritt (A.M. ROTH, BSAK 4, 1991, 177ff.;
DIES., Cemetery, 35; W. HELCK, MDAIK 47, 1991, 167). Der
kürzlich gemachte Vorschlag, das Auftreten dieses Titels
bereits an das Ende der 4. Dynastie zu datieren, M. BAUD,
BIFAO 96, 1996, 13ff.; DERS., Famille royale, 12, beruht auf
den „verbesserten“ CHERPIONschen Datierungskriterien,
siehe M. BAUD in: Critères, 31ff., die dementsprechend mit
Vorsicht zu gebrauchen sind. U.a. ist das (rückdatierte)
Grab des Chufuanch einer der wenigen Belege, der die
Datierung dieses Titels in die 4. Dynastie rechtfertigen soll
(siehe Anm. 1394). 

1399 Kanefer war Aktenschreiber, darüber hinaus sind keine
weiteren Angaben zu dieser Person möglich, siehe G.A.
REISNER, Giza I, 508.

1400 PM III2, 133.
1401 G.A. REISNER - W.ST. SMITH, Giza II, 51f., fig. 53; P.

KAPLONY, Rollsiegel, 149f. (8).
1402 Die Datierung des Medunefer an das Ende der 5. Dynastie

oder später, K. BAER, Rank, 83[204], ist unbegründet;

zumindest gibt es keine Hinweise, die diesen späten zeit-
lichen Ansatz rechtfertigen.

1403 G.A. REISNER, Giza I, 306f., 309; W.ST. SMITH, History,
166; PM III2, 134. 

1404 Die neuerdings vorgeschlagene Datierung des Totenprie-
sters Kai in die Zeit des Chephren oder gar des Djedefre
beruht auf den von CHERPION zusammengestellten Krite-
rien (Mastabas, 126ff.), ihr folgend auch M. BAUD, Famille
royale, 52, 54, und ist in der von ihr postulierten Weise
nicht haltbar. Ihr Hauptargument, crit. 2 (der langge-
streckte Sitzpolster), sei nur bis in die Regierung des
Chephren belegbar, ist nicht korrekt und muß mindestens
bis an den Beginn der 5. Dynastie ausgedehnt werden,
siehe M. BAUD in: Critères, 76f., 91, was für die bisherige
Datierung des Kai keinen Widerspruch bedeutet. CHER-
PIONs Versuch, Mastabas, 128, mit ihrem Argument „... la
présence sur les parois du mastaba de Iabtet du cartouche de
Snéfrou peut faire croire qu’il a été édifié à une très haute épo-
que“ konsequenterweise auch Iabtet „hinaufzudatieren“,
ist nicht nur inakzeptabel, sondern auch falsch. Die Kar-
tusche des Snofru kommt ein einziges Mal in der Anlage
der Iabtet vor und zwar auf der von Kai gestifteten
Scheintür, H. JUNKER, Gîza I, Abb. 51. Der Königsname
besitzt für eine zeitliche Ansetzung der Grabbesitzerin
überhaupt kein Gewicht.
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II.2.4.1 beschrieben ist. Vielleicht stand das Grab
anfangs leer und erhielt später (unter Chephren?)
einen Ziegelanbau, als der neue Besitzer die Mastaba
übernahm.

Grab: G 4710 (= LG 49) (Setju)

Der Grabbesitzer sowie die Umgestaltung der Grab-
anlage – ein Teil des Tumulus wurde nachträglich
herausgebrochen, um die Kapelle zu errichten – wer-
den nicht vor das Ende der 4. Dynastie datiert.1405

Grab: G 4740

Zur Datierung der Belegung dieser Anlage sind keine
genauen Angaben möglich. Die Form und Position
der unterirdischen Anlage, die ohne Verkleidung blieb,
deuten darauf hin, daß die Ausschachtungsarbeiten
noch aus der Zeit des Cheops stammen dürften. Wann
allerdings die Bestattung in einem Holzsarg erfolg-
te,1406 deren Reste in der Sargkammer gefunden wur-
den, bleibt offen. Außer den Holzfragmenten und ver-
streuten Knochen wurden keine Beigaben sicherge-
stellt; eine Kultkapelle bzw. Kultstelle am Oberbau
fehlte. Der eher ärmliche Befund läßt eine allzu frühe
Datierung der Belegung wohl kaum zu.

Grab: G 4750 (= VIIs) (Achi)

Die zeitliche Ansetzung des Grabbesitzers orientiert
sich an wenigen Fakten – wie etwa an der Form der
Architravinschrift oder den Reliefs der Kapelle.
Erstere wird mit denen der Anlagen des Hetepse-
schat (G 5150) oder Kanefer (G 2150) verglichen und

erlaubt eine ungefähre Datierung gegen Ende der 4.
Dynastie oder später.1407 Die Reliefs hingegen werden
allgemein in die Zeit des Chephren oder danach
gesetzt.1408 Als Zeitpunkt der Vollendung der Anlage
wird man die zweite Hälfte der 4. Dynastie (etwa
Mykerinos) ins Auge fassen.1409

Grab: G 4760 (= VIIn)

Der Bau besaß weder eine Verkleidung noch eine
Kultanlage.1410 Die Sargkammer blieb unvollendet,
enthielt jedoch die Reste einer Bestattung. Es ist mit
dem vorhandenen Befund nicht zu entscheiden, ob
diese aus der Entstehungszeit der Grabanlage
stammt oder jünger ist. Angesichts der Tatsache, daß
mehrere der umliegenden Gräber erst in späterer Zeit
belegt wurden, scheint dies wohl auch für diese Anla-
ge zuzutreffen.

Grab: G 4840 (Wenschet)

Die Datierung der Wenschet beruht allein auf der
zeitlichen Einordnung ihrer Scheintür, die allgemein
in die zweite Hälfte1411 oder an das Ende der 4. Dyna-
stie1412 datiert wird. Vor kurzem hat HELCK1413 den
Versuch unternommen, den Ehemann der Grabbesit-
zerin zu identifizieren und dadurch auch die Datie-
rung dieser Frau festzulegen, wobei er zu dem Ergeb-
nis kam, daß Wenschet in die Zeit der 6. Dynastie zu
setzen ist. Eine derartig späte Belegung eines Che-
ops-zeitlichen Tumulus ist jedoch nicht nur unwahr-
scheinlich, sondern stößt auch auf Widersprüche im
Rekonstruktionsversuch.1414
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1405 G.A. REISNER, Giza I, 310f., 307, 521ff.; W.ST. SMITH,
History, 165; PM III2, 133f.; K. BAER, Rank, 120f.[418].

1406 G.A. REISNER, Giza I, 484.
1407 H. JUNKER, Gîza I, 239, Abb. 57; W.ST. SMITH, AJA 46,

1942, fig. 15.; vgl. Y. HARPUR, Decoration, Tab. 4.4; N.
STRUDWICK, Administration, 55(1).

1408 G.A. REISNER, Giza I, 309; W.ST. SMITH, AJA 46, 1942,
350: Chephren oder etwas später; DERS., History, 164 und
357, wo die Amtszeit des Grabbesitzers in die zweite Hälf-
te der 4. Dynastie gesetzt wird.

1409 K. BAER, Rank, 52 [3]; PM III2, 137; Y. HARPUR, Decora-
tion, 265: Mykerinos; N. STRUDWICK, Administration, 55
(1): Ende 4. Dynastie oder später.

1410 H. JUNKER, Gîza I, 231ff., Abb. 54.
1411 W.ST. SMITH, History, 164.
1412 K. MARTIN, Reliefs des Alten Reiches. Teil I, Hildesheim

CAA Lf. 3, 1978, 179ff.; Das Alte Reich, 42 (AR 6).
1413 In: Hommages, Fs J. Leclant I, 221ff., vor allem 224.
1414 Siehe dazu M. BAUD, Famille royale, I, 55, Anm. 279; II,

437f.
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